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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mineralölsteuergesetz 1995, das 
Biersteuergesetz 1995, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Alkohol - Steuer 
und Monopolgesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995 und das Tabakmonopol­
gesetz 1996 geändert werden (Verbrauchsteueränderungsgesetz 2000) 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, 25 Exemplare des beiliegenden 

GesetzentwUlies samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenübersteltung mit der Bitte um 

Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Den im Begutachtungsverfahren befassten Stellen wurde für die Abgabe einer Stellungnahme 

eine Frist bis 

eingeräumt. 

25 Beilagen 

\ 
\. 

, 

27. September 2000 

4. August 2000 

FQr den Bundesminister: 

Dr. Spieß 
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• 

Bundesgesetz, mit dem 

das Mlneralölsteuergeaetz 1995. das BIersteuergesetz 1995, 

das SChaumweinsteuergesetz 1995, das Alkohol - Steuer und Monopolgesetz 1995, 

das Tabaksteuergesetz 1995 und das Tabakmonopolgesetz 1996 

geändert werden 

(Verbrauchsteueränderungsgesetz 2000 - VStÄG 2000) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Mineralölsteuergesetz 1995, 8GBI. Nr. 63 0/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. I Nr. 106/1999 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 10, § 35 Abs. 2 und § 45 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung kundzu­

machen." 

2. § 3 Jautet: 

"§ 3. (1) Die Mineralölsteuer beträgt: 

1. für 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 27, 2710 00 2 9  und 2710 00 32 der Kombi­

nierten Nomenklatur 407 €; 

2. fOr 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 26, 2710 00 34 und 2710 00 36 der Kombi­

nierten Nomenklatur 479 €; 

3. für 1 000 I mittelschwere Öle der Unterpositionen 2710 00 51 und 2710 00 55 der Kombi­

nierten Nomenklatur 282 €; 

4. für 1 000 I Gasöle der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten Nomenklatur, ausge­

nommen gekennzeichnetes Gasöl, 282 €; 

5. für 1 000 I gekennzeichnetes Gasöl (§ 9) 69 €; 

6. fOr 1 000 kg gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Abs. 1 Z 5, die als Treibstoff verwen­

det werden, 261 €; 

7. für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 00 74,2710 0076,2710 0077 und 

2710 0078 der Kombinierten Nomenklatur 36 €, wenn sie zum Verheizen oder zu einem 

nach Z 9 lit a begünstigten Zweck verwendet werden, ansonsten für 1 000 I 282 €; 

8 .  für 1 000 kg Flüssiggase, wenn sie als Treibstoff verwendet werden, 261 €, ansonsten 

43€; 
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9. andere als die in Z 1 bis 8 angeführten Mineralöle, einschließlich der Mineralöle, auf die ge­

mäss § 2 Abs. 8 die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Ober Kraftstoffe und Heiz­

stoffe anzuwenden sind, unterliegen demselben Steuersatz wie jene Mineralöle, denen sie 

nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwendungszweck am nächsten stehen. 

(2) Die Mineralölsteuer für Kraftstoffe beträgt 407 € fOr 1 000 I, wenn sie anstelle von 

Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, ansonsten 282 €. 

(3) Die Mineralölsteuer für Heizstoffe beträgt 69 € für 1 000 I. 

(4) liter (I) im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das liter bei + 15 oe. Das Gewicht der 

Umschließungen gehört nicht zum Gewicht des Mineralöls." 

3. Im § 4 Abs. 1 Z 2 wird vor dem Strichpunkt die Wortfolge "und Kraftstoffe, die an solche 

Unternehmen zum Einsatz zu diesen Zwecken auf diesen Gewässern abgegeben werden" 

eingefOgt. 

4. § 4 Abs. 1 Z Blautet: 

"8. Mineralöl, das vom Inhaber eines Hersteflungsbetriebes, der Ober eine Bewilligung nach 

§ 27 Abs. 1 verfOgt und in dem überwiegend Mineralöl im Sinne von § 2 Abs. 1 hergestellt 

wird, zur Aufrechterhaltung dieses Betriebes, jedoch nicht als Treibstoff in Beförderungsmit­

teln verwendet wird;" 

5. § 4 Abs. 1 Z 12 lautet: 

"12. gebrauchte Mineralöle im Sinne von § 2 Abs. 1 (Altöle), die entweder unmittelbar nach 

der Rückgewinnung oder nach einer Aufbereitung zum Verheizen oder zu einem nach Z 9 

lit. a begünstigten Zweck verwendet werden." 

6. § 5 Abs. 4 lautet: 

"(4) Wurde für Mineralöle, Kraftstoffe oder Heizstoffe, die nach § 4 Abs. 1 Z 5, 6 oder 9 

steuerfrei sind, die Mineralölsteuer entrichtet, so ist sie auf Antrag des Verwenders zu er­

statten oder zu vergüten. Im Falle der nach § 4 Abs. 1 Z 5 steuerfreien Waren hat die Inan­

spruchnahme durch die betreffende Vertretung und im Falle einer BegOnstigung des Per­

sonals einer intemationalen Einrichtung durch diese Einrichtung unter Anschluss der Belege 

zu erfolgen." 
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7. § 5 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Soweit einem Vergütungsantrag nach Abs. "' in Verbindung mit § "' Abs. 1 Z 5 ent­

sprochen wird, unterbleibt eine schriftliche Erledigung. Der Vergütungsbetrag ist an die be­

treffende Vertretung oder internationale Einrichtung zu leisten." 

B. Im § 6 Abs. 1 werden der Betrag von "3,20 SOl durch den Betrag von "0,233 €" und der 

Betrag von "3,89 S" durch den Betrag von "0,283 €" ersetzt. 

9. § 6 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

"(5) Werden Kraftstoffen aus biogenen Stoffen Kleinstmengen anderer Stoffe zum 

Verbessern beigemischt, schließen derartige Beimischungen die Inanspruchnahme der 

Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 1 Z 7 nicht aus. 

(6) Werden biogenen Stoffen ausserhatb eines Steuerlagers Mineralöle oder andere 

Stoffe beigemischt, findet § 21 Abs. 1 Z 5 und 6 auf das GemIsch keine Anwendung, 

wenn dieses vom Verbraucher oder bei der Abgabe an den Verbraucher hergestellt 

wird." 

10. Im § 7 Abs. 1 und im § 8 Abs. 1 wirdjeweils der Betrag von "2,94 S" durch den Betrag 

von "0,213 €" ersetzt. 

11. Die Oberschrift "BegOnstigung für Warmeerzeugung" vor § 8 wird durch die Oberschrift 

"Begünstigte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und elektrischer Energie" ersetzt. 

12. § 8 Abs. 2 lautet: 

"(2) Begünstigte Anlagen sind 

1. stationäre Anlagen zur gemeinsamen Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme 

(Gesamtenergieanlagen), 

2. stationäre Anlagen, die ausschließlich zur Erzeugung elektrischer Energie dienen, 

3. stationäre Wärmepumpen, die ausschließlich der Temperaturanhebung der Nutzungs­

energie dienen, 

wenn die Antriebsenergie des mit Gasöl betriebenen Motors ausschließlich fOr die genannten 

Anlagen genutzt wird und einwandfrei funktionierende, gegen Missbrauch zu sichernde Ein­

richtungen vorhanden sind, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, wie viel Gasöl jeweils 

verwendet wurde." 
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13. § 9 Abs. 2 wird folgender Satz angefOgt: 

"Sind EG·rechtlich Kennzeichnungen vorgesehen, ist dabei auf diese Bedacht zu nehmen." 

14. § 9 Abs. 6 bis Blautet: 

"(6) Die Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl zu einem anderen Zweck als 

1. zum Verheizen, 

2. zum Antrieb der im § 8 angeführten begünstigten Anlagen und zum Betrieb anderer statia. 

närer Anlagen, die ausschließlich zur gemeinsamen Erzeugung von elektrischer Energie und 

Wanne dienen, 

ist verboten. 

(7) Die Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl zum Antrieb von Anlagen der im 

Abs. 6 Z 2 bezeichneten Art ist dem Zollamt, in dessen Bereich sich die begünstigte Anlage 

befindet, vor der ersten Verwendung des gekennzeichneten Gasöls schriftlich anzuzeigen. 

Der Anspruch auf eine Steuervergütung nach § 8 entsteht erst dann wieder, wenn dem Zoll· 

amt schriftlich angezeigt wird, dass gekennzeichnetes Gasöl zum Antrieb dieser Anlage nicht 

mehr verwendet wird. 

(8) Nach Abs. 1 oder Abs. 1 0  gekennzeichntes Mineralöl darf, ausgenommen in den Fal· 

len des Abs. 6, nicht in einen Behälter eingefüllt werden, der mit einem Motor in Verbindung 

steht. Solches Mineralöl, das sich in einem Behälter befindet, der mit dem Motor eines Fahr· 

zeuges verbunden ist, gilt als verbotswidrig verwendet." 

15. § Im § 10 Abs. 3 erster Halbsatz wird nach dem Wort "mit" die Wortfolge "nach § 9 Abs. 1 

oder Abs. 10" eingefOgt. 

16. § Im § 11 Abs. 3 werden der Betrag von "20 000 S" durch den Betrag von "1 500 €" und 

der Betrag von "5 000 S" durch den Betrag von "400 €" ersetzt. 

17. § 17 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 

"(3) liegt im Zeitpunkt der Abgabe kein gültiger Freischein des Empfängers mehr vor, 

entsteht die Steuerschuld auch für den Inhaber des erloschenen Freischeins." 

18 . § 23 Abs. 3 wird folgender Satz 8ngo(Ogt: 

"Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 

zu vergütenden Mineralölsteuer bescheidmäßig festzustellen, wenn der Steuerschuldner nicht 

vor Erlassung des Bescheides von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch 
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eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätestens bis 

zurn Ablauf des dem im Abs. 1 oder Abs. 2 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalender· 

monats vornimmt." 

19. fm § 24 Abs. 4 fauten der erste und zweite Satz: 

'Wer Mineralöl der im § 2 Abs. 5 und im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Art gemäß § 4 Abs. 1 

Z 9 lit. c auf Grund eines Freischeines unversteuert bezieht und zu anderen Zwecken als zur 

Erzeugung elektrischer Energie verwendet. hat für jene Mineralölmengen, die nicht auf die Er· 

zeugung elektrischer Energie entfallen, die Mineralölsteuer zu entrichten (Nachversteuerung). 

Wird das Mineralöl zum Betrieb einer stationären Anlage verwendet, die ausschließlich zur 

Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme dient und in der im Verhältnis zur Wärme­

erzeugung überwiegend elektrische Energie erzeugt wird, ist auf Antrag des zur Nach­

versteuerung Verpflichteten anstelle dieser Nachversteuerung für die gesamte zum Betrieb 

der Anlage verwendete Mineralölmenge die Mineralölsteuer zu entrichten, wobei die Mineral­

Olsteuer in diesem Fall fOr 1 000 kg Flossiggase oder Heizöle 14,5 € betragt." 

20. fm § 27 Abs. 3 dritter Satz zweiter Hafbsatz entfällt nach dem Wort "voraussichtlich" das 

Wort "auf' und § 27 Abs. 3 wird folgender Satz angefOgt: 

"Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in Fällen. in denen in einzel­

nen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Ka­

lenderjahres wesentlich Oberschreitet. auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zu­

grundelegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird." 

21. § 29 wird folgender Abs. 4 angefOgt: 

"(4) Wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflich­

tungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf 

eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer hinweisen, kann das Zollamt in Fäl· 

len, in denen aus einem Mineralöl1ager Mineralöl überwiegend steuerfrei abgegeben wird, auf 

Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu einem Betrag in Höhe der Mineralörsteuer einschrän­

ken, die voraussichtlich während eines Kalendermonats für aus dem Mineralöllager in den 

freien Verkehr entnommenes Mineralöl zu entrichten ist." 

22. § 31 Abs. 3 wird folgender Satz angefOgt: 

"In jenen Fällen, in denen Mineralöl nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen wird, kann 

das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vornahme von Anmeldungen auf 

jene Monate eingeschränkt wird, in denen Mineralöl aufgenommen wird. wenn der zur Abga· 

be der Anmeldung Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäss 
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nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­

bringlichkeit der Mineralölsteuer hinweisen." 

23. § 34 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

"(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen Warenver­

kehr wird der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen. dass 

das Begleitdokument bereits vor dem Versand des Mineralöls auszustellen und der BehOrde 

eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu Qbermitteln ist. In der Verordnung 

ist die zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, 

zu analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten Ober verdächtige 

Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Weiters wird der Bun­

desminister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung Maßnahmen zur Kennzeichnung der 

Begleitdokumente durch den Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Unterzeichnung des Be­

gleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektroni­

schen oder automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beein­

trächtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

24. § 35 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage der dritten 

Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen der mit einer derartigen 

Vorlage verbundene Verwaltungsaufwand ausser Vernältnis zu den Vorteilen der Vorlage 

steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

25. Im § 36 wird der Betrag "1 000 $" durch den Betrag "100 E" ersetzt. 

26. § 38 Abs. 1 erster Satz lautet: 

'Wird Mineralöl während der Beförderung nach den §§ 30, 31, 37 oder 40 im Steuergebiet 

dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass es 

nachweislich untergegangen ist." 

27. § 38 Abs. 5 wird folgender Satz angefOgt: 

'Wird für Mineralöl, das im Steuergebiet dem Steueraussef2ungsverfahren entzogen wurde, 

im Einzelfall nachgewiesen, dass das betreffende Mineralöl an Personen im Steuergebiet a� 

gegeben wurde, die zum Bezug von steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter Steuer-
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aussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsauf­

wandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben." 

28. Im § 38 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Wort "erhoben" die Wortfolge "oder dass das 

Mineralöl nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt" eingeWgt. 

29. Im § 41 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Zitat "Abs. 1" die Wortfolge "und in § 46" 

eingefOgt. 

30. § 41 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat in diesen Fällen der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 

ist das als erstes befasste Zollamt zuständig." 

31. § 44 Abs. 1 und Abs. 2 lautet: 

"(1) Versandhandel betreibt, wer Mineralöl aus dem freien Verkehr des Mitgliedstaates, in 

dem er seinen Geschaftssitz hat, an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum 

Bezug von Mineralöl im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren berechtigt sind, und 

den Versand des Mineralöls selbst durchführt oder durch andere durchführen lässt (Versand­

händler). 

(2) Wird Mineralöl durch einen Versandhandler mit Geschäftssitz in einem anderen Mit­

gliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung des 

Mineralöls an den Erwerber im Steuergebiel. Steuerschuldner ist der Versandhändler. "  

32. § 46 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen und wenn Steuerbelan­

ge dadurch nicht beeinträchtigt werden kann das Zollamt in Fällen, in denen Mineralöl nicht 

unmittelbar in ein Drittland ausgeführt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nach § 37 

dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach Vorliegen eines 

Nachweises des Austrihs Ober die Zollgrenze eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 

fit. b gewährt wird." 

33. § 47 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes, die er­

forderlich sind, um zu verhindern, dass Mineralöl, Kraftstoffe oder Heizstoffe der Besteuerung 

im Steuergebiet oder im übrigen Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entzogen werden." 
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34. Im § 48 Abs. 1 wird in Z 8 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 9 

BngefOgt: 

"9. anzuordnen, dass in Z S angeführte Umschließungen so zu kennzeichnen sind, dass aus 

der Kennzeichnung der Abnehmer der Ware zu ersehen ist." 

35. § 48 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Verbrauchsteuem betrauten Ver­

waltungen anderer Mitgliedstaaten gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher 

Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zollverwaltung 

zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass das auslän­

dische Organ in der Lage ist. alle Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 

wahrzunehmen." 

36. § 49 Abs. 5 lautet: 

"(5) Die im Abs. 1 angefOhrten Personen sind verpflichtet. dem Zollamt unverzOglieh Um­

stande anzuzeigen, die den Verdacht auf innergemeinschaftliche Betrugshandlungen zu­

lassen." 

37. § 50 werden folgende Satze angefügt: 

"Steuerschuldner ist der Betriebsinhaber. § 23 Abs. 6 gilt sinngemäß." 

38. In § 5Abs. 5Z 1 und Z 3 erster Teilsatz, § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 4, § 10 Abs. " § 12 Abs. 4, 

§ 19 Abs. 2 und Abs. 3, § 23 Abs. 1 und 5 bis 7, § 24 Abs. 2 und Abs. 3, § 27 Abs. 2, § 29 

Abs.3, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 4, § 33 Abs. 3, § 38 Abs. 5/etzter Satz erster Teilsatt, § 41 

Abs. 3 erster SBtZ, § 41 Abs. 5 erster Satz dritter Teifsatz, § 44 Abs. 3, Abs. 6 und Abs. 9, 

§ 46 Abs. 5 erster TeilsBtz sowie § 52 Abs. 1 und Abs. 3 wird der Ausdruck "Hauptzollamt" 

durch den Ausdruck "Zollamt" mit 1. Jänner 2001, frOhestens aber mit Inkrafttreten der 

betreffenden Anderungen des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, ersetzt. 

39. Der bisherige Text des § 62 erhillt die Absatzbezeichnung "(1)"; folgender Abs. 2 wird 

angerogt: 

"(2) Die Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, nach dem Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz." 

40. Nach § 64 d wird folgender § 64 e eingefOgt: 

"§ 64 •. (1) § 2 Ab •. 1 relZ1.r Satt, § 4 Ab •. 1 Z 2, Z 8 und Z 12, § 5 Ab •. 4 und 7, § 6 Abs. 5 

und 6, die Überschrift lIor § 8 und § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 6 bis S, § 10 
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Abs. 3 erster Halbsatz, § 17 Abs. 3, § 23 Abs. 3 letzter Satz, § 24 Abs. 4 erster Satz, § 27 

Abs. 3, § 29 Abs. 4, § 31 Abs. 3 letzter Satz, § 34 Abs. 5 und 6, § 35 Abs. 2 letzter Satz und 

Abs. 3, § 38 Abs. 1 erster Satz, Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6 erster Satz, § 41 Abs. 2 letzter 

Satz, Abs. 3 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz, § 44 Abs. 1 und 2, § 45 Abs. 4 letzter Satz, 

§ 46 Abs. 6, § 47 Abs. 2, § 46 Abs. 1 Z 6 und 9 sowie Abs. 3, § 49 Abs. 5 und § 50 vorletzter 

und letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 treten am 1 .  

Jänner 2001 in Kraft. § 3, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 ,  § 8 Abs. 1 ,  § 1 1  Abs. 3, § 24 Abs. 4 zweiter 

Satz und § 36 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXJ20 00 treten am 1. 

Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 3 und § 24 Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 

1 06/1999 ist weiterhin auf Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld vor dem 1 .  Jän­

ner 2002 entstanden ist. § 17 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 

XXXJ2000 ist auf Waren anzuwenden, fOr welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 

2000 entsteht. § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 ist auf Waren 

anzuwenden, fOr welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. § 5 Abs. 4 

und 7 sowie § 23 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 sind auf 

Waren anzuwenden, fOr welche die Erstattung oder Vergütung nach dem 31.  Dezember 2000 

beantragt wird. § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 6 bis 8 und § 1 0  Abs. 3 erster Halbsatz in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 sind auf Waren anzuwenden, die nach dem 31. 

Dezember 2000 verwendet werden. § 6 Abs. 1 ,  § 7 Abs. 1 ,  § 8 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 sind auf Waren anzuwenden, für welche die Ver­

gütung nach dem 31. Dezember 2001 beantragt wird. 

(3) § 11 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 ist auf Taten anzu­

wenden, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Fassung dieser Bestimmung be­

gangen werden. Auf früher begangene Taten sind sie dann anzuwenden, wenn die Bestim­

mungen, die zur Zeit der Tat gegolten haben, für den Täter in ihrer Gesamtauswirkung nicht 

günstiger waren." 
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Artikel 11 

Das Biersteuergesetz 1995, BGBI. Nr. 70111994, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. 2912000 wird wie folgt geAndert: 

1. § 6 Abs. 4 wird folgender Satz angefOgt: 

"Liegt im Zeitpunkt der Abgabe des Bieres keine gOttige Bewilligung nach Abs. 1 mehr vor, 

entsteht die Steuerschuld auch fOr den Betriebsinhaber." 

2. § 9 Abs. 1 Z 1 lautet: 

"1. für Bier in nicht geeichten, aber den eichrechtlichen Vorschrtften entsprechenden 

Flaschen oder Dosen die Menge, welche dem auf den Flaschen oder Dosen angegebenen 

Nenninhalt entspricht;" 

3. § 10 Abs. 2 wird folgender Satz angefOgt: 

"Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 

zu vergütenden Biersteuer bescheidmäßig festzustellen. wenn der Steuerschuldner vor Er­

tassung des Bescheides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch eine 

neue SeJbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Erganzung spätestens bis zum 

Ablauf des dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats vomimmt." 

4. § 12 Abs. 4 wird folgender Satz angefOgt: 

"Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt weiters In Fällen, in denen in einzel­

nen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Ka­

lenderjahres wesentlich überschreitet, auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zu­

grundetegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird." 

5. Im § 14 Abs. 2 letzter Satz werden nach der Ziffer "3" ein Beistrich und die Wortfolge "4 

letzter Satz" eingefOgt. 

6. Im § 14 Abs. 4 entfallt im ersten Satz nach dem Wott'voraussichtlich" das Wott"auf'. 

7. § 16 Abs. 3 wird folgender Satz angefiJgt: 

"In jenen Fällen, in denen Bier nicht regelmaßig in den Betrieb aufgenommen wird, kann das 

Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vornahme von Anmeldungen auf jene 

Monate eingeschränkt wird, in denen Bier aufgenommen wird, wenn der zur Abgabe der An-
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meldung Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nach­

kommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Einbring­

lichkeit der Biersteuer hinweisen." 

B. § 19 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

"(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen Warenver­

kehr wird der Bundesminister fOr Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass 

das Begleitdokument bereits vor dem Versand des Bieres auszustellen und der Behörde eine 

zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu Obermitteln ist. In der Verordnung ist die 

zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, zu 

analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten Ober verdächtige 

Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Weiters wird der Bun­

desminister tur Finanzen ermächtigt, durch Verordnung Maßnahmen zur Kennzeichnung der 

Begleitdokumente durch den Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Unterzeichnung des Be­

gleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektroni­

schen oder automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beein­

trächtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

9. § 20 Abs. 2 und 30 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreich/schen Finanzverwaltung kundzu­

machen." 

10. § 20 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 

"(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage der dritten 

Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen der mit einer derartigen 

Vorlage verbundene Verwaltungsaufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 

steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

1 1 .  Im § 21 wird der Betrag "1 000 S" durch den Betrag "100 oe" ersetzt. 

12. § 23 Abs. 1 erster Satz lautet: 

''Wird Bier während der Beförderung nach den §§ 15, 16, 22 oder 25 im Steuergebiet dem 

Steueraussetzungsveriahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass es 

nachweislich untergegangen ist." 
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" 

13. § 23 Abs. 5 wird folgender Satz angefOgt: 

'Wird für Sier, das im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen wurde, im 

Einzelfall nachgewiesen, dass das betreffende Bier an Personen im Steuergebiet abgegeben 

wurde, die zum Bezug von steuerfreiem Bier oder von Bier unter Steueraussetzung berechtigt 

sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes die nach Abs. 1 

entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben." 

14. Im § 23 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Worl"erhoben" die Wortfolge "oder dass das 

Bier nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgefOhrt" eingefügt. 

15. Im § 26 Abs. 2 wird nach dem Zitat "Abs. 1" die Wortfolge "und in § 29" eingefOgt. 

16. § 26 Abs. 5 wird folgender Satz angefiJgt: 

"Hat in diesen Fällen der Steuer:schuldner keinen Ge:schäft:s- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 

ist das als erstes befasste Zollamt zuständig." 

17. § 29 Abs. 1 und Abs. 2 lautet: 

"(1) Versandhandel betreibt, wer Bier aus dem freien Verkehr des Mitgliedstaates. in dem 

er seinen Geschäftssitz hat, an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum 

Bezug von Bier im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren berechtigt sind. und den 

Versand des Bieres selbst durchfOhrt oder durch andere durchführen lässt (Versandhändler). 

(2) Wird Bier durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in einem anderem Mitglied­

staat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung des Bieres 

an den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhandler." 

18. § 31 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen und wenn Steuerbe­

lange dadurch nicht beeinträchtigt werden kann das Zollamt in Fällen, in denen Bier nicht 

unmittelbar in ein Drittland ausgeführt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nach § 22 

dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach Vorliegen eines 

Nachweises des Austritts über die Zollgrenze eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 

lit. b gewährt wird." 
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19. § 32 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes. die er­

forderlich sind, um zu verhindern, dass Bier der Besteuerung im Steuergebiet oder im übrigen 

Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entzogen wird." 

20. Im § 33 Abs. 1 wird in Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 8 an­

geragt: 

"8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umschließungen so zu kennzeichnen sind, dass aus 

der Kennzeichnung der Abnehmer der Ware zu ersehen ist." 

21. § 33 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 

"(3) Den Zortorganen sind Organe der mit der Erhebung der Verbrauchsteuern betrauten Ver­

waltungen anderer Mitgliedstaaten gleichgestellt. wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher 

Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zollverwaltung 

zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass das aus­

ländische Organ in der lage ist, alle Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 

wahrzunehmen." 

22. § 35 wird folgender Abs. 4 angefOgt: 

"(4) Die im Abs. 1 angeführten Personen sind verpflichtet, dem Zollamt unverzüglich Um­

stände anzuzeigen, die den Verdacht auf innergemeinschaftliche Betrugshandlungen zulas-

sen." 

23. § 36 werden folgende Siitze angefügt: 

"Steuerschuldner ist der Betriebsinhaber. § 10 Abs. 5 gilt sinngemäß." 

24. In § 5 Abs. 3, § 10 Abs. 1, 4 und 5, § 12 Abs. 3, § 14 Abs. 3, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 4, 

§ 18 Abs. 3, § 23 Abs. 5 letzter Satz erster Tei/satz, § 26 Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 erster 

Satz dritter Teilsatz, § 29 Abs. 3, 6 und 9, § 31 Abs. 5 erster Tei/satz sowie § 35 Abs. 1 wird 

mit 1. Jänner 2001, frühestens aber mit /nkraft/reten der betreffenden Änderungen des Ab­

gabenverwa/tungsorganis8tionsgesetzes, der Ausdruck "Hauptzollamt" durch den Ausdruck 

"Zollamt" ersetzt. 

25. Der bisherige Text des § 44 erhiilt die Absatzbezeichnung "(1)"; folgender Abs. 2 wird 

angefügt: 
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"(2) Die Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist nach dem Abgabenllerwattungsorganisationsgesetz." 

26. Nach § 46b wird folgender § 46c eingefügt: 

"§ 46c. (1) § 6 Abs. 4 letzter Satz, § 9 Abs. 1 Z 1, § 1 0  Abs. 2 letzter Satz, § 1 2  Abs. 4 letzter 

Satz, § 14 Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 3 letzter Satz, § 19 Abs. 5 und 6, § 20 Abs. 2 letzter Satz: 

und Abs. 3 , § 23 Abs. 1 erster Satz, Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6 erster Satz:, § 26 Abs. 2 

und Abs. 5 letzter Satz:, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 4 letzter Satz, § 31 Abs. 6, § 32 Abs. 2, 

§ 33 Abs. 1 Z 7 und 8 sowie Abs. 3, § 35 Abs. 4, § 36110rletzter und letzter Satz und § 44 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXJ2000 treten am 1. Jänner 2001 in Kraft. 

§ 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl2000 tritt am 1. Jänner 2002 in 

Kraft. 

(2) § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 ist auf Bier anzu­

wenden, fOr welches die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 entsteht. § 10 Abs. 2 in 

der Fassung des Bundesgesetzes 8GBL I Nr. XXXl2000 ist auf Bier anzuwenden, für welches 

die Erstattung oder Vergütung nach dem 31. Dezember 2000 beantragt wird." 
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Artikel 1 1 1  

Das Schaumweinsteuergesetz 1995, BGBI. Nr. 70211994, in der Fassung des Bundesgeset­

zes BGBI. I Nr. 2912000 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Schaumweinsteuer beträgt für einen Hektoliter Schaumwein 

1. ausgenommen der in Z 2 angeführten Waren, 145 €, 

2. mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von weniger als 6 % val. 73 €." 

2. § 4 Abs. 1 Z 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Liegt im Zeitpunkt der Abgabe des Schaumweines keine gültige Bewilligung zum unver­

steuerten Bezug und zur steuerfreien Verwendung des Schaumweines mehr vor, entsteht die 

Steuerschuld auch für den Betriebsinhaber." 

3. § 7 Abs. 2 wird folgender Satz angefOgt: 

"Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 

zu vergütenden Schaumweinsteuer bescheidmäßig festzustellen, wenn der Steuerschuldner 

vor Erlassung des Bescheides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

durch eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätes­

tens bis zum Abtauf des dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats 

vornimmt." 

4. Im § 9 Abs. 4 zweiter Satz entflilft nach dem Wolt "voraussichtlich � das Wort "auf' und 

Abs. 4 wird folgender Satz angefOgt: 

"Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in Fällen, in denen in einzel­

nen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Ka­

lenderjahres wesentlich überschreitet, auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zu­

grundelegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird." 

5. § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefQgt: 

"In jenen Fällen, in denen Schaumwein nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen wird, 

kann das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vornahme von Anmeldun­

gen auf jene Monate eingeschränkt wird, in denen Schaumwein aufgenommen wird, wenn der 

zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen ord-
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nungsgemäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Ge­

fährdung der Einbringlichkeit der Schaumweinsteuer hinweisen." 

6. § 16 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

"(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen Warenver­

kehr wird der Bundesminister fOr Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass 

das Begleitdokument bereits vor dem Versand des Schaumweins auszustellen und der Be­

hOrde eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu Obermitteln ist. In der Verord­

nung ist die zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu er­

fassen, zu analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über ver­

dächtige Vorgange möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Weiters wird 

der Bundesminister fOr Finanzen ermächtigt, durch Verordnung Maßnahmen zur Kennzeich­

nung der Begleitdokumente durch den Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Unterzeichnung des Be­

gleitdokuments in Fällen zulassen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektroni­

schen oder automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beein­

trächtigung steuerlicher Belange nicht erwarten tässt." 

7. § 17 Abs. 2 und 27 Abs. 4 wird folgender Satz angefOgt: 

"Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung kundzu­

machen." 

8. § 17 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 

"(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage der dritten 

Ausfertigung des Begleitdokuments in Fällen zulassen, in denen der mit einer derartigen 

Vorlage verbundene Verwaltungsaufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 

steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

9. Im § 1 8  wird der Betrag "100oS" durch den Betrag "100 €" ersetzt. 

10. § 20 Abs. 1 erster Satz lautet: 

'Wird Schaumwein während der Beförderung nach den §§ 12, 13, 19 oder 22 im Steuergebiet 

dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass er 

nachweislich untergegangen ist. n 
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11. § 20 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

'Wird für Schaumwein, der im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen wur­

de, im Einzelfall nachgewiesen, dass der betreffende Schaumwein an Personen im Steuer­

gebiet abgegeben wurde, die zum Bezug von steuerfreiem Schaumwein oder von Schaum­

wein unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnötigen 

VelWaltungsaufwandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld nicht erheben." 

12. Im § 20 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Wort "erhoben" die Wortfolge "oder dass der 

Schaumwein nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt" eingefogt. 

13. Im § 23 Abs. 2 wird nach dem Zitat "Abs. 1" die Wortfolge "und in § 26" eingefOgt. 

14. § 23 Abs. 5 wird folgender Satz angefOgt: 

"Hat in diesen Fällen der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Sieuergebiet, 

ist das als erstes befasste Zollamt zuständig." 

15. § 26 Abs. 1 und Abs. 2 lautet: 

"(1) Versandhandel betreibt, wer Schaumwein aus dem freien Verkehr des Mitglied­

staates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, 

die nicht zum Bezug von Schaumwein im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren 

berechtigt sind, und den Versand des Schaumweins selbst durchführt oder durch andere 

durchführen lässt (Versandhändler). 

(2) Wird Schaumwein durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in einem anderem 

Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung des 

Schaumweins an den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler." 

16. § 28 wird folgender Abs. 6 angefOgt: 

"(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen und wenn Steuerbe­

lange dadurch nicht beeinträchtigt werden kann das Zollamt in Fällen, in denen Schaumwein 

nicht unmittelbar in ein Drittland ausgeführt werden soU, die Anwendung des Verfahrens nach 

§ 19 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach Vorliegen eines 

Nachweises des Austritts über die Zollgrenze eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 

lit. b gewährt wird." 
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17. § 29 Abs. 2 lautet: 

H(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes, die 

erforderlich sind, um zu verhindern, dass Schaumwein der Besteuerung im Steuergebiet oder 

im übrigen Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entzogen wird." 

18. Im § 30 Abs. 1 Z 7 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und Abs. 1 folgende Z 8 

angefügt: 

"8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umschließungen so zu kennzeichnen sind, dass aus 

der Kennzeichnung der Abnehmer der Ware zu ersehen ist." 

19. § 30 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Verbrauchsteuern betrauten 

Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten gleichgestellt. wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher 

Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zollverwaltung 

zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass das aus­

ländische Organ in der Lage ist, alle Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 

wahrzunehmen." 

20. § 32 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Die im Abs. 1 angefOhrten Personen sind verpflichtet. dem Zollamt unverzüglich Um­

stände anzuzeigen, die den Verdacht auf innergemeinschafttiche Betrugshandlungen zutas-

sen." 

21. § 33 werden folgende SStze angefOgt: 

"Steuerschuldner ist der Betriebsinhaber. § 7 Abs. 5 gilt sinngemäß." 

22. In § 5 Abs. 3, § 7 Abs. 1,4 und 5, § 9 Abs. 3, § 13 Abs. I, § 14 Abs. 4, § 15 Abs. 3, § 20 

Abs. 5 letzter Satz erster Teilsatz, § 23 Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 erster Satz dritter Teil­

satz, § 26 Abs. 3, 6 und 9, § 28 Abs. 5 erster Teilsatz, § 32 Abs. 1, § 42 Abs. 2 sowie § 44 

Abs. 4 wird der Ausdruck "HauptzoUamt" durch den Ausdruck "Zollamt" mit 1. Janner 2001, 

frlihestens aber mit Inkrafttreten der betreffenden Änderungen des Abgabenverwaltungs­

organisstionsgesetzes, ersetzt. 
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23. Der bisherige Text des § 46 erhalt die Absatzbezeichnung "(1)"; folgender Abs. 2 wird 

angefügt: 

"(2) Die Zuständigkeit der Zo11ämter bestimmt sieh, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, nach dem Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz." 

24. Nach § 48b wird folgender § 48c eingefügt: 

"§ 48c. (1) § 4 Abs. 1 Z 3 letzter Satz. § 7 Abs. 2 letzter Satz, § 9 Abs. 4, § 13 Abs. 3 letzter 

Satz. § 16 Abs. 5 und 6, § 17 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3, § 20 Abs. 1 erster Satz, Abs. 5 

letzter Satz und Abs. 6 erster Satz, § 23 Abs. 2 und Abs. 5 letzter Satz, § 26 Abs. 1 und 2. 

§ 27 Abs. 4 letzter Satz. § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 2. § 30 Abs. 1 Z 7 und 8 sowie Abs. 3, § 32 

Abs. 4, § 33 vorletzter und letzter Satz und § 46 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 

Nr. XXX/2000 treten am 1. Jänner 2001 in Kraft. § 3 Abs. 1 und § 18 in der Fassung des 

Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXl20 00 treten am 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 3 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. 1 Nr. 29/2000 ist weiterhin auf 

Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld vor dem 1. Jänner 2002 entstanden ist. § 3 

Abs. 1 8G81. I Nr. XXXl2000 ist auf Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld nach 

dem 31. Dezember 2001 entsteht." 
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Artikel IV 

Das Alkohol - Steuer und Monopolgesetz 1995, BGBI. Nr. 703/1994, in der Fassung des Bun­

desgesetzes BGBI. I Nr. 2912000 wird wie folgt geändert: 

1. Der Gesetzestitel /autet: 

"Bundesgesetz Ober eine Verbrauchsteuer auf Alkohol und alkoholhaltige Waren 

(Alkoholsteuergesetz)". 

2. Teil ff wird aufgehoben; der bisherige Teil 111 erhllft die Bezeichnung '7eil W. 

3. Die §§ 11 bis 16 samt Oberschriffen lauten: 

"Freischein, Verwendungsbetrieb 

§ 1 1 .  (1) Wer Alkohol zu einem im § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und B angeführten Zweck 

außerhatb eines Steuerlagers steuerfrei verwenden will, bedarf einer Bewilligung (Freischein). 

(2) Ein Freischein ist auf Antrag des Inhabers des Betriebes, in dem der Alkohol 

verwendet werden soll (Verwendungsbetrieb) auszustellen. wenn kein Ausschließungsgrund 

(Abs. 3) vorliegt. 

(3) Freischeine dürfen nicht ausgestellt werden, wenn die bestimmungsgemäße 

Verwendung des Alkohols durch Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes nicht gesichert 

werden kann oder nur durch umfangreiche oder zeitraubende Maßnahmen gesichert werden 

könnte. 

(4) Der Antrag auf Ausstellung des Freischeins ist bei dem Zollamt schriftlich einzu­

bringen, in dessen Bereich sich der Verwendungsbetrieb befindet. Der Antrag muss alle An­

gaben Ober die tor die Ausstellung des Freischeins erforderlichen Voraussetzungen enthalten; 

beizufügen sind die Unterlagen fOr den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben, 

eine Beschreibung des Verwendungsbetriebes und eine Beschreibung der Lagerung, der 

Verwendung und des Verbrauches von Alkohol im Betrieb. Das Zollamt hat das Ergebnis der 

Überprüfung der eingereichten Beschreibungen in einer mit dem Betriebsinhaber aufzu­

nehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzuhalten. Auf diese Beschreibungen kann in 

späteren Eingaben des Antragstellers Bezug genommen werden, soweit Änderungen der 

darin angegebenen Verhaltnisse nicht eingetreten sind. 
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Freischein, Inhalt 

§ 12. (1) Im Freischein sind anzugeben: 

1 .  der Name (die Firma) und die Anschrift des zum unversteuerten Bezug und zur 

steuerfreien Verwendung Berechtigten (Inhaber des Verwendungsbetriebes); 

2. die Bezeichnung und die Anschrift des Verwendungsbetriebes; 

3. der Zweck, zu dem der Alkohol steuerfrei verwendet werden darf; 

4. der Zeitraum. innerhalb dessen Alkohol unversteuert bezogen und steuerfrei verwendet 

werden darf. 

5. wenn der Alkohol vergällt zu verwenden ist, Art und Menge des Vergäl1ungsmittels, das 

dem Alkohol zugesetzt werden muss. 

(2) Wird in einem Verwendungsbetrieb mit verschiedenen Vergällungsmitteln vergällter 

Alkohol verwendet, so ist dies im Freischein unter Hinweis auf den entsprechenden 

Verwendungszweck zu vermerken. Das Gleiche gilt. wenn neben vergälltem auch unvergällter 

Alkohol verwendet werden darf. 

(3) Auf schriftlichen Antrag des Inhabers eines Freischeins sind amtliche Abschriften des 

Bewilligungsbescheides auszustellen. 

Freischein, Ergänzung 

§ 13. (1) Ein Inhaber eines Verwendungsbetriebes, der auf Grund eines Freischeins 

bezogenen Alkohol zu einem begünstigten Zweck verwenden will, der im Freischein nicht 

angegeben ist, kann schriftlich beantragen, dass die im Freischein enthaltenen maßgeblichen 

Angabenim Bescheid ergänzt oder erweitert werden. 

(2) Der Antrag muss eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung des Alkohols 

sowie die erforderlichen ergänzenden Angaben enthalten. 

(3) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit die beabsichtigte Verwendung des Alkohols 

nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 begünstigt ist und Umstände der im § 11 Abs. 3 bezeichneten 

Art nicht vorliegen. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, sind das Befundprotokoll und der 

Freischein entsprechend zu ergänzen. 

21 

80/ME und Zu 80/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)22 von 163

www.parlament.gv.at



Freischein, Verpflichtungen 

§ 14. (1) Der lieferant darf Alkohol nur dann unversteuert abgeben, wenn im Zeitpunkt 

der Abgabe ein gOltiger Freischein des Empfängers vorliegt. 

(2) Der lieferant hat in seinen Aufzeichnungen die Menge des Alkohols, seinen 

Verwendungszweck unter Hinweis auf das eingesetzte Vergäl1ungsmittel sowie den Tag der 

Abgabe, den Namen (Firma) und die Anschrift des Inhabers des Freischeins und die genaue 

Bezeichnung des Freischeins aufzunehmen. 

(3) Soll Alkohol im Anschluss an die Einfuhr oder ein Verfahren nach Art. 82 oder 84 des 

Zollkodex (§ 42 Abs. 2) in einen Verwendungsbetrieb verbracht werden, hat der Anmelder (§ 

39 Abs. 2) dies schriftlich beim Zollamt zu beantragen. Dem Antrag ist der Freischein 

beizufOgen. 

(4) Der Inhaber des Freischeins hat den Alkohol unverzüglich in seinen Betrieb 

aufzunehmen. Er darf nur zu dem im Freischein genannten Zweck verwendet werden. 

(5) Wird auf Grund eines Freischeins bezogener Alkohol zu einem im Freischein nicht 

angegebenen Zweck verwendet, liegt einWegbringen aus dem Verwendungsbetrieb vor. Dies 

gilt nicht für Alkohol, der 

1. in einem Verwendungsbetrieb bei Untersuchungen verbraucht wird. die mit einem 

begünstigten Verwendungszweck zusammenhängen, 

2. als Probe in einer Menge bis zu 0,2 liter im Einzelfall weggebracht wird, 

3. von Apotheken und Drogerien an Arzte, Tierärzte, Dentisten und Hebammen fOr 

medizinische Zwecke abgegeben wird, 

4. von Apotheken auf Grund ärztlicher Verschreibung abgegeben wird. 

§ 15. (1) Der Inhaber des Verwendungsbetriebes ist verpflichtet, dem im § 11 Abs. 4 ge· 

nannten Zollamt jede Anderung der in den eingereichten Beschreibungen oder im Befund· 

protokoll angegebenen Verhältnisse anzuzeigen. 

(2) Oie Anzeigen sind binnen drei Tagen, gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden 

Ereignisses, schriftlich zu erstatten. Das Befundprotokoll ist, soweit erforderlich. zu ergänzen. 

(3) Der Inhaber des Verwendungsbetriebes ist verpflichtet. den Freischein und die amt· 

lichen Abschriften des Freischeins binnen zwei Wochen nach dem Ende des darin angege· 
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benen Zeitraumes dem Zollamt zurückzugeben. Wenn das Recht, Alkohol auf Grund eines 

Freischeins steuerfrei zu beziehen, schon vor dem Ende des im Freischein angegebenen 

Zeitraumes erloschen ist, so ist dieser binnen zwei Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des 

Erlöschens, zurückzugeben. 

Freischein, Erlöschen 

§ 16. (1) Für das Erlöschen des Freischeins gilt § 25 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 5 

sinngemäß. Weiters ist der Freischein zu widerrufen, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 

zwei Jahren keinAlkohol bezogen wurde. 

(2) Wenn ein Freischein auf Grund anderer Abgabenvorschriften zurückgenommen oder 

aufgehoben wird, sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über den Widerruf einer 

Verschlussbrennerei (§ 25) sinngemäß anzuwenden. Wird die Zurücknahme oder Aufhebung 

mit rückwirkender Kraft ausgesprochen, dann gilt der Alkohol, der ab dem Zeitpunkt der 

Rückwirkung auf Grund dieses Freischeins bezogen wurde, als im Zeitpunkt des Bezuges 

aus dem Verwendungsbetrieb weggebracht. 

(3) Liegt im Zeitpunkt der Abgabe kein gOItiger Freischein des Empfängers mehr vor, 

entsteht die Steuerschuld auch für den Inhaber des erloschenen Freischeins. 

(4) Auf Grund eines Freischeins bezogener Alkohol, der sich im Verwendungsbetrieb 

befindet, gilt als in dem Zeitpunkt aus dem Betrieb weggebracht, in dem der Freischein 

erloschen ist. 

(5) Das Zollamt kann dem Inhaber eines Freischeins über schriftlichen Antrag gestatten, 

Alkohol an einen anderen Inhaber eines Freischeins abzugeben. Geht Alkohol im 

Verwendungsbetrieb unter, hat der Inhaber des Freischeins dies unverzüglich anzuzeigen. 

Solcher Alkohol gilt nicht als weggebracht." 

4. § 1 7  Abs. 5 Z 2 1it. g entfällt. 

5. fm § 33 Abs. 2 entftJfft im dritten Satz nach dem Wort ''voraussichtlich'' das Wort "auf'. 

6. § 33 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in Fällen, in denen in einzel­

nen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Ka-
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lenderjahres wesentlich überschreitet, auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zu­

grundelegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird." 

7. § 39 Abs. 3 wird folgender Satz angef{)gt: 

"In jenen Fällen, in denen Erzeugnisse nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen 

werden. kann das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vornahme von An­

meldungen auf jene Monate eingeschränkt wird. in denen Erzeugnisse aufgenommen 

werden, wenn der zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Ver­

pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind. die 

auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Alkoholsteuer hinweisen." 

8. § 42 werden folgende Abs. 5 und 6 angef{jgt: 

"(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen Warenver­

kehr wird der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass 

das Begleitdokument bereits vor dem Versand des Erzeugnisses auszustellen und der Be­

hörde eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu Obermitteln ist. In der Ver­

ordnung ist die zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu 

erfassen. zu analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über 

verdächtige Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Weiters 

wird der Bundesminister toT Finanzen ermächtigt. durch Verordnung Maßnahmen zur 

Kennzeichnung der Begleitdokumente durch den Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Unterzeichnung des Be­

gleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektroni­

schen oder automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beein­

trächtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

9. § 43 Abs. 2 und 53 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung kundzu­

machen." 

10. § 43 wird folgender Abs. 3 angefagt: 

"(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage der dritten 

Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fänen zulassen, in denen der mit einer derartigen 

Vortage verbundene Verwaltungsaufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 

steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

24 

80/ME und Zu 80/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 25 von 163

www.parlament.gv.at



11. Im § 44 wird der Betrag "2 000 S" durch den Betrag "200 €" ersetzt. 

12. § 46 Abs. 1 erster Satz lautet: 

'Wird ein Erzeugnis während der Beförderung nach den §§ 38, 39, 45 oder 48 im 

Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei 

denn, dass es nachweislich untergegangen ist." 

13. § 46 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

'Wird für ein Erzeugnis, das im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen 

wurde, im Einzelfall nachgewiesen, dass das betreffende Erzeugnis an Personen im Steuer­

gebiet abgegeben wurde, die zum Bezug von steuerfreien Erzeugnissen oder von Erzeug­

nissen unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnötigen 

Verwaltungsaufwandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben." 

14. Im § 46 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Wort "erhoben" die Wortfolge "oder dass das 

Erzeugnis nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt" eingefügt. 

15. Im § 49 Abs. 2 wird nach dem Zitat "Abs. 1"  die Wortfolge "und in § 52" eingefügt. 

16. § 49 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat in diesen Fällen der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 

ist das als erstes befasste Zollamt zuständig." 

17. § 52 Abs. 1 und Abs. 2 lautet: 

"(1) Versandhandel betreibt, wer ein Erzeugnis aus dem freien Verkehr des Mitglied­

staates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, 

die nicht zum Bezug von Erzeugnissen im innergemeinschattlichen Steuerversandverfahren 

berechtigt sind, und den Versand des Erzeugnisses selbst durchführt oder durch andere 

durchführen lässt (Versandhändler). 

(2) Wird ein Erzeugnis durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in einem anderen 

Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung des 

Erzeugnisses an den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhandler." 
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18. § 54 Abs. 5 dritter Satz lautet: 

"Der Inhaber eines Steuerlagers oder ein berechtigter Empfänger kann die Erstattung oder 

Vergütung der Steuer mit der Steueranmeldung (§ 10) geltend machen und :;elbst 

berechnen." 

19. § 54 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 

zu vergütenden Alkoholsteuer bescheidmäßig festzustellen, wenn der Steuerschuldner vor 

Erlassung des Bescheides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch 

eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätestens bis 

zum Abtauf des dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats 

vomimmt." 

20. § 54 wird folgender Abs. 7 angefOgt: 

"(7) Zur Venneidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen und wenn Steuerbe· 

lange dadurch nicht beeinträchtigt werden, kann das Zollamt in Fällen, in denen ein Erzeugnis 

nicht unmittelbar in ein Drittland ausgeführt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nach 

§ 45 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach Vorliegen eines 

Nachweises des Austritts über die Zollgrenze eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 Z 2 

gewährt wird." 

21. § 56 wird folgender Satz angefügt: 

"FOr die Reinigung von verunreinigtem Alkohol gelten die im § 84 geregelten Anzeigepflichten 

sinngemäß. " 

22. § 80 Abs. 1 bis 3 samt Oberschrift lautet: 

"Bestandsaufnahme im Alkohollager 

§ 80 (1) Der Inhaber eines Atkohollagers hat einmal jährlich den Bestand von Alkohol in 

Erzeugnissen im Lager aufzunehmen (Bestandsaufnahme), innerhalb eines Monats nach 

dessen Abschluß den Soll· und Istbestand an Alkoholmengen zu ermitteln, diese gegenOber­

zustellen und dem Zollamt das Ergebnis schriftlich bekannt zu geben. Das Zollamt kann eine 

andere Form zulassen, wenn Steuerbelange nicht beeintrAchtigt werden. Der Inhaber des 

Alkohoilagers hat den Zeitpunkt des Beginns und voraussichtlichen Endes der Bestandsauf· 

nahme spätestens drei Wochen im Voraus dem Zollamt anzuzeigen. Das Zollamt nimmt in 

Alkoholverschlusslagem an der Bestandsaufnahme teil, in offenen Alkohollagem ist es 

berechtigt teilzunehmen. 
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(2) Das Zollamt kann zulassen, daß alle oder einzelne Bestände auf Grund einer per­

manenten Inventur festgestellt und bekanntgegeben werden, wenn durch ein den Grund­

satzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechendes Verfahren gesichert ist, daß die 

Bestände nach Art und Menge auch ohne körperliche Aufnahme festgestellt werden können. 

(3) Kommt der Inhaber eines Alkohollagers den ihm in Abs. 1 auferlegten Verpflichtun­

gen nicht oder unvollständig nach, kann das Zollamt Bestandsermittlungen von Amts wegen 

vornehmen. Dazu hat der Inhaber des Alkohollagers dem Zollamt auf Verlangen die Bestände 

unverzüglich bekanntzugeben oder die Kosten für deren Ermittlung zu tragen." 

23. § 81 samt Überschrift fautet: 

"Fehlmengen 

§ 81. (1) FOr Fehlmengen im Alkohollager, die auf Reinigungs-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs­

, AbfOIl- und Lagerungsverluste zurOckzuführen sind (Schwund), entsteht keine Steuer. 

(2) Ergeben sich in einem Alkohollager bei Bestandsaufnahmen Fehlmengen, deren Ent­

stehen der Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt für diese Fehlmengen die Steuer­

schuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme entstanden, soweit sie nicht schon vorl1er ent­

standen ist. Steuerschuldner ist der Inhaber des Alkohollagers. § 10 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Das Zollamt kann Fehlmengenermittlungen anordnen, vornehmen oder auf Kosten 

des Inhabers des Alkohollagers vornehmen lassen. 

(4) FOr die übliche Lagerbehandlung von Alkohol in Verschlussbrennereien gelten die 

Abs. 1 bis 3 sinngemäß." 

24. § 83 /autet: 

"§ 83. Der Inhaber eines Freischeins oder ein berechtigter Empfänger hat auf Verlangen des 

ZOllamts, in dessen Bereich der Betrieb gelegen ist, fOr einen bestimmten Zeitraum aus den 

zu fahrenden Aufzeichnungen die Alkoholmengen rechnerisch zu ermitteln, die in den Betrieb 

in Erzeugnissen aufgenommen , verwendet und aus dem Betrieb weggebracht wurden. § 81 

gilt sinngemäß." 

25. § 84 lautet: 

"§ 84. Wer ein zugelassenes einfaches Brenngerät oder eine zur Herstellung von Alkohol ge­

eignete amtlich gesicherte Vorrichtung zu anderen Zwecken als zum Herstellen von Alkohol 

verwenden will, hat dem Zollamt den Beginn und das voraussichtliche Ende der BenOtzung 
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mindestens eine Woche im Voraus, gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereignisses, 

schriftlich anzuzeigen." 

26. § 86 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen des Zollamts, die er­

forderlich sind, um zu verhindern, dass Erzeugnisse der Besteuerung im Steuergebiet oder im 

Obrigen Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entzogen werden." 

27. Im § 87 Abs. 1 wird in Z 14 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 15 

angefügt: 

"15. anzuordnen, dass in Z 1 3  angeführte Umschließungen so zu kennzeichnen sind, dass 

aus der Kennzeichnung der Abnehmer der Ware zu ersehen ist." 

28. § 87 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Verbrauchsteuem betrauten 

Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten gleiChgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlictler 

Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zollverwaltung 

zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn gewähr1eistet ist, dass das aus­

landische Organ in der Lage ist, alle Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 

wahrzunehmen." 

29. Der bisherige Texl des § 88 erhält die Absatzbezeichnung "( 1 )"; folgender Abs. 2 wird 

angefügt: 

"(2) Der Inhaber eines Steuerlagers oder eines Verwendungsbetriebes und der 

berechtigte Empfänger sind verpflichtet, dem Zollamt unverzüglich Umstände anzuzeigen, die 

den Verdacht auf innergemeinschaftliche Betrugshandlungen zulassen." 

30. Nach § 90 wird folgender § 91 eingefügt: 

"§ 91 . Wer Alkohol entgegen dem Verbot des § 20 Abs. 2 herstellt, begeht ein Finanzver­

gehen und ist bei Vorsatz mit einer Geldstrafe bis zu 15 000 € und bei Fahrlässigkeit mit 

einer Geldstrafe bis zu 8 000 € zu bestrafen. Wer das im ersten Satz bezeichnete Finanz· 

vergehen nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1 .  Jänner 2002 begeht, ist bei Vorsatz 

mit einer Geldstrafe bis zu 200 000 S und bei Fahrlässigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 

100 000 S zu bestrafen. Daneben ist nach Maßgabe des § 17 des Finanzstrafgesetzes auf 

Verfall zu erkennen. Der Verfall umfasst auch die Rohstoffe. Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Gerate 

und Vorrichtungen." 
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31. In § 5 Abs. 1 1. Satz, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 2. Satz, § 7 Abs. 2 2. Satz, § 7 Abs. 3, § 10 

Abs. 1 1. Satz, § 10 Abs. 2 4. Satz, § 10 Abs. 3, § 17 Abs. 2, § 17  Abs. 3, § 17 Abs. 8 3. Satz, 

§ 1 7  Abs. 9, § 20 Abs. 3 3. Satz, § 21 Abs. 1 1. Satz, § 21 Abs. 3, § 21 Abs. 4 1. Satz, § 22 

Abs. 1 letzter Satz, § 22 Abs. 2 1. Satz, § 23 Abs. 1 1. Satz, § 23 Abs. 2, § 23 Abs. 3, § 24 

Abs. 1 1. Satz, § 25 Abs. 2 Z 3, § 26, § 28 Abs. 6, § 31 Abs. 5 letzter Satz, § 31 Abs. 6, § 32 

Abs. 1 1. Satz, § 33 Abs. 1 1. Satz, § 33 Abs. 4, § 34 Abs. 1 letzter Satz, § 34 Abs. 2 1. Satz, 

§ 34 Abs. 3, § 35 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Ziffer 2, § 39 Abs. 1 4. Satz, § 40 Abs. 4, § 41 Abs. 3 

1. Satz, § 46 Abs. 5, § 49 Abs. 3, § 49 Abs. 5 1. Satz, § 52 Abs. 3 1. Satz, § 52 Abs. 4 

1. Satz, § 52 Abs. 6 1. Satz, § 52 Abs. 7, § 52 Abs. 9 1. Satz, § 53 Abs. 2, § 53 Abs. 3 

2. Satz, § 54 Abs. 6, § 74 Abs. 3, § 82 Abs. 1, § 82 Abs. 2 1. Satz und § 82 Abs. 2 3. Satz 

wird mit ,. Jänner 2001, frühestens aber mit Inkrafttreten der betreffenden Anderungen des 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, der Ausdruck l-tauptzollamt· durch den 

Ausdruck "ZoliamtH ersetzt. 

32. § 108 Jautet: 

"§ 10B. Freischeine, die vor dem , .  Jänner 2001 erlassen wurden, gelten bis zu ihrem 

Erlöschen, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2002, als Freischeine im Sinne der §§ 1 1  

bis 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000." 

33. Der bisherige Text des § 115 erhält die Absatzbezeichnung "(1)"; folgender Abs. 2 wird 

angefügt: 

"(2) Die Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist. nach dem Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz." 

34. Nach § 116a wird folgender § 1 16b eingefügt: 

"§ 1 16b. (1) §§ 1 1  bis 1 6  einschließlich der Überschriften, § 33 Abs. 2 dritter Satz und letzter 

Satz, § 39 Abs. 3 letzter Satz, § 42 Abs. 5 und 6, § 43 Abs. 2 letzter Satz, § 43 Abs. 3 letzter 

Satz, § 46 Abs. 1 erster Satz, § 46 Abs. 5 letzter Satz, § 46 Abs. 6 erster Satz, § 49 Abs. 2, 

§ 49 Abs. 5 letzter Satz, § 52 Abs. 1 und 2, § 53 Abs. 4 letzter Satz, § 54 Abs. 5 dritter Satz 

und letzter Satz, § 54 Abs. 7, § 56 letzter Satz, § BO einschließlich der Überschrift, § B1 ein­

schließlich der Überschrift, § 83, § 84, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 1 Z 1 5,  § 87 Abs. 3, § 88 Abs. 1 

und 2, § 91, § 1 08, § 1 1 5, die Änderung des Gesetzestitels, der Entfall des Teils 11 sowie die 

Neubezeichnung des bisherigen Teils 111 als "Teil 11" sowie der Entfall des § 17 Abs. 5 Z 2 lit. g 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 29/2000 treten am 1 .  Jänner 2001 in Kraft. 

§ 44 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 tritt am 1 .  Jänner 2002 in 

Kraft. 
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-, 

(2) § 14 Abs. 5. § 16 Abs. 3 und § 81 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. XXX/2000 sind auf Alkohol anzuwenden. fOr welchen die Steuerschuld nach dem 

31. Dezember 2000 entsteht. § 54 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 

XXX/2000 ist auf Erzeugnisse anzuwenden, fOr welche die Erstattung oder Vergotung nach 

dem 31 . Dezember 2000 beantragt wird." 
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Artikel V 

Das Tabaksteuergesetz 1995, BGBI. Nr. 70411994, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. I Nr. 26/2000 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 1 wird folgende fit. c angefOgt: 

"c) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht, 19.11 € je 

1 000 StOck und 42 % des Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens aber 65 € je 1 000 Stock;" 

2. § 4 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. für Zigarren und Zigarillos 1 3  % des Kleinverkaufspreises, mindestens aber 32,7 € je 

1 000 Stock;" 

3. § 5 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller oder Einführer als Einzelhandelspreis je 

StOck oder je Packung, wie diese Packung üblicherweise an Verbraucher abgegeben wird, zu 

bestimmen. Für Tabakwaren derselben Marke oder entsprechender Bezeichnung in mengen­

gleicher Stückzahl oder mengengleicher Packung ist derselbe Kleinverkaufspreis zu be­

stimmen." 

4. § 8 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Liegt im Zeitpunkt der Abgabe der Tabakwaren keine gOltige Bewilligung nach Abs. 2 mehr 

vor, entsteht die Steuerschuld auch für den Betriebsinhaber." 

5. § 12 Abs 2 wird folgender Satz angefagt: 

"Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 

zu vergütenden Tabaksteuer bescheidrnäßig festzustellen, wenn der Steuerschuldner vor Er­

lassung des Bescheides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch eine 

neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätestens bis zum 

Ablauf des dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats vornimmt." 

6. § 14 Abs. 4 wird folgender Satz angefOgt: 

"Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in Fällen. in denen in einzel­

nen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines 

Kalenderjahres wesentlich überschreitet, auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zu­

grundelegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird." 
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7. Im § 16 Abs. 2 und Abs. 3 wird jeweils der Betrag von "10 Millionen Schilling" durch den 

Betrag von "1 Million €" ersetzt und im Abs. 2 letzter Satz werden nach der Ziffer "3" ein 

Beistrich und die Wortfolge "4 letzter Satz" eingefügt. 

8. Im § 16 Abs. 4 erster Satz entfallt nach dem Wort "voraussichtlich" das Wort "auf'. 

9. § 18 Abs, 3 wird folgender Satz angefügt: 

"In jenen Fällen, in denen Tabakwaren nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen wer· 

den, kann das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vomahme von An· 

meldungen auf jene Monate eingeschränkt wird, in denen Tabakwaren aufgenommen wer· 

den, wenn der zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Ver­

pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die 

auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Tabaksteuer hinweisen." 

10. § 20 werden folgende Abs, 5 und 6 angefügt: 

"(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen Warenver· 

kehr wird der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass 

das Begleitdokument bereits vor dem Versand der Tabakwaren auszustellen und der Behörde 

eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu übermitteln ist. In der Verordnung 

ist die zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, 

zu analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über verdächtige 

Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Weiters wird der 

Bundesminister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung Maßnahmen zur Kennzeichnung 

der Begleitdokumente durch den Versender vorzusehen," 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Unterzeichnung des Be· 

gleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektroni· 

schen oder automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Seein· 

trächtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

11.  § 21 Abs. 2 und 28a Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung kundzu-

machen," 
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12. § 21 wird folgender Abs. 3 angefOgt: 

"(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur Vortage der dritten 

Ausfertigung des Begleitdokuments in Fällen zulassen, in denen der mit einer derartigen 

Vorlage verbundene Verwaltungsaufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 

steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt." 

13. Im § 22 wird der Betrag "1 000 S" durch den Betrag "100 €" ersetzt. 

14. § 24 Abs. 1 erster Satz lautet; 

'Werden Tabakwaren während der Beförderung nach den §§ 17,  18, 23 oder 26 im Steuerge· 

biet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn. dass 

sie nachweislich untergegangen sind." 

15. § 24 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

''Wird für Tabakwaren, die im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen wur· 

den. im Einzelfall nachgewiesen. dass die betreffenden Tabakwaren an Personen im Steuer· 

gebiet abgegeben wurden, die zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren oder von Tabak­

waren unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnötigen 

Verwaltungsaufwandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben." 

16. Im § 24 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Worl "ist" die Wortfolge "oder dass die T abak­

waren nachweislich aus dem EG·Verbrauchsteuergebiet ausgeführt worden sind" eingefügt. 

1 7. Im § 27 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Zitat "Abs. 1"  die Wortfolge "und in § 30" einge­

fügt. 

18. § 27 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat in diesen Fällen der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet. 

ist das als erstes befasste ZoUamt zuständig." 

19. § 30 Abs. 2 und Abs. 3 lautet: 

"(2) Versandhandel betreibt, wer Tabakwaren aus dem freien Verkehr des Mitglied� 

staates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, 

die nicht zum Bezug von Tabakwaren im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren 

berechtigt sind, und den Versand der Tabakwaren selbst durchführt oder durch andere durch� 

führen lässt (VersandhändJer). 
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(3) Werden Tabakwaren durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in einem ande­

ren Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung 

der Tabakwaren an den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler." 

20. § 31 wird folgender Abs. 6 angefiJgt: 

"(6) Zur Venneidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen und wenn Steuerbe­

lange dadurch nicht beeinträchtigt werden kann das Zollamt in Fällen, in denen Tabakwaren 

nicht unmittelbar in ein Drittland ausgeführt werden sollen, die Anwendung des Verfahrens 

nach § 23 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach Vorliegen 

eines Nachweises des Austritts über die Zollgrenze eine Erstattung oder Vergotung nach 

Abs. 1 lit. b gewährt wird." 

21. § 32 Abs. 2 /autet: 

"(2) Oie amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes, die 

erforderlich sind, um zu verhindern, dass Tabakwaren der Besteuerung im Steuergebiet oder 

im Obrigen Gebiet der Europäischen Gemeinschaft entzogen werden." 

22. Im § 33 Abs. 1 Z 7 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und Abs. 1 folgende Z 8 

angefügt: 

"8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umschließungen so zu kennzeichnen sind, dass aus 

der Kennzeichnung der Abnehmer der Ware zu ersehen ist." 

23. § 33 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Oen ZoJlorganen sind Organe der mit der Erhebung der Verbrauchsteuem betrauten Ver­

waltungen anderer Mitgliedstaaten gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher 

Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zollverwaltung 

zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn geWährleistet ist, dass das aus­

ländische Organ in der lage ist, alle Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 

wahrzunehmen." 

24. § 34 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Die im Abs. 1 angeführten Personen sind verpflichtet, dem Zollamt unverzüglich Um­

stände anzuzeigen, die den Verdacht auf innergemeinschaftliche Betrugshandlungen zu­

lassen." 
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25. § 35 werden folgende Stjtze angefügt: 

"Steuerschuldner ist der Betriebsinhaber. § 1 2  Abs. 5 gilt sinngemäß." 

26. Der bisherige Text des § 42 erhält die Absatzbezeichnung "(1)"; folgender Abs. 2 wird 

angefOgt: 

"(2) Die Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, nach dem Abgabenverwartungsorganisationsgesetz." 

27. Nach § 44c wird folgender § 44d eingefOgt: 

"§ 44d. (1) § 5 Abs. 3, § 8 Abs. 4 letzter Satz, § 1 2  Abs. 2 letzter Satz, § 14 Abs. 4 letzter 

Satz, § 16 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4 erster Satz. § 1 8  Abs. 3 letzter Satz, § 20 Abs. 5 

und 6. § 21 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3. § 24 Abs. 1 erster Satz. Abs. 5 letzter Satz und 

Abs. 6 erster Satz. § 27 Abs. 2 erster Satz und Abs. 5, § 28a Abs. 4 letzter Satz, § 3D Abs. 2 

und 3. § 31 Abs. 6. § 32 Abs. 2. § 33 Abs. 1 Z 7 und 8 sowie Abs. 3, § 34 Abs. 4, § 35 

vorletzter und letzter Satz sowie § 42 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 

XXX/2000 treten am 1 .  Jänner 2001 in Kraft. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. c und Z 2, § 1 6  Abs. 2 zweiter 

Satz und Abs. 3 erster Satz sowie § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 

XXXl2000 treten am 1 .  Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 26/2000 ist weitemin auf 

Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld vor dem 1 .  Jänner 2002 entsteht. § 4 Abs. 1 

Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. XXX/2000 ist auf Waren anzuwenden, 

für welche die Steuerschuld nach dem 31 .  Dezember 2001 entsteht. 

(3) In der Zeit vom 1. Jänner 2002 bis . . . . . . .  2002 dürfen Zigaretten in Automaten. die noch 

nicht auf € umgestellt sind, abweichend von dem nach § 5 Abs. 3 bestimmten Preis vel1<:auft 

werden, sofern der €-Packungspreis lediglich auf den nächst höheren oder nächst 

niedrigeren vollen Schilling preis umgerechnet wurde." 
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Artikel VI 

Das Tabakmonopolgesetz 1996, BGBI. Nr. 83011995, zuletzt geAndert durch das Bundes­

gesetz BGBI. I Nr. 18611998 und die Kundmachung BGBI. I Nr. 14311999, wird wie fOlgt 

geander1: 

1. Im § 8 Abs. 4 wird der Betrag von "5 000 Schilling" durch den Betrag von "400 oE" ersetzt. 

2. Im § 27 Abs. 1 Z 4 wird der Betrag von "10 000 Schilling" durch den Betrag von "800 oE" 

ersetzt. 

3. § 40 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

.(3) Oie im Abs. 1 bezeichneten Personen dürfen die Tabakerzeugnisse nur zu Preisen ver­

kaufen, die um mindestens zehn Prozent Ober den Kleinverkaufspreisen liegen.-

4. Nach § 47 wird folgender § 478 eingefügt: 

"§ 478. (1) § B Abs. 4 und § 27 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 

XXX/2000 Irelen am 1 .  Janner 2002 in Kraft. 

(2) § 8 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl2000 ist auf Fälle anzu­

wenden, in denen die Zustellung nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt. § 27 Abs. 1 Z 4 in der 

Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXX/2000 ist auf Falle anzuwenden. in denen die 

Verhängung der Geldstrafe nach dem 31 .  Dezember 2001 erfolgt." 
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Vorblatt 

Problem 

Zunahme der Fälle von Steuerhinterziehung und sonstigem Steuerbetrug im innergemein­

schaftlichen Verkehr mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren 

Währungsumstellung auf € 

Feststellung überschießend oder unzureichend geregelter Bereiche, Auftreten von Zweifels· 

fragen und Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung der Verorauchsteuergesetze 

Feststellung von Ooppetgteisigkeiten und Unklarheiten in der Zuständigkeit der Zollämter 

durch den Rechnungshof 

Aufhebung von § 40 Abs. 3 T abakmonopoJgesetz 1996 durch den Verfassungsgerichtshof 

Ziel 

Bessere Absicherung der innergemeinschaftlichen Verbrauchsteuerverfahren gegen Steuer­

hinterziehungen und sonstigen Steuerbetrug 

€-umstellung 

Schaffung von Verfahrensvereinfachungen und -erleichterungen 

Beseitigung von Unklarheiten und Doppelgleisigkeiten 

Verfassungskonforme Neuregelung des Preises, zu dem Gastwirte Tabakwaren an End­

verbraucher verkaufen dürfen 

Lösung 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995, des Biersteuergesetzes 1995, des Schaum­

weinsteuergesetzes 1995, des Alkohol - Steuer und Monopolgesetzes 1995, des Tabak­

steuergesetzes 1995 und des Tabakmonopolgesetzes 1 996 

Alternativen 

Keine. 

(Bezüglich TabMG 1996) Ersatzloser Wegfall des § 40 Abs. 3 TabMG 1996 bzw. FesUegung 

einer alternativen Mindestpreisregelung 

Ertrag I Kosten 

Geringe Steuerausfälle infolge in Zusammenhang mit Umstellung auf € vorgenommener 

Steuersatzglättungen und -rundungen 

Unmittelbar durch Gesetzesvorschlag keine nennenswerten Kosten für Verwaltung und Wirt­

schaft, Kosten können durch den Vollzug der zu er1assenden Verordnung entstehen 
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Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich 

Es sind keine nennenswerten Auswirkungen auf die Beschaftigung in den direkt oder indirekt 

betroffenen Betrieben bzw. Branchen zu erwarten, da von einer im Wesentlichen konstanten 

Inlandsnachfrage auszugehen ist. 

EU·Konformitit 

Gegeben. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

In den letzten Jahren war in der Europäischen Union im innergemeinschaftlichen Verkehr mit 

verbrauchsteuerpflichtigen Waren ein Besorgnis erregender Anstieg der Fälle von Steuer­

hinterziehung und sonstigem Steuerbetrug festzustellen. Eine aus diesem Grund eingesetzte 

Gruppe hochrangiger Experten empfahl als Abhilfemaßnahmen insbesondere die EinfOhrung 

eines Verbrauchsteuerfrühwarnsystems und mittel- bis langfristig die Computerisierung der 

Verbrauchsteuerverfahren. Über Einzelheiten der EG-rechtlichen Regelung des Verbrauch­

steuerfrühwamsystems und seiner Umsetzung in die Praxis wird noch beraten. Nach der­

zeitigem Stand der Beratungen haben Steuerlager. die den Versand einer verbrauchsteuer­

pflichtigen Ware im Verfahren der Steueraussetzung beabsichtigen, dies eine bestimmte Zeit 

vor dem Versand den für sie zuständigen Behörden im Wege einer - allenfalls im elektroni­

schem Weg übermittelten - zusätzlichen Ausfertigung des Begleitenden Verwaltungsdoku­

ments mitzuteilen. Die zuständigen Behörden haben diese Mitteilungen zu prOfen und eine 

Risikoanalyse vorzunehmen. Auf verdächtig erscheinende oder aus anderen GrUnden, bei­

spielsweise nach dem Zufallsprinzip, ausgewählte lieferungen werden die Behörden in be­

troffenen anderen Mitgliedstaaten hingewiesen. Als Maßnahme zur Hintanhaltung von Steuer­

betrug in Aussicht genommen wurde weiters eine Nummerierung der Begleitenden Verwal­

tungsdokumente, um eine Mehrfachverwendung auszuschließen. Zusätzlich sollen zur Ver­

stärkung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des Steuerbetrugs ko­

ordinierte sowie gemeinsame Betriebsprüfungen durchgeführt werden. So weit noch nicht vor­

handen sollen nunmehr durch die gegenständliche Novelle Rechtsgrundlagen fOr die Setzung 

derartiger Maßnahmen geschaffen werden. 

Mehrjährige Erfahrungen mit dem seit 1 .  Jänner 1995 geltenden Verbrauchsteuerrecht zeig­

ten Bereiche mit Oberschießender, aber auch solche mit unzureichender Regelung, verschie­

dene Zweifelsfragen und Auslegungsschwierigkeiten sowie Probleme von Verwaltung und 

Wirtschaft in der praktischen Durchführung dieser Vorschriften auf. Aus diesem Grund sollen 

gewisse Regelungen zurückgenommen, andere ergänzt, Verfahrensvereinfachungen und -er­

leichterungen vorgesehen sowie Unklarheiten beseitigt werden. 

Auf Anregung des Rechnungshofes sollen mehrere Regelungen über die Leistung von Si­

cherheiten und die Zuständigkeit von Zollämtern geändert werden. Insbesondere soll für 

Steuerlager die Möglichkeit geschaffen werden, in bestimmten Fällen die Sicherheit nach 

Durchschnittswerten zu bemessen. Oie Zuständigkeiten der Zollämter, insbesondere die Ab­

grenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollämtern und Zollämtern, sollen klarer und zum Teil 
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neu geregelt werden. Die diesbezOglich vorgeschlagenen Änderungen der Verbrauchsteuer­

gesetze (mit Ausnahme des TabStG 1995) stehen in Zusammenhang mit einer geplanten No­

velle des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, die im Rahmen der nächsten Zoll­

rechtsDG-Novelle vorgenommen werden soll. Grundsätzlich sollen die Erteilung von Bewilli­

gungen und Erlassung von sonstigen Bescheiden den HauptzoUämtern obliegen und Maß­

nahmen der amtlichen Aufsicht den Zollämtern. In besonders gelagerten Fällen soll die Zu­

ständigkeit jedoch anderweitig geregelt werden können. Sonderzuständigkeiten der Haupt­

zollämter Wien und Innsbruck sollen beibehalten werden. 

Soweit noch nicht erfolgt sollen in Schilling bemessene Steuer-, Erstattungs- und VergOtungs­

sätze wie auch sonstige Schillingbeträge mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf €-Beträge 

umgestellt werden. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I 

Änderung des Mineratölsteuergesetzes 1995 

Zu Z 1 (§ 2 Aba. 10, § 35 Aba. 2 und § 45 Aba. 4): 

Im Hinblick auf den beschränkten Anwendungsbereich derartiger Vereinbarungen scheint die 

Kundmachung im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung ausreichende Publizität 

einer derartigen Vereinbarung zu gewährleisten und eine Kundmachung im Bundesgesetz­

blatt daher nicht erforderlich zu sein. 

Zu Z 2 (§ 3l: 

Die Mineralölsteuersätze sollen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf €-Satze umgesteUt wer­

den. Zur Verwaltungsvereinfachung wurden Rundungen der Steuersätze vorgenommen. 

Zu Z 3  (§4 Abs. 1 Z 2): 

Werden Kraftstoffe in der Donau- und Bodenseeschifffahrt als Schiffsbetriebsstoffe einge­

setzt, soll auch in diesem Fall die Inanspruchnahme einer Steuerbefreiung möglich sein. Be­

freit ist insbesondere auch die Verwendung von Kraftstoffen aus biogenen Stoffen. 

Zu Z 4 (§4 Aba. 1 Z 8): 

Durch diese Änderung soll klargestellt werden, dass diese Begünstigung nur bestimmte Her­

stellungsbetriebe in Anspruch nehmen können. 

Zu Z S(§4 Abs, 1 Z 1 2): 

Die bisher nur auf Mineralöle nach § 2 Abs. 8 Z 1 bis 4 anwendbare Begünstigung soll auf 

sonstige Mineralöle, auf die die Kraft- und Heizstoffbestimmungen anwendbar sind, ausge­

dehnt werden. Neben der thermischen sollen weitere, nichtenergetische Verwertungen be­

günstigt werden. 

Zu Z 6 und 7 (§ 5 Aba. 4 und 7); 

Das Verfahren zur Gewährung einer MineralörsteuervergOtung für diplomatische und kon­

sularische Vertretungen sowie ihr Personal soll neu geregelt werden. Vergotungsberechtigt 

soll in Hinkunft die begOnstigte Vertretung bzw. internationale Einrichtung sein, was eine we­

sentliche Vereinfachung des Verfahrens erwarten lässt. 
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Zu Z 8 (I 6 Abs. 1) und Z 10 (I 7 Ab •. 1 und § 8 Ab •. 1}: 

Die Vergatungssätze sollen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf € umgestellt werden, 

wobei auf den Zeitpunkt der AntragsteIlung abgestellt werden soll. 

Zu Z 9 (56 Ab •. 5 und 6): 

Gemäß § 4 Abs. 1 Z 7 in der Fassung BGBI. I Nr. 10611999 sind Kraftstoffe begünstigt, die 

ausschließlich biogene Stoffe enthalten. Gewisse Additivierungen haben sich jedoch als er­

forderlich erwiesen, beispielsweise zur Ermöglichung eines Winterbetriebs. Solche Additivie­

rungen sollen vorgenommen werden können, ohne dass dies eine Inanspruchnahme der 

Steuerbefreiung ausschließt. 

Wird ein Gemisch aus steuerfreien biogenen Stoffen, bereits versteuerten Mineralölen und 

Kraftstoffen, die entweder bereits versteuert sind oder tor die durch die Beimischung die 

Steuerschuld entsteht, durch den Verbraucher oder bei der Abgabe an diesen hergestellt und 

handelt es sich bei dem Gemisch nicht um ein Mineralöl, soll für einen derartigen Kraftstoff 

keine weitere Mineralölsteuer zu entrichten sein. 

Zu Z 1 1  und 12  (§ 8): 

Insbesondere um Fälle zu erfassen, in denen der Betrieb solcher Anlagen mit gekennzeichne­

tem Gasöl nicht zulässig ist, soll die Begünstigung auf stationäre Stromerzeugungsanlagen 

ausgedehnt werden. Voraussetzung für die Begünstigung ist. dass die Anlage stationär und 

mit entsprechenden Messeinrichtungen ausgestattet ist. Die überschrift wäre anzupassen. 

Zu Z 13 bis Z 15 (5 9 Abs. 2, 6 bis 8 und 5 10  Ab •. 3): 

Die Umsetzung der Richtlinie 95160lEG des Rates vom 27. November 1995 Ober die steuer­

liche Kennzeichnung von Gasöl und Kerosin, ABI. EG Nr. L 291/46 vom 6.12.1995, erfolgte 

im Wesentlichen bereits im Rahmen des Verbrauchsteueränderungsgesetzes 1996. Die Aus­

wahl des betreffenden EG-weit zu verwendenden Kennzeichnungsstoffes ("Euromarker" ) ver­

zögerte sich, die Entscheidung darOber wird auf EG-Ebene voraussichtlich Ende des Jahres 

2000 gefällt werden. Die österreichischen Bestimmungen Ober gekennzeichnetes Gasöl sol­

len nunmehr noch ergänzt werden. Sobald der "Euromarker" festgelegt ist. wäre der betref­

fende EG-Rechtsakt durch Änderung der Verordnung des Bundesministers fOr Finanzen 

betreffend die Kennzeichnung von zum Verheizen bestimmtem Gasöl umzusetzen. 

Die derzeitige weite Interpretation der Praxis soll in den Gesetzestext einfließen. neben den 

im § 8 angeführten Anlagen sollen auch andere stationare Anlagen begOnstigt werden, die 
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ausschließlich elektrische Energie und Wärme erzeugen. Oie Vorschriften Ober die Anzeige 

der Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl wären dementsprechend anzupassen. 

Das bisher ausdrücklich nur auf nach österreichischen Vorschriften gekennzeichnetes Gasöl 

anwendbare Verwendungsverbot nach Abs. 8 soll auf sämtliche fOr Zwecke einer Steuerbe­

gOnstigung gekennzeichnete Mineralöle ausgedehnt werden. Diese Ausdehnung hat sich ins­

besondere im Hinblick auf das strafrechtliche Analogieverbot als erforderlich erwiesen. Durch 

sie ist beispielsweise klargestellt, dass in jenen Fällen, in denen im Zuge von Grenzkontrollen 

festgestellt wird, dass der Tankinhalt des kontrollierten Fahrzeuges eine ausländische 

steuerliche Kennzeichnung aufweist. der gesamte Tankinhalt für die allfällige Nachversteue­

rung und Bemessung des VerkOrzungsbetrages ausschlaggebend ist. Ausgedehnt werden 

sollen weiters die Erleichterungen für Fälle, in denen steuerbegünstigtes gekennzeichnetes 

Mineralöl mit zum Regelsatz versteuertem versehenIlich vermischt wurde. 

Zu Z 16 (§ 11 Ab •. 3) und Z 40 (§ 649 Ab •. 3): 

Die Beträge für Geldstrafen sollen auf € umgestellt, wobei auf die Tatbegehung abgestellt 

werden soll. 

Zu Z 1 7  (§ 17 Abs. 3): 

Bezieht der Inhaber eines bereits erloschenen Freischeins weiter unversteuerte Mineralöle, 

soll eine Erhebung der Mineralölsteuer auch bei ihm ermöglicht werden. 

Zu Z 18 (§ 23 Abs. 3): 

Steuerlagerinhaber und berechtigte Empfänger haben die Möglichkeit, bestimmte Erstattun­

gen und Vergütungen in ihrer monatlichen Steueranmeldung durch Abzug geltend zu ma­

chen. Sollte dabei ein Fehler auftreten, soll die Möglichkeit eingeraumt werden, dass diese 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch den Steuerschuldner bzw. Begünstigten berichtigt 

oder beseitigt wird. 

Zu Z 19 (§ 24 Abs. 4): 

Durch diese Änderung sollen zwei Redaktionsversehen berichtigt und die Nachversteue­

rungssätze mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf €-Sätze umgestellt werden. Weiters sollen 

die Anwendungsfälle einer pauschalen Nachversteuerung nach dieser Bestimmung einerseits 

auf sämltiche Anlagen erweitert werden, die ausschließlich elektrische Energie und Wärme 

erzeugen, andererseits eine solche Nachversteuerung auf Anlagen beschränkt werden, in 

denen die Strom- die Wärmeerzeugung überwiegt. 
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Zu Z 20 (5 27 Ab •• 3) und Z 21 (§ 29 Ab •. 4): 

Grundsätzlich ist die Höhe der Sicherheit unter BerOcksichtigung sämtlicher, während eines 

Kalendermonats erfolgender Wegbringungen aus dem und Entnahmen im Steuertager zu be­

messen. Bei Betrieben, bei denen diese Wegbringungen und Entnahmen in einzelnen Mona­

ten besonders hoch sind, kann dies dazu fOhren, dass die Sicherheit in der Mehrzahl der übri­

gen Monate des Kalenderjahres überschießend ist. Denn vielfach wird mittels Bankgarantie 

oder Wertpapierdepot Sicherheit geleistet, Änderungen in der Höhe der Sicherheit sind auf­

wändig und werden daher vielfach nicht vorgenommen. Für derartige Fälle soll nun fOr Her­

stellungsbetriebe und Steuerlager die Möglichkeit geschaffen werden, die Sicherheit nach 

Durchschnittswerten zu bemessen. Zur Ermittlung dieser Durchschnittswerte ist von der 

Betrachtung eines Kalenderjahres auszugehen und der so ermittelte Wert durch zwölf zu di­

vidieren. Die Höhe der Sicherheit für bestimmte Mineralöllager, die Mineralöl überwiegend 

steuerfrei abgeben (zB ein Flughafenmineralöllager, aus dem überwiegend gewerblich ein­

gesetzte Luftfahrzeuge betankt werden) steht ausser Verhältnis zu der von ihnen monatlich 

entrichteten Mineralölsteuer. Auch für derartige Fälle soll eine Möglichkeit zur Herabsetzung 

der Höhe der Sicherheit geschaffen werden. Voraussetzung für diese Herabsetzungen ist 

jeweils, dass weder das Verhalten des Steuerlagerinhabers noch sonstige Umstände Anlass 

zu Bedenken geben. Weiters soll ein Redaktionsversehen berichtigt werden. 

Zu Z 22 (I 31 Ab •. 3): 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Z 23 (§ 34 Ab •. 5): 

Durch diese Regelung soll die Rechtsgrundlage für das VerbrauchsteuerfrGhwarnsystem und 

sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Belrugshandlungen im innergemeinschaftlichen 

Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 23 (§ 34 Ab •• 5 und 6) und Z 24(§ 35 Ab •• 3): 

Nach Artikel 2a der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommission vom 1 1 .  September 

1992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 

Waren unter Steueraussetzung, ABI. EG Nr. L 276/1 vom 19. 9 1 992 idF der Verordnung 

(EWG) Nr. 2225/93 vom 27. Juli 1 993, ABI. EG Nr. L 198/5 vom 7. 8 1 993 besteht die Mög­

lichkeit, in Fallen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automati­

sierten Datenverarbeitung erstellt wird, dem versendenden Steuertagerinhaber zu gestatten, 

das Dokument nicht zu unterzeichnen, sofern es mit dem Abdruck des im dortigen Anhang 11 

dargestellten Sonderstempels versehen ist. Diese Bewilligung wird gemäß Artikel 2a Abs. 1 

der genannten Verordnung unter der Voraussetzung erteilt. dass der versendende Steuer-
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lagerinhaber sich zuvor schriftlich gegenüber den Behörden verpflichtet, für alle Risiken der 

innergemeinschaftlichen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren bei denjenigen Sen� 

dungen einzutreten, die unter Verwendung eines Begleitdokuments durchgeführt werden, das 

den Abdruck seines Sonderstempels trägt. Die betreffenden Begleitdokumente haben nach 

Abs. 2 der genannten Bestimmung in dem Teil des Feldes 24, das für die Unterschrift des 

Versenders vorgesehen ist, den nachstehenden Vermerk zu tragen: "Freistellung von der 

Unterschriftsteistung". Der Stempelabdruck des Sonderstempels ist in die rechte obere Ecke 

des Feldes A im begleitenden Verwaltungsdokument oder, an gut sichtbarer Stelle, des ent· 

sprechenden Feldes im Handelsdokument zu setzen. Es kann auch zugelassen werden, dass 

der versendende Lagerinhaber einen vorgedruckten Sonderstempelabdruck verwendet. 

Im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren hat der Empfänger gemäß § 35 Abs. 1 

zur Erledigung dieses Verfahrens die dritte und vierte Ausfertigung des Begleitdokuments mit 

seiner Empfangsbestätigung dem für die amttiche Aufsicht zuständigen Zollamt vorzulegen. 

Dies dient vor allem Kontrollzwecken. Sind diese anderweitig gewahrt sollen in Fällen, in de· 

nen die Vorlage dem betreffenden Steuerlager oder berechtigten Empfänger und der Ver· 

waltung großen Aufwand verursacht, Ausnahmen zugelassen werden können. 

Zu Z 25 (§ 36): 

Die Betragsgrenze für den Verzicht auf die Sicherheitsleistung soll mit Wirkung vom 1 .  Jänner 

2002 auf € umgestellt und auf einen runden Betrag angehoben werden. 

Zu Z 26 bis Z 28 (§ 38 Ab •. 1, 5 und 6): 

Wird Mineralöl im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht grund· 

sätzlich die Steuerschuld. Aus verwartungs6konomischen Gründen wurde für Fälle, in denen 

dieses Mineralöl in der Folge an Personen im Steuergebiet abgegeben wird, die zum Bezug 

von steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter Steueraussetzung berechtigt sind, eine 

Ausnahme von der Steuerschuldentstehung vorgesehen, um zu vermeiden, dass die Steuer 

zunächst erhoben wird. um dann in der Folge vergütet zu werden. Diese Vereinfachung wird 

von der Praxis zu großzügig gehandhabt, dem Nachweis der Weitergabe der betreffenden 

Mineralöllieterung an einen diesbezüglich Bezugsberechtigten und seiner Kontrolle zu wenig 

Bedeutung beigemessen. Zu befürchten ist, dass durch die Regelung in ihrer gegenwärtigen 

Form Anreize zur Nichteinhaltung von Verbrauchsteuerverfahren gegeben werden. Daher soll 

die Ausnahme eingeschränkt werden. In Hinkunft soll auch im Fall der Weitergabe an Perso· 

nen, die zum Bezug von steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter Steueraussetzung 

berechtigt sind, die Steuerschuld entstehen, das Zollamt aber von einer Erhebung der Ver· 

brauchsteuer Abstand nehmen können, wenn diese Weitergabe nachgewiesen wird. Wurde 

die Mineralölsteuer bereits entrichtet. soll eine allfällige Vergütung nur von der Person in An-
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spruch genommen werden können, die die Waren bezogen hat, und zwar im Rahmen der all­

gemein für diese geltenden Vergütungs regelungen. 

Während die Fiktion nach Abs. 3 auch für Ausfuhrfälle gilt, besteht in derartigen Fällen derzeit 

keine Erstattungsmöglichkeit, wenn nachträglich der tatsächliche Sachverhatt doch ermittelt 

werden kann. Daher soll die bestehende Erstattungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausge­

dehnt werden. 

Zu Z 29 (141 Ab •. 2) und Z 31 (144 Ab •. 1 und 2): 

Im Zuge von Beratungen auf EG-Ebene über Verbesserungen der Verfahren ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens und durch in der Praxis aufgetretene Problemfälle wurde 

festgestellt, dass die geltenden Bestimmungen über den Versandhandel insofern zu restriktiv 

sein dürften, als als Erwerber nur Personen in Frage kommen, die sich gegenüber dem Ver­

sandhändler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschafltiche Erwerbe nach den 

Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unterliegen. Daher soll nunmehr 

allen Personen, die nicht zum Bezug von Mineralöl im innergemeinschaftlichen Steuerver­

sandverfahren berechtigt sind, ein Erwerb von Mineralöl im Versandhandel ermöglicht wer­

den. Diese Änderung macht eine Erganzung der Bestimmungen über den Bezug zu gewerb­

lichen Zwecken erforderlich, um die Anwendungsfälle eindeutig abgrenzen zu können. 

Zu Z 30 (141 Ab •. 5) 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Fälle, in denen ein Steuerschuldner, 

der Mineralöl zu gewerblichen Zwecken aus einem anderen Mitgliedstaat ausserhatb des 

Steueraussetzungsverfahrens bezieht, nicht Ober einen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuer­

gebiet verfügt, sollen nach wie vor in die Zuständigkeit des Hauptzollamtes Innsbruck fallen, 

wenn das dafür vorgesehene Verfahren eingehalten wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, soll 

jenes Zollamt zuständig sein, das als erstes mit dem Fall befasst wird. Dadurch soll beispiels­

weise in jenen Fällen, in denen anlässlich einer Straßenkontrolle die Nichteinhaltung des 

Verfahrens festgestellt wird, eine zeitnähere und weniger verwaltungsaufwändige Steuerer­

hebung ermöglicht werden. 

Zu Z 32 (I 46 Abo. 61: 

Werden Mineralöle, für die bereits die Mineralölsteuer entrichtet wurde, in ein Drittland ausge­

führt, ist eine steuerliche Entlastung derzeit nur möglich, wenn sie entweder in ein Steuerlager 

im Steuergebiet aufgenommen werden und die Ausfuhr im Steueraussetzungsverfahren er­

folgt oder diese Ausfuhr unmittelbar erfolgt. In jenen Fällen, in denen die Ausfuhr Ober einen 

anderen Mitgliedstaat erfolgt, kann eine steuerliche Entlastung derzeit nur gewährt werden, 

wenn die Mineralöle in diesem Mitgliedstaat steuerlich erfasst, in der Regel versteuert wur-
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den. Manche Mitgliedstaaten sehen jedoch anders als Osterreich im Falle der Ausfuhr 

ausserhalb des Steueraussetzungsverfahrens keine steuerliche Entlastung vor. Das EG-Ver­

brauchsteuerrecht sieht für derartige Ausfuhrfälle derzeit keine Regelungen vor. Aufgrund der 

geographischen Situation Osterreichs, dessen Binnenlage keinen unmittelbaren Zugang zu 

einem Seehafen eröffnet, kann die gegenwärtige Rechtslage zu Benachteiligungen österrei­

chiseher Unternehmen auf dem Weltmarkt führen. Daher soll für Fälle, in denen Exportunter­

nehmen die Überführung in ein Steueraussetzungsverfahren nicht zumutbar und eine 

unmittelbare Ausfuhr nicht tunlieh ist, eine steuerliche Entlastungsmöglichkeit geschaffen 

werden. Die Zulassung der Gewährung einer Erstattung oder Vergütung soll vor dem Versand 

der Waren zu erfolgen haben. Für die Erstattung oder Vergütung sollen die gleichen Voraus­

setzungen gelten wie im Falle einer unmittelbaren Ausfuhr. 

Zu Z 33 bis 36 (§ 47 Abs. 2, § 48 Abs. 1 und 3, § 49 Abs. 5): 

Durch diese Regelungen soll die Rechtsgrundlage für das Verbrauchsteuerfrühwarnsystem 

und sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaft­

lichen Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 37 (§ 50): 

Diese Ergänzung dient der KlarsteIlung. 

Zu Z 38 (§ 5 Abs. 5 ...... § 52 Aba. 1 und 3' und Z 39 (§ 62 Abs. 2): 

Auf Anregung des Rechnungshofes soll die funktionelle Zuständigkeit der Zollämter. insbe­

sondere die Abgrenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollämtern und Zollämtern neu ge­

regelt werden. 
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Zu Artikel " 

Änderung des Biersteuergesetzes 1 995 

Zu Z 1 (56 Abs. 4); 

Bezieht der Inhaber einer bereits erloschenen Bewilligung nach § 6 Abs. 2 weiter unver­

steuertes Bier, soll eine Erhebung der Biersteuer auch bei ihm ermöglicht werden. 

Zu Z 2 (§ 9 Abs. 1 Z 1): 

Durch diese Änderung sollen in der Praxis aufgetretene Zweifelfragen hinsichtlich der bier­

steuerlichen Behandlung von Dosenbier klargestellt werden. 

Zu Z 3 (5 10 Aba. 2): 

Steuerlsgerinhaber und berechtigte Empfänger haben die Möglichkeit, bestimmte Erstattun­

gen und Vergütungen in ihrer monatlichen Steueranmeldung durch Abzug geltend zu ma­

chen. Sollte dabei ein Fehler auftreten, soll die Möglichkeit eingeräumt werden, dass diese 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch den Steuerschuldner bzw. Begünstigten berichtigt 

oder beseitigt wird. 

Zu Z 4 bis 6 CS 12  Abs. 4 sowie S 14 Abs. 2 und 4): 

Grundsätzlich ist die Höhe der Sicherheit unter Berücksichtigung sämtlicher, während eines 

Kalendermonats erfolgender Wegbringungen aus dem und Entnahmen im Steuerlager zu be­

messen. Bei Betrieben, bei denen diese Wegbringungen und Entnahmen in einzelnen Mona­

ten besonders hoch sind, kann dies dazu führen, dass die Sicherheit in der Mehrzahl der übri­

gen Monate des Kalenderjahres überschießend ist. Denn vielfach wird mittels Bankgarantie 

oder Wertpapierdepot Sicherheit geleistet. Änderungen in der Höhe der Sicherheit sind auf­

wändig und werden daher vielfach nicht vorgenommen. FOr derartige Fälle soll nun für Her­

stellungsbetriebe und Bierlager die Möglichkeit geschaffen werden, die Sicherheit nach 

Durchschnittswerten zu bemessen. Zur Ermittlung dieser Durchschnittswerte ist von der Be­

trachtung eines Kalenderjahres auszugehen und der so ermittelte Wert durch zwölf zu dividie­

ren. Weiters soll ein Redaktionsversehen berichtigt werden. 

Zu Z 7 (§ 16 Ab •. 3): 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 
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Zu Z 8 (1 1 9  Abs. 5): 

Durch diese Regelung soU die Rechtsgrundlage für das VerbrauchsteuerlrOhwamsystem und 

sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen 

Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 8 (I 1 9  Aba. 5 und 6) und Z 10 {§ 20 Aba. 31: 

Nach Artikel 2a der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommission vom 1 1 .  September 

1 992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 

Waren unter Steuerausselzung, ABI. EG Nr. L 276/1 vom 19. 9 1992 idF der Verordnung 

(EWG) Nr. 2225/93 vom 27. Juli 1993, ABI. EG Nr. L 198/5 vom 7. 8 1 993 besteht die Mög· 

lichkeit, in Fällen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automati· 

sierten Datenverarbeitung erstellt wird, dem versendenden Steuerlagerinhaber zu gestatten. 

das Dokument nicht zu unterzeichnen, sofern es mit dem Abdruck des im dortigen Anhang 11 

dargestellten Sonderstempels versehen ist. Diese Bewilligung wird gemäß Artikel 2a Abs. 1 

der genannten Verordnung unter der Voraussetzung erteilt, dass der versendende Steuer· 

lagerinhaber sich zuvor schriftlich gegenOber den Behörden verpflichtet, für alle Risiken der 

innergemeinschaftlichen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren bei denjenigen Sen· 

dungen einzutreten, die unter Verwendung eines Begleitdokuments durchgeführt werden, das 

den Abdruck seines SonderstempelS trägt. Die betreffenden Begleitdokumente haben nach 

Abs. 2 der genannten Bestimmung in dem Teil des Feldes 24, das tar die Unterschrift des 

Versenders vorgesehen ist, den nachstehenden Vermerk zu tragen: "Freistellung von der 

Unterschriftsleistung" . Der Stempelabdruck des Sonderstempels ist in die rechte obere Ecke 

des Feldes A im begleitenden Verwaltungsdokument oder, an gut sichtbarer Stelle, des ent· 

sprechenden Feldes im Handelsdokument zu setzen. Es kann auch zugelassen werden. dass 

der versendende Lagerinhaber einen vorgedruckten Sonderstempelabdruck verwendet. 

Im innergemeinschaftlichen Steuerversandverlahren hat der Empfanger gemäß § 20 Abs. 1 

zur Erledigung dieses Verfahrens die dritte und vierte Ausfertigung des Begleitdokuments mit 

seiner Empfangsbestätigung dem für die amtliche Aufsicht zustandigen Zollamt vorzulegen. 

Dies dient vor allem Kontroltzwecken. Sind diese anderweitig gewahrt sollen in Fallen, in 

denen die Vorlage dem betreffenden Steuertager oder berechtigten Empfänger und der Ver· 

wa"ung großen Aufwand verursacht. Ausnahmen zugelassen werden können. 

Zu Z 9 (§ 20 Abs. 2 und § 30 Ab •. 4): 

Im Hinblick auf den beschränkten Anwendungsbereich derartiger Vereinbarungen scheint die 

Kundmachung im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung ausreichende Publizität 
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einer derartigen Vereinbarung zu gewährleisten und eine Kundmachung im Bundesgesetz� 

blatt daher nicht erforderlich zu sein. 

Zu Z 1 1 (§2n 

Die Betragsgrenze für den Verzicht auf die Sicherheitsleistung soll mit Wirkung vom 1 .  Jänner 

2002 auf € umgestellt und auf einen runden Betrag angehoben werden. 

Zu Z 1 2 bis Z 14  (5 23 Aba. 1, 5 und 6): 

Wird Bier im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht grundsätzlich 

die Steuerschuld. Aus verwaltungsökonomischen Grunden wurde für Fälle, in denen dieses 

Bier in der Folge an Personen im Steuergebiet abgegeben wird, die zum Bezug von steuer­

freiem Bier oder von Bier unter Steueraussetzung berechtigt sind, eine Ausnahme von der 

Steuerschuldentstehung vorgesehen, um zu vermeiden, dass die Steuer zunächst erhoben 

wird, um dann in der Folge vergütet zu werden. Diese Vereinfachung wird von der Praxis zu 

großzügig gehandhabt, dem Nachweis der Weitergabe der betreffenden Bierlieferung an 

einen diesbezüglich Bezugsberechtigien und seiner Kontrolle zu wenig Bedeutung beigemes­

sen. Zu befürchten ist, dass durch die Regelung in ihrer gegenwärtigen Fonn Anreize zur 

Nichteinhaltung von Verbrauchsteuerverfahren gegeben werden. Daher soll die Ausnahme 

eingeschränkt werden. In Hinkunft soll auch im Fall der Weitergabe an Personen, die zum Be­

zug von steuerfreiem Bier oder von Bier unter Steueraussetzung berechtigt sind, die Steuer­

schuld entstehen, das Zollamt aber von einer Erhebung der Verbrauchsteuer Abstand 

nehmen können, wenn diese Weitergabe nachgewiesen wird. Wurde die Biersteuer bereits 

entrichtet. soll eine allfällige Vergütung nur von der Person in Anspruch genommen werden 

können, die die Waren bezogen hat, und zwar im Rahmen der allgemein für diese geltenden 

Vergütungsregejungen. 

Während die Fiktion nach Abs. 3 auch für Ausfuhrfälle gilt, besteht in derartigen Fällen derzeit 

keine Erstattungsmöglichkeit, wenn nachträglich der tatsächliche Sachverhalt doch ennittelt 

werden kann. Daher soll die bestehende Erstanungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausge­

dehnt werden. 

Zu Z 15 (§ 26 Abs. 2) und Z 17 (§ 29 Abs. 1 und 2): 

Im Zuge von Beratungen auf EG-Ebene über Verbesserungen der Verfahren ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens und durch in der Praxis aufgetretene Problemfälle wurde 

festgestellt, dass die geltenden Bestimmungen über den Versandhandel insofern zu restriktiv 

sein dürften, als als Erwerber nur Personen in Frage kommen, die sich gegenüber dem Ver­

sandhändler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschafltiche Erwerbe nach den 
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Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unterliegen. Daher soll nunmehr 

allen Personen, die nicht zum Bezug von Bier im innergemeinschaftlichen Steuerversandver· 

fahren berechtigt sind, ein Erwerb von Bier im Versandhandel ermöglicht werden. Diese An­

derung macht eine Ergänzung der Bestimmungen über den Bezug zu gewerblichen Zwecken 

erforderlich, um die Anwendungsfälle eindeutig abgrenzen zu können. 

Zu Z 16 (§ 26 Ab •. 5) 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Fälle, in denen ein Steuerschuldner, 

der Bier zu gewerblichen Zwecken aus einem anderen Mitgliedstaat ausserhalb des Steuer­

aussetzungsverfahrens bezieht, nicht über einen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet 

verfügt, sollen nach wie vor in die Zuständigkeit des Hauptzollamtes Innsbruck fallen, wenn 

das dafür vorgesehene Verfahren eingehalten wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, solt jenes 

Zollamt zuständig sein, das als erstes mit dem Fall befasst wird. Dadurch soll beispielsweise 

in jenen Fällen, in denen anlässlich einer StraßenkontroJle die Nichteinhaltung des Verfahrens 

festgestellt wird, eine zeitnähere und weniger verwaltungsaufwändige Steuererhebung er­

möglicht werden. 

Zu Z 18 (S 31 Ab •• 6): 

Wird Bier, für das bereits die Biersteuer entrichtet wurde, in ein Drittland ausgefOhrt, ist eine 

steuerliche Entrastung derzeit nur möglich, wenn es entweder in ein Steuerlager im Steuer­

gebiet aufgenommen wird und die Ausfuhr im Steueraussetzungsverfahren erfolgt oder diese 

Ausfuhr unmittelbar erfolgt. In jenen Fällen, in denen die Ausfuhr über einen anderen Mit­

gliedstaat erfolgt, kann eine steuerliche Entlastung derzeit nur gewährt werden, wenn das 

Bier in diesem Mitgliedstaat steuerlich erfasst, in der Regel versteuert wird. Manche Mitglied­

staaten sehen jedoch anders als Österreich im Falle der Ausfuhr ausserhalb des Steuerau$­

setzungsverfahrens keine steuerliche Entlastung vor. Das EG-Verbrauchsteuerrecht sieht für 

derartige Ausfuhrfälle derzeit keine Regelungen vor. Aufgrund der geographischen Situation 

Österreichs, dessen Binnenlage keinen unmittelbaren Zugang zu einem Seehafen eröffnet, 

kann die gegenwärtige Rechtslage zu Benachteiligungen Osterreichischer Untemehmen auf 

dem Weltmarkt fOhren. Daher soll tor Fälle. in denen Exportunternehmen die ÜberfOhrung in 

ein Steueraussetzungsverfahren nicht zumutbar und eine unmittelbare Ausfuhr nicht tunlich 

ist, eine steuerliche Entlastungsmöglichkeit geschaffen werden. Die Zulassung der Ge­

währung einer Erstattung oder Vergütung soll vor dem Versand der Waren zu erfolgen 

haben. Für die Erstattung oder Vergütung sollen die gleichen Voraussetzungen gelten wie im 

Falle einer unmittelbaren Ausfuhr. 
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Zu Z 19 bis 22 (i 32 Abs. 2, 5 33 Abs. 1 und 3, 5 35 Abs. 4): 

Durch diese Regelungen soll die Rechtsgrundtage fOr das VerbrauchsteuerfrOhwamsystem 

und sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaft­

lichen Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 23 (§ 361: 

Diese Ergänzung dient der KlarsteIlung. 

Zu Z 24 (§ 5 Abs. 3 ...... § 35 Abs. 1) und Z 25 (5 44 Abs. 2): 

Auf Anregung des Rechnungshofes soll die funktionelle Zuständigkeit der Zollämter. insbe­

sondere die Abgrenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollämtern und ZoUämtem neu ge­

regelt werden. 
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Zu Artikel 111 

Änderung des Schaumweinsteuergesetzes 1 995 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1): 

Die Schaurnweinsteuersätze sollen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf €-Sätze umgestellt 

werden. Zur Verwaltungsvereinfachung wurden Rundungen der Steuersätze vorgenommen. 

Weiters soll dem deutschen Beispiel gefolgt und im Zuge von Beratungen auf EG-Ebene auf­

getretenen Bedenken hinsichtlich der EG-Konformität der bisherigen SteuerbegOnstigung für 

Schaumweine der KN-Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 39 Rechnung getragen 

werden. 

Zu Z 2 (§4 Abs. 1): 

Bezieht der Inhaber einer bereits erloschenen Bewilligung nach § 4 Abs. 1 Z 3 weiter unver­

steuerten Schaumwein, soll eine Erhebung der Schaumweinsteuer auch bei ihm ermöglicht 

werden. 

Zu Z 3 (§ 7 Abs. 2): 

Steuerlagerinhaber und berechtigte Empfänger haben die Möglichkeit, bestimmte Erstattun­

gen und Vergütungen in ihrer monatlichen Steueranmeldung durch Abzug geltend zu ma­

chen. Sollte dabei ein Fehler auftreten, soU die Möglichkeit einge�umt werden, dass diese 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch den Steuerschuldner bzw. Begünstigten berichtigt 

oder beseitigt wird. 

Zu Z 4 (§ 9 Abs. 4): 

Grundsätzlich ist die Höhe der Sicherheit unter Berücksichtigung sämtlicher, während eines 

Kalendermonats erfolgender Wegbringungen aus dem und Entnahmen im Steuerlager zu be­

messen. Bei Betrieben. bei denen diese Wegbringungen und Entnahmen in einzelnen Mona­

ten besonders hoch sind, kann dies dazu führen, dass die Sicherheit in der Mehrzahl der übri­

gen Monate des Kalenderjahres überschießend ist. Denn vielfach wird mittels Bankgarantie 

oder Wertpapierdepot Sicherheit geleistet, Änderungen in der Höhe der Sicherheit sind auf­

wändig und werden daher vielfach nicht vorgenommen. FOr derartige Fälle soll nun fOr Er­

zeugungsstätten und Schaumweinlager die Möglichkeit geschaffen werden, die Sicherheit 

nach Durchschnittswerten zu bemessen. Zur Ermittlung dieser Durchschnittswerte ist von der 

Betrachtung eines Kalenderjahres auszugehen und der so ermittelte Wert durch zwölf zu 

dividieren. Weiters soll ein Redaktionsversehen berichtigt werden. 
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Zu Z 5(§13 Abs. 3): 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Z 6 (I 16 Ab •. 5): 

Durch diese Regelung soll die Rechtsgrundlage für das Verbrauchsteuerfrühwamsystem und 

sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaftlichen 

Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 6 (§ 16  Ab •. 5 und 6) und Z 8 15 17 Ab •. 3): 

Nach Artikel 2a der Verordnung (EWG) Nr. 271 9/92 der Kommission vom 1 1 .  September 

1992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 

Waren unter Steueraussetzung, ABI. EG Nr. L 27611 vom 19. 9 1992 idF der Verordnung 

(EWG) Nr. 2225/93 vom 27. Juli 1993, ABI. EG Nr. L 198/5 vom 7. 8 1 993 besteht die Mög· 

lichkeit, in Fällen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automati­

sierten Datenverarbeitung erstellt wird, dem versendenden Steuerlagerinhaber zu gestatten, 

das Dokument nicht zu unterzeichnen, sofern es mit dem Abdruck des im dortigen Anhang 1 1  

dargestellten Sonderstempels versehen ist. Diese Bewilligung wird gemäß Artikel 2a Abs. 1 

der genannten Verordnung unter der Voraussetzung erteitt, dass der versendende Steuer· 

lagerinhaber sich zuvor schriftlich gegenüber den Behörden verpflichtet, fOr alle Risiken der 

innergemeinschaftlichen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren bei denjenigen Sen­

dungen einzutreten, die unter Verwendung eines Begleitdokuments durchgeführt werden. das 

den Abdruck seines Sonderstempels trägt. Die betreffenden Begleitdokumente haben nach 

Abs. 2 der genannten Bestimmung in dem Teil des Feldes 24, das für die Unterschrift des 

Versenders vorgesehen ist, den nachstehenden Vermerk zu tragen: "Freistellung von der 

Unterschriftsleistung". Der Stempelabdruck des Sonderstempels ist in die rechte obere Ecke 

des Feldes A im begleitenden Verwaltungsdokument oder, an gut sichtbarer Stelle, des ent­

sprechenden Feldes im Handelsdokument zu setzen. Es kann auch zugelassen werden, dass 

der versendende Lagerinhaber einen vorgedruckten Sonderstempelabdruck verwendet. 

Im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren hat der Empfänger gemäß § 17 Abs. 1 

zur Erledigung dieses Verfahrens die dritte und vierte Ausfertigung des Begleitdokuments mit 

seiner Empfangsbestätigung dem tor die amtliche Aufsicht zuständigen Zollamt vorzulegen. 

Dies dient vor allem Kontrollzwecken. Sind diese anderweitig gewahrt sollen in Fällen, in 

denen die Vorlage dem betreffenden Steuerlager oder berechtigten Empfänger und der Ver­

waltung großen Aufwand verursacht, Ausnahmen zugelassen werden können. 
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Zu Z 7 C§ 17 Ab •• 2 und § 27 Ab •• 4): 

Im Hinblick auf den beschränkten Anwendungsbereich derartiger Vereinbarungen scheint die 

Kundmachung im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung ausreichende Publizität 

einer derartigen Vereinbarung zu geWährleisten und eine Kundmachung im Bundesgesetz· 

blatt daher nicht erforderlich zu sein. 

Zu Z 9(§18): 

Die Betragsgrenze fOr den Verzicht auf die Sicherheitsleistung soll mit Wirkung vom 1 .  Jänner 

2002 auf € umgestellt und auf einen runden Betrag angehoben werden. 

Zu Z 10 bis Z 1 2  C§ 20 Aba. 1, 5 und 6}: 

Wird Schaumwein im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht 

grundsätzlich die Steuerschuld. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde fOr Fälle, in 

denen dieser Schaumwein in der Folge an Personen im Steuergebiet abgegeben wird, die 

zum Bezug von steuerfreiem Schaumwein oder von Schaumwein unter Steueraussetzung be· 

rechtigt sind, eine Ausnahme von der Steuerschuldentstehung vorgesehen, um zu vermeiden, 

dass die Steuer zunächst erhoben wird, um dann in der Folge vergotet zu werden. Diese Ver· 

einfachung wird von der Praxis zu großzügig gehandhabt, dem Nachweis der Weitergabe der 

betreffenden Schaumweinlieferung an einen diesbezüglich Bezugsberechtigten und seiner 

Kontrolle zu wenig Bedeutung beigemessen. Zu befOrchten ist, dass durch die Regelung in 

ihrer gegenwärtigen Form Anreize zur Nichteinhaltung von Verbrauchsteuerverfahren gege· 

ben werden. Daher soll die Ausnahme eingeschränkt werden. In Hinkunft soll auch im Fall der 

Weitergabe an Personen, die zum Bezug von steuerfreiem Schaumwein oder von Schaum· 

wein unter Steueraussetzung berechtigt sind, die Steuerschuld entstehen, das Zollamt aber 

von einer Erhebung der Verbrauchsteuer Abstand nehmen können, wenn diese Weitergabe 

nachgewiesen wird. Wurde die Schaumweinsteuer bereits entrichtet, soll eine allfällige Ver· 

gOlung nur von der Person in Anspruch genommen werden können, die die Waren bezogen 

hat, und zwar im Rahmen der allgemein für diese geltenden VergUtungsregelungen. 

Während die Fiktion nach Abs. 3 auch für Ausfuhrfäl1e gilt, besteht in derartigen Fällen derzeit 

keine Erstattungsmöglichkeit. wenn nachträglich der tatsächliche Sachverhalt doch ermitteh 

werden kann. Daher soll die bestehende Erstattungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausge· 

dehnt werden. 
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Zu Z 1 3  (I 23 Ab •. 2) und Z 15  (I 26 Ab •. 1 und 2): 

Im Zuge von Beratungen auf EG-Ebene Ober Verbesserungen der Verfahren ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens und durch in der Praxis aufgetretene Problemfälle wurde 

festgestellt, dass die geltenden Bestimmungen Ober den Versandhandel insofern zu restriktiv 

sein dOrften, als als Erwerber nur Personen in Frage kommen, die sich gegenüber dem Ver­

sand händler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschafltiche Erwerbe nach den 

Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unterliegen. Daher soll nunmehr 

allen Personen, die nicht zum Bezug von Schaumwein im innergemeinschaftlichen Steuerver­

sandverfahren berechtigt sind, ein Erwerb von Schaumwein im Versandhandel ermöglicht 

werden. Diese Anderung macht eine Erganzung der Bestimmungen Ober den Bezug zu ge­

werblichen Zwecken erforderlich, um die Anwendungsfälle eindeutig abgrenzen zu können. 

Zu Z 14 (I 23 Ab •• 5' 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Fälle, in denen ein Steuerschuldner, 

der Schaumwein zu gewerblichen Zwecken aus einem anderen Mitgliedstaat ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens bezieht, nicht Ober einen Geschäfts- oder Wohnsitz im 

5teuergebiet verfOgt, sollen nach wie vor in die Zustandigkeit des Hauptzoltamtes Innsbruck 

fallen, wenn das dafür vorgesehene Verfahren eingehalten wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, 

soll jenes Zollamt zuständig sein, das als erstes mit dem Fall befasst wird. Dadurch soll bei­

spielsweise in jenen Fällen, in denen anlässlich einer Straßenkontrolle die Nichteinhaltung 

des Verfahrens festgestellt wird, eine zeitnähere und weniger verwaltungsaufwändige Steuer­

erhebung ermöglicht werden. 

Zu Z 16 (§ 28 Ab •• 6): 

Wird Schaumwein, für den bereits die Schaumweinsteuer entrichtet wurde, in ein Drittland 

ausgeführt, ist eine steuerliche Entlastung derzeit nur möglich, wenn er entweder in ein 

Steuerlager im Steuergebiet aufgenommen wird und die Ausfuhr im Steueraussetzungsver· 

fahren erfolgt oder diese Ausfuhr unmittelbar erfolgt. In jenen Fälten, in denen die Ausfuhr 

über einen anderen Mitgliedstaat erfolgt, kann eine steuerliche Entlastung derzeit nur gewährt 

werden, wenn der Schaumwein in diesem Mitgliedstaat steuerlich erfasst, in der Regel ver­

steuert wird. Manche Mitgliedstaaten sehen jedoch anders als Österreich im Falle der Ausfuhr 

ausserhalb des Steueraussetzungsverfahrens keine steuerliche Entlastung vor. Das EG-Ver­

brauchsteuerrecht sieht für derartige Ausfuhrfälte derzeit keine Regelungen vor. Aufgrund der 

geographischen Situation Österreichs, dessen Binnentage keinen unmittelbaren Zugang zu 

einem Seehafen eröffnet, kann die gegenwärtige Rechtslage zu Benachteiligungen österrei­

chischer Unternehmen auf dem Weltmarkt fahren. Daher soll fOr Fälle, in denen Export­

unternehmen die Überführung in ein Steueraussetzungsverfahren nicht zumutbar und eine 
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unmittelbare Ausfuhr nicht tunIich ist, eine steuerliche Entlastungsmöglichkeit geschaffen 

werden. Oie Zulassung der Gewährung einer Erstattung oder Vergütung soll vor dem Versand 

der Waren zu erfolgen haben. Für die Erstattung oder Vergütung sollen die gleichen Voraus­

setzungen gelten wie im Falle einer unmittelbaren Ausfuhr. 

Zu Z 17 bis 20 (§ 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1 und 3, § 32 Abs. 4): 

Durch diese Regelungen soll die Rechtsgrundlage rar das Verbrauchsteuerfrühwarnsystem 

und sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaft­

lichen Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 21 (§ 331: 

Diese Ergänzung dient der KlarsteIlung. 

Zu Z 22 (5 5 Abs. 3 ...... § 44 Abs. 4) und Z 23 (§ 46 Abs. 2): 

Auf Anregung des Rechnungshofes soll die funktionelle Zuständigkeit der Zollämter. insbe­

sondere die Abgrenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollämtem und Zollämtem neu ge­

regelt werden. 
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Zu Artikel IV 

Änderung des Alkohol - Steuer und Monopolgesetzes 1995 

Zu Z 1 und 2: 

Diese Änderungen werden im Hinblick auf das vollständige Auslaufen des Alkoholmonopols 

zum 31. Dezember 2000 erforderlich. 

Zu Z 3 (§§ 1 1  bis 16): 

§§ 1 1  bis 16 wurden neu formuliert. Die geltenden Vorschriften für Verwendungsbetriebe 

sehen das Erteilen von Bescheiden als Betriebsbewilligung sowie als Freischeine für jeden 

Verwendungszweck des unversteuert bezogenen Alkohols vor. Der Entwurf sieht nur mehr 

einen Bescheid (Freischein) für den Verwendungsbetrieb vor. Damit werden eine Anpassung 

an das Mineralölsteuergesetz 1995 und eine Verwaltungsvereinfachung erreicht. Gleichzeitig 

fallen die vorgeschriebene Bestandsaufnahme und Fehlmengenregelungen IOr den Fall einer 

Betriebseinstellung weg. In solchen Fällen kann auf die Bestimmungen insbesonders von 

§ 87 Abs. 1 Z 8 und 9 zurückgegriffen werden. 

Bezieht der Inhaber einer bereits erloschenen Bewilligung nach § 1 1  Abs. 1 weiter unver­

steuerten Alkohol, soll eine Erhebung der Alkoholsteuer auch bei ihm ermöglicht werden. 

Zu Z 4 (S 17 Abs. 5 Z 2 lit. g): 

Die Vergällung von Alkohol. der für den Einsatz in der ArzneimittelhersteUung bestimmt ist, 

kann zu unerwünschten pharmakologischen Reaktionen führen. Die im Widerspruch zu 

Arzneimittelrecht stehende Bestimmung war daher aufzuheben. Sollten derartige Produkte 

nach ihrer Aufmachung und Beschaffenheit geeignet sein, als Alkohol genossen zu werden, 

wäre von der Verordnungsermächtigung des § 4 Abs. 4 Z 1 Gebrauch zu machen. 

Zu Z 5 und 6 (§ 33 Abs. 2): 

Grundsätzlich ist die Höhe der Sicherheit unter Berücksichtigung sämtlicher, während eines 

Kalendennonats erfolgender Wegbringungen aus dem und Entnahmen im Steuerlager zu be­

messen. Bei Betrieben, bei denen diese Wegbringungen und Entnahmen in einzelnen Mona­

ten besonders hoch sind, kann dies dazu führen, dass die Sicherheit in der Mehrzahl der übri­

gen Monate des Kalenderjahres ilberschießend ist. Denn vielfach wird mittels Bankgarantie 

oder Wertpapierdepot Sicherheit geleistet, Änderungen in der Höhe der Sicherheit sind auf­

wändig und werden daher vielfach nicht vorgenommen. Für derartige Fälle soll nun filr Alko­

hoUager die Möglichkeit geschaffen werden, die Sicherheit nach Durchschnittswerten zu 

bemessen. Zur Ermittlung dieser Durchschnittswerte ist von der Betrachtung eines Kalender-
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jahres auszugehen und der so ermittelte Wert durch zwölf zu dividieren. Weiters soll ein 

Redaktionsversehen berichtigt werden. 

Zu Z 7 (§ 39 Ab •• 3): 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Z 8 (§ 42 Ab •. 5): 

Durch diese Regelung soll die Rechtsgrundlage für das VerbrauchsteuerfrOhwarnsystem und 

sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandjungen im innergemeinschaftlichen 

Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 8 (§ 42 Ab •• 5 und 6) und Z 10 (§ 43 Ab •• 3): 

Nach Artikel 2a der Verordnung (EWG) Nr. 271 9/92 der Kommission vom 1 1 .  September 

1 992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 

Waren unter Steueraussetzung, ABI. EG NT. L 278/1 vom 19. 9. 1992 idF der Verordnung 

(EWG) Nr. 2225/93 vom 27. Juli 1993, ABI. EG Nr. L 1 98/5 vom 7. 8. 1993 besteht die Mög­

lichkeit, in Fällen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automati­

sierten Datenverarbeitung erstellt wird. dem versendenden Steuerlagerinhaber zu gestatten, 

das Dokument nicht zu unterzeichnen, sofern es mit dem Abdruck des im dortigen Anhang 11 

dargestellten Sonderstempels versehen ist. Diese Bewilligung wird gemaß Artikel 2a Abs. 1 
der genannten Verordnung unter der Voraussetzung erteilt, dass der versendende Steuer­

Jagerinhaber sich zuvor schriftlich gegen Ober den Behörden verpflichtet, fOr alle Risiken der 

innergemeinschaftlichen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren bei denjenigen $en­

dungen einzutreten, die unter Verwendung eines Begleitdokuments durchgefOhrt werden, das 

den Abdruck seines Sonderstempels trägt. Die betreffenden Begleitdokumente haben nach 

Abs. 2 der genannten Bestimmung in dem Teil des Feldes 24, das für die Unterschrift des 

Versenders vorgesehen ist, den nachstehenden Vermerk zu tragen: "Freistellung von der 

Unterschriftsleistung" . Der Stempelabdruck des Sonderstempels ist in die rechte obere Ecke 

des Feldes A im begleitenden Verwaltungsdokument oder, an gut sichtbarer Stelle, des ent­

sprechenden Feldes im Handelsdokument zu selZen. Es kann auch zugelassen werden, dass 

der versendende Lagerinhaber einen vorgedruckten Sonderstempelabdruck verwendet. 

Im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren hat der Empfänger gemäß § 43 Abs. 1 

zur Erledigung dieses Verfahrens die dritte und vierte Ausfertigung des Begleitdokuments mit 

seiner Empfangsbestätigung dem für die amtliche Aufsicht zuständigen Zollamt vorzulegen. 

Dies dient vor allem Kontrollzwecken. Sind diese anderweitig gewahrt. sollen in Fallen, in 
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denen die Vorlage dem betreffenden Steuerlager oder berechtigten Empfänger und der Ver­

waltung großen Aufwand verursacht, Ausnahmen zugelassen werden können. 

Zu Z 9 (§ 43 Aba. 2 und § 53 Ab •. 4): 

1m Hinblick auf den beschränkten Anwendungsbereich derartiger Vereinbarungen scheint die 

Kundmachung im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung ausreichende Publizität 

einer derartigen Vereinbarung zu gewährleisten und eine Kundmachung im Bundesgesetz­

blatt daher nicht erforderlich zu sein. 

Zu Z 1 1  (§44): 

Die Betragsgrenze für den Verzicht auf die Sicherheitsleistung solt mit Wirkung vom 1 .  Jänner 

2002 auf € umgestellt und auf einen runden Betrag angehoben werden. 

Zu Z 1 2  bis Z 14 (§ 46 Abs. 1. 5 und 6): 

Wird ein Erzeugnis im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht 

grundsätzlich die Steuerschuld. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde für Fälle, in 

denen dieses Erzeugnis in der Folge an Personen im Steuergebiet abgegeben wird, die zum 

Bezug von steuerfreien Erzeugnissen oder von Erzeugnissen unter Steueraussetzung 

berechtigt sind, eine Ausnahme von der SteuerSChuldentstehung vorgesehen, um zu 

vermeiden, dass die Steuer zunächst erhoben wird. um dann in der Folge vergütet zu werden. 

Diese Vereinfachung wird von der Praxis zu großzügig gehandhabt, dem Nachweis der 

Weitergabe der betreffenden Erzeugnisse an einen diesbezüglich Bezugsberechtigten und 

seiner Kontrolle zu wenig Bedeutung beigemessen. Zu befürchten ist, dass durch die 

Regelung in ihrer gegenwärtigen Form Anreize zur Nichteinhaltung von 

Verbrauchsteuerverfahren gegeben werden. Daher soll die Ausnahme eingeschränkt werden. 

In Hinkunft solt auch im Fall der Weitergabe an Personen. die zum Bezug von steuerfreien 

Erzeugnissen oder von Erzeugnissen unter Steueraussetzung berechtigt sind, die Steuer­

schuld entstehen, das Zollamt aber von einer Erhebung der Verbrauchsteuer Abstand 

nehmen können, wenn diese Weitergabe nachgewiesen wird. Wurde die Alkoholsteuer 

bereits entrichtet, soll eine a11fällige Vergütung nur von der Person in Anspruch genommen 

werden können, die die Waren bezogen hat. und zwar im Rahmen der allgemein für diese 

geltenden Vergütungsregelungen. 

Während die Fiktion nach Abs. 3 auch für Ausfuhrfälle gilt, besteht in derartigen Fällen derzeit 

keine Erstattungsmöglichkeit. wenn nachträglich der tatsächliche Sachverhalt doch ermittelt 

werden kann. Daher soll die bestehende Erstattungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausge­

dehnt werden. 
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Zu Z 15  (§ 49 Ab., 2) und Z 11 (5 52 Ab •• 1 und 2): 

Im Zuge von Beratungen auf EG-Ebene über Verbesserungen der Verfahren ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens und durch in der Praxis aufgetretene Problemfalle wurde 

festgestellt, dass die geltenden Bestimmungen über den Versandhandel insofern zu restriktiv 

sein dürften, als als Erwerber nur Personen in Frage kommen, die sich gegenüber dem Ver­

sandhandler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschafltiche Erwerbe nach den 

Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unterliegen. Daher soll nunmehr 

allen Personen, die nicht zum Bezug von Erzeugnissen im innergemeinschattlichen Steuer­

versandverfahren berechtigt sind, ein Erwerb von Erzeugnissen im Versandhandel ermöglicht 

werden. Diese Änderung macht eine Ergänzung der Bestimmungen Ober den Bezug zu 

gewerblichen Zwecken erforderlich, um die AnwendungsfäUe eindeutig abgrenzen zu können. 

Zu Z 16 (54gAb •• 5) 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. Falle, In denen ein Steuerschuldner, 

der Erzeugnisse zu gewerblichen Zwecken aus einem anderen Mitgliedstaat ausserhalb des 

Steueraussetzungsverfahrens bezieht, nicht Ober einen Geschafts- oder Wohnsitz im 

Steuergebiet verfogt, sollen nach wie vor in die Zuständigkeit des HauptzoUarntes Innsbruck 

fallen, wenn das dafür vorgesehene Verfahren eingehalten wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, 

soll jenes Zollamt zuständig sein, das als erstes mit dem Fall befasst wird. Dadurch soll 

beispielsweise in jenen Fällen, in denen anlasslich einer Straßenkontrolle die Nichteinhaltung 

des Verfahrens festgestellt wird, eine zeitnähere und weniger verwaltungsaufwändige 

Steuererhebung ermöglicht werden. 

Zu Z 18 und Z 19  (5 54 Ab •. 5 dritter Satz: und letzter Salz): 

Nach den geltenden Bestimmungen haben Inhaber von Steuer1agem bestimmte Erstattungs­

oder Vergütungsbeträge bei der Selbstberechnung in ihrer monatlichen Steueranmeldung 

abzuziehen. Dieser Abzug soU nunmehr als Wahlmöglichkeit offenstehen und auch 

berechtigten Empfängem ermöglicht werden. Sollte bei einem Abzug ein Fehler auftreten. soll 

die Möglichkeit eingeräumt werden, dass diese Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch den 

Steuerschuldner bzw. Begünstigten berichtigt oder beseitigt wird. 

Zu Z 20 (I 54 Ab •. 7); 

Wird ein Erzeugnis, fOr das bereits die Alkoholsteuer entrichtet wurde, in ein Drittland aus­

gefOhrt, ist eine steuerliche Entlastung derzeit nur möglich, wenn es entweder in ein Steuer­

lager im Steuergebiet aufgenommen wird und die Ausfuhr im Steueraussetzungsverfahren 

erfolgt oder diese Ausfuhr unmittelbar erfolgt. In jenen FäUen, in denen die Ausfuhr Ober 
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einen anderen Mitgliedstaat erfolgt, kann eine steuerliche Entlastung derzeit nur gewährt 

werden, wenn das Erzeugnis in diesem Mitgliedstaat steuerlich erlasst, in der Regel ver­

steuert wird. Manche Mitgliedstaaten sehen jedoch anders als Österreich im Falle der Ausfuhr 

ausserhalb des Steueraussetzungsverfahrens keine steuerliche Entlastung vor. Das EG-Ver­

brauchsteuerrecht sieht für derartige AusfuhrfäUe derzeit keine Regelungen vor. Aufgrund der 

geographischen Situation Österreichs, dessen Binnenlage keinen unmittelbaren Zugang zu 

einem Seehafen eröffnet, kann die gegenwärtige Rechtslage zu Benachteiligungen 

österreichischer Unternehmen auf dem Weltmarkt fUhren. Daher soll für Fälle, in denen 

Exportunternehmen die Überführung in ein Steueraussetzungsverfahren nicht zumutbar und 

eine unmittelbare Ausfuhr nicht tunlich ist, eine steuerliche Entlastungsmöglichkeit geschaffen 

werden. Die Zulassung der Gewährung einer Erstattung oder Vergütung soll vor dem Versand 

der Waren zu erfolgen haben. Für die Erstattung oder Vergütung sollen die gleichen 

Voraussetzungen gelten wie im Falle einer unmittelbaren Ausfuhr. 

Zu Z 21 (§ 561 und Z 25 (I 84): 

Grundsätzlich ist eine Reinigung von unter Abfindung hergestelltem Alkohol im Rahmen einer 

Abfindungsanmeldung gemeinsam mit dem Gewinnen des Alkohols vorzunehmen. Durch die 

Regelung des § 56 letzter Satz wird klargestellt, dass auf einfachen Brenngeräten mit einer 

aljfrechten Zulassung durch das Zollamt verunreinigter Alkohol gereinigt werden kann. 

Hinsichtlich einer anderen Verwendung als zum Herstellen von Alkohol werden sie gemäß 

§ 84 Geräten, die amtlich gesichert sind, gleichgestellt. 

Zu Z 22 (§ 80)' Z 23 (§ 81) und Z 24 (§ 831: 

Die bisherigen Regelungen waren durch die Verwendung von Pauschalsätzen missver­

st1indlich und haben nicht das gewünschte Ziel, bestimmte Fehlmengen steuerfrei zu be­

lassen, erreicht. Die neue Regelung schließt nicht aus, dass künftig bei der Beurteilung \Ion 

Fehlmengen Erfahrungswerte über Fehlmengen in Einzelfällen oder allgemein berücksichtigt 

werden. Verwendungsbetriebe und berechtigte Empfänger sind grundsatzlich nicht ver· 

pflichtet, für Zwecke der Alkoholsleuer Bestandsaufnahmen zu machen. Allerdings soll in 

Fällen, in welchen das Zollamt solche anordnet, auch die Fehlmengenregelung für das 

Alkohollager angewandt werden. Weiters soll klargestellt werden, dass Verschluss­

brennereien von der Verpflichtung zu Bestandsaufnahmen ausgenommen sind. 

Zu Z 26 bis 29 (§ 86 Abs. 2. § 87 Abs. 1 und 3. § 88 Abs. 2); 

Durch diese Regelungen soll die Rechtsgrundlage für das VerbrauchsteuerfrOhwamsystem 

und sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandtungen im innergemeinschaft­

lichen Warenverkehr geschaffen werden. 
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Zu Z 30 (I 911: 

Durch den Wegfall des Alkoholmonopols greifen die auf Monopolgegenstände ausgelegten 

Tatbestände des Finanzstrafgesetzes nicht mehr. Eine eigene strafrechtliche Bestimmung fOr 

ein verbotswidriges Gewinnen oder Reinigen von Alkohol außerhalb von Steuerlagem ist 

daher erforderlich. 

Zu Z 31 (§§ 5 Abs. 1 1. Satz, ..... , § 82 Abs. 2 3. Satz) und Z 33 C§ 115 Abs . 2): 

Auf Anregung des Rechnungshofes soll die funktionelle ZusUindigkeit der Zollämter, insbe­

sondere die Abgrenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollamtern und Zollamtem neu ge­

regelt werden. 

Zu Z 32 C§ 108): 

Die neuen Bestimmungen der §§ 1 1  bis 1 6  sollen sinngemäß auf bestehende Freischeine 

Anwendung finden. Bestehende BewiUigungen fOr Verwendungsbetriebe werden 

gegenstandslos. 
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Zu Artikel V 

Änderung des Tabaksteuergesetz8a 1995 

Zu Z 1 und Z 2 (§ 4 Aba. 1 Z 1 lit. c und Z 2) und Z 3 (5 5 Aba. 3): 

Die Tabaksteuersätze sollen mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 auf €-Sätze umgesteltt 

werden. Zur VelWaltungsvereinfachung wurden Rundungen der Steuersatze bzw. Mindest­

steuersätze vorgenommen. In diesem Zusammenhang soll die Bestimmung von Kleinver­

kaufspreisen je Packung für sämtliche Tabakwaren ermöglicht werden. 

Zu Z 4 (§ 8 Abs. 4): 

Bezieht der Inhaber einer bereits erloschenen Bewilligung nach § 8 Abs. 2 weiter unver­

steuerte Tabakwaren, soll eine Erhebung der Tabaksteuer auch bei ihm ermöglicht werden. 

Zu Z 5 (§ 12 Aba. 2): 

SteuerJagerinhaber und berechtigte Empfänger haben die Möglichkeit, bestimmte Erstattun­

gen und Vergütungen in ihrer monatlichen Steueranmeldung durch Abzug geltend zu ma­

chen. SoHte dabei ein Fehler auftreten, soU die Möglichkeit eingeraumt werden, dass diese 

Unrichtigkeit oder UnvoUstandigkeit durch den Steuerschuldner bzw. Begünstigten berichtigt 

oder beseitigt wird. 

Zu Z 6 bis 8 (§ 14 Abs. 4 und § 16 Abs. 2 und 4): 

Grundsätzlich ist die Höhe der Sicherheit unter Berücksichtigung Sämtlicher, während eines 

Kalendermonats erfolgender Wegbringungen aus dem und Entnahmen im Steuerlager zu be­

messen. Bei Betrieben, bei denen diese Wegbringungen und Entnahmen in einzelnen Mona­

ten besonders hoch sind. kann dies dazu führen. dass die Sicherheit in der Mehrzahl der übri­

gen Monate des Kalenderjahres überschießend ist. Denn vielfach wird mittels Bankgarantie 

oder Wertpapierdepot Sicherheit geleistet, Änderungen in der Höhe der Sicherheit sind auf­

wändig und werden daher vielfach nicht vorgenommen. Für derartige Falle soll nun für Her­

stellungsbetriebe und Tabakwarenlager die Möglichkeit geschaffen werden. die Sicherheit 

nach Durchschnittswerten zu bemessen. Zur Ermittlung dieser Durchschnittswerte ist von der 

Betrachtung eines Kalenderjahres auszugehen und der so ermittelte Wert durch zwölf zu 

dividieren. Weiters soll ein Redaktionsversehen berichtigt werden. 
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Zu Z 7 (I 16 Ab •. 2 und 3) und Z 13 (I 22): 

Die Betragsgrenzen fOr den Mindestumsatz von Tabakwarenlagem und den Verzicht auf die 

Sicherheitsleistung sollen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 2002 auf € umgestellt und auf einen 

runden Betrag angehoben werden. 

Zu Z 9 (I 18  Ab •. 3): 

Diese Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Z 1 0  (I 20 Ab •. 5): 

Durch diese Regelung soll die Rechtsgrundlage tOr das VerbrauchsteuerfrOhwamsystem und 

sonstige Maßnahmen zur Hintanhattung von Betrugshandjungen im innergemeinschaftlichen 

Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 10 (§ 20 Ab •. 5 und 6) und Z 12 (§ 21 Ab •. 3): 

Nach Artikel 2a der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommission vom 1 1 .  September 

1992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger 

Waren unter Steuerausselzung, ABI. EG Nr. L 276/1 vom 19. 9 1992 idF der Verordnung 

(EWG) Nr. 2225/93 vom 27. Juli 1993, ABI. EG Nr. L 19815 vom 7. B 1993 besteht die Mög­

lichkeit, in Fällen, in denen das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automati­

sierten Datenverarbeitung erstellt wird, dem versendenden Steuerlagerinhaber zu gestatten, 

das Dokument nicht zu unterzeichnen, sofern es mit dem Abdruck des im dortigen Anhang 11 

dargestellten Sonderstempels versehen ist. Diese Bewilligung wird gemäß Artikel 2a Abs. 1 

der genannten Verordnung unter der Voraussetzung erteilt, dass der versendende Steuer­

lagerinhaber sich zuvor schriftlich gegenüber den Behörden verpflichtet, für alle Risiken der 

innergemeinschaftlichen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren bei denjenigen Sen­

dungen einzutreten, die unter Verwendung eines Begleitdokuments durchgeführt werden, das 

den Abdruck seines Sonderstempels trägt. Die betreffenden Begleitdokumente haben nach 

Abs. 2 der genannten Bestimmung in dem Teil des Feldes 24, das für die Unterschrift des 

Versenders vorgesehen ist. den nachstehenden Vermerk zu tragen: "Freistellung von der 

Unterschriftsleistung". Der Stempelabdruck des Sonderstempels ist in die rechte obere Ecke 

des Feldes A im begleitenden Verwaltungsdokument oder. an gut sichtbarer Stelle, des ent­

sprechenden Feldes im Handelsdokument zu setzen. Es kann auch zugelassen werden, dass 

der versendende Lagerinhaber einen vorgedruckten Sonderstempelabdruck verwendet. 

Im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren hat der Empfänger gemaß § 21 Abs. 1 

zur Erledigung dieses Verfahrens die dritte und vierte Ausfertigung des Begleitdokuments mit 

seiner Empfangsbestatigung dem für die amtliche Aufsicht zuständigen Zollamt vorzulegen. 
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Dies dient vor allem Kontrollzwecken. Sind diese anderweitig gewahrt sollen in Fällen, in 

denen die Vorlage dem betreffenden Steuerlager oder berechtigten Empfänger und der Ver· 

waltung großen Aufwand verursacht, Ausnahmen zugelassen werden können. 

Zu Z 11 I§ 21 Aba. 2 und § 283 Abs. 4): 

Im Hinblick auf den beschränkten Anwendungsbereich derartiger Vereinbarungen scheint die 

Kundmachung im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung ausreichende Publizität 

einer derartigen Vereinbarung zu gewährleisten und eine Kundmachung im Bundesgesetz· 

blatt daher nicht erforderlich zu sein. 

Zu Z 14 bis Z 16 (§ 24 Abs. 1. 5 und 6): 

Werden Tabakwaren im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht 

grundsätzlich die Steuerschuld. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde für Fälle, in 

denen diese Tabakwaren in der Folge an Personen im Steuergebiet abgegeben werden, die 

zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren oder von Tabakwaren unter Steueraussetzung be­

rechtigt sind, eine Ausnahme von der Steuerschuldentstehung vorgesehen, um zu vermeiden, 

dass die Steuer zunächst erhoben wird, um dann in der Folge vergütet zu werden. Diese Ver­

einfachung wird von der Praxis zu großzügig gehandhabt, dem Nachweis der Weitergabe der 

betreffenden Tabakwarenlieferung an einen diesbezüglich Bezugsberechtigten und seiner 

Kontrolle zu wenig Bedeutung beigemessen. Zu befürchten ist, dass durch die Regelung in 

ihrer gegenwärtigen Form Anreize zur Nichteinhaltung von Verbrauchsteuerverfahren gege­

ben werden. Daher soU die Ausnahme eingeschränkt werden. In Hinkunft soll auch im Fall der 

Weitergabe an Personen, die zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren oder von Tabakwaren 

unter Steueraussetzung berechtigt sind, die Steuerschuld entstehen, das Zollamt aber \Ion 

einer Erhebung der Verbrauchsteuer Abstand nehmen können, wenn diese Weitergabe nach­

gewiesen wird. Wurde die Tabaksteuer bereits entrichtet, soll eine allfällige Vergotung nur 

von der Person in Anspruch genommen werden können, dje die Waren bezogen hat, und 

zwar im Rahmen der allgemein für diese geltenden Vergütungsregelungen. 

Während die Fiktion nach Abs. 3 auch für Ausfuhrfälle gilt, besteht in derartigen Fällen derzeit 

keine ErstaHungsmöglichkeit, wenn nachträglich der tatsächliche Sachverhalt doch ermittelt 

werden kann. Daher soll die bestehende Erstattungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausge­

dehnt werden. 

Zu Z 17 C§ 27 Ab •• 2) und Z 19 C§ 30 Abs. 2 und 3): 

Gemäss § 30 Abs. 1 TabStG 1995 ist der Versandhandel mit Tabakwaren unzulässig. Die 

dennoch erforderlichen Regelungen des Versandhandels sollen den Regelungen der anderen 
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Verbrauchsteuergesetze angepasst werden. Diese Änderung macht eine Ergänzung der Be­

stimmungen Ober den Bezug zu gewerblichen Zwecken erforderlich, um die Anwendungsfälle 

eindeutig abgrenzen zu können. 

Zu Z 18 (§ 27 Ab •. 5) 

Gemäss § 27 Abs. 6 TabStG 1 995 ist es tor Personen oder Personenvereinigungen, die 

Tabakwaren an Letztverbraucher abgeben, unzulässig Tabakwaren aus dem freien Verkehr 

eines anderen Mitgliedstaates zu gewerblichen Zwecken zu beziehen bzw. sie zu solchen 

Zwecken in Gewahrsame zu halten. Da dennoch Anwendungsfälle denkbar sind, sollen die 

gegenständlichen Regelungen jenen der anderen Verbrauchsteuergesetze angepasst wer· 

den. Fälle, in denen ein Steuerschuldner, der Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken aus 

einem anderen Mitgliedstaat ausserhalb des Steueraussetzungsverfahrens bezieht, nicht 

Ober einen Geschäfts· oder Wohnsitz im Steuergebiet verfOgt, sollen nach wie vor in dte Zu· 

ständigkeit des Hauptzollamtes Innsbruck fallen, wenn das dafür vorgesehene Verfahren ein­

gehalten wird. Ist dies jedOCh niCht der Fall, soll jenes Zollamt zuständig sein, das als erstes 

mit dem Fall befasst wird. Dadurch soll beispielsweise in jenen Fällen, in denen anlässlich 

einer Straßenkontrolle die Nichteinhaltung des Verfahrens festgestellt wird, eine zeitnähere 

und weniger verwaltungsaufwändige Steuererhebung ermöglicht werden. 

Zu Z 20 (I 31 Ab •. 6): 

Werden Tabakwaren, für die bereits die Tabaksteuer entrichtet wurde, in ein Drittland ausge· 

führt, ist eine steuerliche Entlastung derzeit nur möglich, wenn sie entweder in ein Steuerfager 

im Steuergebiet aufgenommen werden und die Ausfuhr im Steueraussetzungsverfahren er­

folgt oder diese Ausfuhr unmittelbar erfolgt. In jenen Fällen, in denen die Ausfuhr Ober einen 

anderen Mitgliedstaat erfolgt, kann eine steuerliche Entlastung derzeit nur gewährt werden, 

wenn die Tabakwaren in diesem Mitgliedstaat steuerlich erfasst, in der Regel versteuert wer· 

den. Manche Mitgliedstaaten sehen jedoch anders als Österreich im Falle der Ausfuhr 

ausserhalb des Steueraussetzungsverfahrens keine steuerliche Entlastung vor. Das EG·Ver· 

brauchsteuerrecht sieht für derartige Ausfuhrfälle derzeit keine Regelungen vor. Aufgrund der 

geographischen Situation Österreichs, dessen Binnenlage keinen unmittelbaren Zugang zu 

einem Seehafen eröffnet, kann die gegenwärtige Rechtslage zu Benachteiligungen österrei­

chischer Untemehmen auf dem Weltmarkt führen. Daher soll für Fälle, in denen Exportunter­

nehmen die Überführung in ein Steueraussetzungsverfahren nicht zumutbar und eine un· 

mittelbare Ausfuhr nicht tunlieh ist, eine steuerliche Entlastungsmöglichkeit geschaffen 

werden. Oie Zulassung der Gewährung einer Erstattung oder Vergütung soll vor dem Versand 

der Waren zu erfolgen haben. Für die Erstattung oder Vergütung sollen die gleichen Voraus· 

setzungen gelten wie im Falle einer unmittelbaren Ausfuhr. 
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Zu Z 21 bis 24 C§ 32 Abs. 2, § 33 Ab •. 1 und 3, § 34 Ab •. 4): 

Durch diese Regelungen soll die Rechtsgrundlage fOr das Verbrauchsteuerfrühwamsystem 

und sonstige Maßnahmen zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemeinschaft­

lichen Warenverkehr geschaffen werden. 

Zu Z 25 C§ 35): 

Diese Ergänzung dient der KlarsteIlung. 

Zu Z 26 (§ 42 Abs. 2): 

Auf Anregung des Rechnungshofes soll die funktionelle Zuständigkeit der Zollämter, insbe­

sondere die Abgrenzung der Zuständigkeiten von Hauptzollämtern und Zollämtem neu ge­

regelt werden. Von derartigen Änderungen soll der Tabaksteuerbereich insbesondere im 

Hinblick auf die geringe Anzahl der Steuerschuldner und ihre hohen Steuerleistungen weitge­

hend ausgenommen bleiben. 

Zu Z 27 (§ 44c Ab •• 3': 

Zigaretten werden vielfach Ober Automaten vertrieben. Da zu erwarten ist, dass deren Um­

stellung auf den Betrieb mit € zum 1 .  Jänner 2002 nicht abgeschlossen sein wird, sollen 

Übergangsregelungen geschaffen werden. 
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Zu Artikel VI 

Änderung des Tabakmonopolgesetzes 1996 

Zu Z 1 und 2 (§ 8 Abs. 4 und § 27 Abs. 1 Z 4); 

Die Betragsgrenzen für die Weiterverrechnung von Zustellkosten, das Stammkapital der 

Monopotverwaltung GmbH und Geldstrafen als Ausschließungsgründe sollen mit Wirkung 

vom 1 .  Jänner 2002 auf €-Sätze umgestellt werden, wobei zur Verwaltungsvereinfachung 

Rundungen vorgenommen werden sollen. 

Zu Z 3 (§ 40 Abs. 3): 

Durch Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) G 239/96 vom 10. Juni 1999 wurde 

§ 40 Abs. 3 Tabakmonopolgesetz 1 996 (TabMG 1996), BGBl. Nr. 830/1995, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz 8GBI. I Nr. 186/1998, mit Ablauf des 30. Juni 2000 aufgehoben. Die 

Kundmachung über die Aufhebung erfolgte im BGB!. I Nr. 143/1999. Die aufgehobene Be­

stimmung gestattete, von einem fakultativen Bedienungs- bzw. Automatenzuschlag abgese­

hen, einen Verkauf von Tabakerzeugnissen in Gaststätten nur zu Preisen, die um zehn Pro­

zent über den Kleinverkaufspreisen lagen. Der Verfassungsgerichtshof erblickte in der dieser 

Fixpreisregelung immanenten Preisobergrenze einen verfassungswidrigen Eingriff in die Er­

werbsausübungsfreiheit. 

In der Neuregelung des § 40 Abs. 3 TabMG 1 996 soll durch den Verzicht auf eine Preisober­

grenze dem Erkenntnis des VfGH Rechnung getragen werden. Gleichzeitig soll durch die 

Festlegung eines Mindestzuschlags von 10  % verhindert werden, dass Gastgewerbetreibende 

durch Verzicht auf einen Preisaufschlag Tabaktrafiken Konkurrenz machen und der den 

Tabaktrafikanten vom Gesetzgeber eingeräumte Gebietsschutz ausgehöhlt wird. Der vor­

gesehene Mindestzuschlag von 10 % entspricht annähernd der Handelsspanne der Tabak­

verkaufssteIlen (§ 23 Abs. 4 T abMG 1 996). 
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Textgegenüberstellung 

Mineralölsteuergesetz 

gettender Text: 

§ 2 Abo. 10: 

(10) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen. durch die für 
Mineralöl 

1 .  der im Abs. e Z 1 bezeichneten Art, 

2. der im Abs. 8 Z 2 bezeichneten Art, ausgenommen die im § 3 
Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 7 genannten Mineralöle, und 

3. der im Abs. 8 Z 4 bezeichneten Art 

ein zusätzlicher Verzicht auf die Anwendung der Mineralöl betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehen wird, 'Nenn durch 
diese Vereinbarung die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beein­
trächtigung steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu 
betorchten ist. Auf solche Mineralöle sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über Kraftstoffe und HeizstOffe anzuwenden. 

§ 3: 

§ 3. (1) Die Mineralölsteuer beträgt: 

1 .  für 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 27, 2710 00 29 
und 2710 00 32 der Kombinierten Nomenklatur 5 610 S; 

2. für 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 26. 2710 00 34 
und 2710 00 36 der Kombinierten Nomenklatur 6 600 S; 

3. für 1 000 I mittelschwere Öle der Unterpositionen 2710 00 51 
und 2710 00 55 der Kombinierten Nomenklatur 3 890 S; 

neuer Text: 

§ 2 Abo. 10: 

(10) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Ve.reinbarungen zu schließen, durch die für 
Mineralöl 

1 .  der im Abs. e Z 1 bezeichneten Art, 

2. der im Abs. 8 Z 2 bezeichneten Art, ausgenommen die im § 3 
Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 7 genannten Mineralöle, und 

3. der im Abs. 8 Z 4 bezeichneten Art 

ein zusätzlicher Verzicht auf die Anwendung der Mineralöl betreffenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorgesehen wird, wenn durch 
diese Vereinbarung die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beein­
trächtigung steuencher Interessen der Republik Österreich nicht zu 
befUrchten ist. Auf solche Mineralöle sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Cber Kraftstoffe und Heizstoffe anzuwenden. Derar­
tige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzver­
waltung kundzumachen. 

§ 3: 

§ 3. (1) Die Mineralölsteuer beträgt: 

1 .  für 1 000 I Benzin der Unterposilionen 2710 00 27, 2710 00 29 
und 2710 00 32 der Kombinierten Nomenklatur 407 €; 

2. für 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 26, 2710 00 34 
und 2710 00 36 der Kombinierten Nomenklatur 479 €; 

3. für 1 000 I mittelschwere Öle der Unterpositionen 2710 00 51 
und 2710 00 55 der Kombinierten Nomenklatur 282 €; 
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4. für 1 000 I Gasöle der Unterposition 2710 00 69 der Kombinier· 
ten Nomenklatur, ausgenommen gekennzeichnetes Gasöl, 3 
890 5; 

5. für 1 000 I gekennzeichnetes Gasöl (§ 9) 950 S; 

6. für 1 000 kg gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Abs. 1 Z 
5, die als Treibstoff verwendet werden, 3 600 $: 

7. für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 0074, 2710 00 
76, 2710 00 77 und 271000 78 der Kombinierten Nomenklatur, 
wenn sie zum Vemeizen verwendet werden, 500 S, ansonsten 
für 1 000 I 3 890 5; 

8. tür 1 000 kg FIGssiggase, wenn sie als Treibstoff verwendet 
werden, 3 600 S, ansonsten 600 S; 

9. andere als die in Z 1 bis 8 angeführten Mineralöle, einschließlich 
der Mineralöle, auf die gemäß § 2 Abs. 8 die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über Kraftstoffe und Heizstoffe anzu· 
wenden sind, unterliegen demselben Steuersatz wie jene Mine­
ralöle, denen sie nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwen-­
dungszweck. am nächsten stehen. 

(2) Oie Mineralörsteuer für Kraftstoffe beträgt 5 610 S für 1 000 I, 
wenn sie anstelle von Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, 
ansonsten 3 890 S. 

(3) Oie Minerarölsteuer für Heizstoffe beträgt 950 S rur 1 000 r. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBI. I Nr. 10611999) 

(5) liter (1) im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das liter bei +15 
Grad C. Das Gewicht der Umschließungen gehört nicht zum Gewicht 
des Mineralöls. 

§ 4 Abs. 1 Z 2: 

2. Mineralöl, das als Schiffsbetriebsstoff an Schiffahrtuntemehmen 
ror die gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen 

4. für 1 000 I Gasöle der Unterposiöon 2710 00 69 der Kombinier· 
ten Nomenklatur, ausgenommen gekennzeichnetes Gasöl, 
282 €; 

5. für 1 000 I gekennzeichnetes Gasöl (§ 9) 69 €: 

6. rur 1 000 k9 gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Abs. 1 
Z 5, die als Treibstoff verwendet werden, 261 €: 

7. für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 00 74, 
2710 00  76, 2710 00 n und 2710 00 78 der Kombinierten No. 
menklatur 36 €, wenn sie zum Verheizen oder zu einem nach 
Z 9 11t a begünstigten Zweck. verwendet werden, ansonsten für 
1 OOO I 282 €; 

8. tür 1 000 k9 Flüssiggase, wenn sie als Treibstoff verwendet 
werden, 261 €, ansonsten 43 €; 

9. andere als die in Z 1 bis 8 angeführten Mineralöle, einschließlich 
der Mineralöle, auf die gemass § 2 Abs. 8 die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über Kraftstoffe und HeizstOffe anzu· 
wenden sind, unterliegen demselben Steuersatz wie jene Mine· 
ralOle, denen sie nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwen­
dungszweck am nächsten stehen. 

(2) Die Mineralölsteuer für Kraftstoffe beträgt 407 € ror 1 000 I, 
wenn sie ansteUe von Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, 
ansonsten 282 €. 

(3) Die Mineralölsteuer für Heizstoffe beträgt 89 € rur 1 000 I. 

(4) Ufer (I) im Sinne dieses Bundesgesetzes isldas liter bei + 15 
oe. Das Gewicht der Umschließungen gehört nicht zum Gewicht des 
Mineralöls. 

§ 4 Abs. 1 Z 2: 

2. Mineralöl, das als Schiffsbetnebsstoff an Schiffahrtuntemehmen 
für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen 
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(einschließlich Werksverkehr) auf der Oonau oder auf dem Bo­
densee aus Steuer1agem oder Zollagem abgegeben wird; 

§ 4 Abs. 1 Z 8: 

8. Mineralöl, das von Inhabem eines Herstellungsbetriebes (§ 26 
Abs. 1)  zur Aufrechterhaltung dieses Betriebes, jedoch nicht als 
Treibstoff in Beförderungsmitteln verwendet wird; 

§ 4 Abs. 1 Z 12: 

12. gebrauchte Mineralöle (Altöle), die entweder unmittelbar nach 
der Rückgewinnung oder nach einer Aufbereitung zum Verhei­
zen verwendet 'Nerden. 

§ 5 Abs. 4: 

(4) Wurde für Mineralöle, Kraftstoffe oder Heizstoffe, die nach § 4 
Abs. 1 Z 5, 6 oder 9 steuerlrei sind, die Mineralölsteuer entrichtet. so ist 
sie in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 5 lil. a erster Fall, Z 6 und 9 auf An­
trag des Verwenders und in den weiteren Fällen des § 4 Abs. 1 Z 5 auf 
Antrag des Lieferanten zu erstatten oder zu vergüten. 

§ 5 Abs. 5 Z 1 : 

,. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 dem Hauptzollamt, in dessen Be­
reich sich das Steuertager befindet, 

§ 5 Abs. 5 Z 3: 

3. in den übrigen Fällen dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich 
der Betrieb oder der Geschäfts- oder Wohnsitz des Verwenders 
befindet, in Ermangelung eines solchen, dem Hauptzollamt 
Innsbruck. 

(einschließlich Werksverkehr) auf der Donau oder auf dem Bo­
densee aus Steuer1agem oder Zollagem abgegeben wirdund 
Kraftstoffe, die an solche Untemehmen zum Einsatz zu diesen 
Zwecken auf diesen Gewässern abgegeben werden; 

§ 4 Abs.1 Z 8: 

8. Mineralöl, das vom Inhaber eines Herstellungsbetriebes, der 
über eine Bewilligung nach § 27 Abs. 1 verfügt und in dem 
überwiegend Mineralöl im Sinne von § 2 Abs. 1 hergestellt wird, 
zur Aufrechterhaltung dieses Betriebes, jedoch nicht als Treib­
stoff in Beförderungsmitteln verwendet wird; 

§ 4 Abs. 1 Z 12: 

12. gebrauchte Mineralöle im Sinne von § 2 Abs. 1 (Altöle). die ent­
weder unmittelbar nach der Rückgewinnung oder nach einer 
Aufbereitung zum Verheizen oder zu einem nach Z 9 lil a be­
günstigten Zweck, verwendet werden. 

§ 5 Abs. 4: 

(4) Wurde für Mineralöle, Kraftstoffe oder Heizstoffe, die nach § 4 
Abs. 1 Z 5, 6 oder 9 steuertrei sind, die Mineralölsteuer entrichtet, so ist 
sie auf Antrag des Verwenders zu erstatten oder zu vergüten. Im Falle 
der nach § 4 Abs. 1 Z 5 steuerlreien Waren hat die Inanspruchnahme 
durch die betreffende Vertretung und im Falle einer Begünstigung des 
Personals einer internationalen Einrichtung durch diese Einrichtung 
unter Anschluss der Belege zu erfolgen. 

§ 5 Abs.5 Z 1: 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 dem Zollamt, in dessen Bereich 
sich das Steuer1ager befinde� 

§ 5 Abs. 5 Z 3: 

3. in den übrigen Fällen dem Zollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb oder der Geschäfts- oder Wohnsitz des Verwenders be­
findet, in Ermangelung eines solchen, dem Hauptzollamt Inns­
brucl<. 
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§ 6 Abs. l :  

§ 6. (1) Für biogene Stoffe, die im Steuergebiet in einem Steuer1a­
ger MineralOI beigemisd1t wurden, ist auf Antrag des Betriebsinhabers 
von der Mineralötsteuer, die auf die beigemischten Mengen entfällt, je 
Liter ein Betrag von 

1 .  3,20 S, wenn das Gemisch dem Steuersatz gemäß § 3 Abs. 1 
Z 1 oder 2 unterliegt, und 

2. 3,898, wenn das Gemisch dem Steuersatz gemäß § 3 Abs. 1 
Z 4  

unterliegt, zu erstatten oder zu vergüten. 

§ 6 AbI. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich 
das Steuer1ager oder der Geschäfts- oder Wohnsitz des Empfängers 
befindet, schriftlich einzubringen. Der Antrag ist nur tur volle Kalender­
monate zulässig und bei sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum 
Ablauf des auf die Vornahme der Mischung oder des Empfanges fol­
genden Kalende�ahres zu stellen. 

§ 5 Abs. 7: 

(7) Soweit einem VergOtungsantrag nach Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 Z 5 entsprod1en wird, unterbleibt eine schriftliche Erledi­
gung. Der Vergütungsbetrag ist an die betreffende Vertretung oder 
internationale Eirvfchtung zu /eisten. 

§ 6 Abs. l: 

§ 6. (1) Für öogene Stoffe, die im Steuergebiet in einem Steuerla­
ger Mineralöl beigemischt wurden, ist auf Antrag des Betriebsinhabers 
von der Mineralölsteuer, die auf die beigemisd1len Mengen entfällt, je 
Liter ein Betrag von 

1 .  0,233 €, wenn das Gemisch dem Steuersatz gemäß § 3 Abs. 1 
Z 1 oder 2 unterliegt, und 

2. 0,283 €. wenn das Gemisch dem Steuersatz gemäß § 3 Abs. 1 
Z 4  

unterliegt, zu erstatten oder zu vergüten. 

§ 6 AbI. 5: 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich das 
Steuerlager oder der Geschäfts- oder Wohnsitz des Empfängers befin­
det, schrifUich einzubringen. Der Antrag ist nur für volle Kalendermo­
nate zulässig und bei sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die Vornahme der Mischung oder des Empfanges folgenden 
Kalende�ahres zu stellen. 

§ 6 AbI. 5: 

(5) Werden Kraftstoffen aus biogenen Stoffen Kleinstmengen ande­
rer Stoffe zum Verbessem beigemischt, schließen derartige Beimi­
schungen die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 1 
Z 7 nietlt aus. 

§ 6 AbI. 6: 

(6) Werden biogenen Stoffen ausserhalb eines Steuerlagers Mine­
ralöle oder andere Stoffe beigemilch� findet § 21 AbI, 1 Z 5 und 6 auf 
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§ 7 Ab •. 1 :  

§ 7. (1) Für Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten 
Nomenklatur, für das die MineralOlsteuer gemc1ß § 3 Abs. 1 Z 4 ent­
richtet und das von Eisenbahnuntemehmen zum Antrieb von Schie­
nenfahrzeugen verwendet 'MJrde, ist auf Antrag des Eisenbahnunter­
nehmens vom HauptzoUamt Wien ein Betrag von 2,94 S je Liter zu 
vergüten. Der Antrag ist nur für volle Kalendermonate zulässig und bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwen­
dung folgenden Kalende�ahres beim Hauptzol1amt Wien zu stellen. 

§ 8 Ab •. 1 und 2: 

Begünstigung für Wärmeerzeugung 

§ 8. (1) Für Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten 
Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 ent­
richtet wurde und das zum Antrieb von Motoren begünstigter Anlagen 
verwendet wurde, ist von der darauf entfallenden Mineralölsteuer auf 
Antrag ein Betrag von 2,94 S je Liter zu vergüten. 

(2) Begünstigte Anlagen sind stationäre Anlagen zur gemeinsamen 
Erzeugung von elektrischer Energie und Wänne (Gesamtenergieanla­
gen) und stationäre Wärmepumpen, die ausschließlich der Tempera­
turanhebung der Nutzungsenergie dienen, wenn die Antriebsenergie 
des mit Gasöl betriebenen Motors ausschließlich für die Gesamtener­
gieanlage oder die Wärmepumpe genutzt wird und einwandfrei funktio­
nierende, gegen Mißbrauch zu sichemde Einrichtungen vorhanden 
sind, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, wieviel Gasöl jeweils 
verwendet wurde. 

das Gemisch keine Anwendung, wenn dieses vom Verbraucher oder 
bei der Abgabe an den Verbraucher hergestellt wird. 

§ 7  Abs. 1 :  

§ 7. (1) Für Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten 
Nomenklatur, für das die MineralOlsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 ent­
richtet und das von Eisenbahnuntemehmen zum Antrieb von Schie.­
nenfahrzeugen verwendet wurde, ist auf Antrag des Eisenbahnunter­
nehmens vom Hauptzollamt Wien ein Betrag von 0,213 Eje Liter zu 
verguten. Der Antrag ist nur für volle Kalendennonate zulässig und bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwen­
dung folgenden Kalende�ahres beim Hauptzollamt Wien zu stellen. 

§ 8 Ab •. 1 und 2: 

Begunstigte Anlagen zur Erzeugung 
von Wänne und elektrischer Energie 

§ 8, (1) Für Gasöl der Unterposition 2710 00 69 der Kombinierten 
Nomenklatur, für das die Mineralölsteuer gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 ent­
richtet wurde und das zum Antrieb von Motoren begünstigter Anlagen 
verwendet wurde, ist von der darauf entfallenden Mineralölsteuer auf 
Antrag ein Betrag von 0,213 € je Liter zu vergüten. 

(2) Segunstigte Anlagen sind 

1 .  stationäre Anlagen zur gemeinsamen Erzeugung von elektri­
scher Energie und Wärme (Gesamtenergieanlagen), 

2. stationäre Anlagen, die ausschließlich zur Erzeugung elektri­
scher Energie dienen, 

3. stationäre Wärmepumpen, die ausschließlich der Tempera-
turanhebung der Nutzungsenergie dienen, 

wenn die Antriebsenergie des mit Gasöl betriebenen Motors aus­
schließlich für die genannten Anlagen genutzt wird und einwandfrei 
funktionierende, gegen Missbrauch zu sichernde Einrichtungen vor­
handen sind, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, wie viel Gasöl 
jeweils vel'Vt'endet wurde. 
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§ 8  Abs. 4: 

(4) Der Antrag auf Mineralölsteuervergütung ist bei dem Hauptzoll­
amt, in dessen Bereid"l sich die begünstigte Anlage befindet, schriftlich 
einzubringen. Der Antrag ist nur für volle Kalendermonate zulässig und 
bei sonstigem Vertust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Ver­
wendung des Gasöls folgenden Kalende�ahres zu stellen. 

§ 9 Abs.2: 

(2) Zur besonderen Kennzeichnung ist das Gasöl zu farben und mit 
einem Zusatz zu versehen, der auch in star1<en Verdünnungen nach­
weisbar ist. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durd1 
Verordnung die Art der Kennzeichnungssloffe und die Mengen, welche 
in dem zum Vemeizen bestimmten Gasöl enthalten sein müssen, zu 
bestimmen. 

§ 9 Abs. 6 bis 8: 

(6) Die Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl zu einem ande-
ren Zweck als 

1 .  zum Verheizen, 

2. zum Antrieb der im § B angeführten begünstigten Anlagen, 

3. zum Betrieb einer stationären Anlage, die ausschließlich zur 
Erzeugung elektrischer Energie dient, 

ist verboten. 

(7) Die Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl zum Antrieb 
einer im § 8 angeführten Anlage oder einer Anlage, die ausschließlich 
zur Erzeugung elektrischer Energie dient, ist dem Zollamt, in dessen 
Bereich sich die begunstigte Anlage befindet, vor der ersten Verwen­
dung des gekennzeichneten Gasöls schriftlich anzuzeigen. Der An­
spruch auf eine Steuervergütung nadl § 8 entsteht erst dann wieder, 
wenn dem Zollamt schriftlich angezeigt wird, daß gekennzeichnetes 
Gasöl zum Antrieb dieser Anlage nicht mehr verwendet wird. 

§ 8 Abs. 4: 

(4) Der Antrag auf Mineralölsteuervergütung ist bei dem ZOllamt. in 
dessen Bereich sich die begünstigte Anlage beflOdet, schriftlich einzu­
bringen. Der Antrag ist nur für volle Kalendermonate zulässig und bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwen­
dung des Gasöls folgenden Kalende�ahres zu stellen. 

§ 9 Abs.2: 

(2) Zur besonderen Kennzeichnung ist das Gasöl zu färben und mit 
einem Zusatz zu versehen, der auch in starnen Verdüonungen nach­
weisbar ist. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Verordnung die Art der Kennzeid1nungsstoffe und die Mengen, welche 
in dem zum Verheizen bestimmten Gasöl enthalten sein müssen, zu 
bestimmen. Sind EG-rechtlich Kennzeichnungen vorgesehen, ist dabei 
auf diese Bedacht zu nehmen. 

§ 9 Abs. 6 bis 8: 

(6) Die Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl zu einem ande­
ren Zweck. als 

1 .  zum Verheizen, 

2. zum Antrieb der im § 8 angeführten begünstigten Anlagen und 
zum Betrieb anderer stationärer Anlagen, die ausschließlich 
zur gemeinsamen Erzeugung von elektrischer Energie und 
Wärme dienen, 

ist verboten. 

(7) Die Verwendung von gekennzeidmetem Gasöl zum Antrieb 
von Anlagen der im Abs. 6 Z 2 bezeichneten Art ist dem Zollamt, in 
dessen Bereich sich die begunstigte Anlage befindet, vor der ersten 
Verwendung des gekennzeichneten Gasöls sd1rift1ich anzuzeigen. Der 
Anspruch auf eine Steuervergutung nad1 § 8 entsteht erst dann wieder, 
wenn dem Zollamt schriftlich angezeigt wird, dass gekennzeichnetes 
Gasöl zum Antrieb dieser Anlage nicht mehr verwendet wird. 

(8) Nach Abs. 1 oder Abs. 10 gekennzeichntes Minera� darf, aus-
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(8) Gekennzeichnetes Gasöl darf, ausgenommen in den Fallen des 
Abs. 6, nicht in einen Behälter eingefüllt werden, der mit einem Motor in 
Verbindung steht. Gekennzeichnetes Gasöl, das sich in einem Behälter 
befindet, der mit dem Motor eines Fahrzeuges verbunden ist, gilt als 
verbotswidrig verwendet. 

§ 10 Abs. 1 :  

§ 10. (1) Wer gekennzeichnetes Gasöl verbotswidrig verwendet 
(§ 9 Ab,. 6) oder behandelt (§ 9 Ab,. 9), hat fUr die verbotswidng ver· 
wendeten oder behandelten Mengen den Unterschiedsbetrag zwischen 
der nicht ermäßigten und der nach § 3 Abs. 1 Z 5 ermäßigten Mineral­
ölsleuer zu entrichten (Nachversteuerung). Er hat die verbotswidrige 
Verwendung oder Behandlung unverzüglich dem Hauptzol1amt, in des­
sen Bereich diese stattgefunden hat oder festgestellt wurde, anzuzet-. 
gen und die für die Steuerbemessung maßgeblichen Angaben zu ma­
chen. Das Hauptzollamt setzt durch Bescheid den Unterschiedsbetrag 
fest, der binnen einer Woche nad1 Bekanntgabe des Bescheides zu 
entrichten ist. In jenen Fällen, in denen zur Nad1versteuerung dersel­
ben Mineralölmenge mehrere Personen verpnichtet sind, ist der Unter­
schiedsbetrag nur einmal zu entrichten. 

§ 10 Abs. 3: 

(3) Ist Gasöl mit gekennzeichnetem Gasöl versehenUich vermischt 
worden, kann das Zollamt, in dessen Bereich die Vermischung statt­
gefunden hat, über Antrag mit Bescheid zulassen, daß das Gemisch 
als gekennzeichnetes Gasöl verwendet wird, wenn die Verbringung des 
Gemisches in ein Steuerlager wirtschaftlich nicht zumutbar ist und 
Steuervorteile dadurch ausgeschlossen sind. 

§ 11 Abs. 3: 

(3) Abgabenhinterziehungen, fahrlässige Abgabenverkürzungen 
und Finanzordnungswidrigkeiten der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Art sind Finanzvergehen im SiMe des Finanzstrafgesetzes, BGBI. Nr. 
129/1958, und nach diesem zu ahnden. Eine Geldstrafe hat jedoch im 
Falle einer Abgabenhinterziehung mindestens 20 000 S und im Falle 

genommen in den Fällen des Abs. 6, nicht in einen Beh�Uter eingefüllt 
werden, der mit einem Motor in Verbindung steht. Solches Mineralöl, 
das sich in einem Behälter befindet, der mit dem Motor eines Fahrzeu­
ges verbunden ist, gilt als verbotswidrig verwendet. 

§ 10 Abs. 1 :  

§ 10. (1) Wer gekennzeichnetes Gasöl verbotswidrig verwendet 
(§ 9 Ab,. 6) oder behandelt (§ 9 Ab'. 9), hat fUr die verbotswidng ver· 
wendeten oder behandelten Mengen den Unlerschiedsbetrag zwischen 
der nicht ermäßigten und der nach § 3 Abs. 1 Z 5 ermäßigten Mineral­
ölsteuer zu entrichten (Nachversteuerung). Er hat die verbotswidrige 
Verwendung oder Behandlung unverzüglich dem Zollamt, in dessen 
Bereich diese stattgefunden hat oder festgestellt wurde, anzuzeigen 
und die tür die Steuerbemessung maßgeblichen Angaben zu machen. 
Das Zollamt setzt durch Bescheid den Unterschiedsbetrag fest. der 
binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten 
ist. In jenen Fällen, in denen zur Nachversteuerung derselben Mineral­
ölmenge mehrere Personen verpflichtet sind, ist der Unterschiedsbe­
trag nur einmal zu entrichten. 

§ 1 0  Ab •. 3: 

(3) Ist Gasöl mit nach § 9 Abs. 1 oder Abs. 10 gekennzeichnetem 
Gasöl versehentlid1 vermischt worden, kann das Zollamt, in dessen 
Bereich die Vermischung stattgefunden hat, über Antrag mit Bescheid 
zulassen, daß das Gemisch als gekennzeichnetes Gasöl verwendet 
wird, wenn die Verbringung des Gemisches in ein Steuerlager wirt­
schaftlich nicht zumulbar ist und Steuervorteile dadurch ausgeschlos­
sen sind. 

§ 11  Ab •. 3: 

(3) Abgabenhinterziehungen, fahrlässige Abgabenverl<.ürzungen 
und Finanzordnungswidrigkeiten der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Art sind Finanzvergehen im Sinne des Finanzstrafgesetzes, BGBI. Nr. 
129/1958, und nach diesem zu ahnden. Eine Geldstrafe hat jedoch im 
Falle einer Abgabenhinterziehung mindestens 1 500 € und im Falle 
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einer fahrlässigen Abgabenverkürzung mindestens 5 000 S zu betra· 
gen; § 25 des Finanzstrafgesetzes ist auf Abgabenhinterziehungen der 
im Abs. 1 bezeicMeten Art nicht anzuwenden. WUfde gekennzeichne.. 
tes Gasöl in einen Behälter eingefüllt, der mit der Antriebsmaschine 
eines Fahrzeuges, mit einer Maschine oder mit einem Motor n Verbin· 
dung steht, so unterliegt auch dieses Fahrzeug, diese Masdline oder 
dieser Motor dem Verfall, "Wenn der niter schon einmal wegen einer 
Abgabenhinterziehung oder fahrtassigen Abgabenverkürzung der im 
Abs. 1 bezeichneten Art bestraft wurde und die Bestrafung nicht getilgt 
ist; für soldle Fahrzeuge, Maschinen und Motoren gilt § 17 des Finanz· 
strafgesetzes sinngemäß. § 41 des Finanzstrafgesetzes gilt audl für 
Abgabenhinterziehungen der im Abs. 1 bezeichneten Art. Finanzord· 
nungswidrigkeiten der im Abs. 2 bezeidlneten Art sind nach § 51 Abs. 
2 Finanzstrafgesetz zu bestrafen. 

§ 12 Abo. 4: 

(4) Der Antrag auf Ausstellung des Freischeins ist bei dem 
Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der Ver­
wendungsbetrieb befindet. Der Antrag muß alle Angaben über die für 
die Ausstellung des Freischeins erforderlichen Voraussetzungen ent­
halten; beizufügen sind die Unterfagen für den Nachweis oder die 
Glaubhaftmachung der Angaben, eine Beschreibung des Verwen­
dungsbetriebes und eine Beschreibung der Lagerung, der Verwendung 
und des Verbrauches von Mineralöl im Betrieb. Das Zollamt hat das 
Ergebnis der Überprüfung der eingereichten Beschreibungen in einer 
mit dem Betriebsinhaber aufzunehmenden Niederschrift (Befundproto­
koll) festzuhalten. Auf diese Beschreibungen kann in späteren Einga· 
ben des Antragstellers Bezug genommen werden, soweit Änderungen 
der darin angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. 

§ 19 AbI. 2 und 3: 

einer fahrlässigen Abgabenverkürzung mindestens 400 € zu betragen; 
§ 25 des Finanzstrafgesetzes ist auf Abgabenhinterziehungen der im 
Abs. 1 bezeichneten Art nicht anzuwenden. Wurde gekennzeichnetes 
Gasöl in einen Behälter eingefüllt, der mit der Antriebsmaschine eines 
Fahrzeuges, mit einer Maschine oder mit einem Motor in Verbindung 
steht, so unterliegt auch dieses Fahrzeug, diese Maschine oder dieser 
Motor dem Verfall, wenn der Tater schon einmal wegen einer Abga­
benhinterziehung oder fahrlässigen AbgabenverkÜfZung der im Abs. 1 
bezeichneten Art bestraft wurde und die Bestrafung nicht getilgt ist; für 
solche Fahrzeuge, Maschinen und Motoren gilt § 17 des Finanzstrafge­
setzes sinngemaß. § 41 des Finanzstrafgesetzes gilt auch für Abga· 
benhinterziehungen der im Abs. 1 bezeichneten Art. Finanzordnungs­
widrigkeiten der in Abs. 2 bezeichneten Art sind nach § 51 Abs. 2 Fi· 
nanzstrafgesetz zu bestrafen. 

§ 12 Ab •. 4: 

(4) Der Antrag auf Ausstellung des Freischeins ist bei dem Zollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der Verwendungsbe­
trieb befindet. Der Antrag muß alle Angaben über die für die Ausstel­
lung des Freisc:heins ertorderlichen Voraussetzungen enthalten; bei­
zufügen sind die Unterlagen für den NachVv'eis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben, eine Besdlreibung des Verwendungsbetriebes 
und eine Beschreibung der Lagerung, der Verwendung und des Ver­
brauches von Mineralöl im Betrieb. Das Zollamt hat das Ergebnis der 
Überprüfung der eingereichten Beschreibungen in einer mit dem Be· 
triebsinhaber aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzu· 
halten. Auf diese Beschreibungen kann in späteren Eingaben des An­
tragstellers Bezug genommen "Werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. 

§ 17 Ab •. 3: 

(3) Liegt im Zeitpunkt der Abgabe kein gültiger Freischein des 
Empfängers mehr vor, entsteht die Steuerschuld auch für den Inhaber 
des enoschenen Freischeins. 

§ 19 Abs. 2 und3: 
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(2) Die Erhebung der Mineralölsteuer für Kraftstoffe, für die der 
Inhaber eines Kraftstoffbetriebes Steuerschuldner ist, obliegt dem 
HauptzoUamt, in dessen Bereich sich die Geschäftsleitung dieses Be­
triebes befindet. 

(3) Wer einen Kraftstoffbetrieb eröffnet oder übemommen hat, hat 
dies dem HauptzoUamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, 
binnen einer Wedle schriftlich anzuzeigen und die Lage des Betriebes 
anzugeben (Betriebsanzeige). 

§ 23 Ab •. 1:  

(1)  Der Steuerschuldner hat bis zum 25. eines jeden 
Kalendermonats bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb des Steuerschuldners befindet, ..... 

§ 23 Ab •. 3: 

(3) Die angemeldeten Mineralöl-, Kraftstoff- und Heizstoffmengen 
sind nach Arten getrennt auszuweisen. Der Steuerschuldner hat in der 
Anmeldung jene in der Gesarntmenge enthaltenen Mengen abzuzie­
hen, die auf Mineralöl entfallen, das unter Steueraussetzung verbracht 
wurde, oder die gernäß § 4 von der Mineralölsteuer befreit sind. Die 
abgezogenen Mengen sind nach den Befreiungsgründen des § 4 auf­
zugliedern. Von den nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenden 
Mengen hat der Steuerschuldner in der Anmeldung die Mineralölsteuer 
zu berechnen (Selbstberechnung). Der Steuerschuldner kann bei der 
Selbstberechnung Steuerbeträge abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 ,  
§ 6 Abs. 1 und 3 oder § 46 Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. 
Die Vomahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im Sinne des § 5 
Ab •. 1 Z 1 . § 6 Ab •. 1 und 3 0der § 46 Ab •. 1. 

(2) Die Ertlebung der Mineralölsteuer für Kraftstoffe, für die der 
Inhaber eines KraftstoffbetriebeS Steuerschuldner ist, obliegt dem Zoll­
amt, in dessen Bereich sich die Geschäftsleitung dieses Betriebes be­
findet. 

(3) Wer einen KraftstOffbetrieb eröffnet oder übemommen hat, hat 
dies dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, binnen 
einer Woche schrttlich anzuzeigen und die Lage des Betriebes anzu­
geben (Betriebsanzeige). 

§ 23 Abo. 1 :  

(1) Der Steuerschuldner hat bis zum 25. eines jeden 
Kalendermonats bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb 
des Steuerschuldners befindet, .... . 

§ 23 Ab •. 3: 

(3) Die angemeldeten Mineralöl-, Kraftstoff- und Heizstoffmengen 
sind nach Arten getrennt auszuweisen. Der Steuerschuldner hat in der 
Anmeldung jene in der Gesamtmenge enthaltenen Mengen abzuzie­
hen, die auf Mineralöl entfallen, das unter Steueraussetzung verbracht 
wurde, oder die gemäß § 4 von der Mineralölsteuer befreit sind. Die 
abgezogenen Mengen sind nach den Befreiungsgründen des § 4 auf­
zugliedem. Von den nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenqen 
Mengen hat der Steuerschuldner in der Anmeldung die Mineralölsteuer 
zu berechnen (Selbstberechnung). Der Steuerschuldner kann bei der 
Selbstberechnung Steuerbeträge abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 ,  
§ 6 Abs. 1 und 3 oder § 46 Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. 
Die Vornahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im Sinne des § 5 
Abs. 1 Z 1, § 6 Abs. 1 und 3 oder § 46 Abs. 1 .  Erweist sich der Abzug 
als unrichtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder 
zu vergütenden Mineralölsteuer bescheidmäßig festzustellen, wenn der 
Steuerschuldner nicht vor Erlassung des Bescheides von sich aus die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch eine neue Selbstberechnung 
beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätestens bis zum 
Ablauf des dem im Abs. 1 oder Abs. 2 genannten Zeitpunkt zweitfol-
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§ 23 Abo. 5 bis 7: 

(5) Entsteht die Steuerschuld naen § 21 Abs. 1 Z 1 oder 5, ist die 
Mineralölsteuer bis zum Ablauf der Anmeldefrist bei dem im Abs. 1 
oder Abs. 2 genannten HauptzoUamt zu entlichten. Ab.....eichend davon 
ist die Mineralölsteuer, für die die Steuerschuld im Kalendermonat N� 
vember entsteht, jeweils bis zum nachfolgenden 20. Dezember zu ent� 
richten. 

(6) Mineralöl-. Kraftstoff· und Heizstotfmengen, für welche die 
Steuerschuld nach § 21 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Z 6 sowie Abs. 2 und Abs. 
3 entstanden ist, hat der Steuerschuldner binnen einer Woche nach 
deren Entstehen bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb des Steuerschuldners befindet oder in dessen Bereich der Ver· 
wender seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat oder in dessen Bereich 
die Verwendung stattgefunden hat. schriftlich anzumelden. Weiters hat 
der Steuerschuldner die auf die anzumeldenden Mengen entfaUende 
Mineralölsteuer selbst zu berechnen und den errechneten Steuerbetrag 
bis zum Ablauf der Anmeldefrist zu entrichten. Nach § 4 Abs. 1 Z 7 
steuerfreie Kraftstoffe müssen nicht angemeldet werden, wenn die bio­
genen Stoffe in Anlagen hergestellt wurden, die überwiegend der 
Selbstversorgung landwirtschaftlicher Betriebe dienen und soweit die 
Kraftstoffe ausschließlich in landwirtschaftfichen Betrieben verwendet 
werden. 

(7) In jenen Fällen, in denen Mineralöl, Kraftstoffe oder Heizstoffe 
in einem Betrieb nicht nur gelegentlich zu einem bestimmten Zweck. 
verwendet oder abgegeben werden und dadurch die Steuerschuld ent­
steht, kann das Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, auf Antrag des Steuerschuldners mit Be­
scheid zulassen, daß die Anmeldung und Entrichtung der Mineral· 
ölsteuer nicht innerhalb der Fristen des Abs. 6, sondem der Fristen der 
Abs. 1, 2 und 5 erfolgt, wenn durch eine derartige Fristerstreckung eine 
Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer nicht zu befürchten 
ist. 

genden Kalendermonats vornimmt. 

§ 23 Abo. 5 bis 7: 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 21 Abs. 1 Z 1 oder 5, ist die 
Mineralölsteuer bis zum Ablauf der Anmeldefrist bei dem im Abs. 1 
oder Abs. 2 genannten Zollamt zu entrichten. Abweichend davon ist die 
Mineralölsteuer, tor die die Steuerschuld im Kalendennonat November 
entsteht, jeweils bis zum nachfolgenden 20. Dezember zu entrichten. 

(6) Mineralöl-, Kraftstoff- und Heizstoffmengen, für welche die 
Steuersdluld nach § 21 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Z 6 sowie Abs. 2 und Abs. 
3 entstanden ist, hat der Steuerschuldner binnen einer Woche nach 
deren Entstehen bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb 
des Steuerschuldners befindet oder in dessen Bereich der Verwender 
seinen Geschäfts. oder Wohnsitz hat oder in dessen Bereich die Ver· 
wendung stattgefunden hat, schriftlich anzumelden. Weiters hat der 
Steuerschuldner die auf die anzumeldenden Mengen entfallende Mine. 
ralölsteuer selbst zu berechnen und den errechneten Steuerbetrag bis 
zum Ablauf der Anmeldefrist zu entrichten. Nach § 4 Abs. 1 Z 7 steuer· 
freie Kraftstoffe müssen nicht angemeldet werden, 'Nenn die biogenen 
Stoffe in Anlagen hergestellt wurden, die überwiegend der Selbstver· 
sorgung landwirtschaftlicher Betriebe dienen und soweit die Kraftstoffe 
ausschließlich in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. 

(7) In jenen Fällen, in denen Mineralöl, Kraftstoffe oder Heizstoffe in 
einem Betrieb nicht nur gelegentlich zu einem bestimmten Zweck ver­
wendet oder abgegeben 'Nerden und dadurch die Steuerschuld ent­
steht, kann das Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des Steuer· 
schuldners befindet, auf Antrag des Steuerschuldners mit Bescheid 
zulassen, daß die Anmeldung und Entrichtung der Mineralölsteuer nicht 
innerhalb der Fristen des Abs. 6, sondem der Fristen der Abs. 1 , 2  und 
5 erfolgt, wenn durch eine derartige Fristerstreckung eine Gefährdung 
der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer nicht zu befürchten ist. 
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§ 24 Abs. 2 bis 4: 

(2) Wer Mineralöl, Kraftstoffe oder Heizstoffe der im Abs. 1 be­
zeichneten Art verbotswidrig verwendet oder abgibt, hat für die ver­
botswidrig verwendeten oder abgegebenen Mengen den Unterschieds­
betrag zwischen der entrichteten und der auf Grund der Verwendung 
zur Anwendung kommenden Mineralölsteuer zu entrichten (Nachver­
steuerung). Er hat die verbotswidrige Verwendung oder Abgabe unver­
züglich dem Hauptzollamt, in dessen Bereich diese stattgefunden hat 
oder festgesteUt wurde, anzuzeigen und die für die Steuerbemessung 
maßgeblichen Angaben zu machen. Das Hauptzollamt setzt durch Be­
scheid den Unierschiedsbetrag fest, der binnen einer Woche nach Be­
kanntgabe des Bescheides zu entrichten ist. In jenen Fällen, in denen 
zur Nachversteuerung derselben Mineralöl-, Kraftstoff- oder Heizstoff­
menge mehrere Personen verpflichtet sind, ist der Unterschiedsbetrag 
nur einmal zu entridlten. 

(3) In jenen Fällen, in denen die Verwendung oder Abgabe vorher 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich diese stattfinden soll, angezeigt 
wurde (Abs. 1), ist der Unterschiedsbetrag zwischen der entrichteten 
und der auf Grund der Verwendung zur Anwendung kommenden Mine­
ralötsteuer innerhalb der Fristen des § 23 Abs. 1 ,  2 und 5 selbst zu be­
rechnen, schriftlich anzumelden und zu entrichten (Nachversteuerung). 
Wird dieses Verfahren nicht eingehalten, gilt Abs. 2 sinngemäß. In je­
nen FäHen, in denen zur Nachversteuerung derselben Mineralöl-, Kraft­
stoff- oder Heizstoffmenge mehrere Personen verpflichtet sind, ist der 
Unterschiedsbetrag nur einmal zu entrichten. 

(4) Wer Mineralöl der im § 2 Abs. 5 und im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeich­
neten Art gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 1it. c auf Grund eines Freischeines un­
ter Steueraussetzung bezieht und zu anderen Zwecken als zur Erzeu­
gung elektrischer Energie verwendet, hat für jene Heizölmengen, die 
nicht auf die Erzeugung elektrischer Energie entfallen, die Mineral­
Olsteuer zu entrichten (Nactwersteuerung). Wird das Mineralöl zum 
Betrieb einer Gesamtenergieanlage (§ 8 Abs. 2) verwendet, ist auf An­
trag des zur Nachversteuerung Verpflidlteten ansteUe dieser Nachver­
steuerung für die gesamte zum Betrieb der Gesamtenergieanlage ver-

§ 24 Abs. 2 bis 4: 

(2) Wer �ineralöl, Kraftstoffe oder Heizstoffe der im Abs. 1 be­
zeichneten Art verbotswidrig verwendet oder abgibt, hat für die ver· 
botswidrig verwendeten oder abgegebenen Mengen den Unterschieds­
betrag zwischen der entrichteten und der auf Grund der Verwendung 
zur Anwendung kommenden Mineralölsteuer zu entrichten (Nachver­
steuerung). Er hat die verbotswidrige Verwendung oder Abgabe unver­
züglich dem Zollamt, in dessen Bereich diese stattgefunden hat oder 
festgestellt wurde, anzuzeigen und die für die Steuerbemessung maß.. 
geblichen Angaben zu machen. Das Zollamt setzt durch Bescheid den 
Unterschiedsbetrag fest, der binnen einer Woche nach Bekanntgabe 
des Bescheides zu entrichten ist. In jenen Fällen, in denen zur Nach­
versteuerung derselben Mineralöl-, Kraftstoff- oder Heizstoffmenge 
mehrere Personen verpflichlet sind, ist der Unterschiedsbetrag nur 
einmal zu entridlten. 

(3) In jenen Fällen, in denen die Verwendung oder Abgabe vorher 
dem Zollamt, in dessen Bereich diese stattfinden soll, angezeigt wurde 
(Abs. 1), ist der Unterschiedsbetrag zwischen der entrichteten und der 
auf Grund der Ve.wendung zur Anwendung kommenden Mineral­
ölsteuer innerhalb der Fristen des § 23 Abs. 1,  2 und 5 selbst zu be­
rechnen, schriftlich anzumelden und zu entrichten (Nachversteuerung). 
Wird dieses Verfahren nicht eingehalten, gilt Abs. 2 sinngemäß. In je· 
nen Fällen, in denen zur Nachversteuerung derselben Mineralöl-, Kraft­
stoff- oder Heizstoffmenge mehrere Personen verpflichtet sind, ist der 
Unterschiedsbetrag nur einmal zu entrichten. 

(4) Wer Mineralöl der im § 2 Abs. 5 und im § 3 Abs. 1 Z 7 bezeich­
neten Art gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 1it. c auf Grund eines Freischeines 
unversleuert bezieht und zu anderen Zwecken als zur Erzeugung 
elektrischer Energie verwendet, hat für jene Mineralölmengen, die nicht 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entfallen, die Mineralö[steuer zu 
entrichten (Nachversteuerung). Wird das Mineralöl zum Betrieb einer 
stationaren Anlage verwendet, die ausschließlich zur Erzeugung von 
elektrischer Energie und Wärme dient und in der im Verhaltnis zur Wär· 
meerzeugung überwiegend elek.trische Energie erzeugt wird, ist auf 
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wendete Flüssiggas- oder Heizölmenge die Mineralölsteuer zu entrich· 
len, wobei in diesem Fall die Mineralölsteuer für 1 000 kg Flüssiggase 
200 S und für 1 000 kg Heizöle 200 S betragt. Die Mineralölsteuer ist 
innerhalb der Fristen des § 23 Abs. 1 und 5 selbst zu berechnen, bei 
dem im § 12 Abs. 4 angeführten Zollamt schriftlich anzumelden und zu 
entrichten. 

§ 27 Ab •. 2 und 3: 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Hauptzoll· 
amt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der Betrieb befin­
det Der Abtrag muß alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilli­
gung geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Un.­
ter1agen über den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben, 
eine mit einem Grundriß versehene Beschreibung des Betriebes und 
eine Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der Verwendung und 
des Verbrauches von Mineralöl im Betrieb. Das Zollamt hat das Ergeb­
nis der Überprüfung der eingereichten Beschreibungen in einer mit dem 
Antragsteller aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzu­
halten. Auf diese Beschreibungen kann in späteren Eingaben des An­
tragstellers Bezug genommen werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Bewilligungsbe­
scheid ist die örtliche Begrenzung des Betriebes anzugeben. 

(3) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der Mi­
neralölsteuer zu leisten, die voraussichtlich auf während eines Kaien­
dennonats aus dem Herstellungsbetrieb weggebrachtes und im Her­
stellungsbetrieb zum Verbrauch entnommenes Mineralöl entfällt. Auf 
Antrag kann für Betriebe, in denen überwiegend Mineralöle aus rohem 
Erdöl hergestellt werden, von der Leistung einer Sicherheit abgesehen 
werden, wenn der zur leistung der Sicherheit Verpflidltete seinen ab­
gabenrechUichen Verpftichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstande bekannt sind, die auf eine Gefahrdung der 
Einbringlichkeit der Mineralölsteuer hinweisen. Das Zollamt kann auf 
Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu einem Betrag in HOhe der Mine­
ralölsteuer, die voraussichtlich auf während eines Kalendermonats für 

Antrag des zur Nachversteuerung Verpflidlteten anstelle dieser 
Nachversteuerung für die gesamte zum Betrieb der Anlage verwendete 
MineralOlmenge die Mineralölsteuer zu entrichten, wobei die Minera� 
ölsteuer in diesem Fall für 1 (XX) kg Flüssiggase oder Heizöle 14,5 € 
betragt Oie Mineralölsteuer ist innemalb der Fristen des § 23 Abs. 1 
und 5 selbst zu berechnen, bei dem im § 12 Abs. 4 angeführten Zollamt 
schriftlich anzumelden ood zu entrichten. 

§ 27 Abs.2 und 3: 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Zollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet. 
Der Abtrag muß alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unter1a· 
gen über den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben, eine 
mit einem Grundriß versehene Beschreibung des Betriebes und eine 
Besdlreibung der Herstellung, der Lagerung, der Verwendung und des 
Verbrauches von Mineralöl im Betrieb. Das Zollamt hat das Ergebnis 
der Überprüfung der eingereichten Beschreibungen in einer mit dem 
Antragsteller aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzu. 
halten. Auf diese Beschreibungen kann in späteren Eingaben des An.­
tragstellers Bezug genommen werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Bewilligungsbe­
scheid ist die örtliche Begrenzung des Betriebes anzugeben. 

(3) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in HOhe der Mi-­
neralölsteuer zu leisten, die voraussichUich auf während eines Kalen­
dennonats aus dem Herstellungsbetrieb weggebrachtes und im Her· 
stellungsbetrieb zum Verbrauch entnommenes Mineralöl entfällt. Auf 
Antrag kann für Betriebe, in denen überwiegend Mineralöle aus rohem 
Erdöl hergestellt 'Herden, von der Leistung einer Sichertleit abgesehen 
werden, wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen ab­
gabenrechtJichen Verpnichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine UmstAnde bekannt sind, die auf eine GefAhrdung der 
Einbringld1keit der Mineralölsteuer hinweisen. Das Zollamt kann auf 
Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu einem Betrag in HOhe der Mine-­
ral0lsteuer, die voraussichtlich wAhrend eines Kalendermonats für aus 
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aus dem Herstellungsbetrieb in den freien Vel1<..ehr entnommenes Mine-­
ralOI entsteht, einschränken, wenn dieser Betrag den nach dem ersten 
Satz ermittelten Betrag wesentlich unterschreitet und wenn der zur Lei· 
stung der Sicherheit Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Ver· 
pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonsl keine Um· 
stände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der 
Mineralölsteuer hinweisen. 

§ 29 Abo. 3: 

(3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Hauptzollamt in Einzelfällen, in denen der jährtiche Umsatz 
weniger als 500 000 I beträgt, auf Antrag von dieser im Abs. 2 ge· 
nannten Voraussetzung absehen, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträd"ltigt werden. Eine derartige Beeinträchtigung liegt insbeson­
dere in jenen Fällen vor, in denen durch die Einrichtung des Mineralöl­
lagers lediglich die Wil1<..ungen einer Steuerstundung erzielt werden 
sollen. 

§ 31 Abo. 1:  

§ 31. (1) Mineralöl darf unter Steueraussetzung im innergemein­
schaft/ichen Steuerversandverfahren 

dem Herstellungsbetrieb in den freien Ver1<.ehr entnommenes Mineralöl 
entsteht, einschränken, wenn dieser Betrag den nach dem ersten Satz 
ermittelten Betrag wesentlich unterschreitet und wenn der zur Leistung 
der Sicnerheit Verpflichtete seinen abgaben rechtlichen Verpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine Umstande bekannt 
sind, die auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer 
hinweisen. Bei Vor1iegen dieser Voraussetzungen kann das Zollamt 
weiters in Fällen, in denen in einzelnen Kalendermonaten die Höhe der 
Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Kalenderjahres 
wesentlich überschreitet, auf Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter 
Zugrundelegung dieses Durchschnittswertes bemessen wird. 

§ 29 Abo. 3: 

(3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Zollamt in Einzelfällen, in denen der jährliche Umsatz weniger 
als 500 000 I beträgt. auf Antrag von dieser im Abs. 2 genannten Vor­
aussetzung absehen, wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. Eine derartige Beeinträchtigung liegt insbesondere in jenen 
Fällen vor, in denen durch die Einrichtung des Mineralöllagers lediglich 
die Wir1<ungen einer Steuerstundung erzielt YJerden sollen. 

§ 29 Abo. 4: 

(4) Wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen ab. 
gabenrechUichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der 
Einbringlichkeit der Mineralölsteuer hinweisen, kann das Zollamt in Fäl­
len, in denen aus einem Mineralöllager Mineralöl überwiegend steuer· 
frei abgegeben wird, auf Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu einem 
Betrag in Höhe der Mineralölsteuer einschränken, die voraussichtlich 
während eines Kalendermonats für aus dem Mineralöllager in den 
freien Verkehr entnommenes Mineralöl zu entrichten ist. 

§ 31 Abo. 1 :  

§ 31. (1) Mineralöl darf unter Steueraussetzung im innergemein. 
schaftlichen Steuerversandverfahren 
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1. von Inhabem von Steuenagem und berechtigten Empfängem 
(§ 32) im Steuergebiet aus Steuenagem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuerlagem im Steuergebiet in Steuenager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 32) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3 durch das Steuergebiet befördert werden. 

Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgehenden Steuerlagers 01er­
sender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme des Mineralöls in 
den freien Verkehr im Steuergebiet entstehen wurde. Besteht eine aus­
reichende Lagersichemeit, deckt diese auch den Versand ab. Das im § 
27 Abs. 2 bezeichnete Hauptzollamt hat auf Antrag zuzulassen, daß an 
Stelle des Versenders der Beförderer oder der Eigentümer des Mine­
ralöls Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Mineralöl unter Steu­
eraussetzung aus Steuerlagem im Steuergebiet in Steuerlager im 
Steuergebiet aber das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die 
Bestimmungen über das innergemeinschaftliche Steuerversandverfah­
ren Anwendung. 

§ 31 Abo. 3:  

(3) Mit der Aufnahme des Mineralöls in den Betrieb des berechtig­
ten Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist im Rah­
men einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen worden. 
Steuerschuldner ist der berechtigte Empfänger. Für die Anmeldung und 
Entrichtung der Steuer gilt § 23 sinngemäß. 

1 .  von Inhabem von Steuerlagem und berechtigten Empfängern 
(§ 32) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuerlagem im Steuergebiet in Steuenager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 32) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3 durch das Steuergebiet befördert werden. 

Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgehenden Steuer1agers (Ver­
sender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sichemeit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme des Mineralöls in 
den freien Verkehr im Steuergebiet entstehen wurde. Besteht eine aus­
reichende Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. Das im § 
27 Abs. 2 bezeichnete Zollamt hat auf Antrag zuzulassen, daß an Stelle 
des Versenders der Beförderer oder der Eigentumer des Mineralöls 
Sichemeit leistet. Auf die Verbringung von Mineralöl unter Steueraus­
setzung aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuerlager im Steuerge­
biet über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die Bestim­
mungen über das innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren An­
wendung. 

§ 31 Abo. 3: 

(3) Mit der Aufnahme des Mineralöls in den Betrieb des berechtig­
ten Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist im Rah· 
men einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen VwOrden. 
Steuerschuldner ist der berechtigte Empfanger. Für die Anmeldung und 
Entrichtung der Steuer gilt § 23 sinngemaß. In jenen Farren, in denen 
Mineralöl nicht regelmaßig in den Betrieb aufgenommen wird, kann das 
Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vomahme von 
Anmeldungen auf jene Monate eingeschrtnkt wird, in denen Mineralöl 
aufgenommen wird, wenn der zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete 
seinen abgabenrechtlidlen Verpflichtungen ordnungsgemäss 
nadlkommt und auch sonst keine Umstande bekannt sind, die auf eine 
Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer hinweisen. 
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§ 32 Abo. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen. in 
dessen Bereich der Antragsteller seinen Geschafts- oder Wohnsitz hat. 
FCir das Erlöschen der Bewilligung gilt § 28 sinngemäß. 

§ 33 Abo. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 28 sinngemäß. 

§ 35 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ennächtigt, zur Erleichte­
rung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen FAllen, in denen Mineralöl häufig und regelmäßig unter 
Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird. insbe-

§ 32 Abo. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in des­
sen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 28 sinngemäß. 

§ 33 Abo. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in des­
sen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet Für das 
Erlöschen der Bewilligung gilt § 28 sinngemäß. 

§ 34 Abs. 5 und 6: 

(5) Zur Hintamaltung von Betrugshandlungen im innergemein­
schaftlichen Warenverkehr wird der Bundesminister für Finanzen er­
mächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass das Begleitdokument 
bereits vor dem Versand des Mineralöls auszustellen und der Behörde 
eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu übermitteln 
ist. In der Verordnung ist die zuständige Behörde festzulegen. Oiese 
hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, zu analysieren und die 
zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über verdächtige 
Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. 
Weiters wird der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, durch Ver­
ordnung Maßnahmen zur Kennzeichnung der Begleitdokumente durch 
den Versender vorzusehen. 

(6) Oas Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Unterzeichnung des Begleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen 
das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automatisierten 
Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beeinträchti­
gung steuenicher Belange nicht erwarten lässt. 

§ 35 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Erleichte­
rung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen Fällen, in denen Mineralöl häuflQ und regelmäßig unter 
Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird, insbe-
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sondere zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensvereinfa­
chungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegensei­
tigkeit gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Inter­
essen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. 

§ 36: 

Verzicht auf die Sicherheitsreistung 

§ 36. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicher­
heit jedoch den Betrag von 1 000 S nicht, ist die leistung der Sicherheit 
nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der Mineralölsleuer gefährdet 
oder erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 31 Abs. 
1 Z 2. 

§ 38 Ab •. 1 :  

§ 38. (1) Wird Mineralöl während der Beförderung nach den §§ 30, 
31 , 37 oder 40 im Steuergebiet dem Steuerausselzungsverfahren ent­
zogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß es nachweislich 
untergegangen oder an Personen im Steuergebiet abgegeben worden 
ist, die zum Bezug von steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter 
Steueraussetzung berechtigt sind. Sch'Mmd steht dem Untergang 
gleich. Mineralöl gilt als entzogen, "Nenn es in den Fällen des § 30 Abs. 
3, des § 31 Ab •. 2, des § 37 Ab •. 5 oder des § 40 Abs. 2 nicht bestim­
mungsgemaß in das Steuertager oder den Betrieb im Steuergebiet auf­
genommen, in ein Zollverfahren übergeführt oder aus dem Steuerge-

sondere zur Ertedigung des Begleitdokuments, Verfahrensvereinfa­
chungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegensei­
tigkeit gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Inter­
essen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. Derartige Ver­
einbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwanung 
kundzumachen. 

§ 35 Ab., 3: 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Vorlage der dritten Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fällen 
zulassen, in denen der mit einer derartigen Vorlage verbundene 
VeIWaltungsautwand ausser Verhaltnis zu den Vorteilen der Vorlage 
steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuer1icher Belange nicht 
eIWarten lässt. 

§ 36: 

Verzicht auf die Sicherheitsleistung 

§ 36. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicher­
heit jedoch den Betrag von 100 € nicht, ist die Leistung der Sicherheit 
nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der MineralOlsteuer gefährdet 
oder erschwert 'Mirde. Dies gin jedoch nicht in den Fällen des § 31 Abs. 
1 Z2.  

§ 38 Ab •. 1:  

§ 38. (1) Wird Mineralöl während der Beförderung nach den §§ 30, 
31, 37 oder 40 im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren ent­
zogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass es nachweislich 
untergegangen ist. Schwund steht dem Untergang gleich. Mineralöl gilt 
als entzogen, wenn es in den Fällen des § 30 Abs. 3, des § 31 Abs. 2, 
des § 37 Abs. 5 oder des § 40 Abs. 2 nicht bestimmungsgemäß in das 
Steuer1ager oder den Betrieb im Steuergebiet aufgenommen, in ein 
Zollverfahren übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt wird. 
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biet ausgefUhrt wird. 

§ 38 Ab •. 5 und : 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfanger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am Mineralöl 
erlangt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer 
des Mineralöls, sofern dieser tur das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherneit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer das Mineralöl entzo­
gen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Hauptzollamt sduiftJich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner 
seinen Betrieb, Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die Erstattung 
obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende Betrag entrichtet 
wurde. 

§ 38 Ab •. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fälten der Abs. 1 bis 3 

1 .  der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am Mineralöl 
e�angt hat 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer 
des Mineralöls, sofern dieser für das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer das Mineralöl entzo­
gen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Zollamt schriftlich alUu­
melden und zu entrichten, in dessen Bereich der SteuerschUldner sei­
nen Betrieb, Geschäfts· oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines sol­
chen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. Wird für Mineralöl, 
das im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen 
wurde, im Einzelfall nachgewiesen, dass das betreffende Mineralöl an 
Personen im Steuergebiet abgegeben wurde, die zum Bezug von 
steuerfreiem Mineralöl oder von Mineralöl unter Steueraussetzung 
berechtigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung unnöügen Verwal­
tungsaufwandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag 
nicht erheben. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des iMergemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben oder dass das Mine­
ralöl nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt wor­
den ist, ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstat­
ten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende 
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§ 41 Abo. 2 und 3: 

(2) Wird Mineralöl aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in 
anderen als den in Abs. 1 genannten Fällen in das Steuergebiet ver­
bracht, entsteht die Steuerschuld dadurd1, daß es erstmals im Steuer­
gebiet zu Q8Vv'erblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten oder ver­
wendet wird. Steuerschuldner ist, 'Wer es in Gewahrsame halt oder 
verwendet. Der erste Satz gilt nicht für Treibstoffe in Hauptbehaltem 
von Beförderungsmitteln, Spezialcontainem, Arbeitsmaschinen und • 
geräten, land- und forstwirtschaftJichen Fahrzeugen sowie Kühl- und 
Klimaanlagen. 

(3) Wer Mineralöl nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in Gewahr­
same halten oder verwenden will, hat dies dem Hauptzollamt. in des­
sen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzei­
gen und für die Steuer Sidlerheit zu teisten. Hat der Anzeigepflichtige 
keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbruck zu erstatten. Der erste Satz gilt nicht fur Treib­
stoffe nach Abs. 2 dritter Satz. 

§ 41 Abo. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat tur das Mineralöl, für das die Steuer­
schuld entstanden und das nicht steuertrei ist, unverzüglich bei dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
hat, in Ermangelung eines solchen, beim Hauptzollamt Innsbruck., eine 
Steueranmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese bis 
zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalender­
monats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehal­
ten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. 

§ 44 Abs. 1 bis 3: 

§ 44. (1) Versandhandel betreibt, .....er Mineralöl aus dem freien 
Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an 

Betrag entrichtet wurde. 

§ 41 Abo. 2 und 3: 

(2) Wird Mineralöl aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in 
anderen als den in Abs. 1 und in § 46 genamten Fällen in das Steuer­
gebiet verbracht. entsteht die Steuerschuld dadurdl, daß es erstmals 
im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten 
oder verwendet wird. Steuerschuldner ist, .....er es in Gewahrsame hält 
oder verwendet. Der erste Satz gilt nid1t für Treibstoffe in Hauptbehäl­
tern von Beförderungsmitteln, Spezialcontainem, Arbeitsmaschinen 
und -geräten, land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie Kühl­
und Klimaanlagen. 

(3) Wer Mineralöl nad"! den Abs. 1 oder 2 beziehen, in Gewahr­
same halten oder verwenden will, hat dies dem Zollamt, in dessen Be­
reich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen und 
für die Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der Anzeigepflichtige keinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzottamt Innsbruck zu erstatten. Der erste Satz gilt nicht für Treib­
stoffe nach Abs. 2 dritter Satz. 

§ 41 Abo. 5: 

(5) Der Sieuerschuldner hat für das Mineralöl, für das die Steuer­
schuld entstanden und das nicht steuertrei ist, unverzüglich bei dem 
Zollamt, in dessen Bereich er seinen Gesd"!äfts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung eines solchen, beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steu­
eranmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese bis zum 
25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalendermonats 
zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die 
Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der Steuer­
schuldner keinen Geschäfts.. oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zuständig. 

§ 44 Abs. 1 bis 3: 

§ 44. (1) Versandhandel betreibt, \Wr Mineralöl aus dem freien 
Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen GescMftssitz hat, an 
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Privatpersonen in anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand des 
Mineralöls an den Erwerber selbst durchführt oder durch andere 
durchfUhren läßt (Versandhändler). Als Privatpersonen im Sime dieser 
Bestimmung gelten alle Erwerber, die sich gegenüber dem Versand· 
händler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschaftHche 
Erweme nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Um· 
satzsteuer unterliegen. 

(2) Wird Mineralöl durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in 
einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die 
Steuerschuld mit der Auslieferung des Mineralöls an die Privatperson 
im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändler Mineralöl in das Steuergebiet liefern 
will, hat jede lieferung vor der Versendung dem Hauptzollamt, in des­
sen Bereich der Erwerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) hat, unter 
Angabe der für die Versteuerung maßgebenden Merkmale anzuzeigen 
und Sicherheit in Höhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu leisten. 
Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit auch 
dessen Steuerschuld abdecken. 

§ 44 Abo. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzu­
bringen, in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten 
befindet. Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung gefor­
derten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen 
über den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzuge­
ben sind der Name oder die Firma, die Anschrift, der Geschäftssitz. des 
Versandhändters und des Beauftragten, die Art und die Menge des zu 
liefernden Mineralöls sowie die Höhe der voraussichtlich während 
zweier Kalendennonate entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung 
des Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung einver­
standen ist 

§ 44 Abo. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, Mineralöl des freien Verkehrs als Versand­
händler mit Geschaftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mitglied-

Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum Bezug von 
Mineralöl im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren berech­
tigt sind, und den Versand des Mineralöls selbst durchfUhrt oder durch 
andere durchführen lässt (Versandhändler). 

(2) Wird Mineralöl durch einen Versandhändler mit Geschaftssitz in 
einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die 
Steuerschuld mit der Auslieferung des Mineralöls an den Erwerber im 
Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändter Mineralöl in das Steuergebiet liefern 
will, hat jede lieferung vor der Versendung dem Zollamt. in dessen 
Bereich der Erwerber seinen Wohnsitz (Geschäfts sitz) hat, unter An· 
gabe der für die Versteuerung maßgebenden Merkmate anzuzeigen 
und Sicherheit in Höhe der zu e/Wartenden Steuerbetastung zu leisten. 
Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit audl 
dessen Steuerschuld abdecken. 

§ 44 Abo. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, 
in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. 
Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung geforderten Vor­
aussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind 
der Name oder die Firma, die Anschrift, der Geschäftssitz des Ver­
sandhändlers und des Beauftragten, die Art und die Menge des zu lie­
fernden Mineralöls sowie die Höhe der voraussichtlich während zweier 
Kalendermonate entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung des 
Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung einverstan­
den ist. 

§ 44 Abs. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, Mineralöl des freien Verkehrs als Versand­
händler mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mitglied-
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staat zu liefern, hat dies sdlriftlich bei dem Hauptzollamt anzuzeigen, in 
dessen Bereich er seinen Geschäftssitz hat. In der Anzeige sind die Art 
und die Menge des Mineralöls und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige 
bereits bekannt sind, Name und Anschrift des Empfängers oder der 
Empfänger sowie der Tag der jeweiligen Lieferung anzugeben. 

§ 45 Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
Mufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, ......enn durch diese Vereinba· 
rungen die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beeinträchügung 
steuerficher Interessen der Republik Österreich nimt zu befürchten ist. 

§ 46 Ab •. 5: 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Mineralölsteuer obliegt dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich der Berechtigte seinen Geschäfts· 
oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, dem Hauplzollamt 
Innsbruck. 

§ 47 Ab,. 2: 

(2) Oie amUiche Aufsidlt umfaßt alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erfordertich sind, um zu verhindern, daß Mineralöl, 
Kraftstoffe oder Heizstoffe der Besteuerung entzogen werden. 

staat zu liefern, hat dies schriftlich bei dem Zollamt anzuzeigen, in des· 
sen Bereich er seinen Geschäftssitz hat. In der Anzeige sind die Art 
und die Menge des Mineralöls und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige 
bereits bekannt sind, Name und Anschrift des Empfängers oder der 
Empfanger sowie der Tag der jeweiligen lieferung anzugeben. 

§ 45 Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermachtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa· 
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, ......eM durch diese Vereinba· 
rungen die Gegenseitigkeit gewahr1eistet und eine Beeintrachtigung 
steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. 
Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Fi­
nanzverwaltung kundzumachen. 

§ 46 Abo. 5: 

(5) Oie Erstattung oder Vergütung der Mineralölsteuer obliegt dem 
Zollamt, in dessen Bereich der Berechtigte seinen Geschäfts· oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, dem Hauptzollamt Inns­
bruck. 

§ 46 Ab •. 6: 

(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
und wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt ......erden kann das 
Zollamt in Fällen, in denen Mineralöl nicht unmittelbar in ein Drittland 
ausgeführt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nadl § 37 
dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass nach 
Vorliegen eines Nach......eises des Austritts über die Zollgrenze eine 
Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 1it. b gewährt wird. 

§ 47 Abo. 2: 

(2) Oie amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforderlich sind, um zu verhindern, dass Mineralöl, 
Kraftstoffe oder Heizstoffe der Besteuerung im Steuergebiet oder im 
übrigen Gebiet der Europaischen Gemeinschaft entzogen werden. 
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§ 48 Ab •. 1 Z 8: 

8. Umschließungen, die zur Aufnahme von Mineralöl bestimmt 
sind oder in denen sich Mineralöl befindet, zu kennzeichnen 
oder diese Kennzeichnung anzuordnen sowie sonstige zur Si­
cherung der Erfassung von im § 2 angefUhrten Waren geeignete 
Maßnahmen zu treffen oder anzuordnen. 

§ 49 Ab •. 5: 

(5) Gesamtenergieanlagen, zu deren Betrieb Heizöle verwendet 
werden, für die die Mineralölsteuer nach § 3 Abs. 1 Z 7 entrichtet 
wurde, sind von ihrem Betreiber dem Hauptzol1amt, in dessen Bereich 
sich die Anlage befinde� schriftlich anzuzeigen. Betreiber ist derjenige, 
auf dessen Rechnung die Anlage betrieben wird. 

§ 50: 

§ SO. Ergeben sich in einem Steuer1ager, einem Verwendungsbe­
trieb, einem Betrieb eines berechtigten Empfängers, einem Kraftstoff· 
oder Heizstoffbetrieb bei der Aufnahme von Beständen Fehlmengen, 
deren Entstehen der Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt rur 
diese Fehlmengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsauf­
nahme entstanden, soweit sie nicht schon vorher entstanden ist 

§ 48 Ab •• 1 Z 8 und9: 

8. Umschließungen, die zur Aufnahme von Mineralöl bestimmt sind 
oder in denen sich Mineralöl befinde� zu kennzeichnen oder 
diese Kennzeichnung anzuordnen sowie sonstige zur Sicherung 
der Erfassung von im § 2 angeruhrten Waren geeignete Maß­
nahmen zu treffen oder anzuordnen; 

9. anzuordnen, dass in Z 8 angeführte Umschließungen so zu 
kennzeichnen sind, dass aus der Kennzeichnung der Abnehmer 
der Ware zu ersehen ist. 

§ 48 Ab •. 3: 

3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Emebung der Ver­
brauchsteuem betrauten Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten 
gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher Austausch­
oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zoll­
verwaltung zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn 
gewährleistet ist, dass das ausländische Organ in der Lage ist, alle 
Rechle und Pflichten eines österreichischen Zollorganes wahrzuneh­
men. 

§ 49 Ab •. 5: 

(5) Die im Abs. 1 angeführten Personen sind verpflichtet, dem Zol� 
amt unverzüglich Umstände anzuzeigen, die den Verdacht auf inner­
gemeinschaftliche Betrugshandlungen zulassen. 

§ 50: 

§ 50. Ergeben sich in einem Steuer1ager, einem Verwendungsbe­
trieb, einem Betrieb eines berechtigten Empfängers, einem Kraftstoff­
oder Heizstoffbetrieb bei der Aufnahme von Beständen Fehlmengen, 
deren Entstehen der Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt für 
diese Fehlmengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsauf­
nahme entstanden, soweit sie nicht schon vorher entstanden ist. Steu­
erschuldner ist der Betriebsinhaber. § 23 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

80/M
E

 und Z
u 80/M

E
 X

X
I. G

P - E
ntw

urf (gescanntes O
riginal)

91 von 163

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



. 22 -

§ 51 Abs. 1 :  

§ 52. (1) Der Inhaber eines Herstellungsbetriebes hat Aufzeich­
nungen zu führen, aus denen hervorgehen muß, 

1 .  welches Mineralöl 

a) im Betrieb hergestellt 'MJrde; 

b) in den Betrieb aufgenommen wurde; 

c} im Betrieb verbraucht oder verwendet wurde; soweit das ver· 
brauchte oder verwendete Mineralöl von der Mineralölsteuer 
befreit ist. besteht die Aufzeichnungspflicht nur, wenn das 
Hauptzollaml aus steuerlichen Gründen eine Aufzeichnung 
angeordnet hat; 

d} aus dem Betrieb 'N9ggebracht wurde; 

2. welche anderen Stoffe im Betrieb zur Herstellung von Mineralöl 
verwendet wurden. 

§ 52 Ab •. 3: 

(3) Werden im Herstellungsbetrieb Mineralöle bearbeitet, auf die 
gemäß § 2 Abs. 8 die Bestimmungen über Kraftstoffe und Heizstoffe 
anzuwenden sind, besteht eine Aufzeichnungspflicht nur, wenn das 
Hauptzollamt aus steuerlichen Grunden eine Aufzeichnung angeordnet 
hat 

§ 62: 

§ 62. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 5I Ab •. 1 :  

§ 52. (1) Der Inhaber eines HerstellungSbetriebes hat Aufzeich­
nlKlgen zu führen. aus denen hervorgehen muß, 

1. welches Mineralöl 

a) im Betrieb hergestellt wurde; 

b) in den Betrieb aufgenommen wurde; 

c) im Betrieb verbraucht oder verwendet 'MJrde; sowe� das ver­
brauchte oder verwendete Mineralöl von der Mineralölsteuer 
befreit ist, besteht die Aufzeichnungspflicht nur, wenn das 
Zollamt aus steuerlichen Gründen eine Aufzeichnung ange­
ordnet hat; 

d) aus dem Betrieb weggebracht wurde; 

2. welche anderen Stoffe im Betrieb zur Herstellung von Mineralöl 
verwendet wurden. 

§ 52 Abo. 3: 

(3) Werden im Herstellungsbetrieb Mineralöle bearbeitet, auf die 
gemiß § 2 Abs. 8 die Bestimmungen uber Kraftstoffe und Heizstoffe 
anZU'N'9nden sind, besteht eine Aufzeichnungspflicht nur, wenn das 
Zollamt aus steuerlichen Gründen eine Aufzeichnung angeordnet hat 

§ 62: 

§ 62. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande­
rer Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind 
diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Die Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nach dem Abgabenverwal­
tungsorganisationsgesetz. 

§ 64e: 

§ 64e. (I) § 2 Ab •. 1 letzter Satz, § 4 Ab •. 1 Z 2, Z 8 und Z 12, § 5 
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Ab •. 4 und 7, § 6 Ab •. 5 und 6, die Überscllrifl vor § 8 und § 8 Ab •. 2, 
§ 9 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 6 bis 8, § 10 Abs. 3 erster Halbsatz, 
§ 17 Ab •. 3, § 23 Ab •. 3 letzter Satz, § 24 Ab •. 4 erster Satz, § 27 
Ab •. 3, § 29 Ab •. 4, § 31 Ab •. 3 letzter Satz, § 34 Ab •. 5 und 6, § 35 
Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3. § 38 Abs. 1 erster Satz. Abs. 5 letzter 
Satz und Abs. 6 erster Satz, § 41 Abs. 2 1etzter Satz, Abs. 3 letzter Satz 
und Ab •. 5 letzter Satz, § Ab •. 1 und 2, § 45 Ab •. 4 letzter Satz, § 46 
Ab •. 6, § 47 Ab •. 2, § 48 Ab •. 1 Z 8 und 9 sowie Ab •. 3, § 49 Ab •. 5 
und § 50 vor1etzter und letzter Satz in der Fassung des Bundesgeset­
zes 8GB!. I Nr. XXXl2000 treten am 1 .  Jänner 2001 in Kraft. § 3, § 6 
Ab •. 1 ,  § 7 Ab •. 1 ,  § 8 Ab •. 1 ,  § 1 1  Ab •. 3, § 24 Ab •. 4 zweiter Satz 
und § 36 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl20 00 
treten am 1 .  Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 3 und § 24 Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung des Bundesge­
setzes 8GB!. I Nr. 106/1999 ist weitemin auf Waren anzuwenden, für 
welche die Steuerschuld vor dem 1 .  Jänner 2002 entstanden ist. § 17 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXI2000 ist 
auf Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld nach dem 31. 
Dezember 2000 entsteht. § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. XXX!20oo ist auf Waren anzuwenden, für welche die Steu­
erschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. § 5 Abs. 4 und 7 so­
wie § 23 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 
XXXl2000 sind auf Waren anzuwenden, für welche die Erstattung oder 
Vergütung nach dem 31. Dezember 2000 beantragt wird. § 8 Abs. 2, 
§ 9 Abs. 6 bis 8 und § 10 Abs. 3 erster Halbsatz jn der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXl2000 sind auf Waren anzl/lNenden, 
die nach dem 31.  Dezember 2000 verwendet werden. § 6 Abs. 1 ,  § 7 
Abs. 1 ,  § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. r Nr . 
.>00<12000 sind auf Waren anzuwenden, für welche die Vergütung 
nach dem 31. Dezember 2001 beantragt wird. 

(3) § 11  Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
XXXl2000 ist auf Taten anzuwenden, die nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Fassung dieser Bestimmung begangen werden. 
Auf früher begangene Taten sind sie dann anzuwenden, wenn die Be­
stimmungen, die zur Zeit der Tat gegolten haben, für den Täter in ihrer 
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TextgegenOberstellung 

Biersteuergesefz 

geltender Text: 

§ 5 Abo. 3: 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der Biersteuer obliegt dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich sich das Steuerlager befindet. 

§ G Abo. 4: 

(4) Für Bierverwendungsbetriebe gelten die Bestimmungen der §§ 
12 und 1 3  sinngemäß. Die Betriebsbeschreibung muß nur jene Anga­
ben enthalten, die im Zusammenhang mit der steuerfreien Verwendung 
des Bieres stehen. 

§ 9 Abo. 1 Z 1 :  

1 .  für Bier in nicht geeichten, aber den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Flaschen die Menge, welche dem auf den Fla­
schen angegebenen Nenninhalt entspricht; 

§ 10 Abs. 1 und 2: 

§ 10. (1) Der Steuerschuldner hat bis zum 25. eines jeden Kalen­
dermonats bei dem Hauptzol1amt, in dessen Bereich sich der Betrieb 
des Steuerschuldners befmdet, die Biennengen, die im vorangegange­
nen Monat aus dem Steuer1ager weggebracht oder zum Verbrauch 
entnommen wurden, nach Steuerklassen getrennt, schriftlich anzumel­
den. Bier, das bis zum Tag der Aufzeichnung (§ 43) aus dem freien 
Verkehr zuruckgenommen worden ist, muß nicht angemeldet werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von den anzumeldenden 
Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf Bier ent­
fallen, das unter Steueraussetzung verbracht 'MJrde oder nam § 4 von 

neuer Text: 

§ 5 Abo. 3: 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der Biersteuer obliegt dem Zoll­
amt, in dessen Bereich sich das Steuerlager befindet. 

§ G Abo. 4: 

(4) Für Bierverwendungsbetriebe gelten die Bestimmungen der §§ 
12 und 13 sinngemäß. Die Betriebsbeschreibung muß nur jene Anga­
ben enthalten, die im Zusammenhang mit der steuerfreien Verwendung 
des Bieres stehen. Liegt im Zeitpunkt der Abgabe des Bieres keine 
gültige Bewilligung nach Abs. 1 mehr vor, entsteht die Steuerschuld 
auch für den Betriebsinhaber. 

§ 9 Abs. 1 Z 1: 

1. für Bier in nicht geeichten, aber den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Flaschen oder Dosen die Menge, welche dem 
auf den Flaschen oder Dosen angegebenen Nenninhalt ent­
spricht; 

§ 10 Abo. 1 und 2: 

§ 10_ (1) Der Steuerschuldner hat bis zum 25. eines jeden Kaien­
dennonats bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Biermengen, die im vorangegangenen 
Monat aus dem Steuerlager weggebracht oder zum Verbrauch ent­
nommen wurden, nach Steuerklassen getrennt, schriftlich anzumelden. 
Bier, das bis zum Tag der Aufzeichnung (§ 43) aus dem freien Verkehr 
zurückgenommen worden ist. muß nicht angemeldet werden. 

(2) Oer SteuerschJldner hat in der Anmeldung von den anzumeldenden 
Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf Bier ent­
fallen, das unter Steueraussetzung 'I8fbrad1t v.urde oder nach § 4 von 

, 
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der Biersteuer befreit ist. Die abgezogenen Mengen sind nach den Be­
freiungsgfÜnden des § 4 aufzugliedern. Von den nad1 Vornahme dieser 
Abzüge verbleibenden Mengen hat der Steuerschuldner die Biersteuer 
zu berechnen (Selbstberechnung). Der Steuerschuldner kann bei der 
Selbstberechnung Biersteuerbetrage abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 
oder § 31 Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. Die Vornahme 
eines solchen Abzugs gilt als Antrag im Sinne des § 5 Abs. 1 oder § 31 
Ab •. 1. 

§ 10 Abs. 4 und 5: 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 1 ,  ist die Biersteuer bis 
zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalender­
monats bei dem im Abs. 1 genannten Hauptzollamt zu entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 2 oder 3, so hat der 
Steuerschuldner die Biermengen binnen einer Woche nach Entstehen 
der Steuerschuld bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb befindet, schriftlich anzumelden. Weiters hat der Steuerschuld­
ner die auf die anzumeldenden Mengen entfallende Biersteuer selbst 
zu berechnen und den errechneten Steuerbetrag bis zum Ablauf der 
Anmeldefrist zu entrichten. 

§ 12 Ab •. 3 und 4: 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Hauptzoll­
amt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der Betrieb befin­
det Der Antrag muß alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilli­
gung geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Un­
ter1agen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben, 
eine mit einem Grundriß versehene Beschreibung des Betriebes und 
eine Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der Bearbeitung 

der Biersteuer befren ist. Die abgezogenen Mengen sind nach den Be­
freiungsgrfinden des § 4 aufzugliedern. Von den nach Vornahme dieser 
AbzÜge verbleibenden Mengen hat der Steuerschuldner die Biersteuer 
zu berechnen (Selbstberechnung). Oer Steuerschuldner kann bei der 
Selbstberechnung Biersteuerbetrage abziehen, die gemlß § 5 Abs. 1 
oder § 31 Abs. 1 zu erstatten oder zu vergüten sind. Die Vornahme 
eines solchen Abzugs gilt als Antrag im Sinne des § 5 Abs. 1 oder § 31 
Abs. 1 .  Erweist sich der Abzug als unrichtig oder unvoUstandig, ist die 
HOhe der zu erstattenden oder zu vergütenden Biersteuer bescheid­
mißig festzustellen, wenn der Steuerschuldner vor Er1assung des 
Besdleides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unv�lständigkeit 
durch eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung 
oder Ergänzung spätestens bis zum Ablauf des dem im Abs. 1 ge­
nannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats vornimmt 

§ 10 Abs. 4 und 5: 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 1, ist die Biersteuer bis 
zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalender­
monats bei dem im Abs. 1 genannten Zollamt zu entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 7 Abs. 2 oder 3, so hat der 
Steuerschuldner die Biennengen binnen einer Woche nach Entstehen 
der Steuerschuld bei dem Zollamt. in dessen Bereich sich der Betrieb 
befindet, schrifUich anzumelden. Weiters hat der Steuerschuldner die 
auf die anzumeldenden Mengen entfallende Biersteuer selbst zu be­
rechnen und den errechneten Steuerbelrag bis zum Ablauf der Anmet­
defrist zu entrichten. 

§ 12 Ab •. 3 und 4: 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Zollamt 
schrifUich einzubringen, in dessen Bereich sich der Betrieb befandet. 
Der Antrag muß alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unter1a­
gen für den Nach\yeis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. eine 
mit einem Grundriß versehene Besdlreibung des Betriebes und eine 
Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der Bearbeitung oder 
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oder Verarbeitung, der Verwendung und des Verbrauches von Bier im 
Betrieb. Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der einge­
reichten Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller aufzunehmen­
den Niederschrift (BefundprotokoU) festzuhalten. Auf diese Beschrei­
bungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug genom· 
men werden, soweit Änderungen der darin angegebenen Verhältnisse 
nicht eingetreten sind. Im Bewiltigungsbescheid ist die örtliche Begren­
zung des Betriebes anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Biersteuer zu leisten, die voraussichtlich auf während eines Kalender­
monats aus dem Herstellungsbetrieb weggebrachtes und im Herstel· 
lungsbetrieb zum Verbraud1 entnommenes Bier entfällt. Auf Antrag 
kann von der Leistung einer Sicherheit abgesehen werden, wenn der 
zur Leistung der Sid1emelt Verpflid1tete seinen abgabenrechtlichen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine 
Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit 
der Biersteuer hinweisen. 

§ 14 Abs. 2 und 3: 

Verarbeitung, der Verwendung und des Verbrauches von Bier im Be­
trieb. Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der eingereichten 
Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller aufzunehmenden Nie­
derschrift (Befundprotokoll) festzuhatten. Auf diese Beschreibungen 
kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug genommen wer· 
den, soweit Änderungen der darin angegebenen Verhaltnisse nicht 
eingetreten sind. Im Bewilligungsbesdleid ist die örtliche Begrenzung 
des Betriebes anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Biersteuer zu leisten, die voraussichtlich auf während eines Kalender­
monats aus dem Herstellungsbetrieb weggebrachtes und im Herste� 
lungsbetrieb zum Verbrauch entnommenes Bier entfällt. Auf Antrag 
kann von der Leistung einer Sicherheit abgesehen werden, wenn der 
zur Leistung der Sicherheit Verpßidltete seinen abgabenrechtlichen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch sonst keine 
Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit 
der Biersteuer hinweisen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann 
das Zollamt weiters in Fällen, in denen in einzelnen Kalendermonaten 
die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durchschnittswert eines Ka· 
lende�ahres wesentlich überSchreitet, auf Antrag zulassen, dass die 
Sicherheit unter Zugrundelegung dieses Durchschnittswertes bemes­
sen wird. 

§ 14 Abs. 2 und 3: 

(2) Wer Bier unter Steueraussetzung lagern oder verwenden will, (2) Wer Bier unter Steueraussetzung lagern oder verwenden will, 
bedarf einer Bewilligung. Oie Bewilligung zur Führung eines Bierlagers bedarf einer Bewiligung. Oie Bewilligung zur Führung eines Biertagers 
nach Abs. 1 Z 1 ist nur zu erteilen, wenn der voraussichtliche jährtiche nach Abs. 1 Z 1 ist nur zu erteilen. wenn der voraussichtliche jährtiche 
Bierabsatz mindestens 5 000 hl und die durchschnittliche Lagerdauer Bierabsatz mindestens 5 000 hl und die durchschnittliche Lagerdauer 
mindestens ein Monat betragen und Sicherheit in Höhe der 8iersteuer mindestens ein Monat betragen und Sicherheit in Höhe der 8iersteuer 
geleistet wurde, die voraussichtlich auf während eines Kalendermonats geleistet wurde, die voraussichtlich auf während eines Kalendermonats 
aus dem Biertager weggebrachtes und im Biertager zum Verbrauch aus dem Biertager weggebrachtes und im Bierlager zum Verbrauch 
entnommenes Bier entfällt. § 12 Abs. 2, 3 und 5 bis B sowie § 13 gelten entnommenes Bier entfällt. § 12 Abs. 2, 3,4 letzter Satz und 5 bis 8 
sinngemäß. sowie § 13 gelten sinngemäß. 

(3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen (3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Hauptzollamt in Einzelfällen, in denen der jährliche Bierabsatz kann das Zollamt in Einzelfällen, in denen der jährliche Bierabsatz we-
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weniger als 5 000 hl oder die durchschnittliche Lagerdauer weniger als 
ein Monat belrag� auf Antrag von diesen im Abs, 2 genannten Voraus­
setzungen absehen, 'Nenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden, Eine derartige Beeinträchtigung liegt insbesondere in jenen 
Fällen vor, in denen durdl die Einrichtung des Bier1agers lediglich die 
Wirkungen einer SteuerstundlJ'lg erzielt werden sollen, 

§ 16 Ab •. 1 :  

§ 16, (1) Bier darf unter Steueraussetzung im innergemeinschaftli­
chen Steuerversandverfahren 

1 .  von Inhabem von Steuer1agem und berechtigten Empfängem (§ 
17) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitgliedstaa­
ten bezogen oder 

2. aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 17) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3, durch das Steuergebiet befördert werden. 

niger als 5 000 hl oder die durchschnittliche Lagerdauer weniger als ein 
Monat beträgt, auf Antrag von diesen im Abs. 2 genannten Voraus­
setzungen absehen, wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden. Eine derartige Beeintrachtigung liegt insbesondere in ;enen 
Fällen vor, in denen durch die Einrichtung des Bier1agers lediglich die 
Wirkungen einer Steuerstundung erzielt werden sollen. 

§ 16 Ab •. 1:  

§ 16. (1) Bier darf unter Steueraussetzung im innergemeinsc:haftii­
chen SteueNersandverfahren 

1. von Inhabern von Steuer1agem und berechtigten EmpfAngem 
(§ 17) im Steuergebiet aus Steuertagem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 17) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert werden. 

Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steuer1agers (Ver- Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steuer1agers (Ver-
sender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sicherheit sender) tur den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gOltige Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten. die bei einer Entnahme des Bieres in den in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme des Bieres in den 
freien Verkehr im Steuergebiet entstehen wurde. Besteht eine ausrei- freien Verkehr im Steuergebiet entstehen wurde. Besteht eine ausrei-
chende Lagersicherheit. de� diese auch den Versand ab. Das im § 12 chende L.agersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. Das im § 12 
Abs. 3 bezeichnete Hauptzol/amt hat auf Antrag zuzulassen, daß an Abs. 3 bezeichnete Zollamt hat auf Antrag zuzulassen, daß an Stelle 
Stelle des Versenders der Beförderer oder der Eigentümer des Bieres des Versenders der BefOrderer oder der Eigentümer des Bieres Si-
Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Bier unter Steueraussetzung eherhalt leistet. Auf die Verbringung von Bier unter Steueraussetzung 
aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager im Steuergebiet über aus Steuerlagem im Steuergebiet in Steuer1ager im Steuergebiet über 
das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die Bestimmungen das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die Bestimmungen 
über das innergemeinschaftliche SteueNersandverfahren Anwendung. über das innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren Anwendung. 

§ 16 Abs. 3: § 16 Ab •. 3: 

(3) Mit der Aufnahme des Bieres in den Betrieb des berechtigten 
EmpfIngers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist im Rahmen 
einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen woroen. Steu­
erschuldner ist der berechtigte Empfinger. Für die Anmeldung und 

(3) Mit der Aufnahme des Bieres in den Betrieb des berechtigten 
Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist im Rahmen 
einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen worden. Steu­
erschuldner ist der berechtigte Empfanger. FOr die Anmektung und 
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Entrichtung der Steuer gilt § 10 Abs. 1 bis 4 und 6 sinngemäß. 

§ 17  Ab •. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts· oder Wohnsitz hat. 
Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 13 sinngemäß. 

§ 1 8 Ab •. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 13 sinngemäß. 

Entrichtung der Steuer gilt § 10 Abs. 1 bis 4 und 6 sinngemäß. In jenen 
Fällen, in denen Bier nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen 
wird, kann das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur 
Vornahme von Anmeldungen auf jene Monate eingeschrankt wird, in 
denen Bier aufgenommen wird, wenn der zur Abgabe der Anmeldung 
Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsge.­
mäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf 
eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Biersteuer hinv.<eisen. 

§ 17 Ab •. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in des· 
sen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts· oder Wohnsitz hat. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 13 sinngemäß. 

§ 18 Ab •. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlid1 einzubringen, in des· 
sen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet Für das 
Erlöschen der Bewilligung gilt § 13 sinngemäß. 

§ 19 Ab •. 5 und 6: 

(5) Zur Hintamaltung von Betrugshandlungen im innergemein· 
schaftlichen Warenver1<.ehr wird der Bundesminister für Finanzen er­
mächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass das Begleitdokument 
bereits vor dem Versand des Bieres auszustellen und der Behörde eine 
zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu übermitteln ist. In 
der Verordnung ist die zuständige Behörde festzulegen. Diese hat die 
eingelangten Meldungen zu erfassen, zu analysieren und die zustän­
digen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über verdächtige Vor­
gänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu informieren. Wei­
ters wird der Bundesminister für Finanzen ermachtigt, durch Verord­
nung Maßnahmen zur Kennzeichnung der Begleitdokumente durch den 
Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Unterzeichnung des Begleitdokumentes in Fallen zulassen, in denen 
das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder automatisierten 
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§ 20 Ab •. 2: 

Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beeinträchti­
gung steuenicher Belange nicht erwarten lasst. 

§ 20 Abs, 2: 

(2) Der BUndesminister für Finanzen wird ennachtigt, zur Eneichte- (2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Erleichte.-
rung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft rung des Warenver1tehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen FAUen, in denen Bier Mutig und regelmäßig unter Steuer- um in jenen FAllen, in denen Bier Mutig und regelmäßig unter Steuer-
aussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird. insbesondere aussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird, insbesondere 
zur Erledigung des 8egleitdokuments, Verfahrensvereinfachungen vor- zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensvereinfachungen vor-
zusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegenseitigkeit ge- zusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegenseitigkeit ge.-
währieistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der wahrieistet wird und eine Beeinträchtigung steuer1icher Interessen der 
Republik Osterreich nicht zu befürchten ist. Republik Osterreich nicht zu befUrchten ist Derartige Vereinbarungen 

sind im Amtsblatt der österreichischen FinanzvelWaltung kundzuma­
chen, 

§ 21: 

§ 21. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicher­
heit jedoch den Betrag von 1 000 S nicht. ist die Leistung der Sicherheit 
nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der Biersteuer gefährdet oder 
erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den FäHen des § 16 Abs. 1 Z 
2, 

§ 23 Abs, 1:  

§ 23, (1) Wrd Bier wahrend der BefOrderung nach den §§ 15, 16, 
22 oder 25 im Steuergebiet dem Steueraussetzlllgsverfahren entzo­
gen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß es nachweislich un-

§ 20 Abs. 3: 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Vorlage der dritten Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fällen 
zulassen, in denen der mit einer derartigen Vorlage verbundene 
Verwaltungs aufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 
steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht 
elWarten lässt. 

§ 21: 

§ 21. 1st nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, übersd1reitet die Höhe der Sicher­
heit jedoch den Betrag von 100 € nicht, ist die Leistung der Sicherheit 
nur erforderlich, 'Nenn sonst der Eingang der Biersteuer gefährdet oder 
erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fallen des § 16 Abs. 1 Z 
2, 

§ 23 Abs, 1:  

§ 23, (1) Wrd Bier wahrend der BefOrderung nach den §§ 15, 16, 
22 oder 25 im Steuergebiet dem Steueraussetzlllgsverfahren entzo­
gen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass es nachweislich un-
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tergegangen oder an Personen im Steuergebiet abgegeben worden ist, 
die zum Bezug von steuerfreiem Bier oder von Bier unter Steueraus­
setzung berechtigt sind. Schwund steht dem Untergang gleich. Bier gilt 
als entzogen, wenn es in den Fallen des § 15 Abs. 3, des § 16 Abs. 2, 
des § 22 Abs. 5 oder des § 25 Abs. 2 nicht bestimmungsgemäß in das 
Steuenager oder den Betrieb im Steuergebiet aufgenommen, in ein 
Zollverfahren übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt wird. 

§ 23 Abo. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am Bier er· 
langt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer 
des Bieres, sofern dieser für das innergemeinschaftJiche Steu· 
erversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit gelei· 
stet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer das Bier entzogen 
hat Die Steuer ist unverzüglich bei dem Hauptzollamt sdlriftlich anzu· 
melden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner sei· 
nen Betrieb oder seinen Geschäfts· oder Wohnsitz hat, in Ennangelung 
eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die Erstattung 
obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende Betrag entrichtet 
wurde. 

tergegangen ist. Schwund steht dem Untergang gleich. Bier gilt als ent· 
zogen, wenn es in den Fällen des § 15 Abs. 3, des § 16 Abs. 2, des § 
22 Abs. 5 oder des § 25 Abs. 2 nicht bestimmungsgemaß in das Steu· 
enager oder den Betrieb im Steuergebiet aufgenommen, in ein Zoll­
verfahren Obergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt wird. 

§ 23 Abo. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am Bier er· 
langt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer 
des Bieres, sofem dieser fOr das innergemeinschaftliche Steu· 
erversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit gele;" 
stet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer das Bier entzogen 
hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Zollamt schriftlich anzumelden 
und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner seinen Be· 
trieb oder seinen Geschäfts· oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines 
solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. Wird für Bier, 
das im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen 
wurde, im Einzelfall nachgewiesen, dass das betreffende Bier an Per· 
sonen im Steuergebiet abgegeben wurde, die zum Bezug von steuer· 
freiem Bier oder von Bier unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann 
das Zollamt zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes die 
nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftJichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die UnregelmAßigkeit, welche die 
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§ 26 Abo.2 und 3: 

(2) Wird Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in ande­
ren als den im Abs. 1 genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht 
entsteht die SteuersctKJkt dadurdl, daß es erstmals im Steuergebiet zu 
gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten oder verwendet wird. 
Steuerschuldner ist, wer es in Gewahrsame hält oder ver\Yendel 

(3) Wer Bier nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in Gewahrsame 
halten oder verwenden will, hat dies dem Hauptzollaml in dessen Be­
reich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen und 
für die Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der Anzeigepnichtige keinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbruck zu erstatten. 

§ 26 Ab •. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Bier, für das die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
der Steuerschuldner seinen Geschäfts· oder Wohnsitz hat, in Ennan. 
gelung eines solchen, beim Hauptzol1amt Innsbruck, eine Steueran. 
meldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spätestens 
am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalender· 
monats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehal­
ten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. 

§ 29 Abo. 1 bis 3: 

§ 29. (1) Versandhandel betreibt, wer Bier aus dem freien Verkehr 

Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben oder dass das Bier 
nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgefCivt worden 
ist, ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. 
Oie Erstattung obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende Betrag 
entrichtet wurde. 

§ 26 Abs.2 und 3: 

(2) Wird Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in snde. 
ren als den im Abs. 1 und in § 29 genannten FAllen in das Steuergebiet 
verbracht, entsteht die Steuersd1uld dadurch, daß es erstmals im 
Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten oder 
verwendet wird. Steuerschuldner ist, wer es in Gewahrsame hält oder 
verwendet. 

(3) Wer Bier nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in Gewahrsame 
harten oder verwenden will, hat dies dem Zollamt, in dessen Bereich er 
seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen und für die 
Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der Anzeigepflichtige keinen Ge­
schäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbl'\Jck zu erstatten. 

§ 26 Abo. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Bier, für das die Steuerschuld 
entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Bereich der 
Steuersdluldner seinen GeschAfts. oder Wohnsitz hat, in Ermangelung 
eines soldlen, beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steueranmeldung 
abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spätestens am 25. des 
auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kale�ermonats zu ent­
richten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nid1t eingehalten, ist die 
Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen FAllen der Steuer­
schuldner keinen Gesdläfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist das als 
erstes befasste Zollamt zustAndig. 

§ 29 Abo. 1 bio 3: 

§ 29. (1) Versandhandel betreibt, wer Bier aus dem freien Verkehr 
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des Mitgliedstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an Privatper· des Mitgliedstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an Erwerber in 
sonen in anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand des Bieres an anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum Bezug von Bier im inner· 
den Erwerber selbst durchführt oder durd1 andere durchfUhren läßt gemeinschaftlichen Steuerversandverfahren berechtigt sind, und den 
(Versandhandler). Als Privatpersonen im Sinne dieser Bestimmung Versand des Bieres selbst durchführt oder durch andere durchfOhren 
gelten alle Erwerber, die sich gegenüber dem Versandhändler nicht als lässt (Versandhandler). 
Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschaftliche Erwerbe nach den 
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatzsteuer unter1iegen. 

(2) Wird Bier durch einen VersandhandIer mit Gesc:haftssitz in ei­
nem anderem Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die 

(2) Wird Bier durch einen Versandhändler mit Geschäftssitz in ei· Steuerschuld, mit der Auslieferung des Bieres an den Erwerber im 
nem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhandler. 
Steuersch�ld mit der AusliefeN

.
ng des Bieres an. die Privatperson im 

(3) Wer als Versandhandler Bier in das Steuergebiet liefern will, hat SteuergebIet. Steuerschuldner Ist der Versandhändler. 
jede lieferung vor der Versendung dem Zol1am� in dessen Bereich der 

(3) Wer als Versandhändler Bier in das Sleuergebiet liefern will, hat Erwerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) ha� unter Angabe der für die 
jede lieferung vor der Versendung dem Hauptzollamt, in dessen Be· Versteuerung maßgebenden Mer1<.male anzuzeigen und Sicherheit in 
reich der Erwerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) hat, unter Angabe Höhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu leisten. Wird ein Beauf-
der für die Versteuerung maßgebenden Mer1<.male anzuzeigen und Si· tragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit auch dessen Steuer· 
cherhei! in HOhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu leisten. Wird schuld abdecken. 
ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit auch dessen 
Steuerschuld abdecken. 

§ 29 Abs. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Hauptzol1amt schriftlich einzu­
bringen, in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten 
befindet. Der Antrag muß alle tur die Erteilung der Bewilligung gefor­
derten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen 
über den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzuge· 
ben sind der Name oder die Firma, der Geschäftssitz des Versand· 
händlers und des Beauftragten, die Menge des zu liefernden Bieres 
sowie die Höhe der voraussichtlich während zweier Kalendermonate 
entstehenden Steuer. Weiters ist die Er1<.lärung des Beauftragten vor· 
zulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung einverstanden ist. 

§ 26 Ab •. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, Bier des freien Ver1l:ehrs als Versandhändler 
mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat zu 
liefern, hat dies schriftlich bei dem Hauptzollamt anzuzeigen, in dessen 

§ 29 Ab •. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, 
in dessen Bereich sich der Geschättssitz des Beauftragten befindet. 
Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung geforderten Vor­
aussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. Anzugeben sind 
der Name oder die Finna, der Geschäftssitz des Versandhändlers und 
des Beauftragten, die Menge des zu liefemden Bieres sowie die Höhe 
der voraussichtlich während zweier Kalendennonate entstehenden 
Steuer. Weiters ist die Er1<.lärung des Beauftragten vorzulegen, daß 
dieser mit der AntragsteIlung einverstanden ist. 

§ 26 Ab •. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, Bier des freien Verkehrs als Versandhändler 
mit Gesd1äftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat zu 
liefem, hat dies schriftlich bei dem Zollamt anzuzeigen, in dessen Be-
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Bereich er seinen Geschaftssitz hat. In der Anzeige sind die Menge des 
Bieres und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, 
Name und Anschrift des Empfängers oder der Empfänger sowie der 
Tag der jeweiligen Ueferung anzugeben. 

§ 3O Abs. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ennachtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die fOr 
Mufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, wenn durch diese Vereinba­
rungen die Gegenseitigkeit gewähr1eistet und eine Beeinträchtigung 
steuer1icher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. 

§ 31 Ab •. 5: 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Biersteuer obliegt dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich der Beredltigte seinen Geschäfts­
oder Wohnsitz hat, in Ennangelung eines solchen, dem Hauptzollamt 
Innsbruck. 

§ 32 Ab •• 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforder1ich sind, um zu verhindem, daß Bier der 
Besteuerung entzogen wird. 

reich er seinen Geschaftssitz hat. In der Anzeige sind die Menge des 
Bieres und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, 
Name und Anschrift des Empfängers oder der Empfänger sowie der 
Tag der jeweiligen Ueferung anzugeben. 

§ 30 Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ennächtigt., mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäL\ige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaL\nahmen vorgesehen werden, wenn durch diese 
Vereinbarungen die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beeinträch­
tigung steuer1icher Interessen der Republik Osterreich nimt zu be­
fürchten ist. Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österrei­
chischen Finanzverwaltung kundzumachen. 

§ 31 Abs. 5: 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Biersteuer obliegt dem Zoll­
amt, in dessen Bereich der Beredltigte seinen GescMfts- oder Wohn­
sitz hat, in Ennangelung eines solchen, dem Hauptzoltamt Innsbruck. 

§ 31 Ab •. 6: 

(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Namteilen 
und wenn Steuerbelange dadurch nicht beeintrachtigt werden kann das 
Zollamt in Fällen, in denen Bier nicht unmittelbar in ein Drittland 
ausgeführt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nach § 22 die­
ses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar is� zulassen, dass nach 
Vor1iegen eines Nachweises des Austritts über die Zollgrenze eine 
Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 1it. b gewahrt wird. 

§ 32 Abs. 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforder1ich sind, um zu verhindem, dass Bier der 
Besteuerung im Steuergebiet oder im übrigen Gebiet der Europäischen 
Gemeinschaft entzogen wird. 
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§ 33 Abo. 1 Z 7: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Bier bestimmt sind 
oder in denen sich Bier befindet, zu kennzeichnen oder diese 
Kennzeichnung anzuordnen. 

§ 35 Abo. 1:  

§ 35. (1)  Der Inhaber eines Steuerlagers oder eines Bierverwen­
dungsbetriebes und der berechtigte Empfänger haben durch eine kör­
perliche Bestandsaufnahme festzustellen. welche Mengen an Bier, ge­
trennt nadl den SteuerKlassen, sich am Ende des Zeitraumes, welcher 
der Gewinnermittlung für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Ein­
kommen zugrunde gelegt wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis 
dieser Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem Hauptzollamt 
schriftlich mitzuteilen. 

§ 33 Abo. 1 Z 7 und 8: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Bier bestimmt sind oder 
in denen sich Bier befindet, zu kennzeichnen oder diese Kenn­
zeichnung anzuordnen. 

8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umschließungen so zu kenn­
zeichnen sind, dass aus der Kennzeichnung der Abnehmer der 
Ware zu ersehen ist 

§ 33 Abo. 3: 

(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Ver­
brauchsteuem betrauten Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten 
gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher Austausch­
oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichischen Zoll­
verwaltung zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn 
gewährleistet ist, dass das ausländische Organ in der lage ist, aHe 
Rechte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes wahrzuneh­
men. 

§ 35 Abo. 1 :  

§ 35. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers oder eines Bierverwen­
dungsbetriebes und der berechtigte Empfänger haben durch eine kör­
perliche Bestandsaufnahme festzustellen, welche Mengen an Bier, ge­
trennt nach den Steuerklassen, sich am Ende des Zeitraumes, welcher 
der Gewinnermittlung für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Ein­
kommen zugrunde gelegt wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis 
dieser Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem Zollamt schriftlich 
mitzuteilen. 

§ 35 Abo. 4: 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Personen sind verpflichtet, dem ZOll­
amt unverzüglich Umstände anzuzeigen, die den Verdacht auf inner­
gemeinschaftliche Betl\lgshandlungen zulassen. 

§ � § � 
§ 36. Ergeben sich in einem Steuer1ager, einem Bierverwendungs- § 36. Ergeben sich in einem Steuerlager, einem Bierverwendungs-
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betrieb oder einem Betrieb eines bereentigten Empfängers bei der Auf­
nahme von Bierbestanden Fehlmengen, deren Entstehen der Betriebs­
inhaber nicht aufklaren kann, so gilt für diese Fehlmengen die Steuer- . 
schuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme entstanden, soweit sie 
nicht schon vorher entstanden ist 

§ 44: 

§ 44. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

betrieb oder einem Betrieb eines berechtigten Empfängers bei der Auf­
nahme von Bierbestanden Fehlmengen, deren Entstehen der Betriebs­
inhaber nicht aufltlaren kann, so gilt für diese Fehlmengen die Steuer­
schuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme entstanden, soweit sie 
nicht schon vorher entstanden ist Steuerschuldner ist der Betriebsin­
haber. § 10 Abs. 5 gin sinngemlß. 

§ 44: 

§ 44. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande­
rer Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind 
diese Bestimmungen in ihrer jeweils gettenden Fassung anzuwenden. 

(2) Die Zust�digkeit der Zollamter bestimmt sictl, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nach dem 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz. 

§ 46c: 

§ 46c. (1) §6 Abs. 4 letzter Satz, § S Abs. 1 Z 1 ,  § 10 Abs. 2 
letzter Satz, § 12 Abs. 4 letzter Satz, § 14 Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 3 
letzter Satz, § 1SAbs. 5 und 6, § 20 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 ,  
§ 23 Abs. 1 erster Satz, Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6 erster Satz, § 2ß 
Abs. 2 und Abs. 5 letzter Satz, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 4 letzter 
Satz, § 31 Abs. 6, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1 Z 7 und 8 sowie Abs. 3, 
§ 35 Abs. 4, § 36 vonetzter und letzter Satz und § 44 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000 treten am 1 .  Jänner 2001 in 
Kraft § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxtJ20 00 
tritt am 1. Jämer 2002 in Kraft. 

(2) § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 
XXXI2000 ist auf Bier anzuwenden, für 'Nelches die Steuerschuld nach 
dem 31. Dezember 2000 entsteht. § 10 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxr.zOOO ist auf Bier anzuwenden, für 
welches die Erstattung oder Vergütung nach dem 31. Dezember 2000 
beantragt wird. 
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TextgegenOberstellung 

Schaumweinsteuergeseu. 

geltender Text: 

§ 3 Abs. 1 :  

§ 3. (1) Oie Schaumweinsteuer betragt für einen Hektoliter 
Schaumwein 

1 .  ausgenommen der in Z 2 angeführten Waren, 2 000 S, 

2. der Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 39 der Kombi­
nierten Nomenklatur mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
nicht mehr als 8,5% vol, 1 000 S. 

§ 4 Abs. 1 Z 3: 

3. Schaumwein, der 

a) zur Herstellung von Essig, 

b) vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als le­
bensmitteln, 

c) unmittelbar oder als Bestandteil von Halbferugerzeugnissen 
für die Herstellung von lebensmitteln, sofem j8'Neils der AI­
koholgehalt fünf Liter reinen Alkohol je 100 Kilogramm des 
Erzeugnisses nicht überschreitet, oder 

d) zur Herstellung von Arzneimitteln 

in einem Betrieb verwendet wird, dem die Bewilligung zum un­
versteuerten Bezug und zur steuerfreien Verwendung von 
Schaumwein zu den angeführten Zwecken erteilt wurde 
(Schaumweinverwendungsbetrieb). Für Schaumweinverwen­
dungsbetriebe gelten die Bestimmungen der §§ 9 und 10. Oie 
Betriebsbeschreibung muß nur jene Angaben enthalten, die im 
Zusammenhang mit der steuerfreien Verwendung des 
Schaumweins stehen. 

neuer Text: 

§ 3 Abs. 1: 

§ 3. (1) Oie Schaumweinsteuer beträgt für einen Hektoliter 
Schaumwein 

1 .  ausgenommen der in Z 2 angeführten Waren, 145 €, 

2. mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von weniger als 6 % vol. 
73 €. 

§ 4 AbS. 1 Z 3: 

3. Schaumwein, der 

a) zur Herstellung von Essig, 

b) vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als le­
bensmitteln, 

c) unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigerzeugnissen 
für die Herstellung von lebensmitteln, sofem j8'Neiis der AI­
koholgehalt fünf Liter reinen Alkohol je 100 Kilogramm des 
Erzeugnisses nicht überschreitet, oder 

d) zur Herstellung von Arzneimitteln 

in einem Betrieb verwendet wird, dem die Bewilligung zum un­
versteuerten Bezug und zur steuerfreien Verwendung von 
Schaumwein zu den angeführten Zwecken erteilt wurde 
(Schaufl1'N!inverwendungsbetrieb). Far Schaumweinverwen­
dungsbetriebe gelten die Bestimmungen der §§ 9 und 10. Oie 
Betrtebsbeschreibung muß nur jene Angaben enthalten, die im 
Zusammenhang mit der steuerfreien Verwendung des Schaum­
weins stehen. Liegt im Zeitpunkt der Abgabe des Schaumweines 
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§ 5 Ab •. 3: 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der ScI1aumweinsteuer obliegt 
dem Hauptzotlamt, in dessen Bereich sich das Steuer1ager befindet. 

§ 7 Ab •• 1 und 2: 

§ 7. (1) Der Steuerschuldner hat bis zum 20. eines jeden Kalen­
dermonats bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb 
des Steuerschuldners befindet, die Schaumweinmengen, die im voran­
gegangenen Monat aus dem Steuer1ager weggebracht oder zum Ver­
brauch entnommen wurden, nach Steuersätzen getrennt, schriftlich 
anzumelden. Schaumwein, der bis zum Tag der Aufzeichnung (§ 39) 
aus dem freien Verkehr zurOckgenommen worden ist, muß nicht ange­
meldet werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von den anzumel­
denden Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf 
Schaumwein entfallen, der unter Steueraussetzung verbracht wurde 
oder nach § 4 von der Schaumweinsteuer befreit ist. Oie abgezogenen 
Mengen sind nach den Befreiungsgrunden des § 4 aufzugliedem. Von 
den nach Vomahme dieser Abzüge verbleibenden Mengen hat der 
Steuerschuldner die Schaumweinsteuer zu berechnen (Selbstberech-­
nung). Der Steuerschuldner kann bei der Selbstberechnung Schaum­
weinsteuerbetrage abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1 zu 
erstatten oder zu vergüten sind. Oie Vomahme eines solchen Abzugs 
gilt als Antrag im Sinne des § 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1 .  

keine gültige Bewilligung zum unversteuerten Bezug und zur 
steuerfreien Verwendung des Setlaumweines mehr vor, entsteht 
die Steuerschuld auch für den Betriebsinhaber. 

§ 5 Abs. 3: 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der ScI1aumweinsteuer obliegt 
dem Zollamt, in dessen Bereich sich das Steuer1ager befindet 

§ 7 Abs. 1 und 2: 

§ 7. (1) Der Steuersdluldner hat bis zum 20. eines jeden Kalen­
dermonats bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Schaumweinmengen, die im vorange­
gangenen Monat aus dem Steuer1ager weggebracht oder zum Ver­
brauch entnommen wurden, nach SteuersAtzen getrennt, schrtftlich 
anzumelden. Schaumwein, der bis zum Tag der Aufzeichnung (§ 39) 
aus dem freien Verkehr zurückgenommen worden ist, muß nicht ange­
meldet werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von den anzume� 
denden Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen. die auf 
Schaumwein entfalten, der unter Steueraussetzung verbracht wurde 
oder nach § 4 von der SChaumweinsteuer befreit ist. Oie abgezogenen 
Mengen sind nach den Befreiungsgrunden des § 4 aufzugliedem. Von 
den nach Vomahme dieser AbzÜge verbleibenden Mengen hat der 
Steuerschuldner die Schaumweinsteuer zu berechnen (Selbstberech-­
nung). Der Steuerschuldner kann bei der Selbstberechl'KJng Schaum­
weinsteuerbeträge abziehen, die gemäß § 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1 zu 
erstatten oder zu vergüten sind. Oie Vornahme eines solchen Abzugs 
gilt als Antrag im SiMe des § 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1 .  Erweist sich 
der Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die HOhe der zu erstat­
tenden oder zu vergütenden Schaumweinsteuer bescheidmäßig fest­
zustellen, wenn der Steuerschuldner vor Enassung des Bescheides 
nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder UnvollstAndigkeit durch eine 
neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergän­
zung spatestens bis zum Ablauf des dem im Abs. 1 genannten Zeit­
punkt zweitfofgenden Kalendermonats vomimmt. 
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§ 1 Abs. " und 5: 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 Abs. 1 ,  ist die Schaumwein­
steuer bis zum 20. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 
dritten Kalendermonats bei dem im Abs. 1 angeführten Hauptzollamt zu 
entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 Abs. 2, so hat der Steuer­
schuldner die Schaumweinmengen binnen einer Wod:te nach Entste­
hen der Steuerschuld bei dem Hauptzol1amt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb befindet, schriftlich anzumelden. Weiters hat der Steuerschuld­
ner die auf die anzumeldenden Mengen entfallende Schaumweinsteuer 
selbst zu berechnen und den errechneten Steuerbetrag bis zum Ablauf 
der Anmeldefrist zu entrichten. 

§ 9 Abs. 3 und 4: 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Hauptzoll­
amt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich die Erzeugungs­
stätte befindet. Der Antrag muß alle Angaben über die für die Erteilung 
der BewilliglXlg geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen 
sind die Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der 
Angaben, eine mit einem Grundriß versehene Beschreibung der Er­
zeugungsstätte und eine Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, 
der Bearbeitung und des Verbrauches von Schaumwein in der Erzeu­
gungsstätte. Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der einge­
reichten Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller aufzunehmen­
den Niederschrift (BefundprotokoU) festzuhalten. Auf diese Beschrei­
bungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug genom­
men werden, soweit Änderungen der darin angegebenen Verhältnisse 
nicht eingetreten sind. Im Bewilligungsbescheid ist die örtliche Begren­
zung der Erzeugungsstätte anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Schaumweinsteuer zu leisten, die voraussichUich auf während eines 
Kalendermonats aus der Erzeugungsstätte weggebrachten oder in der 
Erzeugungsstatte zum Verbrauch enb10mmenen Schaumwein entfallt 
Das Zollamt kann auf Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu einem Be-

§ 7 Ab •. 4 und 5: 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 Abs. 1 ,  ist die Schaumwein­
steuer bis zum 20, des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 
dritten Kalendermonats bei dem im Abs. 1 angeführten Zollamt zu ent-
richten. 

. 

(5) Entsteht die Steue"chuld naell § 6 Ab,. 2, so hat der Steuer­
schuldner die $chaumweinmengen binnen einer Wod'Ie nach Entste.­
hen der Steuerschuld bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Be­
trieb befindet, schriftlich anzumelden. Weiters hat der Steuerschuldner 
die auf die anzumeldenden Mengen entfallende Schaumweinsteuer 
selbst zu berechnen und den errechneten Steuer1>etrag bis zum Ablauf 
der Anmeldefrist zu entrichten. 

§ 9 Abs. 3 und 4: 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Zollamt 
schriftlich einzubmgen, in dessen Bereich sich die Erzeugungsstätte 
befindel Der Antrag muß alle Angaben über die fÜf die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind 
die Unter1agen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der An­
gaben, eine mit enem Grundriß versehene Beschreibung der Erzeu­
gungsstätte und eine Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, der 
Bearbeitung und des Verbrauches von Schaumwein in der Erzeu­
gungsstätte. Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der einge­
reichten Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller aufzunehmen­
den Niederschrift (8efundprotokoll) festzuhalten. Auf diese Beschrei­
bungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug genom­
men werden, SOYJeit Änderungen der darin angegebenen Verhältnisse 
nicht eingetreten sind. Im Bewilligungsbescheid ist die örtliche Begren­
zung der ErzeuglXlgsstatte anzugeben. 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sichet1leit in Höhe der 
Schaumweinsteuer zu leisten, die voraussidltlich während eines Ka­
lendermonats aus der Erzeugungsstatte weggebrachten oder in der 
Erzeugungsstatte zum Verbrauch entnommenen Schaumwein entfallt 
Das Zollamt kann auf Antrag die HOhe der Sicherheit bis zu einem Be-
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trag i'1 HOhe der Schaumweinsteuer, die voraussichtlich auf während 
eines Kalendermonats für aus der Erzeugungsstätte in den freien Ver­
kehr entnommenen Schaumwein entsteht, einschränken, wenn dieser 
Betrag den nach dem ersten Satz ennittelten Betrag \Y9sentJich unter­
schreitet und wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen 
abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstande bekannt sind, die auf eine Gefährdung der 
Einbringtichkeit der Schaumweinsteuer hinweisen. 

§ 13 Abs. 1 :  

§ 13. (1) Schaumwein darf unter Steueraussetzung im innerge­
meinschaftlichen Steuerversandverfahren 

1 .  von Inhabem von Steueriagem und berechtigten Empfängem 
(§ 14) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitglied­
staaten bez.ogen oder 

2. aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängem (§ 14) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert werden. 

Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steueriagers Ner­
sender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sidlerheit 
in Höhe der Steuer z.u leisten, die bei einer Entnahme des Sdlaum­
weins in den freien Verkehr im Steuergebiet entstehen würde. Besteht 
eine ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. 
Das im § 9 Abs. 3 bezeichnete Hauptzoliamt hat auf Antrag zuzulas­
sen, daß an Stelle des Versenders der Beförderer oder der Eigentümer 
des Schaumweins Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Schaum­
wein unter Steueraussetzung aus Steuer1agem im Steuergebiet in 
Steuer1ager im Steuergebiet über das Gebiet eines anderen Mitglied-

trag in Höhe der Schaumweinsteuer, die voraussichtlich auf während 
eines Kalendermonats für aus der Erzeugungsstätte in den freten Ver­
kehr entnommenen Schaumwein entsteht, einschränken, wenn dieser 
Betrag den nadl dem ersten Satz ermittelten Betrag \Yesentlich unter­
schreitet und wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen 
abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine GefAhrdung der 
Einbringlichkeit der Schaumweinsteuer hinweisen. Bei Voriiegen dieser 
Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in FAllen, in denen in ein­
zelnen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen 
DurchschnittS'Nert eines Kalende�ahres wesentlich überschreitet, auf 
Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zugrundelegung dieses 
Durchschnitts1Nertes bemessen wird. 

§ 13 Abs. 1 :  

§ 13. (1) Schaumwein darf unter Steueraussetzung im innerge­
meinschaftlichen Steuerversandverfahren 

1 .  von Inhabem von Steuer1agem und berechtigten Empfängern 
(§ 14) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuertager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 14) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert ...verden. 

Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steueriagers Ner­
sender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer Entnahme des Schaum­
weins in den freien Verkehr im Steuergebiet entstehen würde. Besteht 
eine ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand ab. 
Das im § 9 Abs. 3 bezeK:hnete Zollamt hat auf Antrag zuzulassen, daß 
an Stelle des Versenders der Beförderer oder der Eigentümer des 
Schaumwei1s Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Schaumwein 
unter Steueraussetzung aus Steueriagem im Steuergebiet " Steuerla­
ger im Steuergebiet über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates 
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staates finden die Bestimmungen über das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren Anwendung. 

§ 13 Ab •. 3: 

(3) Die Steuerschuld entsteht mit der Aufnahme des Sd1aumweins 
in den Betrieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner ist der 
berechtigte Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer 
gilt § 7 Abs. 1 bis 4 und 6 sinngemäß. 

§ 14 Ab •. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. 
Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 10 sinngemäß. 

§ 15 Ab •. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 10 sinngemäß. 

finden die Bestimmungen über das innergemeinschaftliche Steuerver­
sandverfahren Anwendung. 

§ 13 Ab •. 3: 

(3) Die Steuerschuld entsteht mit der Aufnahme des Schaumweins 
in den Betrieb des bered1tigten Empfängers. Steuerschuldner ist der 
berechtigte Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer 
gilt § 7 Abs. 1 bis 4 und 6 sinngemäß. In jenen Fällen, in denen 
Schaumwein nicht regelmäßig in den Betrieb aufgenommen wird, kann 
das Zollamt auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Vornahme 
von Anmeldungen auf jene Monate eingeschränkt wird, in denen 
Schaumwein aufgenommen wird, wenn der zur Abgabe der Anmeldung 
Verpflichtete seinen abgabenrechtlichen Verpflid1tungen ordnungs­
gemäß nachkommt und auch sonst keine Umstände bekannt sind. die 
auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der SdlaumWeinsteuer hin­
weisen. 

§ 14 Ab •. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt schrtftlid1 einzubringen, in des­
sen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. Für 
das Erlöschen der Bewilligung gilt § 10 sinngemäß. 

§ 15 Ab •. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in des­
sen Bereich sid1 der Geschäftssitz des Beauftragten befindet Für das 
Erlöschen der Bewilligung gilt § 10 sinngemäß. 

§ 1 6 Ab •. 5 und 6: 

(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemein­
schaftlichen Warenverkehr wird der Blxldesminister für Finanzen er­
mächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass das Begleitdokument 
bereits vor dem Versand des Schaumweins auszustellen und der Be­
hörde eine zusätzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu über­
mitteln isl ln der Verordnung ist die zustandige Behörde festzulegen. 
Diese hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, zu anatysieren und 
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§ 17  Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ennächtigt, zur Erleichte­
rung des Warenvef'1(.ehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen Fällen, in denen Schaumwein häufeg und regelmäßig unter 
Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird, insbe­
sondere zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensvereinfa­
chungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegensei­
tigkeit gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlimer Inter­
essen der Republik Osterreich nicht zu befürchten ist 

§ 18: 

§ 18. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei· 
stung einer Sicherheit vorgesehen, Oberschreitet die Höhe der Sicher-

die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über ver­
dächtige Vorgange möglichst vor dem beabsidltigten Versand zu il1-
fonnieren. Weiters wird der Bundesminister für Finanzen ennAchtigt, 
durch Verordnung Maßnahmen zur Kemzeichnung der Begh!itdQl(.u­
mente durch den Versender VOfZusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflktlt zur 
Unterzeichnung des Begleitdokuments in FAllen zulassen, in denen das 
Begleitdokument im Wege der elektronisd1en oder automatisierten 
Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beeintrachti­
gung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt 

§ 17 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Erleichte­
rung des Warenvef1o;ehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen FAllen, in denen Schaumwein hauftg und regelmäßig unter 
Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert wird, insbe­
sondere zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensvereinfa­
chungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegensei­
tigkeit gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Inter­
essen der Republik Osterreich nicht zu befürchten ist Derartige Ver­
einbarungen sind im Amtsblatt der 6sterreid1ischen Finanzverwaltung 
kundzumachen. 

§ 17 Abo. 3: 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Vorlage der dritten Ausfertigung des Begleitdokuments in FAllen 
zulassen, in denen der mit einer derartigen Vorlage verbundene 
Verwalb.mgsaufwand ausser VerhAltnis zu den Vorteilen der Vorlage 
steht und der Verzicht eine Beeintrachtigung steuerficher Belange nicht 
erwarten lasst. 

§ 18: 

§ 18. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicher· 
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heit jedoch den Betrag von 1 000 5 nicht. ist die leistung der Sicherheit 
nur erforder1ich, \Yenn sonst der Eingang der Sd'laumweinsteuer ge­
fährdet oder erschwert würde. D1es gilt jedoch nicht in den Fällen des § 
1 3 Abs. 1 Z 2. 

§ 20 Abo. 1 :  

§ 20. (1) Wird Sdlaumwein während der Beförderung nach den §§ 
12, 13, 19 oder 22 im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren 
entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß er nachweislich 
untergegangen oder an Personen im Steuergebiet abgegeben worden 
ist, die zum Bezug von steuerfreiem Schaumwein oder von Sdlaum­
wein unter Steueraussetzung berechtigt sind. Sch\Wnd steht dem Un­
tergang gleich. Schaumwein gilt als entzogen, wenn er in den Fällen 
des § 12 Abs. 3, des § 13 Abs. 2, des § 19 Abs. 5 oder des § 22 Abs. 2 
niCht beslimmungsgemäß in das Steuer1ager oder den Betrieb im Steu­
ergebiet aufgenommen, in ein ZoUverfahren übergeführt oder aus dem 
Steuergebiet ausgeführt wird. 

§ 20 Abs. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1 .  der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am 
Schaumwein er1angt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer des 
Schaumweins, sofern dieser für das innergemeinschaflliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, werden Schaumwein 
entzogen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem ZOllamt schriftlich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner 
seinen Betrieb oder seinen Geschatts- oder Wohnsitz hat, in Erman­
gelung eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 

heit jedoch den Betrag von 100 € nidlt, ist die Leistung der Sidlerheit 
nur erforder1ich, wenn sonst der Eingang der Schaumweinsteuer ge­
fährdet oder erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 
13 Abs. 1 Z 2. 

§ 2O Abo. 1:  

§ 20. (1) Wird Schaumwein während der Beförderung nadl den 
§§ 12, 13, 19 oder 22 im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfah­
ren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass er nach­
weislich untergegangen ist Schwund steht dem Untergang gleich. 
Schaumwein gilt als entzogen, wenn er in den Fällen des § 12 Abs. 3, 
des § 13 Abs. 2, des § 19 Abs. 5 oder des § 22 Abs. 2 nicht bestim­
mungsgemäß in das Steuer1ager oder den Betrieb im Steuergebiet auf­
genommen, in ein Zollverfahren übergeführt oder aus dem Steuerge­
biet ausgeführt wird. 

§ 20 Abs. 5 und 6; 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1 .  der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er 
vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am 
Schaumwein er1angt hat, 

3. neben dem Versender auch der BefOrderer oder Eigentümer des 
Schaumweins, sofem dieser für das innergemeinschattliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sidlerheit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, werden Schaumwein 
entzogen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Zollamt schriftlich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner 
seinen Betrieb oder seinen Geschäfts- oder Wohnsitz ha� in Erman­
gelung eines soldlen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt lnnsbruck. 
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(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die Erstattung 
obliegt dem ZOllamt, bei dem der zu erstattende Betrag entrichtet 
wurde. 

§ 23 Abo. 2 und 3: 

(2) Wird Schaumwein aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaa­
tes in anderen als den im Abs. 1 genannten Fällen in das Steuergebiet 
verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, daß er erstmals im Steu­
ergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten wird. 
Steuerschuldner ist, wer ihn in Gewahrsame hält 

(3) Wer Schaumwein nach den Abs. 1 oder 2 beziehen oder in 
Gewahrsame halten will, hat dies dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vortler anzuzeigen und für die 
Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der Anzeigepflichtige keinen Ge­
schäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbruck. zu erstatten. 

§ 23 Ab •• 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für den Schaumwein, für den die 
Steuerschuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen 
Bereich der Steuerschuldner seinen Geschafts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung eines solchen, beim Hauptzollamt Innsbruck eine Steuer-

Wird ffir Schaumwein, der im Steuergebiet dem Steueraussetzungs­
verfahren entzogen wurde, im Einzelfall nachgewiesen, dass der be­
treffende SchaurmYein an Personen im Steuergebiet abgegeben wurde, 
die zum Bezug von steuerfreiem Schaumwein oder von Sdlaumwein 
unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur 
Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes die nach Abs. 1 
entstandene Steuerschuld nicht erheben. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmtißigkeit, ..wIche die 
Steuerschuld ausgelOst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben oder dass der 
Schaumwein nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet aus­
geführt worden ist, ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag 
zu erstatten. Oie Erstattung obliegt dem Zollamt, bei dem der zu er­
stattende Betrag entrichtet wurde. 

§ 23 Abo. 2 und 3: 

(2) Wird Schaumwein aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates 
in anderen als den im Abs. 1 und in § 26 genannten Fallen in das Steu­
ergebiet verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, daß er erstmals 
im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten 
wird. Steuerschutdner ist, wer ihn in Gewahrsame hält. 

(3) Wer Schaumwein nach den Abs. 1 oder 2 beziehen oder in Ge­
wahrsame halten will, hat dies dem Zollamt, in dessen Bereich er sei­
nen Geschafts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen und für die 
Steuer Sk:herheil zu teisten. Hat der Anzeigepflichtige keinen Ge­
schafts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, ist die Anzeige beim 
Hauptzollamt Innsbruck zu erstatten. 

§ 23 Ab'.5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für den Schaumwein, für den die Steu­
erschuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Zollamt, in dessen Be­
reich der Steuerschuldner seinen Geschafts- oder WOIYlsitz hat, in Er­
mangelung eines solchen, beim Hauptzotlamt Innsbruck eine Steuer-
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anmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spatestens 
am 20. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden dritten Ka­
lendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht ein­
gehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. 

§ 26 Abo. 1 und 3: 

§ 26. (1) Versandhandel betreibt, wer Schaumwein aus dem freien 
Ver1<.ehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an 
Privatpersonen in anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand des 
Schaumweins an den Erwerber selbst durchführt oder durch andere 
durchführen läßt (Versandhändler). Als Privatpersonen im Sinne dieser 
Bestimmung gelten alle ErNerber, die sich gegenüber dem Versand­
händler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinsdlaftliche 
Erwerbe nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Um­
satzsteuer unterliegen. 

(2) Wird Schaumwein durch einen Versandhändler mit Geschäfts­
sitz in einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, ent­
steht die Steuerschuld mit der Auslieferung des Schaumweins an die 
Privatperson im Steuergebiet. SteuerSChuldner ist der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändler Schaumwein in das Steuergebiet lie­
fern will, hat jede lieferung vor der Versendung dem Hauptzollamt, in 
dessen Bereich der Erwerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) hat, un­
ter Angabe der für die Versteuerung maßgebenden Mer1<.male anzuzei­
gen und Sicherheit in Höhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu 
leisten. Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit 
auch dessen Steuerschuld abdecken. 

§ 26 Abs. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzu­
bringen, in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten 
befindet. Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung gefor­
derten Voraussetzungen enthalten; beizufügen sind die Untertagen 
über den NachY.<eis oder die GJaubhaftmadlll1g der Angaben. Anzuge-

anmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spatestens 
am 20. des auf das Entstehen der SteuerschUld folgenden dritten Ka­
lendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht ein­
gehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fallen 
der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 
ist das als erstes befasste Zollamt zuständig. 

§ 26 Abs. 1 bis 3: 

§ 26. (1) Versandhandel betreibt, wer Schaumwein aus dem freien 
Ver1<.ehr des Mitg�edstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, an 
Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum Bezug von 
Schaumwein im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren be· 
rechtigt sind, und den Versand des Schaumweins selbst durchführt 
oder durch andere durchführen lässt (Versandhändler). 

(2) Wird Schaumwein durch einen Versandhändler mit Geschäfts­
sitz in einem anderem Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, 
entsteht die Steuersdluld mit der Auslieferung des Schaum'Neins an 
den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändler Schaumwein in das Steuergebiet lie­
fem will, hat jede Lieferung vor der Versendung dem Zollamt, in dessen 
Bereich der ErNerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) ha� unter An­
gabe der für die Versteuerung maßgebenden Mer1<.male anzuzeigen 
und Sicherheit in Höhe der zu erwartenden Steuerbelastung zu leisten. 
Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die Sicherheit auch 
dessen Steuerschuld abdecken. 

§ 26 Abs. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, 
in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. 
Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung geforderten Vor­
aussetzungen enthalten; beizufügen sind die Untertagen über den . 
Nachweis oder die Glaubhaftmachll1g der Angaben. Anzugeben sind 
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• 10 • 

ben sind der Name oder die Firma, der GeschäftsSitz,des Versand­
handlers und des Beauftragten, die Menge des zu liefernden Schaum­
weins sowie die Höhe der voraussichUich während Z'Neier Kalendermo­
nate entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung des Beauftragten 
vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung einverstanden ist. 

§ 26 Abo. 9 :  

(9) Wer beabsichtigt, Schaumwein des freien Verkehrs als Ver­
sandMndler mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mit­
gliedstaat zu liefem, hat dies schriftlich bei dem Hauptzollamt anzuzei­
gen, in dessen Bereich er seinen Geschäftssitz hat In der Anzeige sind 
die Menge des Schaumweins und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige 
bereits bekannt sind, Name und Anschrift des Empfängers oder der 
Empfänger sowie der Tag der jeweiligen Lieferung anzugeben. 

§ 27 Abs. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, wenn durch diese Vereinba­
rungen die Gegenseitigkeit gewähneistet ist und eine Beeinträchtigung 
steueriicher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. 

§ 28 Abs. 5: 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Schaumweinsteuer obliegt 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich der Berechtigte seinen Ge­
schäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, dem 
Hauptzollamt Innsbruck. 

der Name oder die Firma, der Geschäftssitz des Versandhandlers und 
des Beauftragten, die Menge des zu liefernden Schaumweins sowie die 
Höhe der .... oraussichtJich wahrend zweier Kalendermonate entstehen­
den Steuer. Weiters ist die Erklärung des Beauftragten vorzulegen, daß 
dieser mit der AntragsteIlung einverstanden ist. 

§ 26 Abo. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, Schaumwein des freien Verkehrs als Ver­
sandhandler mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen Mit­
gliedstaat zu liefern, hat dies schriftlich bei dem Zollamt anzuzeigen, in 
dessen Bereich er seinen Geschattssitz hat. In der Anzeige sind die 
Menge des Schaumweins und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige 
bereits bekannt sind, Name und Anschrift des Empfängers oder der 
Empfänger sowie der Tag der jeweiligen lieferung anzugeben. 

§ 27 Abs. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, 'Nenn durch diese Vereinba­
rungen die Gegenseitigkeit gewähneistet ist und eine Beeinträchtigung 
steuerlicher Interessen der Republik Osterreich nicht zu befürchten ist. 
Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Fi­
nanzverwaltung kundzumachen. 

§ 28 Abs. S: 

(5) Oie Erstattung oder Vergütung der Sd1aumweinsteuer obliegt 
dem Zollamt, in dessen Bereich der Berechtigte seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen. dem Hauptzollamt Inns-
bruck. 

. 

§ 28 Abs. 6: 

(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
und wenn Steuerbelange dadurch nicht beeintrachtigt werden kann das 
Zollamt in Fallen, in denen Schaumwein nicht unmittelbar in ein 
Drittland ausgeführt wel'den soll, die Anwendlllg des Verfahren& nach 
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§ 29 Ab •. 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforderlich sind, um zu verhindern. daß Schaum­
wein der Besteuerung entzogen wird. 

§ 30 Ab •• 1 Z 7: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Schaumwein bestimmt 
sind oder in denen sich Schaumwein befindet, zu kennzeichnen 
oder diese Kennzeichnung anzuordnen. 

§ 32 Ab •. 1 :  

§ 32. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers oder eines SchaurTl\Yein­
verwendungsbetriebes und der berechtigte Empfänger haben durch 
eine körperliche Bestandsaufnahme festzustellen, welche Mengen an 
Schaumwein sich am Ende des Zeitraumes, welcher der Gewinner­
mittlung für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen 
zugrunde geleQl wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis dieser 
Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem Hauptzollamt schriftlich 

§ 19 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, dass 
nach Vor1iegen eines Nachweises des Austritts über die Zollgrenze 
eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 lil b gewährt wird. 

§ 29Abs. 2: 

(2) Oie amtliche Aufsicht umfasst alte Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforder1ich sind, um zu verhindern, dass 
Schaumwein der Besteuerung im Steuergebiet oder im übrigen Gebiet 
der Europ!ischen Gemeinschaft entzogen wird. . 

§ 30 Ab •• 1 Z 7und 8: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Schaumwein bestimmt 
sind oder in denen sich Schaumwein befindet, zu kennzeichnen 
oder diese Kennzeichnung anzuordnen; 

8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umschließungen so zu 
kennzeichnen sind, dass aus der Kennzeichnung der Abnehmer 
der Ware zu ersehen ist. 

§ 30 Ab •. 3: 

(3) Oen Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Ver­
brauchsteuem betrauten Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten 
gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher Austausch­
oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreichisd'len Zoll­
verwaltung zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn 
gewähr1eistet ist, dass das ausländisd1e Organ in der Lage ist, alle 
Rechte und Pflichten eines österreichischen Zoll organes wahrzuneh­
men. 

§ 32 Ab •. l :  

§ 32. (1) Der Inhaber eines Steuer1agers oder eines Schaumwein­
vervtendungsbetriebes und der berechtigte Empfänger haben durch 
eine körper1iche Bestandsaufnahme festzustellen, welche Mengen an 
Schaumwein sich am Ende des Zeitraumes, welcher der Gewinner­
mitUung für Zwecke der Ertlebung der Abgaben vom Einkommen 
zugrunde gelegt wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis dieser 
Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem Zollamt schrtftltch 
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. 12 . 

mitzuteilen. 

§ 33: . 

§ 33. Ergeben sich in einem Steueriager, einem Schaumweinver­
wendungsbetrieb oder einem Betrieb eines berechtigten Empfängers 
bei der Aufnahme von Schaumweinbeständen Fehlmengen, deren Ent­
stehen der 8etriebsinhaber nicht aufklären kann. so gilt für diese Fehl­
mengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme ent­
standen, soweit sie nicht schon vomer entstanden ist. 

§ 42 Abo. 2: 

(2) Wer Zwischenerzeugnisse außerhalb eines Steuertagers zu 
gewerblichen Zwecken herstellen will, hat dies vor Aufnahme der Her­
stellung dem Hauptzol1amt, in dessen Bereich die Herstellung erfolgen 
soll, schriftlich anzuzeigen. 

§ 44 Abs. 4: 

(4) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Hauptzon­
amt, in dessen Bereid1 sich der Betrieb beflldet, schriftlich einzubrin­
gen. § 10 aber das Ertöschen der Bewilligung gilt sinngemaß. 

§ 46: 

§ 46. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

mitzuteilen. 

§ 32 AbI. 4: 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Personen sind verpflidltet, dem Zoll­
amt unverzOglich Umstande anzuzeigen, dte den Verdacht auf inner­
gemeinschaftliche Betrugshandlungen zulassen. 

§ 33: 

§ 33. Ergeben sidl in einem Steueriager, einem Schaumweinver­
wendungsbetrieb oder einem Betrieb eines berechtigten Empfangers 
bei der Aufnahme von Schaumweinbestanden Fehlmengen, deren ent­
stehen der Betriebsinhaber nicht aufklaren kam, so gitt fQr diese Fehl­
mengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme ent­
standen, soweit sie nicht schon vomer entstanden ist. Steuerschuldner 
ist der Betriebsinhaber. § 7 Abs. 5 gilt sinngemaß. 

§ 42 Abo. 2: 

(2) Wer Zwischenerzeugnisse außerhalb eines Steuertagers zu 
gewerblichen Z'Necken herstellen will, hat dies vor Aufnahme der Her­
stellung dem Zolamt, in dessen Bereich die Herstellung erfolgen soll, 
schriftlich anzuzeigen. 

§ 44 Abs.4: 

(4) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist bei dem Zollamt, in 
dessen Bereich sich der Betrieb befindet. schriftlich einzubringen. § 10 
aber das Ertöschen der Bewilligung gilt sinngemaß. 

§ 46: 

§ 46. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande­
rer Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind 
diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Die Zuständigkeit der Zollamter bestimmt sich, soweit in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nach dem Abgabenverwal­
tungsorganisationsgesetz. 

§ 48c: 
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§ 48c. (1) § 4 Ab •. 1 Z 3 1e1zter Satz, § 7 Ab •. 2 le1zter Satz, § 9 
Ab •. 4, § 13 Ab •. 3 1e1zter Satz, § 16 Ab •. 5 und 6, § 17 Ab •. 2 1e1zter 
Satz und Abs. 3, § 20 Abs. 1 erster Satz, Abs. 5 letzter Satz und Abs. 6 
ersler Satz. § 23 Ab •. 2 und Ab •. 5 le1zter Satz, § 26 Ab •. 1 und 2, § 27 
Ab'. 4 le1zter Satz, § 28 Ab •. 6, § 29 Ab •. 2, § 30 Ab •. 1 Z 7 und 8 
sowie Ahs. 3, § 32 Abs. 4, § 33 vor1etzter und letzter Satz und § 46 in 
der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXX/2000 treten am 1 .  
Jänner 2001 in Kraft. § 3 Abs. 1 und § 18 in  der Fassung des Bundes­
gesetzes 8GB!. I Nr. XXXl20 00 treten am 1.  Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 3 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 
2912000 ist weiterhin auf Waren anzuwenden, tür welche die Steuer­
schuld vor dem 1 .  Jänner 2002 entstanden ist. § 3 Abs. 1 8GBI. I Nr. 
XXX/2000 ist auf Waren anzuwenden, für welche die Steuerschuld 
nadl dem 31. Dezember 2001 entsteht. 
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TextgegenOberstellung 

Alkohol - Steuer- und Monopolgesetz 1995 

geltender Text: 

Bundesgesetz, mit dem das Gesetz Ober das Branntweinmonopol 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Alkohol - Steuer und 
Monopolgesetz 1995) 

§ 5 Abs. 1 :  

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet oder vergütet, wenn 
ein Erzeugnis in ein Alkohollager aufgenommen wurde und dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich sich das Alkohollager befindet, 
nachgewiesen wird, daß 

1 .  für dieses Erzeugnis die Steuer nach dem Regelsatz entrichtet 
worden ist und 

2. das Erzeugnis keinen Alkohol enthält, der unter Abfindung 
hergestellt worden ist. 

§ 6 Abs. 1 :  

§ 6. (1) Oie Vergütung der Steuer für nachweislich mit dem 
Regelsatz belastete Aromen zur Aromatisierung von Getränken und 
anderen Lebensmitteln nach § 4 Abs. 1 Z 6 oder von Pralinen oder 
anderen Lebensmitteln nach § 4 Abs. 1 Z 7 vom Inhaber eines 
Betriebes, der diese Erzeugnisse hergestellt hat, ist bei dem 
Hauptzollamt, in deren Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich zu 
beantragen. 

§ 7 Abs. 1 bis 3: 

§ 1. (1) Die Vergütung der Steuer gemäß § 6 ist für alle Waren 
nam der SortimenUiste zu beantragen, die innemalb von drei Monaten 
(Entlastungsabschnitt) hergestellt und aus dem Betrieb 'W'€ggebracht 
worden sind. Der Antragsteller hat den Antrag dem Hauptzollamt bis 
zum Ende des zweiten auf den Entlastungsabschnitl folgenden 

neuer Text: 

Bundesgesetz aber eine Verbrauchsteuer auf Alkohol und 
alkoholhaltige Waren (Alkoholsteuergesetz) 

§ 5 Abs. 1 :  

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet oder vergütet, wenn 
ein Erzeugnis in ein Alkohollager aufgenommen wurde und dem 
Zollamt, in dessen Bereich sich das Alkohollager befindet, 
nachgewiesen wird, daß 

1 .  für dieses Erzeugnis die Steuer nach dem Regelsatz entrichtet , 
worden ist und 

2. das Erzeugnis keinen Alkohol enthält, der unter Abfindung 
hergestellt worden ist. 

§ 6 Ab •. 1 :  

§ 6. (1) Oie Vergütung der Steuer für nachweislich mit dem 
Regelsatz belastete Aromen zur Aromatisierung von Getränken und 
anderen Lebensmitteln nach § 4 Abs. 1 Z 6 oder von Pralinen oder 
anderen Lebensmitteln nach § 4 Abs. 1 Z 7 vom Inhaber eines 
Betriebes, der diese Erzeugnisse hergestellt hat, ist bei dem Zollamt, 
in deren Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich zu beantragen. 

§ 7 Ab •. 1 bis 3: 

§ 7. (1) Die Vergütung der Steuer gemäß § 6 ist für alle Waren 
nach der Sortimentliste zu beantragen, die innerhalb von drei Monaten 
(Entlastungsabschnitt) hergestellt und aus dem Betrieb weggebracht 
worden sind. Der Antragsteller hat den Antrag dem Zollamt bis zum 
Ende des zweiten auf den Entlastungsabschnitt folgenden Monats zu 
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Monats zu übermitteln, aUe für die Bemessung der Vergütung er­
forderlichen Angaben zu machen und den Vergütungsbetrag selbst zu 
berechnen. 

(2) Der Antragsteller hat als Nachweis der Versteuerung zum 
Regelsatz entsprechende ErXlarungen seines Lieferers als Hersteller 
oder Steuerschuldner beizubringen. Das Hauptzollamt kann weitere 
Nachweise vertangen. 

(3) Das Hauptzoliamt kann auf Antrag den Entlastungsabschnitt 
bis auf ein Kalenderjahr verlängem oder bis auf ein Kalendermonat 
verkürzen. 

§ 10 Ab •. 1 bis 3: 

§ 10. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 
ist, hat der Steuerschuldner bis zum 25. eines jeden Kalendermonats 
bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Alkoholmengen, die im vor­
angegangenen Monat aus dem Steuertager weggebracht oder zum 
Verbrauch entnommen 'MJrden, schriftlich anzumelden. Erzeugnisse, 
die bis zum Tag der Aufzeichnung (§§ 74 und 76) aus dem freien 
Verkehr zurückgenommen worden sind, müssen nicht angemeldet 
werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von der an­
zumeldenden Alkoholmenge jene darin enthaltenen Mengen 
abzuziehen, die unter Steueraussetzung verbracht oder gemäß § 4 
Abs. 1 und 2 von der Alkoholsteuer befreit sind. Die abgezogenen 
Mengen sind nach den Befreiungsgrunden aufzugliedem. Von der 
nach Vomahme dieser Abzüge verbleibenden Alkoholmenge hat der 
Steuerschuldner die Alkoholsteuer zu berechnen (Selbstberechnung). 
Der errechnete Steuerbetrag ist bis zum 25. des auf das Entstehen der 
Steuerschuld zweitfolgenden Kalendermonats bei dem im Abs. 1 
angeführten Hauptzollamt zu entrichten. Die Verpflichtung des 
Inhabers eines Steuertagers zur Anmeldung besteht auch dann, wenn 
für die anzumeldenden Alkoholmengen keine Steuer zu entrichten isl 

(3) Entsteht die Steuerschuld nach § 8 Abs. 1 Z 3 bis 8, so hat der 

übermitteln, alle für die Bemessung der Vergütung erforderlichen 
Angaben zu machen und den Vergütungsbetrag selbst zu berechnen. 

(2) Der Antragsteller hat als Nachweis der Versteuerung zum 
Regelsatz entsprechende Erklärungen seines Ueferers als Hersteller 
oder Steuerschuldner beizubringen. Das Zollamt kann weitere 
Nachweise verlangen. 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag den EnUastungsabschnitt bis auf 
ein Kalenderjahr verlängern oder bis auf ein Kalendermonat 
verkürzen. 

§ 10 Ab •. 1 bl. 3: 

§ 10. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz. nicht anderes bestimmt 
ist, hat der Steuerschuldner bis zum 25. eines jeden Kalendermonats 
bei dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Alkoholmengen, die im vor­
angegangenen Monat aus dem Steuertager 'Neggebracht oder zum 
Verbrauch entnommen 'MJrden, schriftlich anzumelden. Erzeugnisse, 
die bis zum Tag der Aufzeichnung (§§ 74 und 76) aus dem freien 
Verkehr zurückgenommen worden sind, müssen nicht angemeldet 
werden. 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von der an­
zumeldenden Alkoholmenge jene darin enthaltenen Mengen 
abzuziehen, die unter Steueraussetzung verbrad1t oder gemäß § 4 
Abs. 1 und 2 von der Alkoholsteuer befreit sind. Die abgezogenen 
Mengen sind nach den Befreiungsgründen aufzugliedern. Von der 
nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenden Alkoholmenge hat der 
Steuerschuldner die Alkoholsteuer zu berechnen (Selbstberechnung). 
Der errechnete Steuerbetrag ist bis zum 25. des auf das Entstehen der 
Steuerschuld zweitfolgenden Kalendermonats bei dem im Abs. 1 
angeführten Zollamt zu entrichten. Die Verpflichtung des Inhabers 
eines Steuertagers zur Anmeldung besteht auch dann, wenn für die 
anzumeldenden Alkoholmengen keine Steuer zu entrichten ist. 

(3) Entsteht die Steuerschuld nach § 8 Abs. 1 Z 3 bis 8, so hat der 
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. 3 . 

Steuerschuldner die Alkoholmengen binnen einer Woche nach Ent­
stehen der Steuerschuld bei dem Hauptzollamt schriftlich anzumelden, 
die auf die anzumeldenden Mengen entfallende Steuer selbst zu be­
rechnen und den errechneten Steuerbetrag zu entrichten. 

§ 11  Abo. 1 bis 4: 

Verwendungsbetrieb, Freischein 

§ 11 .  (1) Verwendungsbetriebe im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Betriebe, denen nach Abs. 2 die Bewilligung zum unversteuerten 
Bezug und zur steuerfreien Verwendung von Alkohol erteilt wurde. 

(2) Die Bewilligung zum unversteuerten Bezug und zur steuer­
freien Verwendung (Freischein) ist für Alkohol zu erteilen, der für einen 
im § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 angeführten Zweck verwendet werden 
soll. 

(3) Als Inhaber eines Verwendungsbetriebes gilt die Person oder 
Personenvereinigung, auf deren Namen oder Firma der Freischein 
(§ 12) laulet. 

(4) Für Verwendungsbetriebe gelten die Bestimmungen der §§ 25, 
31 Abs. 5, 32 Abs. 1, 2 und 4, 33 Abs. 1 ,  3 und 5 und 34 Abs. 1 
sinngemäß. Die Betriebsbeschreibung muß nur jene Angaben 
enthalten, die im Zusammenhang mit der steuerfreien Verwendung 
des Alkohol stehen. 

§ 11  Abo. 5 bis 7: 

Steuerschuldner die Alkoholmengen binnen einer Woche nach Ent­
stehen der Steuerschuld bei dem Zollamt schriftlich anzumelden, die 
auf die anzumeldenden Mengen entfallende Steuer selbst zu be­
rechnen und den errechneten Steuerbetrag zu entrichten 

§ 1 1  Abs. l bio 4: 

Verwendungsbetrieb, Freischein 

§ 11 .  (1) Wer Alkohol zu einem im § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 
angeführten Zweck außerhalb eines Steuerlagers steuerfrei 
verwenden will, bedarf einer Bewilligung (Freischein). 

(2) Ein Freischein ist auf Antrag des Inhabers des Betriebes, in 
dem der Alkohol verwendet werden soll (Verwendungsbetrieb) 
auszustellen, wenn kein Ausschließungsgrund (Abs. 3) vorliegt. 

(3) Freischeine dürfen nicht ausgestellt werden, wenn die 
beslimmungsgemäße Verwendung des Alkohols durch 
Überwachungsmaßnahmen des Zollamtes nicht gesichert werden 
kann oder nur durch umfangreiche oder zeitraubende Maßnahmen 
gesidlert werden könnte. 

(4) Der Antrag auf Ausstellung des Freischeins ist bei dem Zollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der 
Verwendungsbetrieb befindet. Der Antrag muss alle Angaben über die 
für die Ausstellung des Freischeins erforderlichen Voraussetzungen 
enthalten; beizufügen sind die Unterlagen für den Nachweis oder die 
Glaubhaftmachung der Angaben, eine Beschreibung des 
Verwendungsbetriebes und eine Besdlreibung der Lagerung, der 
Verwendung und des Verbrauches von Alkohol im Betrieb. Das 
Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der eingereichten 
Besdlreibungen in einer mit dem Betriebsinhaber aufzunehmenden 
Niedersdlrift (Befundprotokoll) festzuhaUen. Auf diese 
Beschreibungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug 
genommen werden, soweit Änderungen der darin angegebenen 
Verhältnisse nicht eingetreten sind. 
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(5) Soweit der Inhaber eines offenen Alkohollagers Alkohol auf 
Grund eines Freischeines steueIfrei nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 
verwenden will, sind die Bestimmungen Ober den Verwendungsbetrieb 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Freischeine dürfen nur ausgestellt \Yerden 

1. mit einer Gültigkeit von höchstens drei Jahren und 

2. einem Bezug im Einzelfall von mindestens 25 Raumliter 
Alkohol. 
neben vergälltem auch unvergällter Alkohol bezogen werden 
soll. 

(7) Wird in einem Verwendungsbetrieb mit verschiedenen 
VergäUungsmitteln vergällter Alkohol verwendet, so ist tur jeden mit 
einem bestimmten Vergällungsmittel vergällten Alkohol ein 
gesonderter Freischein auszustellen. Das gleiche gilt, wenn neben 
vergälltem aud'! unvergällter Alkohol bezogen werden soU. 

§ 1 2  Abs. 1 und 2: 

Bezug auf Freischein 

§ 12. (1) Jeder Bezug von Alkohol auf Grund eines Freisdleines 
ist auf dem Freismein in der Weise zu bestätigen, daß 

1 .  die bezogene Alkoholmenge, 

2. der Tag des Bezugs, 

3. Name oder Firma und Anschrift desjenigen, von dem der 
Alkohol bezogen wurde und 

4. die jeweils noch zum Bezug verbleibende Alkoholmenge, für 
die die Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden kann, 

ersichtlich ist. 

(2) Der Inhaber des Fre/scheines hat den Freischein zur 
Bestätigung vorzulegen 

1 .  bei Bezug aus einem inländischen Steuerlager dem Inhaber 

§ 12 Abs. 1 und 2: 

Freischein, Inhalt 

§ 12. (1) Im Freischein sind anzugeben: 

1 .  der Name (die Firma) und die Anschrift des zum 
unversteuerten Bezug und zur steuerfreien Verwendung 
Berechtigten (Inhaber des Verwendungsbetriebes); 

2. die Bezeichnung und die Anschrift des Verwendungsbetriebes; 

3. der Zweck, zu dem der Alkohol steuerfrei verwendet werden 
darf; 

4. der Zeitraum, innerhalb dessen Alkohol unversteuert bezogen 
und steuerfrei verwendet werden darf; 

5. wenn der Alkohol vergällt zu verwenden ist, Art und Menge des 
VergäUungsmittels, das dem Alkohol zugesetzt werden muss. 

(2) Wird in enem Vei'Vt'endungsbetr\eb mit verschiedenen 
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des Steuertagers, 

2. bei Bezug aus einem Verwendungsbetrieb dem Inhaber des 
Verwendungsbetriebes, 

3. in allen anderen Fällen dem Hauptzollamt 

§ 13  Ab •. 1 und 2: 

Bestimmungswidriges Verwenden 

§ 13. (1) Auf Freischein bezogener Alkohol gilt im Zeitpunkt des 
Verbrauches oder der Verwendung aus dem Verwendungsbetrieb 
weggebracht, wenn er 

1 .  im Verwendungsbetrieb verbraucht wird, 

2. zu einem anderen ZlNeck verwendet wird, als im Freischein 
angegeben. 

(2) Alkohol gilt nid1t als bestimmungswidrig verwendet, der 

1 .  im Verwendungsbetrieb bei Untersuchungen verbraucht wird, 

2. als Probe in einer Menge bis zu 0,2 liter im Einzelfall 
weggebracht wird, 

3. von Apotheken und Drogerien an Ärzte, Tierärzte, Dentisten 
und Hebammen für medizinisd1e Zwecke abgegeben wird, 

4. von Apotheken auf Grund ärztlicher Verschreibung abgegeben 
wird. 

VergäUungsmitteln vergällter Alkohol verwendet, so ist dies im 
Freischein unter Hinweis auf den entsprechenden VerwendungsZVv'E!ck 
zu vermerken. Das Gleiche gilt. wenn neben vergalltem auch 
unvergällter Alkohol verwendet werden darf. 

§ 12 Ab •. 3: 

(3) Auf schriftlchen Antrag des Inhabers eines Freischeins sind 
amtliche Abschriften des 8ewilligungsbescheides auszustellen. 

§ 13 Ab •. 1 und 2: 

Freischein, Ergänzung 

§ 13. (1) Ein Inhaber eines Verwendungsbetriebes, der auf Grund 
eines Freischeins bezogenen Alkohol zu einem begünstigten Zweck 
verwenden will, der im Freischein nicht angegeben ist, kann schriftlich 
beantragen, dass die im Freischein enthaltenen maßgeblichen 
Angabenim Bescheid ergänzt oder erweitert werden. 

(2) Der Antrag muss eine Beschreibung der beabsichtiglen 
Verwendung des Alkohols sowie die erforderlichen ergänzenden 
Angaben enthalten. 

§ 1 3 Ab •• 3: 

(3) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit die beabsidltigte 
Verwendung des Alkohols nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 begünstigt 
ist und Umstande der im § 1 1  Abs. 3 bezeichneten Art nicht vortiegen. 
Wenn dem Antrag stattgegeben wird, sind das Befundprotokoll und 
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§ 14 Ab •. 1 und 2: 

Ertöschen des Freischeines 

§ 14. (1) Soweit das Recht, Alkohol auf Grund eines Freischeines 
zu beziehen, nicht ausgeubt wurde, erlischt es durch Zeitablauf. 

(2) Der Inhaber des Freischeines ist verpflichtet, den Freischein 
innerhalb eines Monats nach ErlOschen dem Hauptzollamt zurück· 
zugeben. 

- 6 -

der Freischein entsprechend zu ergänzen. 

§ 14 Ab •. 1 und 2: 

Freischein, Verpflichtungen 

§ 14. (1) Der Ueferant darf Alkohol nur dann unversteuert 
abgeben, 'Nenn im Zeitpunkt der Abgabe ein gülüger Freischein des 
Empfängers vorliegt 

(2) Der Lieferant hat in seinen Aufzeichnungen die Menge des 
Alkohols, seinen Verwendungszweck unter Hinweis auf das 
eingesetzte Vergällungsmittel sowie den Tag der Abgabe, den Namen 
(Finna) und die Anschrift des Inhabers des Freischeins und die 
genaue Bezeichnung des Freischeins aufzunehmen. 

§ 14 Abs. 3 bis 5: 

(3) Soll Alkdlol im Anschluss an die Einfuhr oder ein Verfahren 
nach Art. 82 oder 84 des Zollkodex (§ 42 Abs. 2) in einen 
Verwendungsbetrieb verbracht werden, hat der Anmelder (§ 39 Abs. 
2) dies schriftlich beim Zollamt zu beantragen. Dem Antrag ist der 
Freischein beizufügen. 

(4) Der Inhaber des Freisdleins hat den Alkohol unverzüglich in 
seinen Betrieb aufzunehmen. Er darf nur zu dem im Freischein 
genannten Zweck verwendet werden. 

(5) Wird auf Grund eines Freischeins bezogener Alkohol zu einem im 
Freischein nimt angegebenen Zweck verwendet, liegt ein Wegbringen 
aus dem Verwendungsbetrieb vor. Dies gilt nimt für Alkohol, der 

1.  in einem Verwendungsbetrieb bei Untersuchungen verbraucht 
wird, die mit einem begünstigten Verwendungszweck 
zusammenhängen, 

2. als Probe in einer Menge bis zu 0,2 Liter im Einzelfall 
weggebracht wird, 

3. von Apo1heken und Drogerien an Ärzte, Tierarzte, Dentisten 
und Hebammen für medizinische Zwecke abgegeben wird, 
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§ 15: 

Abweidlende Verwendung 

§ 15. Das Hauptzollamt kann dem Inhaber eines Freischeines 
über schriftlichen Antrag gestatten, Alkohol an einen anderen Inhaber 
eines Freischeines abzugeben. Geht Alkohol im Verwendungsbetrieb 
unter, hat der Inhaber des Freischeines dies unverzüglich anzuzeigen. 
Solcher Alkohol gilt nicht als weggebracht 

§ 16 Abs. 1 bis 3: 

Betriebseinstellung 

§ 16. {1} Erlischt das Recht, Alkohol auf Grund eines Freischeines 
zu beziehen, so ist unverzüglich die im Betrieb vorhandene 
Alkoholmenge durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu ermitteln 
und eine Abrechnung vorzunehmen. § 60 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) Im Betrieb vorhandene Alkoholmengen und Fehlmengen, die 
den zulässigen Schwund überschreiten, gelten als im Zeitpunkt des 
Erlöschen des Rechtes aus dem Vef\Wndungsbetrieb weggebracht. 
Der zulässige Schwund ist unter sinngemäßer Anwendung des § 81 

4. von Apotheken auf Grund ärztlicher Verschreibung abgegeben 
wird. 

§ 15. AbI. 1:  

§ 15. (1) Oer Inhaber des Verwendungsbetriebes ist verpflichtet, 
dem im § 11 Abs. 4 genamten Zollamt jede Änderung der in den 
eingereichten Beschreibungen oder im Befundprotokoll angegebenen 
Verhältnisse anzuzeigen. 

§ 15 Abs. 2 und 3: 

(2) Die Anzeigen sind binnen drei Tagen, gerechnet vom Eintritt 
des anzuzeigenden Ereignisses, schnttlich zu erstatten. Das 
8efundprolokoll ist, soweit erforderlich, zu erganzen. 

(3) Der Inhaber des VelWendungsbetriebes ist verpflichtet, den 
Freischein und die amtlichen Abschriften des Freischeins binnen zwei 
Wochen nach dem Ende des darin angegebenen Zeitraumes dem 
Zollamt zurückzugeben. Wenn das Recht, Alkohol auf Grund eines 
Freischeins steuerfrei zu beziehen, schon vor dem Ende des im 
Freischein angegebenen Zeitraumes erioschen ist, so ist dieser binnen 
zwei Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Ertöschens, 
zurückzugeben. 

§ 16 Abo, 1 bis 3: 

Freischein, Ertöschen 

§ 16. (1) Für das Ertöschen des Freischeins gilt § 25 Abs. 1 und 
Abs. 2 Z 1 und 5 sinngemäß. Weiters ist der Freischein zu widerrufen, 
wenn innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren keinAlkohol 
bezogen 'MJrde. 

(2) Wenn ein Freischein auf Grund anderer Abgabenvorschriften 
zurückgenommen oder aufgehoben wird, sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über den Widerruf einer Verschlussbrennerei 
(§ 25) sinngemaß anzuwenden. Wird die ZurucJmahme oder 
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Abs. 3 und 4 zu enniHeln. 

(3) Alkohol, der auf Grund eines Freischeines bezogen wird, 
nadldem das Rech� Alkohol auf Grund dieses Freischeines zu 
beziehen anders als durch Zeitab(auf ertoschen ist, gilt als im 
Zeitpunkt des Bezuges aus dem Verwendungsbetrieb weggebracht. 

§ 17 Ab •. 2 und 3: 

(2) Für Alkohol, der nicht vergällt bezogen wird, hat der Inhaber 
eines Freischeines, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, die Vergällung unverzüglich im Anschluß an die 
Aufnahme in den Betrieb, unter Angabe des VergällungsmiHels und 
der zu vergällenden Alkoholmenge, beim Hauptzollamt zu beantragen. 
Das Hauptzollamt kann zusätzliche Angaben verlangen. Der Inhaber 
des Freischeines hat die für die Vergallung notwendigen Geräte sowie 
das Vergällungsmittel bereitzuhalten und auf Verlangen des Zollamts 
diesem Proben des Vergällungsmittels und des vergällten Alkohols 
unentgeltlich tur Untersuchungszwecke zu überlassen. 

(3) Das Hauptzol1amt kann dem Inhaber eines Alkohollagers auf 
schrifttichen Antrag bewilligen, bestimmte Vergallungen selbst 
durchzuführen. Das Hauptzollamt kann besondere 
Überwadlungsmaßnahmen anordnen. Es kann die amtliche Vergäl­
lung nach Abs. 2 anordnen, wenn dies zur Sicherung des 

Aufhebung mit rückwirkender Kraft ausgesprochen, dann gilt der 
Alkohol, der ab dem Zeitpunkt der Rüekwirkung auf Grund dieses 
Freischeins bezogen Vv\Irde, als im Zeitpunkt des Bezuges aus dem 
Verwendungsbeliieb weggebracht. 

(3) liegt im Zeitpunkt der Abgabe kein gultiger Freischein des 
Empfängers mehr vor, entsteht die Steuerschuld auch für den Inhaber 
des el10schenen Freischeins. 

§ 16 Ab •. 4 und 5: 

(4) Auf Grund eines Freischeins bezogener Alkohol, der sich im 
Verwendungsbetrieb befindet, gilt als in dem Zeitpunkt aus dem 
Betrieb weggebracht, in dem der Freischein erloschen ist. 

(5) Das Zollamt kann dem Inhaber eines Freischeins über 
schriftlichen Antrag gestatten, Alkohol an einen anderen Inhaber eines 
Freischeins abzugeben. Geht Alkohol im Verwendungsbetrieb unter, 
hat der Inhaber des Freischeins dies unverzüglid1 anzuzeigen. 
Solcher Alkohol gilt nicht als weggebracht 

§ 17 Ab •. 2 und 3: 

(2) Für Alkohol, der nicht vergallt bezogen wird, hat der Inhaber 
eines Freischeines, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, die Vergällung unverzüglich im Anschluß an die 
Aufnahme in den Betrieb, unter Angabe des Vergällungsmittels und 
der zu vergällenden Alkoholmenge, beim Zollamt zu beantragen. Das 
Zollamt kann zusätzliche Angaben verlangen. Der Inhaber des 
Freischeines hat die für die Vergällung notwendigen Geräte sowie das 
Vergällungsmittel bereitzuhalten und auf Verlangen des Zollamts 
diesem Proben des Vergällungsmittels und des vergällten Alkohols 
unentgeltlich für Untersuchungszwecke zu überlassen. 

(3) Das Zollamt kann dem Inhaber eines Alkohollagers auf schrtttJi­
chen Antrag bev.;lIigen, bestimmte Vergällungen selbst durchzuführen. 
Das Zollamt kann besondere Überwachungsmaßnahmen anordnen. 
Es kann die amtlid1e Vergällung nach Abs. 2 anordnen, wenn dies zur 
Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erfor-
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Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheint. 
Abs. 2 letzter Halbsatz gilt sinngemäß. 

§ 17 Abo. 5 Z 2 1�. g 

g) Arzneimittel für den 
äußerlichen Gebrauch 

§ 17. Abo. 8 und 9: 

1,0 Kilogramm Kampfer oder 
0,5 Kilogramm Thymol 

(8) Es ist verboten, einem vergällten Alkohol das Vergällungsmittel 
ganz oder teilweise zu entziehen oder dem Alkohol Stoffe beizufügen, 
die die Wirkung des Vergällungsmittels beeinträchtigen. Wird bei 
einem wiederholten Einsatz von Alkohol im Produktionsprozeß die 
WIrkung des Vergällungsrnittels gemindert, ist er emeut zu vergällen. 
Das Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen, wenn steuerliche Be­
lange nicht beeinträchtigt werden. 

(9) Will der Inhaber eines Freischeines Waren herstellen, die 
keinen Alkohol enthalten und ist eine Vergällung nicht möglich, kann 
das Hauptzotlamt mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen 
auf Antrag von einer Vergällung absehen. 

§ 20 Abs. 3: 

(3) Wer Alkohol gewerblich unter Steueraussetzung herstellen will, 
bedarf einer Bewilligung (Betriebsbewilligung für eine 
Verschlußbrennerei). Die Bewilligung ist nur Betriebsinhabem zu 
erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, 
rechtzeitig Jahresabschlusse aufstellen, gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen, kein Ausschließungsgrund 
(§ 21 Abs. 5) vorliegt und eine verschlußsicher eingerichtete 
Herstellungsanlage im Betrieb vorhanden ist. Von den Erfordernissen 
Bücher zu führen und Jahresabschlüsse aufzustellen kann das 
Hauptzollamt auf Antrag bei Betrieben absehen, die nicht nach den 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung, 8GBI. Nr. 194/1961, zur 
Führung von Buchem verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung 
der Steuer nicht gefährdet wird. 

§ 21 Abs. 1:  

derlich erscheint Abs. 2 letzter Halbsatz gilt sinngemäß. 

§ 17. Abs. 8 und 9: 

(8) Es ist verboten, einem vergällten Alkohol das Vergällungsmittel 
ganz oder teilweise zu entziehen oder dem Alkohol Stoffe beizufugen, 
die die Wirkung des Vergällungsmittels beeinträchtigen. Wird bei 
einem wiederholten Einsatz von Alkohol im Produktionsprozeß die 
Wirkung des Vergällungsmittels gemindert, ist er emeut zu vergällen. 
Das Zollamt kann Ausnahmen zulassen, wenn steuerliche Belange 
nicht beeinträchtigt werden. 

(9) Will der Inhaber eines Freischeines Waren herstellen, die 
keinen Alkohol enthalten und ist eine Vergällung nicht möglich, kann 
das Zollamt mit Zustimmung des Bundesministers tur Finanzen auf 
Antrag von einer Vergällung absehen. 

§ 20 Abs. 3: 

(3) Wer Alkohol gewerblich unter Steueraussetzung herstellen will, 
bedarf einer Bewilligung (Betriebs bewilligung für eine 
Verschlußbrennerei). Die Bewilligung ist nur 8etriebsinhabem zu 
erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische BUcher fUhren, 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, gegen deren steuerliche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen, kein Ausschließungsgrund 
(§ 21 Abs. 5) vorliegt und eine verschlußsicher eingerichtete 
Herstellungsanlage im Betrieb vortlanden ist. Von den Erfordemissen 
Bücher zu führen und Jahresabschlüsse aufzustellen kann das Zollamt 
auf Antrag bei Betrieben absehen, die nicht nach den Vorschriften der 
Bunclesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961, zur Führung von 
Büchem verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der Steuer 
nicht gefährdet wird. 

§ 21 Abo. 1 :  
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§ 21. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Betriebsbewilligung ist bei 
dem Hauptzollamt schrinlich einzubringen, ., dessen Bereich sich der 
Betrieb befindet Der Antrag hat zu enthalten: 

1 .  den Namen oder die Firma und die Ansdlrifl des 
Antragstellers, 

2. den Standort der Verschlußbrennerei und deren örtliche 
Begrenzung, 

3. die Erklärung über Art und Umfang der Alkoholherstellung in 
der VerschhJßbrennerei, 

4. die Erklärung über Art und Umfang der Lagerbehandlung in der 
Verschlußbrennerei, 

5. gegebenenfalls die Erklärung, daß eine Verschlußbrennerei mit 
einer Jahreserzeugung bis zu 400 I A errichtet wird, 

6. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten persönlichen und sachlichen Voraussetzungen. 

§ 21 Abs. 3 und 4: 

(3) Das Hauptzollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der 
eingereichten Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller 
aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzuhalten. An der 
Überprüfung hat, soweit erforder1ich, ein gemaß § 90 bestellter Prüfer 
mitzuwirken. Das Hauptzollamt hat auf Kosten des Antragstellers die 
Verschlüsse für die Raum- und Anlagensicherung anzulegen, wenn 
die hiefür erf'order1ichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Herstel­
lungsanlage den Erfordemissen des § 28 Abs. 2 entspridlt. Auf diese 
Beschreibungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug 
genommen werden, soweit Änderungen der darin angegebenen 
Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Bewilligungsbescheid ist die 
örtliche Begrenzung des Betriebes anzugeben. In der Betriebsbewilli­
gung sind anzugeben: 

1 .  der Standort und die örtliche Begrenzung der 
Verschlußbrennerei, 

§ 21. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Betriebsbewilligung ist bei 
dem Zollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der 
Betrieb befJl'ldel Der Antrag hat zu enthalten: 

1 .  den Namen oder die Firma und die Anschrift des 
Antragstellers, 

2. den Standort der Verschlußbrennerei und deren örtliche 
Begrenzung, 

3. die Erktarung über Art und Umfang der Alkoholherstellung in 
der Verschlußbrennerei, 

4. die Erklärung über Art und Umfang der Lagerbehandlung in der 
VerschhAlbrennerei, 

5. gegebenenfalls die Erklärung, daß eine Verschlußbrennerei mit 
einer Jahreserzeugung bis zu 400 I A errichtet wird, 

6. alle Angaben über die für die Erteilung der Bewilligung 
gefOrderten persönlichen und sachlichen Voraussetzungen. 

§ 21 Abo. 3 und 4: 

(3) Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprüfung der eingereichten 
Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller aufzunehmenden 
Niederschrift (8efundprotokoll) re'!zuhalten. An der Überprüfung hat. 
soweit erf'orderlich, ein gernaß § 90 bestellter Prot'er mitzuwirken. Das 
Zollamt hat auf Kosten des Antragstellers die Verschlüsse für die 
Raum- und Anlagensicherung anzulegen. wenn die hiefür 
erforderlichen Voraussetzungen eltüllt sind und die Herstellungs­
anlage den Erfordemissen des § 28 Abs. 2 entspricht Auf diese 
Beschreibungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers Bezug 
genommen werden, soweit Änderungen der darin angegebenen 
Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Be'oNiliigungsbescheid ist die 
örtliche Begrenzung des Betriebes anzugeben. In der Betriebsbewilli­
gung sind anzugeben: 

1 .  der Standort und die Ortliche Begrenzung der 
Verschlußbremerei, 
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2. Art und Beschaffenheit jeder Vorrichtung zum Gewinnen und 
Reinigen von Alkohol, 

3. die zulässige AikoholhersteUung auf jeder Vorrichtung, 

4. Art und Umfang der zugelassenen Lagerbehandlung, 

5. die vorgenommenen Sicherungsmaßnahmen. 

(4) Das Hauptzollamt hat ein Verschlußverzeichnis zu führen, in 
dem Ort und Anzahl der angelegten Verschlüsse festzuhalten sind. 
Das Verschlußverzeichnis gilt als Teil des Befundprotokolls. 

§ 22 Abs. 1 und 2: 

§ 22. (1) Beantragt der Inhaber einer Verschlußbrennerei 

1 .  die örtliche Begrenzung der Verschlußbrennerei zu ändern 
oder 

2. die Beschreibung der Herstellungsanlage den bei einer 
Reparatur oder bei einem Umbau geschaffenen Verhältnissen 
anzupassen oder 

3. die Alkoholherstellung oder Art und Umfang der 
Lagerbehandlung abzuändern, 

gelten die §§ 20 und 21 sinngemäß. 

Das Hauptzol1amt hat einen die Betriebsbewilligung ändernden 
Bescheid zu erlassen. 

(2) Der Inhaber der Verschlußbrennerei ist verpflichtet, dem 
Hauptzollamt andere als im Abs. 1 bezeichnete Änderungen der in den 
eingereichten Grund· und Aufrissen, Beschreibungen oder der im Be­
fundprotokoll angegebenen Verhältnisse unverzüglich anzuzeigen. 
Das Befundprotokoll ist, soweit erforderlich, zu ändern. 

§ 23 Ab •. 1 bis 3: 

§ 23. (1) Der Inhaber einer Verschlußbrennerei ist verpflichtet, 
dem Hauptzollamt den Zeitpunkt der ersten Aufnahme der Herstellung 
von Alkohol beziehungsweise Reinigens von Alkohot, jede länger als 

2. Art und Beschaffenheit jeder Vorrichtung zum Gewinnen und 
Reinigen von Alkohol, 

3. die zulässige Alkoholherstellung auf jeder Vorrichtung, 

4. Art und Umfang der zugelassenen Lagerbehandlung, 

5. die vorgenommenen Sicherungsmaßnahmen. 

(4) Das Zollamt hat ein Verschlußverzeichnis zu führen, in dem Ort 
und Anzahl der angelegten Verschlüsse festzuhallen sind. Das Ver· 
schlußverzeichnis gilt als Teil des Befundprotokolls. 

§ 22 Abs. 1 und 2: 

§ 22. (1) Beantragt der Inhaber einer Verschlußbrennerei 

1 .  die örtliche Begrenzung der Verschlußbrennerei zu ändern 
oder 

2. die Beschreibung der Herstellungsanlage den bei einer 
Reparatur oder bei einem Umbau geschaffenen Verhältnissen 
anzupassen oder 

3. die Alkoholherstellung oder Art und Umfang der 
Lagerbehandfung abzuändern, 

gelten die §§ 20 und 21 sinngemäß. 

Das Zollamt hat einen die 8etriebsbewilfigung ändemden Bescheid zu 
erlassen. 

(2) Der Inhaber der Verschlußbrennerei ist verpflichtet, dem 
Zollamt andere als im Abs. 1 bezeichnete Änderungen der in den 
eingereichten Grund- und Aufrissen, Beschreibungen oder der im Be­
fundprotokoll angegebenen Verhältnisse unverzüglich anzuzeigen. 
Das Befundprotokoll ist. soweit erlorderlich, zu ändern. 

§ 23 Abs. 1 bis 3: 

§ 23. (1) Der Inhaber einer Verschlußbrennerei ist verpflichtet, 
dem Zollamt den Zeitpunkt der ersten Aufnahme der Herstellung von 
Alkohol beziehungsweise Reinigens von Alkohol, jede lAnger als einen 
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einen Monat dauernde Einstellung und den Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme der Herstellung von Alkohol anzuzeigen. Die An­
zeigen aber die Aufnahme der Herstellung von Alkohol sind minde­
stens eine Woche im voraus, die anderen innerhalb einer Woche, 
gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereignisses, schriftlich zu 
erstatten. 

(2) Der Inhaber der Verschlußbrennerei, dem in der 
Betriebsbewilligung die Herstellung von Alkohol aus einem Gemisdl 
von Alkohol und vergorenen Stoffen beNilligt wurde, hat mindestens 
eine Woche vor der Aufnahme der Herstellung von Alkohol diese dem 
Hauptzollamt schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige ist der Zeitpunkt 
der Aufnahme der Herstellung von Alkohol, die Alkoholmenge und die 
Menge an vergorenen Stoffen anzugeben. Das Hauptzollamt kann 
besondere Überwachungsmaßnahmen anordnen. 

(3) Der Inhaber der Verschlußbrennerei, dem in der 
Betriebsbewilligung das wiederholte Reinigen von Alkohol oder das 
Reinigen von in die Verschlußbrennerei aufgenommenen Alkohol 
bewilligt wurde, hat mindestens eine Woche vor der Aufnahme des 
Reinigens den Zeitpunkt der Aufnahme des Reinigens und die AI­
koholmenge, die gereinigt werden soll, dem Hauptzollamt sdutftlich 
anzuzeigen. Das Hauptzol1amt kann besondere 
Überwachungsmaßnahmen anordnen. 

§ 24 Abs. 1:  

§ 24. (1) Soll die Herstellungsanlage einer Verschlußbrennerei 
gereinigt. repariert oder umgebaut werden, so hat das Hauptzollamt 
auf Antrag des Inhabers zu mit ihm zu vereinbarenden Zeiten die rur 
die Raum- oder Anlagensicherung angebrachten amtlichen 
Verschlüsse abzunehmen und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
anzulegen. Die Kosten der Amtshandlungen hat der Inhaber der 
Verschlußbrennerei zu tragen. 

§ 25 Abs. 2 Z 3: 

3. eine andere als im Abs. 1 Z 6 bezeid"lnete Änderung der 
Herstellungsanlage eingetreten ist und der Inhaber der Ver-

Monat dauernde Einstellung und den Zeitpunkt der Wiederaufnahme 
der Herstellung von Alkohol anzuzeigen. Die Anzeigen über die 
Aufnahme der Herstellung von Alkohol sind mindestens eine Wodle 
im voraus, die anderen innerhalb einer Woche, gerechnet vom Eintritt 
des anzuzeigenden Ereignisses, schriftlich zu erstatten. 

(2) Der Inhaber der Verschlußbrennerei, dem in der 
BetriebsbewilliglM'lg die Herstellung von Alkohol aus einem Gemisch 
von Alkohol und vergorenen Stoffen bewilligt wurde, hat mindestens 
eine Woctte vor der Aufnahme der Herstellung von Alkohol diese dem 
Zollamt schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige ist der Zeitpunkt der 
Aufnahme der Herstellung von Alkohol, die Alkoholmenge und die 
Menge an vergorenen Stoffen anzugeben. Das Zollamt kann 
besondere Überwachungsmaßnahmen anordnen. 

(3) Der Inhaber der Verschlußbrennerei, dem in der 
Betriebsbewilligung das wiederholte Reinigen von Alkohol oder das 
Reinigen von in die Verschlußbrennerei aufgenommenen Alkohol 
bewilligt wurde, hat mindestens eine Woche vor der Aufnahme des 
Reinigens den Zeitpunkt der Aufnahme des Reinigens und die AI­
koholmenge, die gereinigt werden soll, dem Zollamt schriftlich 
anzuzeigen. Das Zollamt kam besondere Überwachungsmaßnahmen 
anordnen. 

§ 24 Abs. 1 :  

§ 24. (1) Soll die Herstellungsanlage einer Verschlußbrennerei 
gereinigt, repariert oder umgebaut werden, so hat das Zollamt auf 
Antrag des Inhabers zu mit ihm zu vereinbarenden Zeiten die für die 
Raum- oder Anlagensicherung angebrachten amtlichen Verschlüsse 
abzunehmen und nach Beendigung der Arbeiten wieder anzulegen. 
Die Kosten der Amtshandlungen hat der Inhaber der Verschluß­
brennerei zu tragen. 

§ 25 Abs. 2 Z 3: 

3. eine andere als im Abs. 1 Z 6 bezeidlnete Anderung der 
Herstellungsanlage eingetreten ist und der Inhaber der Ver-
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. 13 . 

§ 26: 

schlußbrennerei es unterlassen hat, innerhalb einer von dem 
Hauptzollamt bestimmten angemessenen Frist den dem Be­
fundprotokoll entsprechenden Zustand herzustellen, 

§ 26. Ist das Recht, eine Verschlußbrennerei zu betreiben, gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 4 bis 6 erloschen, so hat das Hauptzollamt, soweit dies 
erforderlich ist, um einen nicht wiedergutzumachenden Schaden 
abzuwenden, auf Antrag des 8etriebsinhabers oder dessen 
Rechtsnachfolgers zu gestatten, daß Alkohol innerhalb einer vom 
Hauptzollamt festgesetzten angemessenen Frist hergestellt wird, wenn 
ein Ausschließungsgrund des § 21 Abs. 5 nicht vorliegt und der 
Antragsteller sich verpflichtet, den hergestellten Alkohol 
aufzubewahren und zur Alkoholfeststellung (§ 79) vorzuführen. Soweit 
der Antragsteller diese Verpflichtung erfüllt, ist der hergestellte Alkohol 
so zu behandeln, als wäre er vor ErlOschen der Betriebsbewilligung 
hergestellt worden. Das Hauptzollamt kann besondere 
Überwachungsmaßnahmen anordnen. Die Herstellung des Alkohols 
ist vom Hauptzollamt zu überwachen, es sei denn, es wird eine Si­
cherheit geleistet, welche der auf die voraussichtlich hergestellte 
Alkoholmenge entfallende Steuer entsplichl Oie Kosten der Überwa­
chung hat der Antragsteller zu tragen. 

§ 28. Abo. 6: 

(6) Das Hauptzollamt kann in Einzelfällen von einer 
Anlagensicherung gemäß Abs. 4 auf schriftlichen Antrag des Inhabers 
der Verschlußbrennerei mit Bescheid absehen, soweit Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden und die Herstellungsanlage zur 
Erprobung, für UnterrichtsZ'Necke oder vorübergehend mit 
eingeschränkter Anlagensicherung betrieben werden soll. 

§ 31 Abo. 5 und 6: 

(5) Wer Erzeugnisse gewerblich unter Steueraussetzung lagem, 
reinigen, bearbeiten, verarbeiten oder vergAI\en will, bedarf einer 
Bewilligung (lagerbewilligung). Oie Bewilligung ist nur Betriebs­
inhabem zu erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische Bacher 

§ 26: 

schlußbremerei es unterlassen hat, innerhalb einer von dem 
Zollamt bestimmten angemessenen Frist den dem Be­
fundprotokoll entsprechenden Zustand herzustellen, 

§ 26. Ist das Red1t, eine Verschlußbrennerei zu betreiben, gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 4 bis 6 erloschen, so hat das Zollamt, soweit dies 
erforderlich ist, um einen nicht wiedergutzumachenden Schaden 
abzuwenden, auf Antrag des Betriebsinhabers oder dessen 
Rechtsnachfolgers zu gestatten, daß Alkohol innerhalb einer vom 
Zollamt festgesetzten angemessenen Frist hergestellt wird, wenn ein 
Ausschließungsgrund des § 21 Abs. 5 nicht vorliegt und der 
Antragsteller sich verpflichtet, den hergestellten Alkohol 
aufzubewahren und zur Alkoholfeststellung (§ 79) vorzuführen. Soweit 
der Antragsteller diese Verpflichtung erfüllt, ist der hergestellte Alkohol 
so zu behandeln, als wäre er vor ErlOschen der Betriebsbewilligung 
hergestellt wornen. Das Zollamt kann besondere Überwachungsmaß­
nahmen anordnen. Oie Herstellung des Alkohols ist vom Zollamt zu 
überwachen, es sei denn, es wird eine Sicherheit geleistet, welche der 
auf die voraussichtlich hergestellte Alkoholmenge entfallende Steuer 
entspricht. Oie Kosten der Überwachung hat der Antragsteller zu 

tragen. 

§ 28. Abo. 6: 

(6) Das Zollamt kann in Einzelfällen von einer Anlagensicherung 
gemäß Abs. 4 auf schrifUichen Antrag des Inhabers der 
Verschlußbremerei mit Bescheid absehen, soweit Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden und die Herstellungsanlage zur 
Erprobung, für Unterrichtszwecke oder vorübergehend mit 
eingeschränkter Anlagensicherung betrieben werden soll. 

§ 31 Ab •. 5 und 6: 

(5) Wer Erzeugnisse gewerblich unter Steueraussetzung lagern, 
reinigen, bearbeiten, verarbeiten oder vergällen will, bedarf einer 
Bewilligung (lagerbewilligung). Oie Bewilligung ist nur Betriebs­
inhabem zu erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische BOcher 
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führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, für offene Alkohollager 
Sicherheit gemaß § 33 Abs. 2 leisten, gegen deren steuertiche 
Zuvertassigkeit keine Bedenken bestehen und kein 
Aussdlließungsgrund (§ 33 Abs. 5) vorliegt Von den Erfordemissen 
Bücher zu führen und Jahresabschlusse aufzustellen kann das 
Haupfzollamt auf Antrag bei Betrieben absehen, die nicht nach den 
Vorschriften der 8undesabgabenordnung, 8GBI. Nr. 194/1961, zur 
Führung von Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die Ertlebung 
der Steuer nicht gefährdet wird. 

(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Hauptzollamt in Einzelfällen, in denen Erzeugnisse aus· 
schließlich verarbeitet werden und der voraussichtliche jährliche 
Lagerumschlag weniger als 500 I A beträgt, auf Antrag ein offenes 
Alkohollager zulassen, wenn Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 

§ 32 Ab •. 1 :  

§ 32. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Lagerbewilligung ist bei 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, 
schriftlich einzubringen. Der Antrag hat zu enthalten: 

1 .  den Namen oder die Firma und die Anschrift des 
Antragstellers, 

2. den Standort des Lagers und dessen örtliche Begrenzung, 

3. die Art des Lagers, 

4. die Erklärung über Art und Umfang der Lagerbehandlung im 
Alkohollager, 

5. alle Angaben über die für die Erteilung der Lagerbewilligung 
geforderten persönlichen und sachlichen Voraussetzungen. 

§ 33 Ab •• 1 und 2: 

§ 33. (1) Das Haupttollamt hat das Ergebnis der Überprflfung der 
eingereichten Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller 
aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzuhallen. Auf 

führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, für offene Alkohollager 
Sicherheit gemal!. § 33 Abs. 2 leisten, gegen deren steuertiche 
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und kein 
Ausschließungsgrund (§ 33 Abs. 5) vorliegt Von den Erfordemissen 
Bucher zu führen und Jahresabschlüsse aufzustellen kann das Zoflamt 
auf Antrag bei Betrieben absehen, die nicht nach den Vorschriften der 
Bundesabgabenordnung, 8GBI. Nr. 194/1961, zur Fuhrung von Ba· 
chern verpflichtet sind, soweit dadurch die Erhebung der Steuer nicht 
gefährdet wird. 

(6) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Zollamt in Einzelfällen, in denen Erzeugnisse ausschließlich 
verarbeitet werden und der voraussidltliche jährliche Lagerumschlag 
weniger als 500 I A beträgt, auf Antrag ein offenes Atkohollager zulas­
sen, wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

§ 32 Ab •. 1 :  

§ 32. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Lagerbewilligung ist bei 
dem Zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, schriftlich 
einzubringen. Der Antrag hat zu enthalten: 

1. den Namen oder die Firma und die Anschrift des 
Antragstellers, 

2. den Standort des Lagers und dessen örtliche Begrenzung, 

3. die Art des Lagers, 

4. die Erklärung über Art und Umfang der Lagerbehandlung im 
Alkohollager, 

5. alle Angaben über die tur die Erteilung der Lagemewilligung 
geforderten persönlichen und sachlichen Voraussetzungen. 

§ 33 Ab •. 1 und 2: 

§ 33. (1) Das Zollamt hat das Ergebnis der Überprflfung der 
eingereid1ten Besdlreibungen in einer mit dem Antragsteller 
aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) festzuhalten. Auf 
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diese Beschreibungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers 
Bezug genommen 'Nerden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Be­
willigungsbescheid ist die örtliche Begrenzung des Betriebes an­
zugeben. 

(2) Vor Erteilung der Lagerbewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Alkoholsteuer zu leisten, die voraussichtlich auf während eines Ka­
lendennonats aus dem offenen Alkohollager weggebrachte und im 
Lager zum Verbrauch entnommene Erzeugnisse entfällt Die Höhe der 
Sicherheitsleistung ist nach angemessener Zeit zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Das Zollamt kann auf Antrag die Höhe 
der Sicherheit bis zu einem Betrag in Höhe der Alkoholsteuer, die 
voraussichtlich auf während eines Kalendennonats für aus dem 
Alkohollager in den freien Verkehr entnommene Erzeugnisse entsteht, 
einschranken, wenn dieser Betrag den nach den Bestimmungen des 
ersten Satzes ermittelten Betrag wesentlich unterschreitet und 'Nenn 
der zur Leistung der Sidlerheit Verpflichtete seinen 
abgaben rechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der 
Einbringlichkeit der Alkoholsteuer hinweisen. 

§ 33. Abs. 4: 

(4) Wird eine Lagerbewilligung für ein Alkoholverschlußlager 
erteilt, so hat bei der Überprüfung gemäß Abs. 1 ,  soweit erforderlich, 
ein gemäß § 90 bestellter Prüfer mitzuwirken. Das Hauptzollamt hat 
auf Kosten des Antragstellers die Verschlüsse für die Raumsicherung 
anzulegen, wenn die hiefür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Das Hauptzollamt hat als Teil des Befundprotokolls ein Ver­
schlußverzeichnis zu führen, in dem festzuhalten sind: 

1 .  Ort und Anzahl der angelegten Verschlüsse, 

diese Beschreibungen kann in späteren Eingaben des Antragstellers 
Bezug genommen werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. Im Be­
willigungsbescheid ist die örtliche Begrenzung des Betriebes an­
zugeben. 

(2) Vor Erteilung der Lagerbewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Alkoholsteuer zu leisten, die voraussichtlich auf wahrend eines Ka­
lendermonats aus dem offenen Alkohollager weggebrachte und im 
Lager zum Verbrauch entnommene Erzeugnisse entfällt Oie Höhe der 
Sicherheitsleistung ist nach angemessener Zeit zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Das Zollamt kann auf Antrag die Höhe 
der Sicherheit bis zu einem Betrag in Höhe der Alkoholsteuer, die 
voraussichtlich während eines Kalendermonats für aus dem 
Alkohollager in den freien Verkehr entnommene Erzeugnisse entsteht, 
einschränken, wenn dieser Betrag den nach den Bestimmungen des 
ersten Satzes ermittelten Betrag wesentli<:t"l unterschreitet und wenn 
der zur Leistlrlg der Sicherheit Verpflidllete seinen 
abgaben rechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstände bekannt sind; die auf eine Gefährdung der 
Einbringlichkeit der Alkoholsteuer hinweisen. Bei Vorliegen dieser 
Voraussetzungen kann das Zollamt weiters in Fällen, in denen in 
einzelnen Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen 
Durchschnittswert eines Kalende�ahres wesentlich überschreitet, auf 
Antrag zulassen, dass die Sicherheit unter Zugrundelegung dieses 
Durchschnittswertes bemessen wird. 

§ 33. Abs. 4: 

(4) Wird eine Lagerbewilligung für ein Alkoholverschlußlager 
erteilt, so hat bei der Überprotung gemäß Abs. 1,  soweit erforderlich. 
ein gemäß § 90 bestellter Prüfer mitzuwirken. Das Zollamt hat auf 
Kosten des Antragstellers die Verschlüsse für die Raumsicherung 
anzulegen, wenn die hiefür erforder1ichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Das Zollamt hat als Teil des Befundprotokolls ein Verschluß­
verzeichnis zu führen, in dem festzuhalten sind: 

1 .  Ort lK1d Anzahl der angelegt.., Verschlüsse, 
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2. Tag und Stunde einer jeden Öffnung und Wtederverschließung 
des Lagers SO'Me Anzahl und Ort der hiebei abgenommenen 
und wiederangelegten Verschlüsse. 

§ 34 Abs. 1 bis 3: 

§ 34. (1) Beantragt der Inhaber des Alkohollagers 

1 .  die örtliche Begrenzung des Alkohollagers zu ändern oder 

2. die Beschreibung der Vorrichtungen zum Reinigen von Alkohol, 
den bei einer Reparatur oder bei einem Umbau geschaffenen 
Verhältnissen anzupassen oder 

3. die Vergal1ung von Alkohol oder die Vergäl1ung mit einem 
anderen VergäUungsmittel zuzulassen oder 

4. Teile eines Alkohollagers aus der Gewahrsame des Inhabers 
des Alkohollagers auszuscheiden, 

gelten die §§ 32 und 33 sinngemäß. Das Hauptzollamt hat einen die 
lagerbewilligung ändemden Bescheid zu er1assen. 

(2) Der Inhaber des Alkohollagers ist verpflichtet, dem 
Hauptzol1amt jede Änderung der in den eingereichten Grund· und 
Aufrissen, Beschreibungen oder der im Befundprotokoll angegebenen 
Verhältnisse, sonstige Veränderungen, insbesondere den Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungseinstellung oder die Stellung des 
Konkurs· oder Vergleichsantrags unverzüglich anzuzeigen. Das 
Befundprotokoll ist, soo.veit erforder1ich, zu ergänzen. § 23 Abs. 1 ,  3 bis 
5 gilt sinngemäß. 

(3) Oie vorübergehende Nutzung der Räume oder der 
Vorrichtungen eines Alkohollagers ist nur mit Zustimmung des 
Hauptzollamts zulässig. 

§ 35 Abs. l :  

§ 35. (1) Während der Zen des Offenhanens sind 
Alkoholverschlußlager durch das Hauptzollamt zu überwachen. 

§ 36 Abi. 1 Z 2: 

2. Tag und Stunde einer jeden Öffnung und Wtederverschließung 
des lagers sowie Anzahl und Ort der hiebei abgenommenen 
und wiederangelegten Verschlüsse. 

§ 34 Abo. 1 bis 3: 

§ 34. (1) Beantragt der Inhaber des Alkohollagers 

1 .  die örtliche BegrenzlW'lg des Alkohollagers zu ändern oder 

2. die Besetlreibung der Vorrichtungen zum Reinigen von Alkohol, 
den bei einer Reparatur oder bei einem Umbau geschaffenen 
Verhältnissen anzupassen oder 

3. die Vergällung von Alkohol oder die VergaUung mit einem 
anderen VergAUungsmittel zuzulassen oder 

4. Teile eines Alkohollagers aus der Gewahrsame des Inhabers 
des Alkohollagers auszuscheiden, 

gelten die §§ 32 und 33 sinngemäß. Das Zollamt hat einen die 
lagerbewilliglXlg ändernden Bescheid zu er1assen. 

(2) Der Inhaber des Alkohollagers ist verpßichtet, dem ZoUamt 
jede Änderung der in den eingereichten Gruncj. und Aufrissen, Be· 
schreibungen oder der im Befundprotokoll angegebenen VemAltnisse, 
sonstige Veränderungen, insbesondere den Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungseinstellung oder die Stellung des 
Konkurs· oder Vergleichsantrags unverzüglich anzuzeigen. Das 
Befundprotokoll ist, SO'Neit erlorder1ich, zu erganzen. § 23 Abs. 1 ,  3 bis 
5 gilt sinngemäß. 

(3) Oie vorübergehende Nutzung der Räume oder der 
Vorrichtungen eines Alkohollagers ist nur mit Zustimmung des 
Zollamts zulässig. 

§ 35 Abs. l :  

§ 35. (1) Wahrend der Ze� des Offenhanens sind 
Alkoholverschlußlager durch das Zollamt zu Oberwad1en. 

§ 36 Abs. l Z 2: 
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. 17 • 

2. eine vom Inhaber des Alkohollagers bestellte Sichemeit, die 
unzureichend geworden is� nicht binnen einer vom Haupt­
zollamt gesetzten Frist ergänzt oder durch eine neue Sicherheit 
ersetzt wird, 

§ 39 Abo. 1:  

§ 39. (1) Ein Erzeugnis darf unter Steueraussetzung im innerge­
meinschaftlichen Steuerversandverfahren 

1 .  von Inhabern von Steuer1agern und berechtigten Empfängern 
(§ 40) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 40) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 

werden. Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steuer­
lagers (Versender) für den Versand eine in allen Mitgliedstaaten 
gültige Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer 
Entnahme des Erzeugnisses in den freien Verkehr im Steuergebiet 
entstehen würde. Besteht eine ausreichende Lagersichemeit. deckt 
diese auch den Versand ab. Das Hauptzollamt, in dessen Bereich sich 
der Betrieb befindet, hat auf Antrag zuzulassen, daß an Stelle des 
Versenders der Beförderer oder der Eigentümer des Erzeugnisses 
Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Erzeugnissen unter Steuer­
aussetzung aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager im 
Steuergebiet über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die 
Bestimmungen über das innergemeinschaftliche Steuerversand­
verfahren Anwendung. 

§ 39 Abo. 3: 

(3) Mit der Aufnahme des Erzeugnisses in den Betrieb des 
berechtigten Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist 
in Form von Alkohol auf Grund eines Freischeines bezogen worden. 
Steuerschuldner ist der berect'ltigte Empfänger. Für die Anmeldung 

2. eine vom Inhaber des Alkohollagers bestellte Sichemeit, die 
unzureichend geworden is� nicht binnen einer vom Zollamt ge­
setzten Frist ergänzt oder durch eine neue Sicherheit ersetzt 
wird, 

§ 39 Abs. 1 :  

§ 39. (1) Ein Erzeugnis darf unter Steueraussetzung im innerge­
meinschaftlichen Steuerversandverfahren 

1 .  von Inhabem von Steuer1agem und berechtigten Empfängern 
(§ 40) im Steuergebiet aus Steuer1agem in anderen Mitglied­
staaten bezogen oder 

2. aus Steuerlagem im Steuergebiet in Steuer1ager oder Betriebe 
von berechtigten Empfängern (§ 40) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 

werden. Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des abgebenden Steuer­
lagers (Versender) tur den Versand eine in allen Mitgliedstaaten 
gültige Sichemeit in Höhe der Steuer zu feisten, die bei einer 
Entnahme des Erzeugnisses in den freien Verkehr im Steuergebiet 
entstehen würde. Besteht eine ausreichende Lagersicherheit, deckt 
diese auch den Versand ab. Das Zollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb befindet, hat auf Antrag zuzulassen, daß an Steife des 
Versenders der Beförderer oder der Eigentümer des Erzeugnisses 
Sicherheit leistet. Auf die Verbringung von Erzeugnissen unter Steuer­
aussetzung aus Steuer1agem im Steuergebiet in Steuer1ager im 
Steuergebiet über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates finden die 
Bestimmungen über das innergemeinschaftliche Steuerversand­
verfahren Anwendung. 

§ 39 Abo. 3: 

(3) Mit der Aufnahme des Erzeugnisses in den Betrieb des 
berechtigten Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, es ist 
in Form von Alkohol auf Grund eines Freischeines bezogen worden. 
Steuerschuldner ist der berechtigte Empfanger. Für die Anmeldung 
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und Entrichtung der Steuer gilt § 10 Abs. 1 , 2  und 4 sinngemäß. 

§ 40 AbI. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts· oder Wohnsitz 
hat Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 25 sinngemäß. 

§ 41 AbI. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet. FOr 
das ErlOschen der Bewilligung gilt § 25 sinngemäß. 

und Entrichtung der Steuer gilt § 10 Abs. 1 ,  2 und 4 sinngemäß. In 
jenen Fällen, in denen Erzeugnisse nicht regelmäßig in den Betrieb 
aufgenommen \\'erden, kann das Zollamt auf Antrag zulassen, dass 
die Verpflichtung zur Vornahme von Anmeldungen auf jene Monate 
eingeschränkt wird, in denen Erzeugnisse aufgenommen werden, 
wenn der zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete seinen 
abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
auch sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der 
Einbringlichkeit der Alkoholsteuer hinweisen. 

§ 40 AbI. 4: 

(4) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubfingen, in 
dessen Bereich der Antragsteller seinen Geschäfts· oder Wohnsitz 
hat Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 25 sinngemäß. 

§ 41 Abo. 3: 

(3) Der Antrag ist bei dem Zollamt schriftlich einzubringen, in des­
sen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten befindet Für das 
Erlöschen der Bewilligung gilt § 25 sinngemäß. 

§ 42 Abo. 5 und 6: 

(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im 
innergemeinschaftJichen Warenverkehr wird der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass das 
Begleitdokument bereits vor dem Versand des Erzeugnisses 
auszustellen und der Behörde eine zusätzliche Ausfertigung davon vor 

dem Versand zu übermitteln ist In der Verordnung ist die zuständige 
Behörde festzulegen. Diese hat die eingelangten Meldungen zu 
erfassen, zu analysieren und die zuständigen Behörden in betroffenen 
Mitgliedstaaten über verdächtige Vorgänge möglichst vor dem 
beabsichtigten Versand zu infonnieren. Weiters wird der Bundes­
minister für Finanzen ermächtigt, durch Verordnung Maßnahmen zur 
Kennzeichnung der Begleitdokumente durch den Versender 
vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
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§ 43 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ennächtigt, zur 
Erleichterung des Waren verkehrs oder im Interesse der heimischen 
Wirtschaft mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu 
schließen, um in jenen Fällen, in denen Erzeugnisse häufig und re­
gelmäßig unter Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten 
befördert werden, insbesondere zur Erledigung des Begleitdokuments, 
Verfahrensvereinfachungen vorzusehen, wenn durch diese Ver­
einbarungen die Gegenseitigkeit gewährleistet wird und eine 
Beeinträchtigung steuer1icher Interessen der Republik Österreich nicht 
zu befürchten ist. 

§ 44: 

Verzicht auf Sicherheitsleistung 

§ 44. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die 
Leistung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der 
Sicherheit jedoch den Betrag von 2 000 S nicht, ist die Leistung der 
Sicherheit nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der Alkoholsteuer 
gefährdet oder erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen 
deo § 39 Abs. 1 Z 2. 

§ 46 Abs. 1 :  

Unterzeichnung des Begleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen 
das Begleitdokument im Wege der elektronischen oder 
automatisierten Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht 
eine Beeintrachtigung steuerlicher Belange nicht erwarten lasst. 

§ 43 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur 
Erleichterung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen 
Wirtschaft mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu 
schließen, um in jenen Fällen, in denen Erzeugnisse häufig und re­
gelmäßig unter Steueraussetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten 
befördert werden, insbesondere zur Erledigung des Begleildokumenls, 
Verfahrensvereinfachungen vorzusehen, wenn durch diese Ver­
einbarungen die Gegenseitigkeit gewährleistet wird und eine 
Beeinträchtigung steuerlidler Interessen der Republik Österreich n)eilt 
zu befürchten ist. Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der 
österreichischen Finanzverwaltung kundzumachen. 

§ 43 Abo. 3: 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Vorlage der dritten Ausfertigung des Begleitdokumentes in Fällen 
zulassen, in denen der mit einer derartigen Vorlage verbundene 
Verwaltungsauf'.Nand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 
steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange 
nicht erwarten lässt. 

§ 44: 

Verzicht auf Sicherheitsleistung 

§ 44. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die 
Leistung einer Sid1erheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der 
Sichemeit jedoch den Betrag von 200 € nicht, ist die Leistung der 
Sichemeit nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der Alkoholsteuer 
gefährdet oder erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fallen 
des § 39 Abo. 1 Z 2. 

§ 46 Abs. 1:  
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Unregelmäßigkeiten 
im Verkehr unter Steueraussetzung 

§ 46. (1) Wird ein Erzeugnis während der Beförderung nach den 
§§ 38, 39, 45 und 48 im Sleuergebiel dem 
Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es 
sei dem, daß es nachweislich untergegangen oder an Personen im 
Steuergebiet abgegeben 'NOrden ist, die zum Bezug von Alkohol auf 
Grund eines Freischeines oder von Erzeugnissen unter 
Steueraussetzung berechtigt sind. Schwund steht dem Untergang 
gleich. Ein Erzeugnis gilt als entzogen, wenn es in den Fällen des § 38 
Abs. 3, des § 39 Abs. 2 oder der §§ 45 Abs. 5 und 48 Abs. 2 nicht be­
stimmungsgemäß in das Steuerlager oder den Betrieb im Steuergebiet 
aufgenommen, in ein laI/verfahren übergeführt oder aus dem 
Steuergebiet ausgeführt wird. 

§ 46 Abs. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am 
Erzeugnis er1angt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer 
des Erzeugnisses, sofern dieser für das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren anstelle des Versenders Sichemeit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer das Erzeugnis 
entzogen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Hauptzollamt 
schriftlich anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der 
Steuerschuldner seinen Betrieb oder seinen Geschafts- oder Wohnsitz 
hat, in Ermangelung eines solchen im Steuergebiet, beim 
Hauptzollamt Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des imergemeinsdlaftlichen 

Unregelmäßigkeiten 
im VerKehr unter Steueraussetzung 

§ 46. (1) Wird ein Erzeugnis wahrend der Beförderung nach den 
§§ 38, 39. 45 oder 48 im Steuergebiet dem 
Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es 
sei denn, dass es nach'Neislich untergegangen ist. Schwund steht dem 
Untergang gleich. Ein Erzeugnis gift als entzogen, wenn es in den 
Fällen des § 38 Abs. 3. des § 39 Abs. 2 oder der §§ 45 Abs. 5 und 48 
Abs. 2 nicht bestimmungsgemäß in das Steuer1ager oder den Betrieb 
im Steuergebiet aufgenommen, in ein Zollverfahren übergeführt oder 
aus dem Steuergebiet ausgeführt wird. 

§ 46 Abs. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. der Versender, 

2. neben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame am 
Erzeugnis er1angt hat, 

3. neben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentumer 
des Erzeugnisses, sofern dieser für das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren anstelle des Versenders Sichemeit 
geleistet hat 

1m Falle des Abs. 1 ist auro Steuerschuldner, wer das Erzeugnis 
entzogen hat. Oie Steuer ist unverzüglich bei dem Zollamt schriftliCh 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner 
seinen Betrieb oder seinen Gesdläfts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Inns­
bruck. Wird für ein Erzeugnis, das im Steuergebiet dem 
Steueraussetzungsverfahren entzogen wurde, im Einzelfall 
nachgewiesen, dass das betreffende Erzeugnis an Personen im 
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Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelOst hat, in einem anderen Mitgliedstaat 
eingetreten und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, 
ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die 
Erstattung obliegt dem Zollamt, an das der zu erstattende Betrag 
entrichtet wurde. 

§ 49 Abs. 2 und 3: 

(2) Wird ein Erzeugnis aus dem freien Verkehr eines anderen 
Mitgliedstaates in anderen als den in Abs. 1 genannten Fällen in das 
Steuergebiet verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, daß es 
erstmals im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame 
gehalten oder verwendet wird. Steuerschuldner ist, wer es in 
Gewahrsame hält oder verwendet 

(3) Wer ein Erzeugnis nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in 
Gewahrsame halten oder verwenden will, hat dies dem Hauptzollaml, 
in dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher 
anzuzeigen und für die Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der 
Anzeigepflichtige keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 
ist die Anzeige beim Hauptzotlamt Innsbruck zu erstatten. 

§ 49 Ab •. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für das Erzeugnis, für das die Steuer­
schuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Steuersd1uldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung dessen beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steueranmel­
dung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spatestens am 

Steuergebiet abgegeben 'WUrde, die zum Bezug von steuerfreien 
Erzeugnissen oder von Erzeugnissen unter Steueraussetzung berech­
tigt sind, kann das Zollamt zur Vermeidung lrInOtigen Verwaltungsauf­
wandes die nach Abs. 1 entstandene Steuerschuld auf Antrag nicht 
erheben. 

(6) Wird in den Fallen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinsd1aftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat 
eingetreten und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben oder dass 
das Erzeugnis nachweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet 
ausgeführt worden ist, ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf 
Antrag zu erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, an das der zu 
erstattende Betrag entrichtet wurde. 

§ 49 Ab •. 2 und 3: 

(2) Wird ein Erzeugnis aus dem freien Verkehr eines anderen 
Mitgliedstaates in anderen als den in Abs. 1 und in § 52 genannten 
Fälten in das Steuergebiet verbracht, entsteht die Steuer.>chuld 
dadurch, daß es erstmals im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken 
in Gewahrsame gehalten oder verwendet wird. Steuerschuldner ist, 
wer es in Gewahrsame hält oder verwendet. 

(3) Wer ein Erzeugnis nach den Abs. 1 oder 2 beziehen, in 
Gewahrsame halten oder verwenden will, hat dies dem Zollamt, in 
dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vortler 
anzuzeigen und für die Steuer Sichertleit zu leisten. Hat der 
Anzeigepßichtige keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet, 
ist die Anzeige beim Hauptzollamt Innsbruck zu erstatten. 

§ 49 Ab •• 5: 

(5) Der SteuerSchuldner hat für das Erzeugnis, fur das die Steuer­
schuld entstanden ist, unverzuglich bei dem Zollamt, in dessen 
Bereich der Steuerschuldner seinen Geschafts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung dessen beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steueranmel­
dung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese spatestens am 
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25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalendenno­
nats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, 
ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. 

§ 52 Abs. 1 bis 4: 

Versandhandel 

§ 52. (1) Versandhandel betreibt, 'Ner ein Erzeugnis aus dem 
freien Ver1<.ehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen Geschäftssitz hat, 
an Privatpersonen in anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand 
des Erzeugnisses an den Erwerber selbst durchführt oder durch 
andere durchführen läßt (Versandhändler). Als Privatpersonen im 
Sinne dieser Bestimmung gelten alle Erwerber, die sich gegenüber 
dem Versandhändler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innerge­
meinschaftliche Erwerbe nach den Vorschriften des Umsatzsteuerge. 
setzes der Umsatzsteuer unterliegen. 

(2) Wird ein Erzeugnis durch einen Versandhändler mit 
Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet 
geliefert, entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung des 
Erzeugnisses an die Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist 
der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhandler ein Erzeugnis in das Steuergebiet 
liefem will, hat jede Ueferung vor der Versendung dem Hauptzollamt, 
in dessen Bereich der El"'Nerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) hat, 
unler Angabe der für die Versteuerung maßgeblichen Merkmale 
anzuzeigen und Sicherheit in Höhe der zu erwartenden Steuer­
belastung zu leisten. Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß 
die Sicherheit auch dessen Steuerschuld abdecken. 

(4) Der Steuerschuldner hat für ein Erzeugnis, für das die Steu­
erschuld entstanden ist, unverzOglich bei dem im Abs. 3 bezeichneten 
Hauptzollamt eine Steueranmeldung abzugeben und darin die Steuer 
selbst zu berechnen. Oie Steuer ist spatestens bis zum 25. des auf 
das Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalendermonats zu 

25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden KalendellllCr 
nats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, 
ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fällen der 
Steuerschuldner keinen Geschäfts- ocIer Wohnsitz im Steuergebiet, ist 
das als erstes befasste Zollamt zuständig. 

§ 52 Abs_ 1 bis.: 

Versandhandel 

§ 52. (1) Versandhandel betreibt, wer ein Erzeugnis aus dem 
freien Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen Gesdläftssitz hat, 
an Erwerber in anderen Mitgliedstaaten liefert. die nicht zum Bezug 
von Erzeugnissen im innergemeinschaftlichen Steuerversandvel1ahren 
berechtigt sind, und den Versand des Erzeugnisses selbst durchführt 
oder durch andere durchführen lässt (VersandhandIer). 

(2) Wird ein Erzeugnis durch einen Versandhändler mit 
Gesd1äftssitz in einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet 
geliefert, entsteti: die Steuerschuld mit der Auslieferung des 
Erzeugnisses an den Erwerber im Steuergebiet. Steuerschuldner ist 
der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändler ein Erzeugnis in das Steuergebiet 
liefern will, hat jede Lieferung vor der Versendung dem Zollamt, in 
dessen Bereich der EfWerber seinen Wohnsitz (Geschäftssitz) hat, un­
ter Angabe der fur die Versteuerung maßgeblichen Mer1<.male 
anzuzeigen und Sicherheit in HOhe der zu erwartenden Steuer­
belastung zu leisten. Wird ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß 
die Sicherheit auch dessen Steuerschuld abdecken. 

(4) Der Steuerschuldner hat für ein Erzeugnis, für das die Steu­
erschuld entstanden ist. unverzüglich bei dem im Abs. 3 bezeichneten 
Zollamt eine Steueranmeldung abzugeben und dam die Steuer selbst 
zu berechnen. Die Steuer ist spätestens bis zum 25. des auf das 
Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalendermonats zu entrichten. 
Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die Steuer 
unverzüglich zu entrichten. Wurde ein Beauftragter (Abs. 5) zugelas­
sen, richtet sich die Zustandigkeit nach Abs. 6. 
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entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht eingehalten, ist die 
Steuer unverzüglich zu entrichten. Wurde ein Beauftragter (Abs. 5) zu­
gelassen, richtet sich die Zustandigkeit nach Abs. 6. 

§ 52 Ab •• 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Hauptzollamt schriftlich einzu­
bringen, in dessen Bereich sich der Geschäftssitz des Beauftragten 
befindet. Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind beizufügen. 
Anzugeben sind der Name oder die Firma, der Geschäftssitz des Ver­
sandhändlers und des Beauftragten, Art und Menge des zu liefemden 
Erzeugnisses sowie die Höhe der voraussichtlich während zweier 
Kalendermonaten entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung des 
Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteIlung 
einverstanden ist. 

§ 52 Ab •• 9: 

(9) Wer beabsichtigt, ein Erzeugnis des freien Verkehrs als 
Versandhändler mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen 
Mitgliedstaat zu liefern, hat dies schrtftlich bei dem Hauptzollamt 
anzuzeigen, in dessen Bereich er seinen Geschäftssitz hat. In der An­
zeige sind die Art und Menge des Erzeugnisses und. soweit sie im 
Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, Name und Anschrift des 
Empfängers oder der Empfänger sowie der Tag der jeweiligen 
lieferung anzugeben. 

§ 53 Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 
Vereinfachungsmaßnahmen vorgesehen \Wrden, wenn durch diese 
Vereinbarungen die Gegenseitigkeit gewähr1eistet und eine 
Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht 
zu befürchten ist. 

§ 52 Ab •. 6: 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Zollamt schriftlich einzu­
bringen, in dessen Bereich sich der GescMftssitz des Beauftragten 
befindet. Der Antrag muß alle für die Erteilung der Bewilligung 
geforderten Voraussetzungen enthalten. Oie Unter1agen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben sind beizufügen. 
Anzugeben sind der Name oder die Firma, der Geschäftssitz des Ver­
sandhändlers und des Beauftragten, Art und Menge des zu liefemden 
Erzeugnisses sowie die Höhe der voraussichtlich während zweier 
Kalendermonaten entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung des 
Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der AntragsteUung 
einverstanden ist. 

§ 52 Ab •. 9: 

(9) Wer beabsichtigt, ein Erzeugnis des freien Verkehrs als 
Versandhändler mit Geschäftssitz im Steuergebiet in einen anderen 
Mitgliedstaat zu liefern, hat dies schriftlich bei dem Zollamt 
anzuzeigen, in dessen Bereich er seinen Geschäftssitz hat. In der An­
zeige sind die Art und Menge des Erzeugnisses und, soweit sie im 
Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, Name und Anschrift des 
Empfängers oder der Empfänger sowie der Tag der jeweiligen 
Lieferung anzugeben. 

§ 53 Ab •• 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 
Vereinfachungsmaßnahmen vorgesehen \Wrden, wenn durch diese 
Vereinbarungen die Gegenseitigkeit gewähr1eistet und eine 
Beeinträchtigung steuer1icher Interessen der Republik Österreich nicht 
zu befürchten ist. Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der 
österreichischen Finanzverwaltung kundzumachen. 
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§ 54 Abs. 5 und 6: 

(5) Erstattungs- und Vergütungsantfäge sind nur für volle Kalen­
dermonate zulässig. Sie sind bei sonstigem Vertust des Anspruchs bis 
zum Ablaut des auf die Verbringll1g oder die Ausfuhr des 
Erzeugnisses folgenden Kalende�ahres zu stellen. Oie Erstattung oder 
Vergutung der Steuer durch den Inhaber eines Steuertagers ist mit der 
Steueranmeldung (§ 10) geltend zu machen und selbst zu berechnen. 
Die Vornahme einer solchen Berechnung gilt als Antrag im Sinne des 
ersten Satzes. 

(6) Die Erstattung oder Vergütung der Alkoholsteuer obliegt dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereid .. der Berechtigte seinen Geschäfts­
oder Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen dem Hauptzollamt 
Innsbruck. 

§ 56: 

Verbotene Reinigung 

§ 56. Es ist verboten, Alkohol, der unter Abfindung hergestellt 
wird, bis zu einem Grad einer Reinigung zu unterziehen, daß die 

§ 54 Ab •. 5 und 6: 

(5) Erstattungs- und Vergütungsanträge sind nur für volle Kalen­
dermonate zulassig. Sie sind bei sonstigem Ver1ust des Anspruchs bis 
zum Ablauf des auf die Veroringung oder die Ausfuhr des 
Erzeugnisses folgenden Kalende�ahres zu stellen. Der Inhaber eines 
Steuer1agers oder ein berechtigter Empfanger kann die Erstattung 
oder Vergütung der Steuer mit der Steueranmeldung (§ 10) geltend 
machen und selbst berechnen. Oie Vornahme einer solchen Berech­
nung gilt als Antrag im Sinne des ersten Satzes. Erweist sich der 
Abzug als unrichtig oder unvollständig, ist die HOhe der zu 
erstattenden oder zu vergütenden Alkoholsteuer bescheidmäßig 
festzustellen, wenn der Steuerschuldner vor Erlassung des 
Bescheides nicht von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit 
durch eine neue Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung 
oder Ergänzung spätestens bis zum Ablauf des dem im Abs. 1 
genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendennonats vomimmt. 

(6) Die Erstattung oder Vergütung der Alkoholsteuer obliegt dem 
Zollamt, in dessen Bereich der Berechtigte seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen dem Hauptzollamt 
Innsbruck. 

§ 54 Ab •. 7: 

(7) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
und wenn Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden, kann 
das Zollamt in Fällen, in denen ein Erzeugnis nicht unmittelbar in ein 
Drittland ausgeflSlrt werden soll, die Anwendung des Verfahrens nach 
§ 45 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumulbar ist, zulassen, dass 
nach Vor1iegen eines Nachweises des Austritts über die Zollgrenze 
eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 Z 2 gewährt wird. 

§ 56: 

Verbotene Reinigung 

§ 56. Es ist verboten, Alkohol, der unter Abfindung hergestellt 
wird, bis zu einem Grad einer Reinigung zu unterziehen, daß die 

80/M
E

 und Z
u 80/M

E
 X

X
I. G

P - E
ntw

urf (gescanntes O
riginal)

142 von 163

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 25 -

kennzeichnenden Eigenschaften des zu seiner Gewinnung 
verwendeten Rohstoffs nicht mehr in ausreichendem Maße erkennbar 
sind. 

§ 74 Ab •. 3: 

(3) Anstelle des Betriebsbuches kann das Hauptzollamt andere 
Aufzeichnungen zulassen, wenn diese den vorgegebenen Inhalten 
entsprechen. 

§ 80 Ab •. 1 bis 3: 

Bestandsaufnahme im Steuerlager 

§ 80. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers hat einmal jährlich im 
lager eine Bestandsaufnahme durchzuführen und dem Hauptzollamt 
innerhalb eines Monats nach ihrem Abschluß den SOIl- und Istbestand 
sowie das Ergebnis schriftlich bekannt zu geben. Das Hauptzollamt 
kann eine andere Form zulassen, wenn Steuerbelange nicht 
beeinträchtigt werden. Der Inhaber des Steuerlagers hat den Zeitpunkt 
der Bestandsaufnahme spätestens drei Wochen im voraus dem 
Hauptzotlamt anzuzeigen. Das Hauptzollamt nimmt in 
Alkoholverschlußlagem an der Bestandsaufnahme teil, in Ver­
schlußbrennereien und in offenen Alkohollagem ist es berechtigt 
teilzunehmen. 

(2) Das Hauptzollamt kann zulassen, daß alle oder einzelne 
Bestände auf Grund einer permanenten Inventur festgestellt und 
bekannt gegeben werden, 'Nenn durch ein den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung entsprechendes Verfahren gesichert 
ist, daß die Bestände nach Art und Menge auch ohne körperliche 
Aufnahme festgestellt werden können. 

(3) Das Hauptzollamt kann den Bestand im Steuerlager amtlich 
feststellen. Dazu hat der Inhaber des Steuerlagers dem Hauptzollamt 
auf Verlangen die Bestände bekannt zu geben und an der 
Bestandsaufnahme teilzunehmen. Er hat dafür zu sorgen, daß die 
Bestände mit möglichst geringem Aufwand festgestellt werden kön-

kennzeichnenden Eigenschaften des zu seiner Gewinnung 
verwendeten Rohstoffs nicht mehr in ausreichendem Maße erkennbar 
sind. Für die Reinigung von verunreinigtem Alkohol gelten die im § 84 
geregelten Anzeigepflichten sinngemäß. 

§ 74 Ab •• 3: 

(3) Anstelle des Betriebsbuches kann das Zollamt andere 
Aufzeichnungen zulassen, wenn diese den vorgegebenen Inhalten 
entsprechen. 

§ 80 Ab •• 1 bi. 3: 

Bestandsaufnahme im Alkohollager 

§ 80. (1) Der Inhaber eines Alkohollagers hat einmal jährlich den 
Bestand von Alkohol in Erzeugnissen im lager aufzunehmen 
(Bestandsaufnahme), innerhalb eines Monats nach dessen Abschluß 
den Soll- und Istbestand an Alkoholmengen zu ermitteln, diese 
gegenüberzustellen und dem Zollamt das Ergebnis schriftlich bekannt 
zu geben. Das Zollamt kann eine andere Form zulassen, wenn 
Steuerbelange nicht beeinträchtigt werden. Der Inhaber des 
Alkohollagers hat den Zeitpunkt des Beginns und voraussichtlichen 
Endes der Bestandsaufnahme spätestens drei Wochen im Voraus 
dem Zollamt anzuzeigen. Das Zollamt nimmt in 
Alkoholverschlusslagem an der Bestandsaufnahme teil, in offenen 
Alkohollagem ist es berechtigt teilzunehmen. 

(2) Das Zollamt kann zulassen, daß alle oder einzelne Bestände 
auf Grund einer permanenten Inventur festgestellt und 
bekanntgegeben werden, wenn durch ein den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung entspreci'lendes Verfahren gesichert 
ist, daß die Bestände nach Art und Menge auch ohne körperliche 
Aufnahme festgestellt werden können. 

(3) Kommt der Inhaber eines Alkohollagers den ihm in Abs. 1 
auferlegten Verpfici'ltungen nici'lt oder unvollstandig nach, kann das 
Zollamt Bestandsermittlungen von Amts wegen vornehmen. Dazu hat 
der Inhaber des Alkohollagers dem Zollamt auf Verlangen die 
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nen. Kann das Hauptzollamt die Alkoholmenge nicht feststellen, hat 
sie der Inhaber des Steuer1agers auf seine Kosten ermitteln zu lassen. 

§ 81 Abs. 1 bis 4: 

Fehlmengen durch Schwund 

§ 81. (1) Für Fehlmengen im Alkohollager, die auf Reinigungs-, 
Bearbeitungs-, Verarbeitungs-, Abfüll- und Lagerungsver1uste 
zurückzuführen sind (Schwund), entsteht keine Steuer. Der Inhaber 
des Alkohollagers hat den Schwund gemäß Abs. 4 glaubhaft zu 
machen. 

(2) Zur Feststellung des Schwundes in den einzelnen Bereichen 
hat der Inhaber des Alkohollagers Aufzeichnungen zu führen. Das 
Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Es kann auf 
Aufzeichnungen verzichten, soweit der Schwund auf andere Weise 
glaubhaft gemacht werden kann. 

(3) Im Alkohollager wird fOlgender Schwund pauschal zugelassen: 

1 .  Herstellung von alkoholischen Getränken, Halberzeugnissen 
und Aromen auf kaltem Wege, ausgenommen Aus­
zugsverfahren (Mazeration, Per1<olation) oder ähnliche Her­
stellungsweisen: 
der verarbeiteten Alkoholmenge, 2 v. H. 

2. Herstellung von alkoholischen Getränken, Halberzeugnissen 
und Aromen durch Auszugsverfahren (Mazeration, Per1<olation) 
oder ähnliche Herstellungs'Neisen, Reinigung (Destillation) oder 
sonstige Warmbehandlung: 
der verarbeiteten Alkoholmenge, 3 v.H. 

3. Füllen auf Kleinverkaufsbehältnisse bis 5 Liter. 
der zur Abfüllung eingesetzten Alkoholmenge, 0,5 v.H. 

4. Lagerung von Alkohol in anderen Behältnissen als Klein­
verkaufsbehältnissen und Holzfässem mit innerer oder äußerer 
eeschich1ung: 

Bestände unverzüglich bekanntzugeben oder die Kosten für deren 
Ermittlung zu tragen. 

§ 81 Abs. 1 bis 4: 

Fehlmengen 

W. (1) Für Fehlmengen im AlkoholIager, die auf Reinigungs-, 
Bearbeitungs-, Verarbeitung5-, Abfüll- und Lagerungsver1uste 
zurückzuführen sind (Schwund), entsteht keine Steuer. 

(2) Ergeben sich in einem Alkohollager bei Bestandsaufnahmen 
Fehlmengen, deren Entstehen der Betriebsinhaber nicht aufklären 
kann, so gilt für diese Fehlmengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt 
der Bestandsaufnahme entstanden, soweit sie nicht schon vorher 
entstanden ist. Steuerschuldner ist der Inhaber des Alkohollagers. 
§ 10 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Das Zollamt kann Fehlmengenermittlungen anordnen, 
vomehmen oder auf Kosten des Inhabers des Alkohollagers 
vomehmen lassen. 

(4) Für die übliche Lagerbehandlung von Alkohol in 
Verschlussbrennereien gelten die Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 
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des durchschnittlichen jährlichen Lagerbestandes, 1 v.H. 

5. Lagerung von Alkohol in Holzfässem ohne innere oder äußere 
Beschichtung: 
des durchschnittlichen jähr1ichen Lagerbestandes. 4 v.H. 

Der durchschnittliche Lagerbestand ist die Alkoholmenge, die sich 
ergibt, wenn die Summe aus den zu Beginn und am Ende des 
Abrechnungszeitraums festgestellten Istbeständen durch zo...vei geteilt 
wird. 
Der Gesamtschwund eines Alkohollagers wird aus den vorstehenden 
Einzelsdlwundsätzen gebildet. Schwundüberschreitungen in 
Teilbereichen können durch Minderschwund in anderen Teilbereichen 
ausgeglichen werden. 

(4) Übersteigt die in einem offenen Alkohollager festgestellte 
Fehlmenge den Gesamtschwund nach Abs. 3, wird die darüber 
hinausgehende Fehlmenge als Schwund anerkannt, wenn der Inhaber 
des Alkohollagers glaubhaft macht, in welchen Bereichen, in welchem 
Umfang und aus welchen Gründen die Sch'M.Jndsätze des Abs. 3 in 
den einzelnen Bearbeitungs-, Verarbeitungs-, Abfüllungs- und Lage­
rungsbereichen überschritten wurden und daß dies zur Überschreitung 
des Gesamtschwundes geführt hat. 

§ 81 Abs. 5 bis 7: 

(5) Der Gesamtschwund ist vom Inhaber des Alkoholtagers 
anhand seiner Aufzeichnungen festzustellen. Zur 
Vertahrensvereinfachung kann das Hauptzollamt bestimmen, daß bei 
der Ermittlung des Verarbeitungs- und Abfüllschwundes nach Abs. 3 
vom Endprodukt auszugehen ist. Der Inhaber des Alkohollagers hat 
dazu seine Erzeugnisse unter Angabe des Schwundes 
(Gesamtsenwund, Einzelschwund) bekannt zu geben. 

(6) Das Hauptzollamt kann amtliche Schwundermittlungen 
anordnen. 

(7) Für die übliche Lagerbehandlung von Alkohol in 
Verschlußbrennereien gelten Abs. 2 bis 6 sinngemäß. 
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§ 82 Ab •. 1 und 2: 

Untergang, Vernichtung 

§ 82. (1) Sind Erzeugnisse im Steuertager untergegangen, hat der 
Inhaber des Steuertagers dies unverzüglich dem Hauptzollamt 
anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Sollen im Steuer1ager befindliche Erzeugnisse vernichtet 
werden, hat der Inhaber des Steuerlagers dies dem Hauptzollamt 
anzumelden. Oie Vernichtung ist amtlich zu überwachen. Das 
Hauptzollaml kann Ausnahmen zulassen. Außersteuerrechtliche 
Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 83: 

§ 83. Der Inhaber eines Freischeines hat auf Verlangen des 
Hauptzollamts, in dessen Bereich der Betrieb gelegen ist. fQr einen 
bestimmten Zeitraum aus den zu führenden Aufzeichnungen die 
Alkoholmengen rechnerisch zu ennitteln, die in den Betrieb in 
Erzeugnissen aufgenommen, verwendet und aus dem Betrieb wegge­
bracht wurden. 

§ 84: 

§ 84. Wer eine zur Herstellung von Alkohol geeignete Vorrichtung 
zu anderen Zwecken als zur Herstellung von Alkohol verwenden will, 
hat dem Zollamt den Beginn und das voraussichtliche Ende der Benüt­
zung mindestens eine Woche im voraus, gerechnet vom Eintritt des 
anzuzeigenden Ereignisses, schriftlich anzuzeigen, 'Nenn die Vor­
richtung gegen eine Verwendung amtlich gesichert ist. 

§ 86 Ab •• 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle Überwachungsmaßnahmen, 
die erforderlich sind, um zu verhindern, daß Erzeugnisse der 
Besteuerung entzogen \\'erden. 

§ 87 Ab •• 1 Z 14: 

§ 82 Ab •. 1 und 2: 

Untergang, Vernichtung 

§ 82. (1) Sind Erzeugnisse im Steuer1ager untergegangen, hat der 
Inhaber des Steuer1agers dies unverzüglich dem Zollamt anzuzeigen. 
Das Zollamt kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Sollen im Steuer1ager befindliche Erzeugnisse vemichtet 
werden, hat der Inhaber des Steuer1agers dies dem Zollamt 
anzumelden. Die Vernichtung ist amtlich zu überwachen. Das Zollamt 
kann Ausnahmen zulassen. Außersteuerredltliche Vorschriften blei­
ben unberührt. 

§ 83: 

§ 83. Der Inhaber eines Freischeins oder ein berechtigter 
Empfänger hat auf Ver1angen des Zollamts, in dessen Bereich der 
Betrieb gelegen ist, für einen bestimmten Zeitraum aus den zu 
führenden Aufzeichnungen die Alkoholmengen recmerisch zu 
emineln, die in den Betrieb in Erzeugnissen aufgenommen , 
verwendet und aus dem Betrieb 'N6ggebracht wurden. § 61 gilt 
sinngemäß. 

§ 84: 

§ 84. Wer ein zugelassenes einfadles Brenngerät oder eine zur 
Herstellung von Alkohol geeignete amtlich gesicherte Vorrichtung zu 
anderen Zwecken als zum Herstellen von Alkohol verwenden will, hat 
dem Zollamt den Beginn und das voraussichUiche Ende der 
Benützung mindestens eine Woche im Voraus, gerechnet vom Eintritt 
des anzuzeigenden Ereignisses, schtiftlich anzuzeigen. 

§ 86 Ab •. 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamts, die erforder1ich sind, um zu verhindern, dass 
Erzeugnisse der Besteuerung im Steuergebiet oder im übrigen Gebiet 
der Europäischen Gemeinschaft entzogen \Yerden. 

§ 87 Ab •. 1 Z 14: 
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14. bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besondere 
Überwachungsmaßnahmen anzuordnen. 

§ 88: 

§ 88. Der Inhaber eines der amtlichen Aufsicht unterliegenden 
Grundstückes, Gebäudes, Betriebes oder Raumes und de�enige, in 
dessen Gewahrsame sich im § 86 Abs. 1 Z 2 bezeichneten 
Transportmittel oder Transportbehäller befinden, ist verpflichtet, die 
Vornahme der zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforder­
lichen Amtshandlungen ohne jeden Verzug zu ermöglichen, die 
erforderlichen Hilfsdienste unentgeltlich zu leisten und die nötigen 
Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen. 

§ 91: 

Teil U 

G e g e n s t a n d  
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14. bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besondere 
Überwacnungsmaßnahmen anzuordnen; 

§ 87 Ab •. 1 Z 15: 

15. anzuordnen, dass in Z 13 angeführte Umschließungen so zu 
kennzeichnen sind, dass aus der Kennzeichnung der 
Abnehmer der Ware zu ersehen ist 

§ 87 Ab •. 3: 

(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der 
Verbrauchsteuem betrauten Verwaltungen anderer Mitgliedstaaten 
gleichgestellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher Austausch· 
oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreid"lischen 
Zollverwaltung zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, dass das ausländische Organ in der lage ist, 
alle Red"lte und Pflichten eines österreichischen Zollorganes 
wahrzunehmen. 

§ 88 Abs. 1 und 2: 

§ 88. (1) Der Inhaber eines der amtlichen Aufsicht unterliegenden 
Grundstückes, Gebäudes, Betriebes oder Raumes und de�enige, in 
dessen Gewahrsame sich im § 86 Abs. 1 Z 2 bezeichneten 
Transportmittel oder Transportbehälter befinden, ist verpflichtet, die 
Vornahme der zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforder· 
lichen Amtshandlungen ohne jeden Verzug zu ermöglichen, die 
erforderlichen Hilfsdienste unentgeltlich zu leisten und die nötigen 
Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen. 

(2) Der Inhaber eines Steuer1agers oder eines 
Verwendungsbetriebes und der berechtigte EmpUinger sind 
verpflichte� dem Zollamt unverzüglich Umstände anzuzeigen, die den 
Verdacht auf innergemeinschaftliche Betrugshandlungen zulassen. 

§ 91: 

§ 91. Wer Alkohol entgegen dem Verbot des § 20 Abs. 2 herstellt, 
begeht ein Finanzvergehen und ist bei Vorsatz mit einer Geldstrafe bis 
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� Das Alkoholmonopol umfaßt 

1 .  die Herstellung von Alkohol der Pos. 2207 der Kombinierten 
Nomenklatur und 

2. die Herstellung von Alkohol aus Kartoffeln, Getreide, anderen 
stärkehältigen Waren und Rübenstoffen. 

Teil 111: 

TeU Ill 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 108 Abs. 1 bis 6: 

§ 108. (1) Verschlußbrennereien, die am 1 .  Jänner 1995 berech­
tigt waren, als landwirtschaftliche Verschlußbrennereien oder Melasse­
brennereien Alkohol an die Verwertungsstelle des Österreichisdlen 
Alkoholmonopols abzuliefern, können Alkohol selbst oder durch 
andere in einem dem Jahresdurchschnitt (Abs. 2) entsprechenden 
Anteil an der Jahresmenge (Abs. 3) aus inländischen alkoholbildenden 
stärkehaitigen Stoffen oder inländischen Rübenstoffen gewinnen. Wird 
der Anteil an einer Jahresmenge durch eine andere 
Verschlußbrennerei gewonnen, so kann er bis zum Ablauf des 
Kalende�ahres 2000 ausgenützt werden. 

(2) Als Jahresdurchschnitt gilt der Durchschnitt jener Alkoholrnen­
gen, die auf Gn.md regelmäßiger Brennrechte in den Betriebsjahren 
1992/93 und 1993/94 hergesteJlt, sowie von Brennereien als Anteile 
am Bedarf der Verwertungsstelle des Österreichischen 
Alkoholmonopols im Kalenderjahr 1995 an diese abgeliefert wurden. 
Anteile von gewerblichen Verschlußbrennereien werden den 
landwirtschaftlichen Versc:hlußbrennereien zugeordnet, auf welche die 
Anteile übertragen wurden. Übertragungen von Anteilen am Bedarf der 
Verwertungsstelle des Osterreichischen Alkoholmonopols und 
Befreiungen vom Überbrandabzug sind bei Melassebrennereien zu 
berücksichtigen. 

zu 15 000 € und bei Fahrlässigkeit mit einer Geldstrafe bis zu e 000 € 
zu bestrafen. Wer das im ersten Satz bezeichnete Finanzvergehen 
nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1 .  Jänner 2002 begeht, ist 
bei Vorsatz mit einer Geldstrafe bis zu 200 000 5 und bei 
Fahrlässigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 5 zu bestrafen. 
Daneben ist nach Maßgabe des § 17 des Finanzstrafgesetzes auf 
Verfall zu erXennen. Der Verfall umfasst auch die Rohstoffe, 
Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Ge.räte und Vorrichtungen. 

Teil 11: 

TeU Il 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 108: 

§ 108. Freischeine, die vor dem 1 .  Jänner 2001 erlassen wurden, 
gelten bis zu ihrem Erlöschen, spätestens aber bis zum 31. Dezember 
2002, als Freischeine im 5inne der §§ 11  bis 16 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXXl2000. 
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(3) Das Bundesministerium tur Finanzen stellt für landwirtschaftli­
che Verschlußbrennereien und Melassebrennereien Alkoholmengen 
unter Beachtung der El'2eugerpreisregelungen des Abs. 5 als 
Jahresmengen fest die nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen mit 
finanzieller Stützung des Bundes im Jahr 

a) 1997 von höchstens 120 Mio S, 

b) 1998 von höchstens 100 Mio S, 

c) 1999 von höchstens 80 Mio S, 

d) 2000 von höchstens 60 Mio S, 

unter Berücksichtigung von Erzeugungs-, Lager-, Transport-, 
Reinigungs-und Vertriebskosten hergestellt werden können, 

(4) Das Bundesministeriurn für Finanzen zahlt an die im Abs. 1 
bezeichneten Betriebe jene Teile der in Abs. 3 angeführten Stützung, 
welche auf sie als Anteil an der für sie maßgeblichen Jahresmenge 
entfallen. Wenn die im Abs. 1 bezeichneten Betriebe ein Unternehmen 
grunden, das als Erzeugergemeinschaft die Vennar1dung des 
hergestellten Alkohols zum Gegenstand hat, zahlt das Bundesministe­
rium für Finanzen die im ersten Satz angeführte Stützung in 
monatlichen Teilbetragen an dieses Untemehmen. Bei Verkauf des 
Alkohols ist vorzusorgen, daß das Preisniveau der Europäischen 
Gemeinschaft nicht durch unüblich niedrige Verkaufspreise gestört 
wird. 

(5) Das Bundesministerium für Finanzen setzt für ZVv'ecke der 
Alkoholverrechnung Erzeugerpreise für Rohspiritus aus 

a) landwirtschaftlichen Versd"llußbrennereien fest, die davon 
ausgehen, daß jede Brennerei jähr1ich 3000 hl A aus dem 
billigsten stärkehaitigen Rohstoff herstellt. Degressive 
Zuschläge können festgesetzt werden, soweit Kartoffeln als 
ROhstoff eingesetzt werden. Abschläge sind festzusetzen, 
soweit eine Erzeugung von Alkohol nicht den Produktions - und 
Vermarktungsbedingungen unterworfen sein soll. 
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b) Melassebrennereien fest, die davon ausgehen, daß Alkohol 
aus diesen Brennereien im Jahr 

ba) 1997 im Ausmaß von 1 1.500 hl A, 

bb) 1998 im Ausmaß von 21.500 hl A, 

be) 1999 im Ausmaß von 26.500 hl A, 

bd) 2000 im Au.maß von 30.000 hl A, 

hergestellt wird, der nicht den Produktions - und Vermal1d:oogsbe­
dingungen unterworfen sein solL 

(6) Das Bundesministerium für Finanzen kann alle Umstande, die 
für die Entwicklung der Kosten der Herstellung, der lagerung, des 
Transportes und des Vertriebs von Alkohol aus den in Abs. 4 
genannten Betrieben von Bedeutung sind, erheben. Es kaM für 
diesen Zweck in den Betrieben Prüfungen vomehmen, Auskunft 
ver1angen und Nachschau halten. 

§ 115: 

§ 115. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 
sind Bestimmungen anderer Bundesgesetze, auf welche dieses 
Bundesgesetz verweist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 1 1 5  Ab •. 1 und 2: 

§ 115. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 
ist, sind Bestimmungen anderer Bundesgesetze, auf weld1e dieses 
Bundesgesetz verweist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) Die Zuständigkeit der Zollamter bestimmt sich, soweit in 
diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, nach dem 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz. 

§ 116b Abs. 1 und 2: 

§ 1 1 6b. (1) §§ 1 1  bis 16 ein.chließlich der Überschnften, § 33 
Abs. 2 drilter Satz und letzter Satz, § 39 Abs. 3 letzter Salz, § 42 
Ab •. 5 und 6, § 43 Ab •. 2 letzter Satt, § 43 Ab •. 3 letzter Satz, § 46 
Abs. 1 erster Satz, § 46 Abs. 5 letzter Satz, § 46 Abs. 6 erster Satz, 
§ 49 Ab •. 2, § 49 Ab •. 5 letzter Satz, § 52 Ab •. 1 und 2,  § 53 Ab •. 4 
letzter Satz, § 54 Ab •. 5 dritter Satt und letzter Satz, § 54 Ab •. 7, § 56 
letzter Satz, § 80 einschließlich der Überschrift, § 81 einschließlich der 
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Überschnft, § 83, § 84, § B6 Abs. 2, § 87 Abs. 1 Z 15, § 87 Abs. 3, 
§ 88 Abs. 1 und 2, § 91, § 108, § 115, die Änderung des 
Gesetzestitels, der Entfall des Teils 11 sowie die Neubezeichnung des 
bisherigen Teils 111 als "Teil 11" sowie der Entfall des § 17 Abs. 5 Z 2 
lit. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 2912000 treten 
am 1 .  Jänner 2001 in Kraft. § 44 in der Fassung des Bundesgesetzes 
8GBI. I Nr. XXXI2000 tritt am 1 .  Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 14 Abs. 5, § 16 Abs. 3 und § 81 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXl2000 sind auf Alkohol anzuwenden, 
für welchen die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 entsteht 
§ 54 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. r Nr. XXXl2000 
ist auf Erzeugnisse anzuwenden, fürwetche die Erstattung oder 
Vergütung nach dem 31. Dezember 2000 beantragt wird. 
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TextgegenOberstellung 

Tabaksteuergesetz 

gettender Text: 

§ 4 Abs. l :  

§ 4. (1) Oie Tabaksteuer beträgt 

1 .  tür Zigaretten, 

a) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Mai 2000 und vor 
dem 1 .  Jänner 2001 entsteht, 255 S je 1 000 Stück und 42% 
des Kteinver1<:aufspreises (§ 5), mindestens aber 825 S je 1 
000 Stuck; 

b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 
entsteht, 263 S je 1 000 Stück und 42% des Kleinver· 
kaufspreises (§ 5), mindestens aber 896 S je 1 000 Stück: 

2. für Zigarren und Zigarillos 13% des Kleinver1<:aufspreises, min· 
destens aber 450 S je 1 000 Stuck; 

3. für Feinschnitt 47% des Kleinver1<.aufspreises; 

4. für anderen Rauchtabak 34% des Kteinver1<.aufspreises. 

§ 5 Abs. 3: 

(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller oder Einführer als 
Einzelhandelspreis für Zigaretten, Zigarren und Zigarillos je Stück und 
für Rauchtabak je Packung, wie sie ublicherweise an Verbraucher ab­
gegeben wird, zu bestimmen. Der Stückpreis ist auf volle Schilling und 
Groschen zu bestimmen. FurTabakwaren derselben Mar1<e oder ent· 
sprechenden Bezeichnung in mengengleichen Packungen ist derselbe 
Kleinverkaufspreis zu bestimmen. 

neuer Text: 

§ 4 Abs. l :  

§ 4. (1) Die Tabaksteuer beträgt 

1 .  für Zigaretten, 

a) wenn die Tabaksteuersdluld nach dem 31. Mai 2000 und vor 
dem 1. Jänner 2001 entsteht, 255 S je 1 000 Stuck und 42% 
des Kleinverkaufspreises (§ 5), mindestens aber 825 S je 1 
000 Stück; 

b) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2000 
entsteht, 263 S je 1 000 Stück und 42% des Kleinver· 
kaufspreises (§ 5), mindestens aber 896 S je 1 000 Stück; 

c) wenn die Tabaksteuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 
entsteht, 19,11 € je 1 000 Stück und 42 % des Kleinver­
kaufspreises (§ 5), mindestens aber 65 € je 1 000 Stück; 

2. für Zigarren und Zigarillos 13 % des Kleinver1<.aufspreises, min· 
destens aber 32,7 € je 1 000 SIück; 

3. für Feinschnitt 47% des Kleinver1<.aufspreises; 

4. für anderen Rauchtabak 34% des Kleinverkaufspreises. 

§ 5 Abs. 3: 

(3) Der Kleinverkaufspreis ist vom Hersteller oder Einführer als Ein· 
zelhandelspreis je Stück oder je Packung, wie diese Packung üblicher· 
weise an Verbraucher abgegeben wird, zu bestimmen. Für Tabakwaren 
derselben Mar1<e oder entsprechender Bezeichnung in mengengleidler 
Stückzahl oder mengengleicher Packung ist derselbe Kleinver· 
kaufspreis zu bestimmen .

. 
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§ 8 Abs.4: 

(4) Für Tabakwarenverwendungsbetriebe gelten die Bestimmun­
gen der §§ 14 und 15 sinngemäß. Die Betriebsbeschreibung muß nur 
jene Angaben enthalten, die im Zusammenhang mit der steuerfreien 
Verwendung der Tabakwaren stehen. 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von den anzumel­
denden Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen. die auf 
Tabakwaren entfallen, die unter Steueraussetzung verbracht oder nach 
§ 6 von der Tabaksteuer befreit sind. Die abgezogenen Mengen sind 
nach den BefreiungsgfÜnden des § 6 aufzugliedern. Von den nach 
Vornahme dieser Abzüge verbleibenden Mengen hat der Steuer­
schuldner die Tabaksteuer zu berechnen (Selbstberechnung). Der 
Steuerschuldner kann bei der SeJbstberechnung Tabaksteuerbeträge 
abziehen, die gemäß § 7 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1 zu erstatten oder zu 
vergüten sind. Oie Vornahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im 
Sinne des § 7 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1 .  

§ 14 Ab •• 4: 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der Ta­
baksteuer zu leisten, die voraussichtlich auf während eines Kalender­
monats aus dem HersteUungsbetrieb weggebrachte und im Herstel­
lungsbetrieb zum Verbrauch entnommene Tabakwaren entfällt. Auf 
Antrag kann von der Leistung einer Sicherheit abgesehen werden, 
wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen abgaben-

§ 8 Ab •• 4: 

(4) Für Tabakwarenverwendungsbetriebe gelten die Bestimmun­
gen der §§ 14 und 15 sinngemaß. Oie Bebiebsbeschreibung muß nur 
jene Angaben enthalten, die im Zusammenhang mit der steuelfreien 
Verwendung der Tabakwaren stehen. Lieg1 im Zeitpt.nk1 der Abgabe 
der Tabakwaren keine gültige Bewilligung nach Abs. 2 mehr vor, ent­
steht die Steuerschuld auch für den Betriebsinhaber. 

§ 12 Ab •. 2: 

(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung von den anzumel­
denden Mengen jene darin enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf 
Tabakwaren entfallen, die unter Steueraussetzung verbracht oder nach 
§ 6 von der Tabaksteuer befreit sind. Oie abgezogenen Mengen sind 
nach den Befreiungsgründen des § 6 aufzugliedern. Von den nach 
Vornahme dieser Abzüge verbleibenden Mengen hat der Steuer­
schuldner die Tabaksteuer zu berechnen (Selbstberechnung). Der 
SteuerSchuldner kann bei der Selbstberechnung Tabaksteuerbeträge 
abziehen, die gemäß § 7 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1 zu erstatten oder zu 
vergüten sind. Die Vornahme eines solchen Abzugs gilt als Antrag im 
Sinne des § 7 Abs. 1 oder § 31 Abs. 1 .  Erweist sich der Abzug als un­
richtig oder unvollständig, ist die Höhe der zu erstattenden oder zu ver­
gütenden Tabaksteuer bescheidmaßig festzustellen, wenn der Steuer­
schuldner vor El1assung des Bescheides nicht von sid'! aus die Un­
richtigkeit oder lAwollständigkeit durch eine neue Selbstberechnung 
beseitigt und diese Berichtigung oder ErgwlIlg spatestens bis zum 
Ablauf des dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalen­
dermonats vomimmt. 

§ 14 Ab •. 4: 

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist Sicherheit in Höhe der 
Tabaksteuer zu leisten, die voraussid1t1ich auf wahrend eines Kalen­
dermonats aus dem Herstellungsbetrieb weggebrachte und im Her­
steliungsbebieb zum Verbrauch entnommene Tabakwaren entfällt Auf 
Antrag kann von der Leistung einer Sid1erheit abgesehen werden, 
wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen abgaben-
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rechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch 
sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­
bringlichkeit der Tabaksteuer hinweisen. 

§ 1 6  Abs. 2 bis 4: 

(2) Wer Tabakwaren unter Steueraussetzung lagern will, bedarf 
einer Bewilligung. Die Bewilligung zur Führung eines Tabakwarenla­
gers ist.nur zu erteilen, wenn der voraussichtliche jährliche Tabakwa­
renumsatz, berechnet nach KleinverXaufspreisen, mindestens 10 Mil­
lionen Schilling und die durchschnittliche Lagerdauer mindestens ein 
Monat betragen und Sicherheit in Höhe der Tabaksteuer geleistet 
wurde, die voraussichtlich auf während eines Kalendermonats aus dem 
Tabakwarenlager weggebrachte und im Tabakwarenlager zum Ver­
brauch entnommene Tabakwaren entfällt. § 14 Abs. 2, 3 und 5 bis 8 
sowie § 15 gelten sinngemäß. 

(3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Hauptzollamt in Einzelfällen, in denen der jähniche Tabakwa­
renumsatz weniger als 10 Millionen Schilling oder die durchschnittliche 
Lagerdauer weniger als ein Monat beträgt, auf Antrag von diesen im 
Abs. 2 genannten Voraussetzungen absehen, wenn Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Eine derartige Beeinträchtigung 
liegt insbesondere in jenen Fällen vor, in denen durch die Einrichtung 
des Tabakwarenlagers lediglich die Wirkungen einer Steuerstundung 
erzielt werden sollen. 

(4) Das Zollamt kann auf Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu 
einem Betrag in Höhe der Tabaksteuer, die voraussichtlich auf während 
eines Kalendermonats für aus dem Tabakwarenlager in den freien Ver­
kehr entnommene Tabakwaren entsteht, einschränken, wenn dieser 
Betrag den nach Abs. 2 ermittelten Betrag wesentlich unterschreitet 
und wenn der zur Leistung der Sicherheit Verpflichtete seinen abga-

rechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch 
sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­
bringlichkeit der Tabaksteuer hinweisen. Bei Vorliegen dieser Voraus­
setzungen kann das Zollamt weiters in Fallen, in denen in einzelnen 
Kalendermonaten die Höhe der Sicherheit den monatlichen Durch­
schnittswert eines Kalenderjahres wesentlich überschreite� auf Antrag 
zulassen, dass die Sichemeit unter Zugrundelegung dieses Durch­
schnittswertes bemessen wird. 

§ 16 Abs. 2 bis 4: 

(2) Wer Tabakwaren unter Steueraussetzung lagern will, bedarf 
einer Bewilligung. Die Bewilligung zur Führung eines Tabakwarenla­
gers ist nur zu erteilen, wenn der voraussichtliche jährliche Tabakwa­
renumsatz, berechnet nach Kleinverkaufspreisen, mindestens 1 Million 
€ und die durchsdmittliche Lagerdauer mindestens ein Monat betragen 
und Sicherheit in Höhe der Tabaksteuer geleistet wurde, die voraus­
sichtlich auf während eines Kalendermonats aus dem Tabakwarenlager 
weggebrachte und im Tabakwarenlager zum Verbrauch entnommene 
Tabakwaren entfällt. § 14 Abs. 2, 3, 4 letzter Satz und 5 bis 8 sowie § 
15 gelten sinngemäß. 

(3) Zur Vermeidung von erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen 
kann das Hauptzollamt in Einzelfällen, in denen der jährliche Tabakwa­
renumsatz weniger als 1 Million € oder die durchschnittliche Lager­
dauer weniger als ein Monat beträgt, auf Antrag von diesen im Abs. 2 
genannten Vorauss�tzungen absehen, wenn Steuerbelange dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. Eine derartige Beeinträchtigung liegt ins­
besondere in jenen Fällen vor, in denen durch die Einrichtung des Ta­
bakwarenlagers lediglich die Wirkungen einer Steuerstundung erzielt 
werden 

(4) Das Zollamt kann auf Antrag die Höhe der Sicherheit bis zu 
einem Betrag in Höhe der Tabaksteuer, die voraussichtlich während 
eines Kalendermonats für aus dem Tabakwarenlager in den freien Ver­
kehr entnommene Tabakwaren entsteht, einsduclnken, wenn dieser 
Betrag den nach Abs. 2 ermittelten Betrag wesentlich unterschreitet 
und wenn der zur Leistung der Sichemeit Verpflichtete seinen abga-
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benrechUichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch 
sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­
bringlichkeit der Tabaksteuer hinweisen. 

§ 18 Abs. 3: 

(3) Mit der Aufnahme der Tabakwaren in den Betrieb des berech­
tigten Empfängers entsteht die St8uerschuJd, es sei denn, sie sind im 
Rahmen einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen wor­
den. Steuerschuldner ist der berechtigte Empfänger. Für die Anmel­
dung und Entrid"ltung der Steuer gilt § 12 Abs. 1 bis 4 und 7 sinnge­
mäß. 

benrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch 
sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­
bringlichkeit der Tabaksteuer hinweisen. 

§ 18 Ab •• 3: 

(3) Mit der Aufnahme der Tabakwaren in den Betrieb des berech­
tigten Empfängers entsteht die Steuerschuld, es sei denn, sie sind im 
Rahmen einer Bewilligung zur steuerfreien Verwendung bezogen !NOr­
den. Steuerschuldner ist der bered1tigte EmpfAnger. Für die Anmel­
dung und Entrichtung der Steuer gilt § 12 Abs. 1 bis 4 und 7 sinnge­
mäß. In jenen Fällen, in denen Tabakwaren nicht regelmäßig in den 
Betrieb aufgenommen \Yarden, kann das Zollamt auf Antrag zulassen, 
dass die Verpflichtoog zur Vornahme von Anmeldungen auf jene Mo­
nate eingeschränkt wird, in denen Tabakwaren aufgenommen werden, 
wenn der zur Abgabe der Anmeldung Verpflichtete seinen abgaben­
rechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und auch 
sonst keine Umstände bekannt sind, die auf eine Gefährdung der Ein­
bringlichkeit der Tabaksleuer hinweisen.· 

§ 20 Abs. 5 und 6: 

(5) Zur Hintanhaltung von Betrugshandlungen im innergemein­
schaftlichen Warenver1<ehr wird der Bundesminister für Finanzen er­
mächtigt, durch Verordnung vorzusehen, dass das Begleitdokument 
bereits vor dem Versand der Tabakwaren auszustellen und der Be­
hörde eine zusatzliche Ausfertigung davon vor dem Versand zu über­
mitteln ist In der Verordnung ist die zuständige Behörde festzulegen. 
Diese hat die eingelangten Meldungen zu erfassen, zu analysieren und 
die zuständigen Behörden in betroffenen Mitgliedstaaten über ver­
dächtige Vorgänge möglichst vor dem beabsichtigten Versand zu in­
formieren. Weiters wird der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, 
durch Verordnung Maßnahmen zur Kennzeichnung der Begleitdoku­
mente durch den Versender vorzusehen. 

(6) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Unterzeichnung des Begleitdokumentes in Fällen zulassen, in denen 
'das Begleitdokument im Wege der Htktronischen oder automatisierten 
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§ 21 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Erleichte­
rung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen Fallen, in denen Tabakwaren häufig und regelmäßig unter 
Steuerausselzung zwischen zwei Mitgliedstaaten befördert werden, 
insbesondere zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensver­
einfachungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Ge­
genseitigkeit gewähr1eistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher 
Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist 

§ 22: 

22. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die Lei­
stung einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicher­
heit jedoch den Betrag von 1 000 S nicht, ist die Leistung der Sidlerheit 
nur erforderlich, wenn sonst der Eingang der Tabaksteuer gefährdet 
oder erschwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den FäHen des § 18 Abs. 
1 Z 2. 

§ 24 Abs. 1 :  

§ 24. (1) Werden Tabakwaren während der Beförderung nach den 
§§ 17, 18, 23 oder 26 im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfah­
ren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß die Tabak· 

Datenverarbeitung erstellt wird, wenn der Verzicht eine Beeinträchti­
gung steuerlicher Belange nicht erwarten lässt. 

§ 21 Abo. 2: 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Erleichte· 
rung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft 
mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, 
um in jenen Fällen, in denen Tabakwaren häufig und regelmäßig unter 
Steueraussetzung zwischen Z'Nei Mitgliedstaaten befördert werden, 
insbesondere zur Erledigung des Begleitdokuments, Verfahrensver· 
einfachungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Ge­
genseitigkeit gewährleistet wird und eine Beeintrachtigung steuerlicher 
Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist Derartige 
Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal­
tung kundzumachen. 

§ 21 Abo. 3: 

(3) Das Zollamt kann auf Antrag Ausnahmen von der Pflicht zur 
Vorlage der dritten Ausfertigung des Begleitdokuments in Fällen 
zulassen, in denen der mit einer derartigen Vorlage verbundene 
Verwaltungsaufwand ausser Verhältnis zu den Vorteilen der Vorlage 
steht und der Verzicht eine Beeinträchtigung steuerlicher Belange nicht 
erwarten lässt. 

§ 22: 

22. Ist nach einer Bestimmung dieses Bundesgesetzes die leistung 
einer Sicherheit vorgesehen, überschreitet die Höhe der Sicherheit je.­
doch den Betrag von 100 €t, ist die Leistung der Sicherheit nur erfor­
derlich, wenn sonst der Eingang der Tabaksteuer gefährdet oder er­
schwert würde. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 18 Abs. 1 Z 2. 

§ 24 Abs. 1 :  

§ 24. (1) Werden Tabakwaren wlIhrend der Beförderung nach den 
§§ 17, 18, 23 oder 26 im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfah­
ren entzogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, dass sie nach-
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. 6 . 

waren nachweislich untergegangen oder an Personen im Steuergebiet 
abgegeben worden sind, die zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren 
oder von Tabakwaren unter Steueraussetzung berechtigt sind. 
Schwund steht dem Untergang gleich. Tabakwaren gelten als entzo­
gen, wenn sie in den Fällen des § 17 Abs. 3, des § 18 Abs. 2, des § 23 
Abs. 5 oder des § 26 Abs. 2 nicht bestimmungsgemäß in das Steuerta­
ger oder den Betrieb im Steuergebiet aufgenommen, in ein ZOllverfah­
ren übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt werden. 

§ 24 Abo. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1. er Versender, 

2. eben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er vor Entstehung der Steuerschuld die Gewahrsame an 
den Tabakwaren erlangt hat, 

3. eben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer der 
Tabakwaren, sofem dieser für das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer die Tabakwaren ent­
zogen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Hauptzollamt sduiftlich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der Steuerschuldner 
seinen Betrieb oder seinen Gesdläfts- oder Wohnsitz hat, in Ennan­
gelung eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 

6) WIrd in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des inne,gemeinschaftlichen 
Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelöst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 
Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu erstatten. Die Erstattung 
obliegt dem Zollamt, bei dem der zu erstattende Betrag entrichtet 
wurde. 

weislich untergegangen sind. SchY.1Jnd steht dem Untergang gleich. 
Tabakwaren gelten als entzogen, wenn sie in den Fallen des § 17 Abs. 
3, des § 18 Abs. 2, des § 23 Abs. 5 oder des § 26 Abs. 2 nicht bestim­
mungsgemäß in das Steueriager oder den Betrieb im Steuergebiet auf­
genommen, in ein Zollverfahren übergeführt oder aus dem Steuerge­
biet ausgeführt werden. 

§ 24 Abo. 5 und 6: 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 

1 .  er Versender, 

2. eben dem Versender auch der Empfänger im Steuergebiet, 
wenn er vor Entstehung der SteuerSchuld die Gewahrsame an 
den Tabakwaren enangt hat, 

3. eben dem Versender auch der Beförderer oder Eigentümer der 
Tabakwaren, sofern dieser für das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren an Stelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat. 

Im Falle des Abs. 1 ist auch Steuerschuldner, wer die Tabakwaren ent­
zogen hat. Die Steuer ist unverzüglich bei dem Hauptzollamt schrift[id1 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich der SteuersChuldner 
seinen Betrieb oder seinen Gesd1äfts.. oder Wohnsitz hat, in Ennan­
gelung eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt Innsbruck. 
WIrd für Tabakwaren, die im Steuergebiet dem Steueraussetzungsver­
fahren entzogen wurden, im Einzelfall nad1gewiesen, dass die betref­
fenden Tabakwaren an Personen im Steuergebiet abgegeben wurden, 
die zum Bezug von steuerfreien Tabakwaren oder von Tabakwaren 
unter Steueraussetzung berechtigt sind, kann das Zollamt zur Ver­
meidung unnötigen Verwaftungsaufwandes die nach Abs. 1 entstan­
dene Steuerschuld auf Antrag nicht erheben. 

6) WIrd in den FAllen der Abs. 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von 
drei Jahren ab dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen 
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§ 27 Ab •. 2: 

(2) Werden Tabakwaren aus dem freien Verkehr eines Mitglied­
staates in anderen als den in Abs. 1 genannten Fällen in das Steuerge­
biet verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, daß sie erstmals im 
Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Gewahrsame gehalten oder 
verwendet werden. Steuerschuldner ist, wer sie in Gewahrsame hält 
oder verwendet. 

§ 27 Ab •. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, für die die Steu­
erschuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hal, in 
Ermangelung eines solchen, beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steu­
eranmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese späte­
stens am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Ka­
lendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht ein­
gehalten, ist die Steuer unverzOglich zu entrichten. 

§ 28. Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbaru"lgen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Verein­
fachungsmaßnahmen vorgesehen werden, wenn durch diese Vereinba­
rungen die Gegenseitigkeit gewähr1eistet und eine Beeinträchtigung 
steuer1icher Interessen der Republik Osterreich nicht zu befürchten ist. 

Begleitdokuments festgestellt, daß die Unregelmaßigkeit, welche die 
Steuerschuld ausgelOst hat, in einem anderen Mitgliedstaat eingetreten 
und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist oder dass 
die Tabakwaren nadlweislich aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet 
ausgeführt worden sind, ist die im Steuergebiet entrichtete Steuer auf 
Antrag zu erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei dem der zu 
erstattende Betrag entrichtet wurde. 

§ 27 Ab •. 2: 

(2) Werden Tabakwaren aus dem freien Verkehr eines Mitglied­
staates in anderen als den in Abs. 1 und in § 30 genannten Fällen in 
das Steuergebiet verbracht, entsteht die Steuerschuld dadurch, daß sie 
erstmals im Steuergebiet zu ge'Nerblichen Zwecken in Gewahrsame 
gehalten oder verwendet werden. Steuerschuldner ist, 'Ner sie in Ge­
wahrsame halt oder verwendet. 

§ 27 Ab •. 5: 

(5) Der Steuerschuldner hat für die Tabakwaren, fCr die die Steu­
erschuld entstanden ist, unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in 
Ermangelung eines solchen, beim Hauptzollamt Innsbruck, eine Steu­
eranmeldung abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese späte­
stens am 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden Ka­
lendermonats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht ein­
gehalten, ist die Steuer unverzüglich zu entrichten. Hat in diesen Fallen 
der Steuerschuldner keinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Steuergebiet. 
ist das als erstes befasste Zollamt zuständig. 

§ 28. Ab •. 4: 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen 
Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen zu schließen, durch die für 
häufige und regelmäßige Verbringungen im Sinne des Abs. 3 Vereinfa­
chungsmaßnahmen vorgesehen werden, weM durch diese Vereinba­
rungen die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine Beei1trac:htigung 
steuer1icher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist. 
Derartige Vereinbarungen sind im Amtsblatt der österreichischen Fi-
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§ 30 Abo. 2 und 3: 

(2) Versandhandel betreibt. wer Tabakwaren aus dem freien Ver­
kehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen GeschMlssitz hat, an Privat­
personen in anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand der Ta­
bakwaren an den Erwerber selbst durchführt oder durch andere dUM­
fUhren läßt (Versandhändler). Als Privatpersonen im Sinne dieser Be­
stimmung gelten alle Erwerber, die sich gegenüber dem Versandhänd­
ler nicht als Abnehmer ausweisen, deren innergemeinschaft/iche Er­
werbe nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der Umsatz­
steuer unter1iegen. 

(3) Werden Tabakwaren durch einen Versandhändler mit Ge­
schäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, 
entsteht die Steuerschuld mit der Auslieferung der Tabakwaren an die 
Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhandler. 

§ 32 Abo. 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle Überwachungsmaßnahmen 
des Zollamtes, die erforderlich sind, um zu vemindem, daß Tabakwa­
ren der Besteuerung entzogen werden. 

§ 33 Abo. 1 Z 7: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Tabakwaren bestimmt 
sind oder in denen sich Tabakwaren befinden, zu kennzeichnen 

nanzverwaltung kundzumachen. 

§ 30 Abo. 2 und 3: 

(2) Versandhandel betreibt, wer Tabakwaren aus dem freien Ver­
kehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen GeschAftssitz ha� an Er­
werber in anderen Mitgliedstaaten liefert, die nicht zum Bezug von Ta­
bakwaren im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren be­
rechtigt sind, und den Versand der Tabakwaren selbst durd1führt oder 
durch andere dlXChführen lässt (VersandhandIer). 

(3) Werden Tabakwaren durch einen Versandhändler mit Ge­
schättssitz in einem anderen Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, 
entsteht die Steuerschuld, mit der Auslieferung der Tabakwaren an den 
Erwerber im Steuergebiel Steuerschuldner ist der VersandhandIer. 

§ 31 Abo. 6: 

(6) Zur Vermeidung von emeblichen wirtschaftlichen N.achteilen 
und wenn Steuerbelange dadurch nicht beeintrichtigt werden kann das 
Zollamt in Fällen, in denen Tabakwaren nicht unmittelbar in ein 
Drittland ausgefUhrt \\"erden sollen, die Anwendung des Verfahrens 
nach § 23 dieses Bundesgesetzes jedoch nicht zumutbar ist, zulassen, 
dass nach Vorliegen eines Nachweises des Austritts aber die Zoll­
grenze eine Erstattung oder Vergotoog nach Abs. 1 lil b gewahrt wird. 

§ 32 Abo. 2: 

(2) Die amtliche Aufsicht umfasst alle Überwachungsmaßnahmen 
des ZOllamtes, die erforderlich sind, um zu verhindern, dass Tabak­
waren der Besteuerung im Steuergebiet oder im Obrigen Gebiet der 
Europäischen Gemeinschaft entzogen werden. 

§ 33 Abo. 1:  Z 7  und8: 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von Tabakwaren bestimmt 
sind oder in denen sich Tabakwaren �n, zu kennzeichnen 
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oder diese Kennzeichnung anzuordnen. 

§ 35: 

§ 35. Ergeben sich in einem Steuerlager, einem Tabakwarenver­
wendungsbetrieb oder einem Betrieb eines berechtigten Empfängers 
bei der Aufnahme von Tabakwarenbeständen Fehlmengen, deren Ent­
stehen der Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt für diese Fehl­
mengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme ent­
standen, soweit sie nicht schon vorher entstanden ist. 

§ 42: 

§ 42. S<rNeit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jelNeils geltenden Fassung anzuwenden. 

oder diese Kennzeichnung anzuordnen; 

8. anzuordnen, dass in Z 7 angeführte Umsdlließungen so zu 
kennzeichnen sind, dass aus der Kennzeichnung der Abnehmer 
der Ware zu ersehen ist. 

§ 33 Ab •. 3: 

(3) Den Zollorganen sind Organe der mit der Erhebung der Ver­
brauchsteuem betrauten VelWaltungen anderer Mitgliedstaaten 
gleichgestellt, wem sie im Rahmen gemeinschaftlidler Austausch­
oder Ausbildungsprogramme Dienststellen der österreich ischen Zol� 
velWaitung zugeteilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, wenn 
gewährleistet is� dass das ausländisdle Organ in der Lage ist, aUe 
Rechte und Pflichten eines österreidlischen Zollorganes wahrzuneh-
men. ' 

§ 34 Ab •. 4: 

(4) Oie im Abs. 1 angefUhrten Personen sind verpflichtet, dem Zoll­
amt unverzüglidl Umstände anzuzeigen, die den Verdacht auf inner­
gemeinschaftJidle Betrugshandlungen zulassen. 

§ 35: 

§ 35, Ergeben sich in einem Steuertager, einem Tabakwarenver­
wendungsbetrieb oder einem Betrieb eines berechtigten Empfängers 
bei der Aufnahme von Tabakwarenbeständen Fehlmengen, deren Ent­
stehen der Betriebsinhaber nicht aufklären kann, so gilt für diese Fehl­
mengen die Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme ent­
standen, soweit sie nicht sdlon vorher entstanden ist. Steuerschuldner 
ist der Betriebsinhaber. § 12 Abs. 5 gilt simgemäß. 

§ 42: 

§ 42. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmll1gen ande­
rer Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind 
diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Oie Zuständigkeit der Zollämter bestimmt sich, soweit in diesem 
Bundesgesetz nient anderes bestimmt ist. nach dem AbgabenverwaJ.. 
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tungsorganisationsgesetz. 

§ "<I: 

§ "<I. (1) § 5 Ab •. 3, § 8 Ab •. 4 letzter Satz, § 12 Ab •. 2 1elzter 
Satz, § 14 Ab •. 4 letzter Satz, § 16 Ab •. 2 lelzter Satz und Ab •. 4 erster 
Satz, § 18 Ab •. 3 letzter Satz, § 20 Ab •. 5 und 6, § 21 Ab •. 2 letzter 
Satz und Ab •. 3, § 24 Ab •. 1 erster Satz, Ab •. 5 letzter Satz und Abs. 6 
er.ter Satz, § 27 Ab •. 2 erster Satz und Ab •. 5, § 28a Ab •. 4 letzter 
Satz, § 30 Ab •. 2 und 3, § 31 Ab •. 6, § 32 Ab •. 2, § 33 Abs. 1 Z 7 und 8 
sowie Abs. 3. § 34 Abs. 4, § 35 vorletzter und letzter Satz. sowie § 42 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXI2000 tre­
ten am 1. Jänner 2001 in Kraft § 4 Ab •. 1 Z 1 lil c und Z 2, § 16 Ab •. 2 
zweiter Satz und Abs. 3 erster Satz sowie § 22 in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXX/2000 treten am 1 .  Jänner 2002 in 
Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 
2612000 ist weiterhin auf Waren anzuwenden, für welche die Steuer· 
schuld vor dem 1 .  JAnner 2002 entsteht. § 4 Abs. 1 Z 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes 8GBI. 1 Nr. XXXl2000 ist auf Waren anzuwenden, 
für welche die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 2001 entsteht. 

(3) In der Zeit vom 1 .  Jänner 2002 bis ....... 2002 durfen Zigaretten 
in Automaten, die noch nicht auf € umgestellt sind, abweidlend von 
dem nach § 5 Abs. '3 bestimmten Preis verkauft werden, sofern der €­
Packungspreis lediglich auf den flAchst höheren oder flAchst niedrige­
ren vollen Schillingpreis umgerechnet wurde. 
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TextgegenOberstellung 

Tabakmonopolgesetz 

geltender Text: 

§ 8 Abs. 4: 

neuer Text: 

§ 8 Abs. 4: 

(4) Der Großhändler hat, ausgenommen im Falle der Selbstabho- (4) Der Großhändler hat, ausgenommen im Falle der Selbstabho-
lung, auf seine Kosten und auf seine Gefahr die lieferung an Tabaktra· lung, auf seine Kosten und auf seine Gefahr die lieferung an Tabaktra· 
fikanten an den Standort der Tabaktrafik auszuführen. Kosten für die fikanten an den Standort der Tabaktrafik auszuführen. Kosten für die 
Zustellung dürfen dann in Rechnung gestellt werden, wenn die Summe Zustellung dürfen dann in Rechnung gestellt werden, wenn die Summe 
der Kleinverkaufspreise der jeweiligen Bestellung weniger als 5 000 S der Kleinv.erkaufspreise der jeweiligen Bestellung weniger als 400 € 
beträgt; die Zustell kosten dürfen die tatsächlichen lieferkosten nicht beträgt; die Zustellkosten dürfen die tatsächlichen Lieferkosten nicht 
überschreiten. Ver1angt der zu beliefemde Tabaktrafikant eine be· überschreiten. Verlangt der zu beliefernde Tabaktrafikant eine be· 
stimmte Art der Zustellung, so dürfen jedenfalls nur die für diese Art der stimmte Art der Zustellung, so dürfen jedenfalls nur die für diese Art der 
Zustellung üblichen Ueferkosten in Rechnung gestellt werden. Werden Zustellung üblichen Ueferkosten in Rechnung gestellt werden. Werden 
Tabakerzeugnisse durch den Tabaktrafikanten abgeholt, so darf der Tabakerzeugnisse durch den Tabaktrafikanten abgeholt, so darf der 
Großhändler keine Vergütungen für ersparte Transportkosten gewäh· GroßMndler keine Vergütungen für ersparte Transportkosten gewäh· 
ren. 

§ 27 AbS. 1 Z 4: 

4. wenn der Bewerber wegen Abgabenhinterziehung, Schmuggels, 
Hinterziehung von Eingangs· oder Ausgangsabgaben, vorsätzl� 
cher Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 des Finanzstrafge­
setzes, BGBI. Nr. 129/1958, vorsätzlichen Eingriffs in ein staatli­
ches Monopolrecht oder vorsätzlicher Monopolhehlerei nach 
§ 46 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes bestraft wurde, über ihn 
wegen eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von 
mehr als 10 000 S oder neben einer Geldstrafe eine Freiheits­
strafe vertlängt wurde, die Bestrafung nicht getilgt ist und nach 
der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlich· 
keit des Bestraften die Begehung der gleichen oder einer ähnli· 
chen Straftat bei der Ausubung des Handels mit Tabakerzeug­
nissen zu befUrchten ist; dies gilt auch, 'Nenn mit den angeführ­
ten AusschließungsgfÜnden vergleichbare Tatbestände im 

ren. 

§ 27 Abs. 1 Z4: 

4. wenn der Bewerber wegen Abgabenhinterziehung, Schmuggels, 
Hinterziehung von Eingangs· oder Ausgangsabgaben, vorsätzli­
cher Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 des Finanzstrafge­
setzes, BGBI. Nr. 129/1958, vorsätzlichen Eingriffs in ein staatli­
ches Monopolrecht oder vorsatzlicher Monopolhehlerei nach 
§ 46 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes bestraft wurde, über ihn 
wegen eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von 
mehr als BOa € oder neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe 
verhängt wurde, die Bestrafung nicht getilgt ist und nach der Ei· 
genart der strafbaren Handlung und nam der Persönlichkeit des 
Bestraften die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei der Ausübung des Handels mit Tabakerzeugnissen 
zu befürchten ist; dies gilt auch, wenn mit den angeführten Aus· 
schließungsgrürlden vergleichbare Tatbestände im Ausland 
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Ausland verwir1<Jicht wurden: 

- 2 -

verwif1o:.licht wurden; 

§ 40 Abs. 3: 

(3) Oie im Abs. 1 bezeichneten Personen dürfen die Tabakerzeug· 
nisse nur zu Preisen vef1o::aufen, die um mindestens zehn Prozent über 
den Kleinv8rkaufspreisen liegen. 

§ 470: 

§ 470. (1) § 8 Abs. 4 und § 27 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. XXXl2000 treten am 1. Jinner 2002 in 
Kraft. 

(2) § 8 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I Nr. 
XXXl2000 ist auf Fälle anzuwenden, in denen die Zustellung nach dem 
31. Dezember 2001 erfolgt. § 27 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bun­
desgesetzes 8GBI. I Nr. XXXl2000 ist auf Fälle anzuwenden, in denen 
die Verhängung der Geldstrafe nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt 
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